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Vorwort. 

Je lebhafter und umfaſſender das deutſche Volk am 

öffentlichen Leben in Geſetzgebung, Rechtſprechung und Ver— 
waltung teilnimmt, deſto notwendiger wird es, das geltende 

Recht durch gemeinverſtändliche Darſtellungen dem Nicht— 
juriſten zugänglich zu machen. Die Grundlage unſeres öffent— 

lichen Lebens ſind die Reichsverfaſſung und die Landes— 

verfaſſungen, über deren Inhalt ſelbſt der Gebildete im allge— 

meinen nur unklare Vorſtellungen hat. Er magüber griechiſches 

und römiſches Verfaſſungsleben bis in Einzelheiten Auskunft 

geben können, über deutſches Verfaſſungsrecht hat ihn die 

Schule nicht belehrt. 

Das Ziel dieſer Schrift iſt es, in die verwickelte Ma— 

ſchinerie des deutſchen Verfaſſungsrechts ſo hineinzu— 

leuchten, daß ſie jedermann verſtändlich werden kann. 

Deshalb konnte ich mich nicht darauf beſchränken, den 

Inhalt der Reichsverfaſſung zu entwickeln; ich mußte 

vielmehr auch die Landesverfaſſungen darſtellen. Daß 

dieſe letztere Darſtellung nicht jede einzelne Verfaſſung 

für ſich, ſondern nur die allen Verfaſſungen gemeinſamen 

Grundzüge wiedergeben konnte, war ſchon durch die Rückſicht 

auf die räumliche Beſchränkung geboten; den praktiſchen 

Bedürfniſſen wurde aber dadurch Rechnung getragen, daß 
für die 6 größeren Bundesstaaten (Preußen, Bayern, 

Sachſen, Württemberg, Baden und Heſſen) auch die wich— 

tigſten Einzelheiten erwähnt worden ſind. 

Stuttgart, Auguſt 1906. 

Der Verfaſſer.



Literatur. 

Benützt wurde hauptsächlich: 

Laband, Deutsches Reichsstaatsrecht. 4. Auflage. 4 Bde. 
1901. 

Meyer=Anschütz, Lehrbuch des Deutschen Staatsrechts. 
6. Auflage. 1905. 

In diesen beiden Werken finden sich auch umfassende 

Literaturangaben. Sämtliche deutsche Verfassungen sind ab¬ 
gedruckt in Störk, Handbuch der Deutschen Verfassungen, 

Leipzig 1884. Außerdem gibt es noch eine Menge Einzelaus¬ 
gaben der Reichsverfassung und der Landesverfassungen. 

 



  

  

    

                                    

  

  

1. Abſchnitt. 

Begriffe und Quellen des Staatsrechts. 

S 1. Das Recht und feine Zweige. 

I. Das Recht. Das Leben der Menschen unterein¬ 
ander wird teils durch die Sitte, teils durch die Moral und 
Religion, teils endlich durch das Recht bestimmt. Das 

Recht ist Gewohnheitsrecht, wenn es sich in lang¬ 
jähriger Übung als die rechtliche Meinung und Überzeu¬ 
gung der Gesamtheit äußert; es ist Gesetzesrecht, 
wenn es durch die Staatsgewalt als maßgebende Ordnung 

des Gemeinschaftslebens aufgestellt wird. Eine Bildung von 

Gewohnheitsrecht ist heute nur noch in sehr beschränktem 
Maße möglich. Dem Rechte wesentlich ist die Erzwingbarkeit 

seiner Vorschriften durch einen höheren Willen. 

II. Öffentlihes Neht und Hrivatrecht. Der 

Bürger fteht nun in zweierlei Arten von rechtlichen Be¬ 

ziehungen. Einmal gegenüber der Gejamtheit, dem Staat 

oder jonjtigen öffentlichen Körperichaften (namentlich Ge— 

meinden), jodann gegenüber den einzelnen Mitbürgern. Dem 
Staate gegenüber hat er Nechte und Pflichten, er ijt ihm 

gegenüber namentlich zum Gehorjam verpflichtet. Zu feinen 

Mitbürgern jteht er in mancherlei rechtlichen Beziehungen, 

in Vertragsverhältnijfen u. dgl. Dieje zweierlei Arten von 

Nechtsbeziehungen führen zu einer Scheidung des Rechts
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in 2 große Gebiete, das öffentliche Recht und das Privat¬ 

recht (Zivilrecht, Bürgerliches Recht). Das öffentliche Recht 
regelt die Verhältnisse, welche sich aus der Zugehörigkeit der 

Einzelnen zum Staat oder zu einem öffentlichen, einen orga¬ 

nischen Bestandteil des Staats bildenden Gemeinwesen (Kom¬ 
munalverband, Ortsgemeinde), sowie aus den Bezie¬ 

hungen ergeben, in welchen die einzelnen Staatsangehörigen 
mit Rücksicht auf ihre Zugehörigkeit zum Staate stehen oder 

treten können. Das Privatrecht regelt diejenigen Verhält¬ 

nisse der einzelnen Personen zu einander, welche privater 

Natur sind, d. h. also keine Beziehungen zu Staat und Ge¬ 

meinde haben. Die Grenze zwischen öffentlichem Recht und 

Privatrecht ist keine scharfe; es gibt Grenzgebiete und Wan¬ 

delungen. Ob eine Angelegenheit öffentlich=rechtlicher oder 

privatrechtlicher Art ist (für viele Angelegenheiten von 

größter Bedeutung!), ist nach dem geltenden Recht zu be¬ 

urteilen. Von entscheidendem Einfluß auf den Gesetzgeber 

Hinsichtlich der Frage, was er dem öffentlichen und was er 
dem Privatrecht zuteilen soll, ist das Interesse, das die 

Gesamtheit an der betreffenden Angelegenheit hat. So hat 

z. B. die Gesamtheit im wesentlichen kein Interesse an einem 

Darlehensverhältnis, einem Kaufvertrag, einem Mietsver¬ 

trag u. dgl., weshalb der Gesetzgeber Rechtsverhältnisse 
solcher Art dem Privatrecht zuweist. Wohl aber hat die 
Gesamtheit ein Interesse an der Sühne von Verbrechen, an 

der Wahl von Abgeordneten, an gesundheitspolizeilichen 

Maßregeln u. dgl., weshalb derartige Verhältnisse dem 

öffentlichen Recht zugeteilt worden sind. 

Auf der Grenze zwischen öffentlichem Recht und Privat¬ 

recht liegt z. B. die Ehe. Sie ist zwar zunächst eine An¬ 

gelegenheit der beiden Ehegatten; allein dadurch, daß die 

Ehe eine der großen sittlichen Grundlagen unseres Lebens 
ist, ist auch die Gesamtheit an dem Bestand von Einzelehen 

interessiert. Die Scheidung, Anfechtung u. s. w. von Ehen ist
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daher grundsätzlich dem privatrechtlichen Prozesse zugewiesen, 

allein die Staatsanwaltschaft ist zur Mitwirkung in Ehe¬ 

sachen für befugt erklärt worden (§ 607 der Zivilprozeßord¬ 

nung). Ein Beispiel des Übergangs aus dem Privatrecht 
in das öffentliche Recht ist die Entwicklung der Staatsge¬ 

walt in den deutschen Einzelstaaten aus ursprünglich privat¬ 
rechtlichen Befugnissen; s. hierzu § 23, I. 

III. Sweige des öffentlichen Rechts: Staatsrecht 

im weiteren Sinn, Kirchenrecht und Dölkerrecht. 

Das öffentliche Recht selbst zerfällt wieder in verschiedene 

Zweige. Man unterscheidet Staatsrecht im weiteren Sinn, 

Kirchenrecht und Völkerrecht. 

Zum Kirchenrecht gehören die vom Staat für die Kirche 
getroffenen Anordnungen, sodann die von der Kirche für 
sich selbst aufgestellten Rechtssätze. 

Das Völkerrecht hat es mit den rechtlichen Beziehun¬ 

gen der Staaten zueinander zu tun. Dieses Recht besteht 

aus Herkommen und Verträgen der Staaten miteinander. 
Auch die Schiedsgerichtsverträge und die Errichtung des 
Schiedsgerichtshofs im Haag gehören zum Völkerrecht. Das 

Völkerrecht hat natürlich hohen moralischen Wert, insofern 

die Staaten nur bei wichtigen Lebensinteressen sich an seine 
Normen nicht halten werden. Allein es fehlt dem Völkerrecht 

die Erzwingbarkeit, da kein höherer Wille über den Parteien 

vorhanden ist. Am Ende gewinnt der Mächtigere, auch wenn 
er im Unrecht ist. Denn die Verhältnisse der Staaten zu¬ 

einander regeln sich in erster Linie nach Macht, nicht nach 
Recht. 

Das Staatsrecht im weiteren Sinn umfaßt alle Teile des 

öffentlichen Rechts mit Ausnahme des Kirchenrechts und des 

Völkerrechts; doch gehören zum Staatsrecht auch die Be¬ 
ziehungen zwischen Staat und Kirche.
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IV. Die Zweige des Staatsrechts im weiteren 

Sinn: 1. Sivilprozeß, 2. Strafrecht, 3. Strafprozeß, 
4. Verwaltungsrecht, 5. Staatsrecht im engeren 

Sinn oder Verfaſſungsrecht. Das Staatsrecht im wei— 

teren Sinn ſcheidet ſich wieder in Zivilprozeß, Strafrecht, 

Strafprozeß, Verwaltungsrecht und Staatsrecht im engeren 
Sinn oder Verfaſſungsrecht. 

1. Zivilprozeß. Mit der Aufstellung der privatrecht¬ 

lichen Nörmein kann die Tätigkeit des Staats auf dem Gebiet 
des bürgerlichen Rechts nicht erschöpft sein. Denn sehr häufig 

werden Streitigkeiten über die Privatrechtsverhältnisse der 

Einzelnen entstehen, welche von der Staatsgewalt entschieden 

werden müssen. Zu diesem Zweck sind die Zivilgerichte ein¬ 

gesetzt und es sind besondere Vorschriften über das Verfahren 

in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten gegeben worden. Die in 

dieser Beziehung aufgestellten Vorschriften faßt man unter 
dem Namen Zivilprozeßrecht zusammen. 

2. Strafrecht. Das Strafrecht gibt Anordnungen dar¬ 

über, welche Handlungen vom Staate nicht geduldet werden 

und welche Strafen im Falle der Zuwiderhandlung gegen 
diese Vorschriften verhängt werden. 

3. Strafprozeß. Zur Durchführung des Strafrechts 

sind besondere Gerichte, die Straf= oder Kriminalgerichte 

geschaffen worden; auch ist ein besonderes Verfahren für die 

Verfolgung und Aburteilung der strafbaren Handlungen ge¬ 

setzlich festgelegt worden. Die hierher gehörigen Vorschriften 
heißt man Strafprozeßrecht. 

4. Verwaltungsrecht,. Das Wort Verwaltung 
wird in verschiedener Bedeutung gebraucht. Einmal im 

Gegensatz zur Gesetzgebung. Man versteht dann darunter die 

Vollziehung der Gesetze und die fürsorgende 

Tätigkeit der Behörden überhauptz; hierher gehört 

also auch die Rechtsprechung. In einem engeren Sinn ist 

Verwaltung der Gegensatz zur Rechtsprechung. Im engsten
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Sinn verſteht man unter Verwaltung die ſog. Verwaltung 

des Innern. Was hierher gehört, ergibt ſich aus nachſtehen— 

den Ausführungen. Die Tätigkeit des Staats läßt sich 

scheiden in: 
A. Gesetzgebung. 
B. Verwaltung (im weitesten Sinn). Hierher gehören: 

a) Die Justiz, d. h. die Tätigkeit auf dem Gebiet 

des Zivil- und Strafrechts. 
b) Das Militärwesen, d. h. die Fürsorge für die 

Sicherheit des Staats gegen auswärtige Feinde. 
c) Das Kirchenwesen, d. h. die Übung der dem 

Staat gegen die Kirchen zukommenden Rechte und 
Pflichten. 

d) Das Finanzwesen, d. h. die Beschaffung und 

Verwendung der Geldmittel, die zur Erfüllung 
? der Staatsaufgaben nötig sind. 

e) Die Auswärtigen Angelegenheiten, d. h. 

die Verwaltung in Bezug auf die Beziehungen zu 
den auswärtigen Staaten. 

) Innere Verwaltung (Verwaltung im engsten 

Sinn), d. h. die sonstige Tätigkeit zur Erreichung 
der Staatszwecke. 

Von der inneren Verwaltung werden häufig einzelne 

Teile abgetrennt, z. B. das Schulwesen, das Verkehrswesen, 
öffentliches Bauwesen und dergl. 

Das Verwaltungsrecht als eines der großen Zweige 

des Staatsrechts (im weiteren Sinn) umfaßt nun die unter 
B àa—f fallenden Tätigkeitsgebiete des Staates, von der 

Justiz indessen alles das nicht, was zur Rechtsprechung 
gehört. 

5. Das Staatsrecht im engeren Sinn oder 

Verfassungsrecht behandelt die allgemeinen Rechts¬ 

grundsätze über die Organisation und die Ausübung der 

staatlichen Herrschaft (Verteilung der Staatsgewalt auf die
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einzelnen Organe des Staats, Beſtimmungen über die 

Grenzen der Staatsgewalt gegenüber den Einzelnen); man 
kann es als das Recht der Staatsgewalt bezeichnen. Zum 
Staatsrecht im engeren Sinn gehören auch Teile der Straf— 

Prozeß= und Verwaltungsgesetze, denn auch in dieſen iſt 

genau geregelt, was die Staatsgewalt zu tun hat und wo die 
Grenzen ihrer Macht liegen. Allein das Staatsrecht im 
engeren Sinn behandelt nur die Hauptgrundſätze aus dieſen 

Rechtsgebieten; es erörtert, welche Organe für Rechtspflege 

und Verwaltung beſtehen, nach welchen Richtungen und 

innerhalb welcher Schranken dieſe eine Tätigkeit zu ent¬ 

wickeln haben. 

S 2. Staaterechtliche Begriffe. 

Zu einem richtigen Verständnis staatsrechtlicher Ver¬ 

hältnisse kann man nur gelangen, wenn man weiß, welche 

Bedeutung einzelne Begriffe haben. Um die spätere Dar¬ 

stellung nicht durch Begriffserörterungen zu sehr zu stören, 
sind hier einige Begriffe zusammengestellt und erläutert. 

Ausdrücklich bemerke ich, daß in der Wissenschaft selbst viele 

Begriffe schwankend sind und in mehrfacher Bedeutung an¬ 
gewandt werden. Eine genaue Darstellung der Streitfragen 

kann natürlich für diese Schrift nicht in Betracht kommen. 

Nur wo es sich um praktische Folgerungen aus den Be¬ 

griffen handelt, ist auf den wissenschaftlichen Streit ein¬ 

gegangen. 
Weitere als die in § 2 aufgeführten Begriffe sind in 

der Darstellung selbst erläutert. 
I. Kation, volk, Staat. Das Bedürfnis der Men¬ 

schen, mit ihresgleichen zusammenzuleben, führt zur Grün¬ 

dung von Ehen und Familien, aus welchen in weiterer 

Folge Geschlechter, Stämme und Nationen entstehen. Nation 

ist ein durch Abstammung, Sitte und Sprache zusammen¬
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gehöriger Teil der Menschheit, auch wenn derselbe keinen 

Staat für sich bildet. Neben der Bildung von Stämmen und 
Nationen her ging die Entwicklung der Völker und Staaten. 

Die Staatenbildung erfolgte auf Grund mannigfacher ge¬ 

schichtlicher Vorgänge, die es verhinderten, daß die Nationen 

sich ungeteilt zu Staaten zusammenfaßten. Die Gesamtheit 

der in einem Staat vereinigten Menschen nennt man Volk. 

Nation und Volk ist also nicht dasselbe. So gehören 
die in Österreich wohnenden deutschen Stämme zwar zur 
Deutschen Nation, nicht aber zum Deutschen Volk, wie um¬ 

gekehrt die in Deutschland lebenden Polen zwar dem Deut¬ 
schen Volk, nicht aber der Deutschen Nation angehören. 

Im Staat kommt die Einheit des Volks zum rechtlichen 
Ausdruck; er verbindet eine Menge von Menschen (das Volk) 

durch Unterordnung unter eine Herrschergewalt zu einer 

Einheit. Die natürlichen Grundlagen jedes Staates sind 

Land und Leute, Staatsgebiet und Volk. Der Zweck des 
Staates ist nach außen Schutz gegen äußere Feinde, nach 
innen Pflege des Rechts und der Wohlfahrt des Volks. 

Der Eingang zur Reichsverfassung bezeichnet als Zweck 

des Reichs: Schutz des Bundesgebiets und des innerhalb 
desselben gültigen Rechts, sowie Pflege der Wohlfahrt des 
Deutschen Vokks. 

II. Gesellschaft. Sozial. Die Worte Gesellschaft, 

gesellschaftlich, sozial werden in der Literatur und dem 

täglichen Leben sehr häufig gebraucht. Unter Gesellschaft 
versteht man die Gesamtheit der gesitteten Menschheit, indem 
man dabei die staatliche Organisation außer acht läßt. 

Wenn man also von Aufgaben der Gesellschaft spricht, so 

meint man damit Aufsgaben, die nicht der Staat, sondern 
eben die Gesellschaft zu erfüllen hat. Man spricht in diesem 

Sinn z. B. von Selbstpolizei der Gesellschaft und meint 
damit, daß Sitte und Anstand nicht allein von der Polizei, 

sondern von der Gesellschaft selbst gewahrt werden soll, in der 
Bazille, Reichsverfassung ıc. 2



18 I. Abschnitt. Begriffe und Quellen des Staatsrechts. 

Weiſe z. B., daß die Geſamtheit der bei einer Feſtlichkeit 
beteiligten Perſonen von ſich aus dafür ſorgt, daß Anſtands— 

und Ordnungswidrigkeiten nicht vorkommen oder ſofort 
unterdrückt werden. 

Das Wort Geſellſchaft ſagt aber ferner, daß die Men— 

ſchen eine Reihe von Klaſſen darſtellen, die nach ſehr ver— 

schiedenen Gesichtspunkten gebildet sind. Solche Verbin¬ 
dungen entstehen z. B. durch das Beisammenliegen der 

Wohnungen (Gemeinden, Städter), sodann durch die Gleich¬ 

heit des Berufs (Beamtenstand, Kaufmannsstand, Bauern¬ 

stand, Handwerkerstand usw.), ferner durch die Gleichheit 

des Glaubens, durch den Besitz gleicher Bildung, durch 
gleiches Einkommen (man denke an die moderne Mittel¬ 

standsbewegung!), durch Abstammung von früheren bevor¬ 
rechtigten Klassen (Adel) usw. Diese Verbindungen stehen 

nicht nur nebeneinander, sondern dieselben Personen ge¬ 

hören oft verschiedenen zugleich an. Einige dieser Ver¬ 

bindungen besitzen eine ständige Organisation (z. B. die 

Kirchen, die Gemeinden). Die meisten Verbindungen wer¬ 
den nur durch die Gleichheit der Interessen und durch das 
hiedurch entwickelte Standesgefühl zusammengehalten. Die 

gesellschaftlichen Verbindungen entlasten häusig den Staat, 

indem sie viele Aufgaben lösen, die sonst ihm zufallen 

würden. Der Staat hat also ein Interesse daran, die¬ 
selben zu schützen und zu fördern. 

III. Die Staatsgewalt. Die im Staate herrschende 
höchste Macht, die Herrschermacht nennt man Staatsgewalt. 

Die Staatsgewalt steht dem Staate selbst zu, kann aber 

natürlich nur durch staatliche Organe ausgeübt werden. 

Man spricht noch vom Inhaber oder Träger der Staats¬ 
gewalt; das ist dasjenige Organ, dem die Staatsgewalt als 

eigenes (nicht durch Wahl oder Ernennung übertragencs) 

Recht zusteht. Inhaber der Staatsgewalt sind in der Demo¬ 

kratie die vollberechtigten Staatsbürger. Ihnen steht die
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Staatsgewalt als eigenes Recht zu. Ausgeübt wird von 

ihnen die Staatsgewalt aber regelmäßig nicht selbst, vielmehr 
von dem von ihnen gewählten Parlament, Präsidenten und 

dergl. Diese selbst sind nicht Träger der Staatsgewalt; 
denn sie üben dieselbe nicht kraft eigenen Rechts aus, sondern 

infolge einer Übertragung durch den Inhaber der Staats¬ 
gewalt. Anders ist die Sache aber in den deutschen Ver¬ 
fassungen; nach ihnen ist der Monarch Träger der Staats¬ 

gewalt. Denn er übt dieselbe kraft eigenen Rechts aus; 
die Volksvertretung bildet ihm gegenüber nur ein be¬ 

schränkendes Element. Die praktische Folge dieser Auf¬ 
fassung ist die, daß dem Monarchen alle Hoheitsrechte zu¬ 

stehen, welche ihm nicht ausdrücklich entzogen sind, der Volks¬ 

vertretung dagegen nur die, welche ihr ausdrücklich über¬ 

tragen sind. So sagt z. B. die württembergische Ver¬ 
fassung in § 4: „Der König ist das Haupt des Staates, 

vereinigt in sich alle Rechte der Staatsgewalt und übt sie 

unter den durch die Verfassung festgesetzten Bestimmungen 
aus.“ 

IV. Konstitutionen, Derfaffungen, Staatsarund- 

gesetze. In den deutschen Staaten wird die Staatsgewalt 

von den Fürsten nicht unbeschränkt ausgeübt. Vielmehr 

wirkt bei der Bildung des Staatswillens ein repräsentatives 

(im Sinn von § 19, I, 2) Organ (Reichstag, Landtag, 
Stände) bestimmend mit. Verfassungen dieser Art bezeichnet 
man als Konstitutionen oder konstitutionelle Verfassungen. 

Die betreffenden Gesetze heißen: Staatsgrundgesetze, Ver¬ 

fassungsurkunden, Verfassungen; sie haben gegenüber ein¬ 
fachen Gesetzen eine höhere Autorität. 

V. Boheitsrechte. Gebietshoheit. Hersonalhoheit. 

Exterritorialität. Die Staatsgewalt ist eine einheit¬ 
liche und umfaßt alle nur denkbaren Herrschaftsrechte. Die 

Wissenschaft bedarf aber zur Erklärung mancher Verhältnisse 

weiterer Begriffe. Man spricht deshalb von Hoheitsrechten
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und meint damit die einzelnen in der Staatsgewalt ent— 

haltenen Herrſcherbefugniſſe. Wenn man alſo z. B. von 

Juſtizhoheit oder Finanzhoheit ſpricht, ſo meint man damit 

die Staatsgewalt auf dem Gebiet des Juſtiz- und Finanz— 

weſens. Ebenſo ſpricht man von Gebietshoheit, Perſonal— 
hoheit und im Zuſammenhang damit von Exterritorialität. 

Über dieſe Begriffe ſ. 80, II. 

VI. Souveränetät. Das Wort Souveränetät wird 
nicht immer im selben Sinn gebraucht. Regelmäßig bezeichnet 

man damit aber die Unabhängigkeit von einer höheren 

Gewalt. Ein Staat ist also dann souverän, wenn er von 

keiner anderen irdischen Macht Befehle entgegenzunehmen 

hat. Die souveräne Staatsgewalt ist durch keine Schranke 

gebunden, sie ist allmächtig, d. h., sie kann alles tun, was 

sich mit irdischen Mitteln erreichen läßt. Allein es bestehen 

für sie Schranken, die sie sich selbst setzt, die durch den 

Staatszweck gegeben sind. Diese Schranken wird eine ver¬ 

ständige und umsichtige Staatsleitung niemals verkennen; 

allein ein äußeres Hindernis, über dieselben hinauszugehen, 
besteht nicht. 

Mit Souveränetät bezeichnet man aber auch die Eigen¬ 

schaft eines Staatsorgans und zwar nennt man dassjenige 
Staatsorgan souverän, das Träger der Staatsgewalt (s. III) 

ist. Die Macht des Souveräns ist die höchste im Staate; 

keine andere ist ihm übergeordnet. Allein die Souveränetät 

in diesem Sinn ist nicht notwendig unumschränkt; der Sou¬ 

verän kann vielmehr bei Ausübung seiner Herrschaftsrechte 

sowohl an die Beobachtung gewisser Formen als an die Mit¬ 
wirkung anderer Organe (Reichstag, Landtag, Minister) 

gebunden sein. 
VI. Legitimität. Gewisse politische Parteien sprechen 

nicht selten von Legitimität oder Illegimität der Staatsge¬ 

walt. Sie nennen illegitim, d. h. ungesetzlich eine Staats¬ 

gewalt, welche gegen das bestehende Recht, etwa durch einen
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Krieg oder einen Staatsstreich zur Herrschaft gelangt ist. 

Dem gegenüber muß hervorgehoben werden, daß derartige 

Fragen praktisch durch rechtliche Schlußfolgerungen nicht 

entschieden werden können. Ist einmal die Frage des 
Herrscherrechtes durch Gewalt entschieden, so ist die neue 

Staatsgewalt als rechtmäßige Staatsgewalt anzuerkennen 
solange, als sie am Ruder ist. Die im Jahr 1866 

von Preußen annektierten Gebiete z. B. sind der preu¬ 

ßischen Staatsgewalt unterworfen; die Bewohner dieser Ge¬ 

biete sind preußische Untertanen geworden und haben als 
solche die preußischen und die Reichsgesetze zu befolgen. 

VII. Autonomie (vom griechischen) heißt Selbstgesetz¬ 
gebung (auch Selbstverwaltung). Mit der Souveränetät 

der Staatsgewalt steht es nämlich nicht im Widerspruch, 

wenn sie Privaten oder Körperschaften das Recht läßt oder 

gibt, Rechtsvorschriften auf gewissen Gebieten zu erlassen 

(Recht der Autonomie). Die Selbstgesetzgebung ist nicht 
souverän, da sie sich innerhalb der Grenzen halten muß, 

die die Staatsgewalt ihr gesteckt hat, und da sie keine 

Rechtsvorschriften erlassen kann, welche den von der Staats¬ 
gewalt ausgehenden widersprechen. Eine solche Auto¬ 

nomie haben z. B. die Gemeinden und die Kirchen für ihre 
Angelegenheiten. 

IX. Hrivatfürstenrecht. Darunter versteht man das 

Familien= und Erbrecht des hohen Adels, insbesondere der 

regierenden Fürstenhäuser. Dasselbe ist nur ein Teil des 

allgemeinen Familien= und Erbrechts, gehört also zum 

Privatrecht. Nach Art. 57 und 58 des Einführungsgesetzes 

zum Bürgerlichen Gesetzbuch gelten für diese Familien die 

Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches nur insoweit, als 

nicht die Landesgesetze bezw. Hausverfassungen (s. X) ab¬ 
weichende Bestimmungen enthalten. 

Das Privatfürstenrecht äußert aber Wirkungen auf
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ſtaatsrechtliche Verhältniſſe und iſt inſoweit im Staats— 

recht zu berückſichtigen. 
X. Bausverfaſſungen, Bausgeſetze. Seit dem 

14. Jahrhundert begannen die deutſchen Fürſtenhäuſer ihr 

Erb= und Familienrecht in besonderen Gesetzen (Hausge¬ 

setzen, Hausverfassungen) zu regeln. In diesen Gesetzen 
finden sich auch die Bestimmungen über die Thronfolge. 

Dazu sind nun aber in neuerer Zeit die Landesverfassungen 

getreten, die jetzt als in erster Linie maßgebend anzusehen 

sind. Die Vorschriften der Hausgesetze haben nur insoweit 

rechtliche Bedeutung, als sie sich innerhalb der verfassungs¬ 
mäßigen Schranken bewegen. S. hiezu $ 23. 

XI. Organe des Staats. Diejenigen Personen oder 

Mehrheiten von solchen, welche zu einer Ausübung staat¬ 

licher Rechte berufen sind, in deren Willen und Hand¬ 
lungen also der Wille und die Handlungen des Staats zum 

Ausdruck gelangen, heißt man Organe des Staats, wie 

man auch von Staatsorganismus spricht. Staatliche Organe 

sind also im Reich der Kaiser, der Bundesrat, der Reichs¬ 

tag und die Reichsbehörden, in den Einzelstaaten der 

Monarch, der Landtag und die Staatsbehörden. 

XII. Staatenverbindungen, Allianz, Hersonal= 

union, Realunion, Staatenbund, Bunbesstaat. Staa¬ 

tenverbindungen im weiteren Sinn sind alle Vereinigungen 
mehrerer Staaten. Die Allianz ist ein völkerrechtliches 

Bündnis (z. B. der Dreibund). Unter Union versteht 

man die Vereinigung monarchischer Staaten in der Weise, 

daß der Monarch in mehreren Staaten derselbe ist. Man 
spricht von Personalunion, wenn die Vereinigung durch 

ein zufälliges Ereignis, namentlich durch eine zufällige 
Übereinstimmung der Erbfolgeordnungen in beiden Staaten 

herbeigeführt ist. (Früher: England und Hannover, Schles¬ 

wig=Holstein und Dänemark.) Im Gegensatze zur Personal¬ 

union heißt Realunion diejenige Vereinigung, welche eine
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dauernde iſt und auf einem die betreffenden Staaten gemein— 

ſam verpflichtenden Rechtsgrund ruht (Vertrag, Gewohn— 

heitsrecht, Wille des Herrſchers). Realunionen ſind Oſter— 
reich und Ungarn und waren Schweden und Norwegen. 

Sowohl im Fall der Perſonalunion als in dem der 

Realunion beruht die Vereinigung der Staaten lediglich 

auf der Perſon des Herrſchers. Gemeinſame Organe für 

die durch die Union verbundenen Staaten kommen freilich 

vor, aber ſie ſind für das Verhältnis nicht weſentlich, und 

haben namentlich nicht die Natur von Organen eines 

größeren über den Staaten ſtehenden Gemeinweſens, ſondern 
ſind Organe jedes einzelnen der verbundenen Staaten. 

Staatenverbindungen im engeren Sinn sind 
Vereinigungen mehrerer Staaten zu einem 

größeren Gemeinwesen. In denselben besteht eine 

höhere Gewalt, welcher eine Herrschaft über die einzelnen 

Staaten zusteht, aber nicht in unbeschränkter Weise. Den 
Staaten bleibt eine Reihe von politischen Aufgaben zur 
selbständigen Erfüllung überlassen. 

Steht die Herrschaft über die verbundenen Staaten 

einem derselben zu, so spricht man von Suzeränität 

(Verhältnis der Türkei zu ihren Vasallenstaaten). Ist die 
Herrschaft einer Gewalt übertragen, welche aus der Ge¬ 

samtheit der verbundenen Gemeinwesen hervorgeht, so liegt 

ein Bund vor. Ein Bund kann entweder ein Staaten¬ 

bund oder ein Bundesstaat sein. Der Unterschied 

zwischen Staatenbund und Bundesstaat läßt sich dahin be¬ 

stimmen: Die Bundesgewalt des Bundesstaates ist eine 

wahre Staatsgewalt, die des Staatenbundes nicht. Doch 
herrscht in der staatsrechtlichen Literatur ein noch nicht 
gelöster Streit über die charakteristischen Merkmale des 

Staatenbundes und des Bundesstaats und selbst die Frage, 

ob das Deutsche Reich ein Staatenbund oder ein Bundes¬ 
staat ist, ist in der Wissenschaft noch nicht entschieden.



24 I. Abschnitt. Begriffe und Quellen des Staatsrechts. 

Im wesentlichen ist die Frage eine Streitigkeit über Be¬ 
griffe, die uns in dieser Schrift nur insoweit berühren 

kann, als praktische Folgerungen in Frage stehen. 

XIII. Kompetenz heißt Zuständigkeit. Ein staat¬ 
liches Organ ist zu etwas kompetent heißt also: es hat die 

verfassungsmäßige Berechtigung, dies zu tun. Man liest 

mitunter auch den Ausdruck: Kompetenz=Kompetenz; so sagt 

man, daß das Reich die Kompetenz=Kompetenz habe. Das 

soll heißen, daß das Reich die Kompetenz hat, seine eigene 

Kompetenz festzustellen, daß es befugt ist, die Grenzen seiner 

Zuständigkeit nach eigenem Ermessen zu ziehen. Der Gegen¬ 
satz hiezu ist die Kompetenz der Einzelstaaten. Diese können 

ihre eigene Zuständigkeit nicht erweitern, können nicht ein¬ 

mal die gegenwärtige Zuständigkeit aus eigener Macht¬ 

vollkommenheit wahren. Ihre Zuständigkeit wird vielmehr 
einseitig durch die Organe des Reichs (Bundesrat und 
Reichstag) festgestellt, soweit nicht Sonderrechte in Frage 
stehen; s. hierüber § 7, II und IV. 

XIV. Horm heißt jede rechtliche Vorschrift, gleich¬ 
gültig ob fie aus der Verfafjung, den Gejegen oder Ver— 

ordnungen sich ergibt, oder auf Gewohnheitsrecht beruht. 

Kormieren heißt „rechtlich regeln‘. 
XV. Patrimonium; patrimonial. Patrimonium 

(lateinifch) bedeutet in wörtlicher Übersetzung das vom Vater 

Ererbte. Wenn man von patrimonialer Herrschaft spricht, 

so meint man also damit, daß die Herrschaft über ein Land 

ausgeübt wird, wie man die Herrschaft über die väterliche 

Erbschaft, also über einen Vermögensbesitz ausübt, mit 
anderen Worten: Diejenigen Befugnisse des Herrschers, 

die nach unserer modernen Auffassung öffentlich=rechtliche 
sind, sind nach patrimonialer Auffassung zivilrechtliche. 

XVI. Säkularisation. Säculum (lateinisch) bezeichnet 

im Kirchenrecht das bürgerliche Leben und die bürger¬ 

liche Gesellschaft im Gegensatz zur Kirche und zur Geistlich¬
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keit. Säkularisation heißt also Verweltlichung, d. h. die 
vom Staat einseitig vorgenommene Verwandlung geist¬ 

licher Länder, Güter und Rechte in weltliche. 

XVII. Regalien (jura regalia; lateinisch) bezeichnet 

in wörtlicher Übersetzung königliche Rechte; man bezeichnete 

damit ursprünglich (im Mittelalter) diejenigen Rechte, die im 

alten Reich den Reichsfürsten durch königliche Verleihung 

übertragen waren; später (18. Jahrhundert) verstand man 

darunter die in der Landeshoheit (s. XIX) begriffenen Be¬ 

fugnisse. Unter nutzbaren Regalien verstand man die 

Rechte des Staats auf ausschließlichen Eigentumserwerb 

durch Inbesitznahme (von Bergwerken, der Jagd, ver 

Fischerei), auf ausschließlichen Betrieb von Gewerben ufsw. 

Das Wort Regalien ist aus der staatsrechtlichen Literatur 

fast völlig verschwunden, da der Begriff Regal für unser 

modernes Staatsrecht entbehrlich ist. 

XVIII. Fideikommiß (vom lateinischen fidei com¬ 

missum —= dem Gewissen überlassen) war ursprünglich im 

römischen Erbrecht eine formlose, nicht erzwingbare, letzt¬ 

willige Verfügung, deren Erfüllung dem Gewissen des Erben 

überlassen wurde. Im deutschen Recht hat sich der Sinn 
des Wortes Fideikommiß (Familienfideikommiß) geändert. 
Man versteht darunter den Inbegriff eines Vermögens, 
das kraft ausdrücklicher Verfügung des Stifters unveräußer¬ 
lich auf die Nachkommen des Stifters oder eines Dritten 

zur Erhaltung des Familienglanzes übergehen soll. Die 
Nachfolge in das Fideikommiß ist eine Individualfolge, d. h. 
es kann immer nur ein Einzelner nachfolgen; das Fidei¬ 

kommiß darf nicht geteilt und nur mit solchen Schulden 

belastet werden, welche zur Erhaltung oder Wiederherstellung 

desselben gemacht werden. Nach Art. 59 des Einführungs¬ 
gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch werden die Verhältnisse 
der Familienfideikommisse von den Landesgesetzen geregelt.



26 I. Abschnitt. Begriffe und Quellen des Staatsrechts. 

XIX. Tandeshoheit war im alten Deutschen Reich 

die zusammenfassende Bezeichnung für die Befugnisse der 

Landesherren gegenüber ihren Untertanen; sie war der 

Reichsgewalt untergeordnet, also nicht souverän. Doch hatten 

die Herrschaftsrechte des Reichs den größeren Ländern gegen¬ 
über keine praktische Bedeutung, da dem Reich die Macht zur 

Erzwingung seiner Anordnungen fehlte. 

8 3. Quellen des Staatsrechts. Die Verfalfungen. 

Die Quellen des Staatsrechts sind: 

I. Die derfassungen. In den einzelnen deutschen 
Ländern bestanden schon zu den Zeiten des alten, 1806 

aufgelösten Reichs landständische Verfassungen; diese gaben 

aber nur einzelnen bevorrechtigten Ständen das Recht, bei 

der Ordnung der Landesangelegenheiten mitzuwirken. Wäh¬ 

rend der napoleonischen Zeit waren sie vielfach aufgehoben 
worden. Nach dem endgültigen Sturz Napoleons (1815) 

ward die Herstellung von Volksvertretungen eine der wich— 

tigsten politischen Forderungen des deutschen Volks. Zuerst 

erhielten die süddeutschen Staaten konstitutionelle Verfassun= 

gen, später auch die übrigen deutschen Staaten, mit Aus¬ 

nahme der beiden mecklenburgischen Großherzogtümer. Die 

Verfassungen der sechs größeren deutschen Staaten haben 
folgendes Datum, sind aber später vielfach abgeändert 

worden: 
1. Preußen: 31. Januar 1850. 

Bayern: 26. Mai 1818. 

Sachsen: 4. September 1831. 

. Württemberg: 25. September 1819. 

. Baden: 22. Auguft 1818. 

. Helfen: 17. Dezember 1820. 

ie Neichöverfaffung trägt das Datum des 16. April r
W
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1871.
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II. Die Reichsgeſetze, d. h. die Geſetze des Deutſchen 

Reichs. Sie gelten für ganz Deutſchland. Sie werden 
im Reichsgeſetzblatt veröffentlicht. Zu den Reichsgeſetzen 

gehören auch die elſaß-lothringiſchen Geſetze, die in einem 

beſonderen Geſetzblatt für Elſaß-Lothringen publiziert 

werden. 
III. Die Candesgeſetze der einzelnen deutſchen Staa— 

ten. Dieſelben werden in beſonderen Geſetzblättern (Regie— 

rungsblatt), die ſeit Anfang des 19. Jahrhunderts in allen 

deutſchen Staaten beſtehen, publiziert. 

IV. Die Verträge. In Betracht kommen hier: 
1. Verträge des Deutſchen Reichs oder der Einzelſtaaten 

mit fremden Mächten. 

2. Verträge mit einzelnen Perſonen oder Korporationen 

im Staat (Standesherrn, Kirche). 

3. Verträge des Reichs mit den Einzelſtaaten oder Ver— 

träge der Einzelſtaaten untereinander. 

V. Die Bausgeſetze der regierenden Fürſten— 
häuſer. 

VI. Die Geschäftsordnungen der parlamenta¬ 

rischen Dersammlungen. 
  

2. Abschnitt. 

Das Deutfche Reich und die Einzelftaaten. 

S 4 Die Gründung des Deutichen Reichs. 

I. Die Zeit bis 1866. Da3 alte Deutjchland, das 
„Heilige römische Keich deuticher Nation’ wurde durch die 

napoleoniichen Kriege in eine Reihe felbftändiger Staaten 
aufgelöft; am 6. Auguft 1806 fam die Auflöjung zum Ab- 

schluß; an diesem Tage erflärte nämlich der bisherige deut|che 

Kaiser Franz II., der jchon 1804 den Titel eines Erbfaifers
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von Oſterreich angenommen hatte, bei Niederlegung der 

deutſchen Kaiſerkrone das reichsoberhauptliche Amt und 

Würde für erloſchen. Nach der Niederwerfung Napoleons 
bestimmte der Pariser Friede vom 30. Mai 1814 in Art. 6, 

daß die deutschen Staaten unabhängig sein und durch ein 
föderatives Band vereinigt werden sollten. 

Am 8. Juni 1815 wurde sodann auf dem Wiener 

Kongreß der Deutsche Bund gegründet, dessen Verfassung 

in der Deutschen Bundesakte vom 8. Juni 1815 niedergelegt 

ward. Der Deutsche Bund vermochte nicht die nationalen 
Hoffnungen des deutschen Volkes zu erfüllen und wurde 

durch seine freiheitsfeindliche Haltung und seine Untätigkeit 
für allgemeine Nationalinteressen mehr und mehr Gegen¬ 

stand der Verachtung und des Hasses. Unter dem Drucke 

der Pariser Revolution (Februar 1848) versuchte er zwar, 

das Versäumte nachzuholen, aber zu spät. Schon hatte sich 
eine hochgehende Volksbewegung der Aufgabe einer staat¬ 

lichen Einigung Deutschlands bemächtigt; die Bewegung 

scheiterte aber völlig und im Jahre 1851 wurde der Bundes¬ 

tag wieder eröffnet. Die Pläne, die seitdem bis zum 

Jahre 1866 sich mit der Reform der Bundesverfassung be¬ 

schäftigten, kamen nicht zur Ausführung. 

II. Don 1866 bis 1820. Schon während des Krieges 
von 1866 nahm die preußische Regierung die Frage der 

staatlichen Neugestaltung Deutschlands in Angriff. Im Frie¬ 

den von Prag (23. August 1866) erkannte der Kaiser von 

Österreich die Auflösung des bisherigen Deutschen Bundes 

an, stimmte einer neuen Gestaltung Deutschlands ohne Be¬ 

teiligung des österreichischen Kaiserstaates zu, versprach, das 
engere Bundesverhältnis anzuerkennen, das der König von 

Preußen nördlich der Mainlinie begründen würde und er¬ 

klärte sich damit einverstanden, daß die deutschen Süd¬ 
staaten (Bayern, Württemberg, Baden, Hessen) zu einem 

Vereine zusammentreten, dessen nationale Verbindung mit
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dem Nordbunde näherer Verständigung zwischen beiden vor¬ 
behalten sein solle. Diesen Bestimmungen traten die übrigen 
deutschen Staaten, die mit Preußen im Kriege lagen, bei. 

Durch den Krieg von 1866 haben das Königreich Han¬ 
nover, das Kurfürstentum Hessen, das Herzogtum Nassau 

und die freie Stadt Frankfurt am Main ihre Existenz als 

Staaten verloren; sie wurden, ebenso wie Schleswig und 

Holstein, mit dem preußischen Staat vereinigt. Die übrigen 
22 norddeutschen Staaten, einschließlich Hessen nördlich des 
Mains, schlossen einen Bündnisvertrag, aus welchem der 

norddeutsche Bund hervorging. Die Bundesverfassung wurde 

zwischen Vertretern der Regierungen und einem aus allge¬ 

meinen Wahlen hervorgegangenen Reichstag vereinbart und 
in der vereinbarten Form von sämtlichen Landesvertretungen 

der 22 Staaten angenommen. Am 1. Juli 1867 trat die 
Verfassung des Norddeutschen Bundes in Kraft. 

Der im Prager Frieden vorgesehene Südbund kam 

nicht zustande. Wohl aber gelang es dem Fürsten Bismarck, 
ein enges völkerrechtliches Verhältnis zwischen dem Nord¬ 

deutschen Bund und den einzelnen Südstaaten herbei¬ 
zuführen. (Abschluß geheimer Schutz= und Trutzbündnisse, 

Zollvereinsvertrag vom 8. Juli 1867, eine Reihe besonderer 
Verträge.) 

III. Don 1820 bis heute. Der in Erfüllung der 
Bündnisverträge von Nord= und Süddeutschland gemein¬ 
sam geführte Krieg von 1870/71 hat die letzten Hinder¬ 
nisse, die der Einigung des deutschen Volkes im Wege 
standen, hinweggeräumt. Schon im Oktober 1870 begannen 
in Versailles die Verhandlungen zwischen den Bevollmäch¬ 

tigten des Norddeutschen Bundes und den Vertretern der 

süddeutschen Staaten über den Eintritt der letzteren in den 
Norddeutschen Bund. Im November und Dezember 1870 
wurden die Verhandlungen zu Ende geführt. Ihr Ergebnis 

war die Gründung des Deutschen Reichs, das am 1. Januar
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1871 ins Leben trat. Am 18. Januar 1871 erfolgte in Ver¬ 

sailles die feierliche Annahme der deutschen Kaiserwürde 

durch den König von Preußen; sie wurde dem deutschen 
Volk in einer Proklamation verkündet. 

Am 21. März 1871 trat der erste Deutsche Reichstag in 

Berlin zusammen. Dieser unterzog sich zunächst der Auf¬ 
gabe einer Neuredaktion der in den Verträgen zwischen dem 

Norddeutschen Bund und den Südstaaten vereinbarten Ver¬ 

fassung. Die Verkündigung der neu redigierten Verfassung 

erfolgte durch das Reichsgesetz vom 16. April 1871. Seit¬ 

dem ist die Verfassung teils förmlich, teils wenigstens inhalt¬ 
lich in manchen Punkten geändert worden. 

Die Reichsverfassung hat folgenden Inhalt: 
I. Bundesgebiet. Artikel 1. 

II. Reichsgesetzgebung. Artikel 2—5. 

III. Bundesrat. Artikel 6—10. 

IV. Präsidium (Kaiser). Artikel 11—19. 

V. Reichstag. Artikel 20—32. 

VI. Zoll= und Handelswesen. Artikel 33—40. 

VII. Eisenbahnwesen. Artikel 41—47. 

VII. Post= und Telegraphenwesen. Artikel 48—52. 
IX. Marine und Schiffahrt. Artikel 53—55. 

X. Konsularwesen. Artikel 56. 
XI. Reichskriegswesen. Artikel 57—68. 
XII. Reichsfinanzen. Artikel 69—73. 
XIII. Schlichtung von Streitigkeiten und Strafbestim¬ 

mungen. Artikel 74—77. 

XIV. Allgemeine Bestimmungen. 

8 5. Überficht über die deutlichen Staaten und die 
deutlichen Schutzgebiete. 

I. Das Deutsche Reich. ©. 8 9,1 

II. Die 25 Einzelstaaten und das Keichsland 

Elsaß=LCothringen.
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Stimmen Abgeord— 
Name des Staats im nete im 

u Bundesrat | Reichstag 

1. Preußßen Königreich 17 236 
2. Bahen: „ 6 48 

3. Sachsen „ 4 28 
4. Württemberg . . . .. „ 4 17 

5. Baden . 2 2 2 2 0. Großherzogtum 3 14 

6. Hessen „ 3 9 

7. Medlenburg Schwerin . „ 2 6 
8. Sachsen=Weimar „ 1 3 
9. Mecklenburg=Strelitz „ 1 1 

10. Oldenburg... . .. „ 1 3 
11. Braunschw.eig . .| Herzogtum 2 3 
12. Sachsen=Meiningen „ 1 2 
13. Sachsen=Altenburg „ 1 1 
14. Sadhjen-Koburg-Gotha . „ 1 2 

15. Anhat „ 1 2 
16. Schwarzburg-Rudolftadt | Fürstentum 1 1 
17. Schwarzburg-Sondersh. „ 1 1 
18. Waldees „ 1 1 

19. Reuß ältere Linie . . „ 1 1 

20. Neuß jüngere Linie . . „ 1 1 

21. Schaumburg=Lippe „ 1 1 

22. Lipbden „ 1 1 

23. übel 2. 2 202. Freie u. Hansast. 1 1 
24. Bremen . » 2 2 2.2. n 1 1 

25. Hamburg » 2... n 1 3 

26. Elsaß=Lothringen Reichsland 0 15 

58 397   
III. Die deutjchen Schußgebiete jind folgende: 
1. Deutsch=Südwestafrika. 
2. Kamerun. 
3. Togo. 

4. Deutſch-Oſtafrika.
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5. Kaiser=Wilhelms=Land auf Neu=Guinea, die Inseln 

im Bismarck=Archipel und einzelne Inseln der Salo¬ 

mongruppe. 
6. Die Marschall=, Brown= und Providence=Inseln. 

7. Kiautschou. 

8. Das Inselgebiet der Karolinen, Palau und Ma¬ 
rianen. 

9. Die Samoainseln. 

S. über die Schutzgebiete 8 44. 

8 6. Die rechtliche Natur des Deutlichen Reichs 
und fein Verbältnis zu den Einzelltaaten. 

I. Das eich ift ein Bundesftaat. Selbftändigkeit 

und Souveränefät der Reichsgewalt. Unterordnung 

der Einzeljtaaten unter das Neich. Der Eingang der 

Reichsverfassung lautet: „Seine Majeftät der König von 
Preußen im Namen des Norddeutichen Bundes, Seine Maje- 
tät der König von Bayern ufw. fchließen einen ewigen 

Bund zum Ochuße des Bundesgebietes und des innerhalb 
deöfelben gültigen Kechtes, ſowie zur Pflege der Wohlfahrt 
des deutschen Volkes. Dieser Bund wird den Namen 

Deutsches Reich führen und wird nachstehende Verfassung 
haben.“ Das Deutsche Reich ist also durch einen Vertrag 

begründet worden. Trotzdem hat es nicht den rechtlichen 
Charakter eines bloß völkerrechtlichen Vertragsverhältnisses, 

sondern ist ein wirklicher Staat und zwar ein aus 25 ein¬ 

zelnen Staaten und dem sog. Reichsland Elsaß=Lothringen 
zusammengesetzter Staat. Aus dem Umstand, daß der Ein¬ 

gang der Reichsverfassung das Reich selbst als Bund bezeich¬ 

net, ist schon geschlossen worden, daß es auch durch Vertrag 

der Einzelstaaten wieder aufgelöst werden könne. Diese Auf¬ 

fassung ist völlig unhaltbar. Eine Auflösung des Reichs 

wäre, abgesehen von Gewalt, nur auf reichsverfassungs¬
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mäßigem Wege, also mit Zustimmung des Reichstags 
möglich. 

In der staatsrechtlichen Literatur wird das Deutsche 
Reich überwiegend als Bundesstaat bezeichnet im Gegen¬ 
satz zum Staatenbund (s. hiezu § 2, XII). Man will damit 

zum Ausdruck bringen, daß die Reichsgewalt eine wirk¬ 
liche, selbständige Staatsgewalt ist, und nicht bloß die Ver¬ 

einigung der Staatsgewalten der Einzelstaaten, und daß 

nur die Reichsgewalt, nicht auch die Staatsgewalt der Einzel¬ 
staaten souverän ist. Die Reichsgewalt ist die höchste Ge¬ 

walt im Deutschen Reich, sie ist keiner anderen irdischen Ge¬ 

walt unterworfen; von keiner andern Gewalt empfängt 

sie rechtlich verpflichtende Vorschriften. Die Selbständig¬ 

keit und Souveränetät der Reichsgewalt kommt in 4facher 

Richtung zum Ausdruck: 
1. Das Reich hat eigene Willensorgane, 

welche nicht Organe oder gemeinschaftliche Or¬ 
gane der Einzelstaaten sind. So kann z. B. ein 

Beschluß des Reichstags nicht ersetzt werden durch über¬ 
einstimmende Beschlüsse sämtlicher Landtage der Einzel¬ 

staaten. Ebensowenig kann ein Beschluß des Bundesrats 

durch übereinstimmende Erklärungen sämtlicher Einzelstaats¬ 

regierungen ersetzt werden. Ein Reichsgesetz kann nicht 

dadurch beseitigt werden, daß sämtliche Einzelstaaten seine 

Aufhebung beschließen, sondern nur auf reichsverfassungs¬ 

mäßigem Wege durch übereinstimmenden Beschluß des 
Bundesrats und des Reichstags. 

2. Die Zuständigkeit des Reichs wird durch 

das Reich selbst festgesetzt. Die Zuständigkeit des 

Reichs ist in der Reichsverfassung bestimmt, indem in dieser 
aufgezählt wird, welche Gegenstände der Gesetzgebung und 
Verwaltung des Reichs unterliegen (z. B. Militärwesen, 

Strafwesen usw.). Wo die Reichsgewalt nicht zuständig ist, 
(z. B. Gemeindegesetzgebung, Unterrichtswesen), da üben die 

Bazille, Reichsverfassung 2c. 3
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Einzelſtaaten die Geſetzgebung ſelbſt aus, und zwar haben ſie 

die Befugnis hiezu nicht vom Reiche bekommen,; ſie hatten ſie 

vielmehr ſchon vor der Gründung des Reiches, ſie üben 

dieſelbe kraft eigenen Rechts, wie man ſagt. Allein 
das Reich hat nach der Reichsverfaſſung (Art. 78) das Recht, 

ſeine Zuſtändigkeit zu erweitern (es hat, wie man auch 
ſagt, die Kompetenz-Kompetenz, d. h. es iſt befugt, die 

Grenzen ſeiner Zuſtändigkeit ſelbſt zu beſtimmen), ſo daß 
der Kreis der den Einzelſtaaten zur Erfüllung kraft eigenen 

Rechts verbliebenen Aufgaben vom Reiche beſtimmt wird. 
3. Die Reichsgeſetze gehen den Landesge— 

ſetzen vor. (Art. 2 der Reichsverfaſſung.) Gerade hieraus 

ergibt ſich mit beſonderer Deutlichkeit die Souveränetät des 
Reichs und die Nichtſouveränetät der Einzelſtaaten. 

4. Die Bundesſtaaten ſind dem Reiche zum 

Gehorſam verpflichtet. Die Einzelſtaaten, nicht bloß 
die einzelnen Untertanen, müſſen die Reichsgeſetze befolgen. 

Die Erfüllung dieser Gehorsamspflicht ist dadurch gesichert, 

daß dem Kaiser, als dem Organ des Reichs, die Über— 

wachung der Ausführung der Reichsgesetze zusteht (Reichsver¬ 
fassung, Artikel 17). Die Verletzung der Gehorsamspflicht 

seitens eines Bundesstaates kann dazu führen, daß es 

vom Reiche zwangsweise zur Erfüllung seiner verfassungs¬ 
mäßigen Bundespflichten angehalten wird. Nach Art. 19 

der Reichsverfassung ist die Exekution (d. h. die Erzwingung) 
vom Bundesrat zu beschließen und vom Kaiser zu voll¬ 

strecken. 

II. Der Souverän des Reichs. Fürst Bismarck sagte 

einmal im Reichstag (1871): „Die Souveränetät ruht nicht 

beim Kaiser, sie ruht bei der Gesamtheit der verbündeten 

Regierungen.“ Um dieses Wort verständlich zu machen, 
müssen wir uns die Ausführungen in 82, III ins Gedächtnis 

zurückrufen. Unter Reichsgewalt verstehen wir die Staats¬ 
gewalt des Reichs. Die Reichsgewalt steht dem Reiche selbst
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zu. Wer iſt nun Inhaber oder Träger der Reichsgewalt? 

Mitglieder des Reichs ſind nach der geſchichtlichen Entwick— 

lung und nach Art. 6 der Reichsverfaſſung im Rechtsſinn 

nicht die einzelnen Bürger, ſondern die 25 Einzelſtaaten. 

Dieſen ſteht die Reichsgewalt kraft eigenen Rechtes zu, ſie iſt 
ihnen nicht übertragen durch Wahl oder auf andere Weiſe. 

Sie ſind alſo in ihrer Geſamtheit Träger der Reichsgewalt, 

der Reichsſouveränetät. In den 22 monarchiſchen Einzel— 
ſtaaten ſind nun Träger der Einzelſtaatsgewalt die Monar— 
chen, in den 3 freien Städten die Senate. Man kann des¬ 

halb sagen, daß die deutschen Fürsten und die Senate der 
freien Städte in ihrer Gesamtheit die Träger oder Inhaber 

der Reichssouveränetät sind. 

Durch die Teilnahme der Einzelstaaten an der Reichs¬ 

jouveränetät find dieselben in gewissem Sinn souverän ge¬ 

blieben; „innerhalb des Bundesrats findet die Souveränetät 
einer jeden Regierung ihren unbestrittenen Ausdruck“, sagte 

Bismarck im verfassungsberatenden Reichstag. Für sich 
allein aber ist kein Einzelstaat mehr souverän, sondern nur 

als Teil der Gesamtheit. Auch in internationaler Beziehung 

ist nur das Reich souverän, nicht auch der Einzelstaat. Allein 

mit Rücksicht auf ihre Teilnahme an der Reichssouveränetät, 

übrigens auch mit Rücksicht auf das Herkommen üben die 

Einzelstaaten noch die völkerrechtlichen Ehrenrechte der sou¬ 

veränen Staaten aus; ebenso haben die Landesherrn ihre 

persönliche Souveränetät und alle damit verbundenen staat¬ 

lichen und völkerrechtlichen Ehrenrechte ungeschmälert bei¬ 

behalten. 

II. Das Verhältnis der Reichszuständigkeit zu 

der Suständigkeit der Einzelstaaten ist folgendes: 

1. Es gibt eine Reihe von Angelegenheiten, 
für die dem Reich die Gesetzgebung und die 
Verwaltung in vollem Umfang zusteht. In diesen
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Fällen werden die Geſetze von Reichsbehörden und Reichs— 
beamten ausgeführt; die Einzelſtaaten kommen in dieſen 
Fällen nicht als Staaten, ſondern als bloße Verwaltungs— 

bezirke in Betracht. Hierher gehören vornehmlich die aus— 

wärtigen Angelegenheiten mit Einſchluß des Konſulats— 

weſens, die Verwaltung der Schutzgebiete, der Marine, der 

oberſten Poſt- und Telegraphenverwaltung, eines Teils der 

Gerichtsbarkeit letzter Instanz und eines Teils der Finanz¬ 
verwaltung. Bezüglich der Reservatrechte vergl. § 8. 

2. In der großen Mehrzahl der Fälle steht 

dem Reiche nur die Beaufsichtigung und Gesetz¬ 
gebung, nicht auch die Verwaltung zu (Art. 4 

der Reichsverfassung). Hier ist die Durchführung und 
Handhabung der Reichsgesetze nicht auf das Reich über¬ 

gegangen, sondern den Einzelstaaten verblieben. Hierher 

gehören z. B. die Gerichtsbarkeit, die Arbeiterversicherung, 
das Gewerberecht, das Paßwesen, das Staatsbürgerrecht, 

das Maß=, Münz= und Gewichtswesen, das Eisenbahnwesen, 

die Presse, das Vereinswesen usw. Die Handhabung und 

Durchführung dieser Gesetze liegt den Einzelstaaten ob; aber 
die Gesetze selbst werden vom Reich erlassen. Vergl. hiezu 
8 46, III. 

3. Endlich gibt es eine Reihe von Fällen, die ganz 

ausſchließlich zur Zuſtändigkeit der Einzelſtaa— 
ten gehören, in die das Reich nicht dreinzuſprechen hat. 

Dahin gehört die Organiſation der Einzelſtaaten ſelbſt, die 

Regelung des Thronfolgerechts, des Wahlrechts zu den Land— 

tagen, die Gemeindeverfaſſung, das Unterrichtsweſen. In 

diesen Angelegenheiten sind die Einzelstaaten der Gesetz¬ 
gebung und Oberaufsicht des Reichs nicht unterworfen. 

Allein das Reich hat nach der Reichsverfassung (Art. 78) 
das Recht, seine Zuständigkeit zu erweitern; es kann also 

auch in den Fällen 2. und 3. die bisher den Einzelstaaten 
verbliebenen Befugnisse an sich ziehen.
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87. Die Rechte der Einzelltaaten. Sonderrechte. 

I. Mitgliedfchaftsrehte. Damit das Reich feine 

ftaatlichen Aufgaben erfüllen fann, mußten den Einzelftaaten 

eine Reihe von Hoheitsrechten entzogen und auf das Reich 

übertragen werden. Daraus ergibt sich das Recht Der 

Einzelftaaten und ihrer Angehörigen darauf, daß das Reich 

nunmehr diejenigen ftaatlihen Aufgaben erfülle, welche die 

Einzelftaaten infolge des Verluftes jener Hoheitsrechte nicht 
mehr besorgen können. Diese Rechte ergeben sich also 
aus der Mitgliedschaft der Einzelstaaten am 

Reich. Solche Rechte sind z. B. der Anspruch jedes Staates 
auf den diplomatischen und militärischen Schutz gegen Rechts¬ 

verletzungen seitens des Auslandes und seitens anderer 

Bundesstaaten, sowie der Anspruch darauf, daß das Reich 
die ihm obliegende Pflege der Wohlfahrt des deutschen 
Volks (Eingang zur Reichsverfassung) allen zum Reich ge¬ 

hörenden Staaten gleichmäßig angedeihen läßt. Diesen 

Rechten entsprechen die Pflichten der Einzelstaaten zur 
anteilmäßigen Tragung der militärischen und finanziellen 
Lasten. 

Die Mitgliedschaft am Reich begründet für die Einzel¬ 
staaten ferner das Recht, an den Organen des Reichs teil¬ 

zunehmen (verfassungsmäßige Stimmenzahl im Bundesrat, 

Vertretung der Bevölkerung im Reichstag nach dem Reichs¬ 

wahlgesetz, Bekleidung von Reichsämtern unter denselben Be¬ 
dingungen wie die Angehörigen anderer Staaten). 

II. Sonderrechte (in der Sprache der Wissenschaft 

auch jura singularia genannt). Die einzelnen Bundes¬ 

staaten haben in ihrem Verhältnis zum Reich grundsätzlich 

gleiche Rechte und Pflichten. Die Reichsverfassung und die 

Reichsgesetzgebung kennt aber Abweichungen von diesem 

Grundsatze; sie spricht einige bestimmte Rechte gewissen 

Bundesstaaten zu, welche die übrigen Bundesstaaten nicht
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haben. Dieſe Rechte nennt man Sonderrechte. Sie ſind 

begründet entweder durch einen Vertrag des Reichs mit 
dem betreffenden Bundesſtaat oder durch die Reichsver— 

faſſung, ein Reichsgeſetz oder einen Beſchluß des Bundesrats 
innerhalb der demſelben zuſtehenden Kompetenz. 

Es gibt dreierlei Arten von Sonderrechten: 

1. Beſchränkung der Reichszuſtändigkeit inſo— 

fern, als einzelnen Staaten auf gewiſſen Gebieten Zu— 

ſtändigkeiten verblieben ſind, die auf dieſen Gebieten ſonſt 

dem Reich zuſtehen. Dieſe Rechte nennt man Reservat¬ 
rechte; vergl. darüber § 8. 

2. Eine 2. Klasse von Sonderrechten bilden die Bevor¬ 

zugungen einzelner Staaten auf dem Gebiet 

der Reichsorganisation. Solche Rechte haben: 

a) Preußen. Art. 11 der Reichsverfassung bestimmt 

nämlich: „Das Präsidium des Bundes steht dem König 
von Preußen zu, welcher den Namen Deutscher Kaiser führt.“ 

Alle in der Reichsverfassung und den Reichsgesetzen dem 

Kaiser oder Präsidium beigelegten Vorrechte stehen also 
dem König von Preußen in seiner Eigenschaft als Deutscher 
Kaiser zu. 

b) Bayern hat folgende Sonderrechte: 

1. 6 Stimmen im Bundesrat (Reichsverfassung Art. 6), 

während ihm nach dem der Stimmverteilung im 

Bundesrat zugrunde gelegten Prinzip nur 4 Stim¬ 
men zukommen würden; nach diesem Prinzip hat 

nämlich jeder Staat so viel Stimmen im Bundesrat, 

als er in dem Plenum des ehemaligen Deutschen 

Bundes (1815—1866; s. 8 4,D Hatte; f. 840, II. 
2. einen ständigen Sitz in dem Bundesratsausschuß 

für das Landheer und die Festungen; s(. § 40, V. 

3. den Vorsitz in dem Bundesratsausschuß für die aus¬ 
wärtigen Angelegenheiten; s. 8 40, V.
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4. den Anspruch auf die Stellvertretung im Vorsitz 

des Bundesrats; s. § 40, III. 
5. die bayerischen Gesandten sollen bevollmächtigt wer¬ 

den, die Reichsgesandten in Verhinderungsfällen zu 

vertreten. 

c) Sachsen hat einen ständigen Sitz in den Bundes¬ 

ratsausschüssen: 
1. für das Landheer und die Festungen; 
2. für die auswärtigen Angelegenheiten; s. 8 40, V. 

d) Württemberg wie Sachsen. 

3. Die 3. Klasse von Sonderrechten besteht in finan¬ 

ziellen Begünstigungen einzelner Staaten. Hier 
kommen namentlich einige durch die Zollvereinsverträge 

begründete, in Art. 40 der Reichsverfassung aufrecht erhal¬ 
tene Vorrechte in Betracht. 

Die juristische Bedeutung der Sonderrechte 1. bis 3. 

besteht darin, daß sie nur mit Zustimmung des be¬ 

rechtigten Staates aufgehoben werden können. Be¬ 
züglich derjenigen Sonderrechte, welche in der Reichsver¬ 

fassung festgestellt sind, ist dies in Art. 78 Abs. 2 derselben 

ausdrücklich ausgesprochen. Bezüglich der übrigen Sonder¬ 
rechte herrscht Streit in der Literatur; Laband ist mit 

Recht der Ansicht, daß die Aufhebung auch dieser Sonder¬ 

rechte nur mit Zustimmung des berechtigten Staates zu¬ 

lässig ist. 
Die Art und Weise, wie die Aufhebung eines Sonder¬ 

rechts sich vollzieht, ist gesetzlich nicht geregelt. In vielen 

Fällen genügt ein tatsächlicher Verzicht des betreffenden 

Bundesstaats. Ist das Sonderrecht aber in der Reichsver¬ 
fassung begründet, so kann es nur in der für Verfassungs¬ 
änderungen vorgeschriebenen Form (s. § 40, III und 46, I) 

aufgehoben werden. 

Die Frage, inwieweit der Landtag des betreffenden 
Einzelstaats bei der Aufhebung eines Sonderrechts mit¬
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zuwirken hat, iſt von der Frage zu trennen, unter welchen 

Vorausſetzungen ein von der Staatsregierung ausgeſpro— 

chener Verzicht wirkſam iſt. Hat die Regierung des be— 

treffenden Bundesſtaats ihre Zuſtimmung zu der Aufhebung 

des Sonderrechts durch ihre Abſtimmung im Bundesrat 

erteilt, ſo iſt das betreffende Reichsgeſetz wirkſam, ſofern 

es nur nach den Vorſchriften der Reichsverfaſſung erlaſſen 

iſt; gleichgültig iſt es dabei, ob der Landtag des betreffenden 

Einzelſtaats nach deſſen Geſetzgebung ſeine Zuſtimmung 
hätte erteilen ſollen oder nicht und ob er gegen die Auf— 

hebung des Sonderrechts proteſtiert oder nicht. Denn zum 

Zuſtandekommen eines Reichsgeſetzes genügen übereinſtim— 

mende Beſchlüſſe von Bundesrat und Reichstag. Ob die 

Regierungen bei der Stimmenabgabe im Bundesrat durch 

Landesgeſetze beſchränkt ſind, iſt eine Frage des inneren 
Einzelſtaatsrechts, die auf die Gültigkeit der einmal er— 
folgten Abſtimmung im Bundesrat ohne Einfluß iſt. 

Dagegen iſt ein Landesgeſetz, das die Aufhebung eines 
Sonderrechts von der Zuſtimmung des Landtags abhängig 
macht, zuläſſig. Verſtoßt die Regierung des betreffenden 

Bundesſtaats gegen dieſes Landesgeſetz, ſo kann ſie nach 

Maßgabe des Landesrechts zur Verantwortung gezogen 
werden. Allein die Abſtimmung im Bundesrat bleibt wirk— 
ſam. 

III. Rechte der Bundesſtaaten als Einzelner (in 

der Sprache der Wiſſenſchaft auch jura singulorum genannt). 

Unter I haben wir von den Rechten gesprochen, die den 

Einzelstaaten vermöge ihrer Mitgliedschaft am Reich zu¬ 
stehen; unter II sind die Abweichungen von dem Grund¬ 
satze, daß alle Staaten vermöge ihrer Mitgliedschaft am 

Reiche gleiche Rechte und Pflichten haben, erörtert worden. 
Unter III sprechen wir von denjenigen Rechten, welche die 
Einzelstaaten als Sonderpersönlichkeiten haben. Die Einzel¬ 

staaten sind nach der Reichsverfassung ja keineswegs im



§ 7. Rechte der Einzelstaaten. 41 

Reich aufgegangen; sie sind staatsrechtlich nicht bloß Mit¬ 

glieder des Reichs, sondern haben daneben noch eine Existenz 

für sich, geradeso wie eine Person nicht nur Mitglied einer 

Familie, sondern auch eine Persönlichkeit für sich ist. Soweit 

die Zuständigkeit des Reiches reicht, sind die Einzelstaaten 

Mitglieder desselben; jenseits der Reichszuständigkeit aber 
sind sie selbständige Persönlichkeiten. 

Da das Reich seine Zuständigkeit erweitern kann, so 

wird die Grenze zwischen den Mitgliedschaftsrechten und 

den Rechten der Bundesstaaten als Einzelner einseitig vom 

Reich bestimmt. Die der Reichszuständigkeit gezogenen Gren¬ 
zen ergeben sich aus der Reichsverfassung. Solange als in 
dieser die Zuständigkeit des Reichs durch eine bestimmte 

Linie abgegrenzt ist, kann jeder Einzelstaat verlangen, daß 
sich die Reichsgewalt eines Übergriffs in das jenseits dieser 

Linie liegende Gebiet enthalte. Dies gilt nicht nur von der 
verfassungsmäßig festgestellten Zuständigkeit, über welche 
hinaus auch die Reichsgesetzgebung sich nicht erstrecken darf, 

ohne daß zuvor die Verfassung auf verfassungsmäßigem 

Wege abgeändert ist, sondern ebenso auch von der durch 
gewöhnliche Reichsgesetze gezogenen Grenze zwischen un¬ 

mittelbarer Reichsverwaltung und Landesverwaltung; diese 

müssen Bundesrat, Reichskanzler und alle übrigen Reichs¬ 

behörden beachten. 

Die Rechte der Bundesstaaten als Einzelner sind 

folgende: 
1. Die Gesetzgebung, Verwaltung und Gerichtsbarkeit 

der Einzelstaaten hinsichtlich derjenigen Angelegen¬ 
heiten, für welche das Reich nicht zuständig ist; 

2. die Durchführung und Handhabung der Reichsge¬ 

setze nach den näheren Bestimmungen derselben. 

IV. die Existenz der Einzelstaaten kann ohne 

ihre eigene Zustimmung auf friedlichem Weg nicht auf¬ 
gehoben werden. Dagegen steht die Reichsverfassung einer
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im Wege des Staatsvertrags erfolgenden Vereinigung 

mehrerer Bundesſtaaten zu einem Staat nicht entgegen. 

Ein ſolcher Staatsvertrag kann in Betracht kommen, wenn 

infolge des Thronfolgerechts ein Fürſt zur Herrſchaft über 
2 oder mehrere deutsche Bundesstaaten gelangt. Zu einer 

solchen Vereinigung bedarf es keines Reichsgesetzes. Ob 

die Vereinigung der Stimmen, welche die betreffenden 
Staaten im Bundesrat führen, in einer Hand nicht eine 

Abänderung der Reichsverfassung darstellt, ist strittig. In 
einem solchen Fall würde aber jedenfalls ein Reichsgesetz 
die Frage regeln. 

§ 8. Die Kelervatrechte. 

I. Was versteht man unter Reservatrechten? 

Reservatrechte sind Rechte, welche einzelnen Bundesstaaten 
auf gewissen Gebieten Zuständigkeiten gewähren, die auf 

diesen Gebieten sonst dem Reiche zustehen (s. § 7, Il). 

II. Die Beseitigung der Reservatrechte. Da die 

Reservatrechte Sonderrechte (s. 8 7, ID find, fo gilt über 

ihre Aufhebung dasjelbe, was über die Aufhebung der Son- 

Derrechte gejagt worden ift (f. $ 7, ID). 

III. Die Reservatrechte Bayerns [ind folgende: 

1. Die Beaufsichtigung und Gesetzgebung des Reichs 

ist ausgeschlossen hinsichtlich der Heimats= und 

Niederlassungsverhältnisse, wohin auch das 

Verehelichungswesen, soweit es mit den Heimats¬ 
und Niederlassungsverhältnissen zusammenhängt, ge¬ 

hört (Reichsverfassung Art. 4 Ziff. 1). In Bayern 
gilt also nicht das Reichsgesetz über den Unter¬ 

stützungswohnsitz, sowie das Gesetz betr. die Auf¬ 

hebung der polizeilichen Beschränkungen der Ehe¬ 

schließung vom 4. Mai 1868, wohl aber gilt auch in 
Bayern das Freizügigkeitsgesetz. Ebenso gelten in
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Bayern die eherechtlichen Bestimmungen des Bürger¬ 

lichen Gesetzbuchs. 
Eine reichsgesetzliche Regelung des Immobiliar¬ 
versicherungswesens kann in Bayern nur mit 

Zustimmung der bayerischen Regierung Geltung er¬ 

langen. 
3. Die Besteuerung des inländischen Bieres bleibt 

der bayerischen Landesgesetzgebung vorbehalten; der 
Ertrag dieser Steuer verbleibt Bayern. 

Die dem Reich in den Artikeln 42—46 der Reichs¬ 

verfassung beigelegten Rechte hinsichtlich des Eisen¬ 

bahnmefeng (j.850,11) haben für Bayern feine Gel- 
tung. Jedoch kann das Reich auch Bayern gegen- 

über im Weg der Gesetzgebung einheitliche Regeln 

für die Konstruktion und Ausrüstung der für die 

Landesverteidigung wichtigen Eisenbahnen aufstellen. 
Die Einrichtung und Verwaltung des Post= und 

Telegraphenwesens und die Einnahmen der Post 
und Telegraphie sind Bayern reserviert; dasselbe 

gilt von dem Erlaß der reglementarischen und Tarif¬ 

bestimmungen für den inneren Verkehr Bayerns, 

sowie von der vertragsmäßigen Regelung des un¬ 

mittelbaren Post= und Telegraphenverkehrs Bayerns 

mit seinen dem Reich nicht angehörenden Nachbar¬ 

staaten. 

Die Bestimmungen des XI. Abschnitts (Art. 57—64) 

der Reichsverfassung über das Reichskriegs¬ 

wesen kommen in Bayern nur nach Maßgabe des 

Bündnisvertrags vom 23. November 1870 zur An¬ 
wendung; s. hiezu 8 53, II. 

Das Recht des Reichs zur Aufstellung des 

Militäretats ist Bayern gegenüber nur nach den 

Anordnungen in der Schlußbestimmung zum XII. Ab¬ 
schnitt der Reichsverfassung auszuüben.
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Bei dem Reichsmilitärgericht in Berlin be— 
ſteht ein beſonderer Senat für das bayeriſche Heer 

nach dem Reichsgeſetz vom 9. März 1899 (Reichs— 
geſetzblatt S. 135). 

Die Zuständigkeit der Normaleichungskommis¬ 
sion ist in Bayern nach § 3 des Reichsgesetzes vom 
26. November 1871 ausgeschlossen. 

.Bayern hat die Befugnis, einer Notenbank das 

Recht zur Ausgabe von Banknoten bis zum Höchst¬ 
betrage von 70 Millionen Mark zu erteilen. (8 47 

Abs. 3 des Bankgesetzes vom 14. März 1875.) 

IV. Die Reservatrechte Württembergs. 

l. Die Besteuerung des inländischen Biers bleibt 
Württemberg vorbehalten, ebenso der Ertrag dieser 
Steuer. 

Die Einführung des Einpfennigtarifs für 

den Eisenbahntransport der in Artikel 45 

der Reichsverfassung genannten Gegenstände bei 

größeren Entfernungen (Kohlen, Koks, Holz, Salz, 

Düngungsmittel usw.) kann für Württemberg nur 

mit dessen Zustimmung erfolgen. 

Bezüglich des Post= und Telegraphenwesens 
sind Württemberg vorbehalten die Einrichtung, die 

Verwaltung, die Einnahmen, der Erlaß der regle¬ 

mentarischen und Tarifbestimmungen für den inneren 

Verkehr, sowie die vertragsmäßige Regelung des 

unmittelbaren Post= und Telegraphenverkehrs Würt¬ 

tembergs mit seinen dem Reich nicht angehörenden 
Nachbarstaaten. 

Die Bestimmungen des XI. Abschnitts (Art. 57 bis 
68) der Reichsverfassung finden in Württemberg 

nach den Bestimmungen der Militärkonvention vom 
21./25. November 1870 Anwendung; s. hiezu 

853, II.
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V. Die Reſervatrechte Badens. Die Beſteuerung 
des Biers und die Einnahmen aus dieſer Steuer ver— 

bleiben Baden. 

VI. Hamburg und Bremen haben noch ein kleines 

Freihafengebiet (s. § 54, II, 3 a), das ohne ihre Zustimmung 

dem Reichszollgebiet nicht angeschlossen werden kann. 

  

3. Abschnitt. 

Die natürlichen Grundlagen des Reichs 
(Land und Volk). 

8 9. Reichsgebiet und Staatsgebiet. 

I. Das Beichsgebiet beiteht nach Artifel 1 der Reichs¬ 

verfaffung aus 25 Staaten; Durd) das Gefeb vom 9. Juni 
1871 it Elfaß und Lothringen mit dem Reichägebict 

bereinigt worden. Durch den Staatsvertrag vom 1. Juli 
1890 Hat England die Snfel Helgoland an das Deutiche 

Reich abgetreten; durch ein bejonderes Neichsgefeg ist pie 

Insel dann mit dem deutschen Reichsgebiet vereinigt und 
außerdem vom Reiche die Zustimmung dazu erteilt worden, 

daß sie dem preußischen Staat einverleibt werde. Diese 

Einverleibung hat dann durch ein besonderes preußisches 

Gesetz stattgefunden. 

Die Schutzgebiete sind keine Bestandteile des Reichs¬ 

gebiets im Sinn der Reichsverfassung und der Reichsgesetze, 

gelten also staatsrechtlich, d. h. dem Deutschen Reich 
gegenüber als Ausland. Völkerrechtlich, d. h. anderen 

Staaten gegenüber sind sie deutsches Gebiet; die Wirksam¬ 

keit fremder Staaten innerhalb derselben ist ausgeschlossen. 

Es kommt aber vor, daß in einem Reichsgesetz der Ausdruck 

Inland gleichbedeutend mit dem Geltungsbereich des Ge¬
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ſetzes gebraucht wird. In dieſen Fällen müſſen die Schutz— 
gebiete, wenn das Geſetz in denſelben eingeführt iſt, vom 

Standpunkt dieſes Geſetzes als Inland betrachtet werden. 

II. Die Gebietshoheit (auch Territorialhoheit ge— 

nannt, vom lateiniſchen Wort territorium — Gebiet). Die 

natürlichen Grundlagen eines jeden Staates ſind Land und 

Leute, Staatsgebiet und Volk. In erſter Linie gehören 
zum Staat Menſchen; dieſelben bilden in ihrer Vereinigung 

zum Staat das Volk. Die zweite Grundlage des Staates 

iſt das Gebiet. Das Staatsgebiet iſt der nach außen gegen 

andere Staatsgebiete (oder ſtaatloſe Flächen) abgegrenzte 

Teil der Erde, innerhalb deſſen eine beſtimmte Herrſcherge— 

walt ausſchließend ſich betätigt. 

Dieſe Herrſchergewalt, die Staatsgewalt iſt nun zwar 

eine einheitliche und umfaßt alle, überhaupt denkbaren Herr— 
ſchaftsrechte; wie aber ſchon in 82, V ausgeführt worden 

iſt, bedarf die Wiſſenſchaft zur Erklärung ſtaatsrechtlicher 

Verhältniſſe des Begriffs der „Hoheitsrechte“, worunter 

man die einzelnen in der Staatsgewalt enthaltenen Herr— 

ſchaftsbefugniſſe verſteht. Es iſt aber nochmals zu betonen, 
daß die Teilung der Staatsgewalt in eine Anzahl von 

Hoheitsrechten (Finanzhoheit, Juſtizhoheit uſw.) an der 

Einheitlichkeit der Staatsgewalt nicht irre machen darf. 

Gebietshoheit iſt die Bezeichnung für die Staatsgewalt in 
ihrer Beziehung zum Gebiet. 

Man unterſcheidet die negative oder verneinende 
und die poſitive oder bejahende Seite der Ge— 
bietshoheit. Unter der Gebietshoheit im negativen Sinn 

verſteht man den Satz, daß jede andere Herrſchaft über das 

bezügliche Gebiet ausgeſchloſſen iſt, daß innerhalb der 

Staatsgrenzen keine andere Macht ſich herrſchend betätigen 

darf. Da dieſe Seite der Gebietshoheit ſich gegen die anderen 
Staaten kehrt, ſo wird ſie auch als völkerrechtliche Seite
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der Gebietshoheit bezeichnet. Die positive Seite der Ge¬ 

bietshoheit besteht in der unbeschränkten Befugnis des 

Staates, das Gebiet für die staatlichen Zwecke zu verwenden, 

darüber zu schalten und zu walten. Alles, was innerhalb 

der Staatsgrenzen sich befindet, ist der Staatsgewalt unter¬ 

worfen, Sachen wie Menschen. 

Für die Bezeichnung der Staatsgewalt zum Volk ist 
der Begriff Personalhoheit (vom lateinischen Wort 
persona = Person; Personalhoheit also Hoheit, Herrsch¬ 

befugnis über die Personen) aufgestellt worden. Der Inhalt 

der Personalhoheit ist der Satz, daß die Staatsangehörigen 

ihrer Staatsgewalt untertan sind, ob sie nun im Staatsgebiet 

wohnen oder nicht. 

Nach dem Grundsatz der Gebietshoheit (Territorial¬ 

hoheit) sind alle im Staatsgebiet sich befindlichen Personen 

und Sachen der Staatsgewalt unterworfen, auch die Aus¬ 

länder. Von diesem Grundsatz gibt es indessen Ausnahmen, 
welche als Vorrecht aufzufassen sind. So unterliegen z. B. 

die in Deutschland wohnenden Gesandten auswärtiger Staa¬ 

ten nicht der deutschen Gerichtsbarkeit. Der zusammen¬ 

fassende Ausdruck für diese Ausnahmen ist Exterritoriali¬ 

tät (vom lateinischen territorium = Gebiet und ex = 

ausgenommen vom; Erxterritorialität also — der Zustand 

des Ausgenommenseins von der auf das Verweilen im 

Staatsgebiet sich gründenden Herrschaft des Staats). Die 

Frage, inwieweit die Gebietshoheit, d. h. also die Staatsge¬ 

walt in ihrer Beziehung auf das Gebiet, dem Reich und 

inwieweit sie den Einzelstaaten zusteht, läßt sich nur dahin 

beantworten: Insoweit die Zuständigkeit des Reichs reicht, 

hat es die Gebietshoheit am ganzen Reichsgebiet; insoweit 

dagegen die Zuständigkeit den Einzelstaaten verblieben ist, 
haben diese die Gebietshoheit an ihrem Staatsgebiet (über 

das Verhältnis der Reichszuständigkeit zu der Zuständigkeit 
der Einzelstaaten vergl. § 6, III). Daraus ergeben sich für
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das Verhältnis von Reich und Einzelstaat hinsichtlich des 
Gebiets folgende Grundsätze (zu vergl. hiezu § 6, III). 

1. Soweit die eigene Verwaltung des Reichs 

sich erstreckt, gibt es innerhalb des Bundesge¬ 

biets keine Grenze, d. h. das Reich kann die Ver¬ 

waltungsbezirke ohne Rücksicht auf die Grenzen der Einzel¬ 
staaten einrichten; dies ist auch in weitem Umfang geschehen, 
z. B. bei der Abgrenzung der Oberpostbezirke. 

2. Wo dem Reiche nur die Gesetzgebung und 
Beaufsichtigung, nicht aber die Verwaltung zu¬ 

steht, kommt die Gebietshoheit der Einzelstaaten zu voller 

Geltung. Die Abgrenzung der Verwaltungsbezirke ist hier 

dem Reich entzogen, solange nicht durch Anderung der Reichs¬ 

verfassung die Verwaltungsbefugnisse der Einzelstaaten be¬ 

schränkt oder aufgehoben sind. 

Die Gebietshoheit der Einzelstaaten äußert sich hier 

auch darin, daß die Behörden eines Bundesstaats Hoheits¬ 
rechte (z. B. Verhaftung, Zwangsmaßregeln) auf dem Ge¬ 

biet eines anderen Bundesstaates nicht ausüben können, 

selbst wenn die Ausübung dieser Hoheitsrechte für das ganze 

Reich einheitlich geregelt ist. Wohl aber ist in vielen Reichs¬ 

gesetzen den Behörden der Einzelstaaten zur Pflicht gemacht, 
sich gegenseitig Rechtshilfe zu leisten. Dies ist zuerst ge¬ 
schehen in dem Rechtshilfegesetz vom 21. Juni 1869 und 
später insbesondere in dem Gerichtsverfassungsgesetz, 13. 

Titel (§§ 157—169). Hier ist unter anderem auch be¬ 

stimmt (§ 167), daß die Sicherheitsbeamten eines Bundes¬ 

staats die Verfolgung eines Flüchtigen auf das Gebiet eines 

anderen Bundesstaates fortsetzen und den Flüchtigen daselbst 
ergreifen dürfen. 

Die fortdauernde Gebietshoheit der Einzelstaaten zeigt 

sich auch in dem Recht derselben, den von auswärtigen 
Staaten bestellten Konsuln für ihr Gebiet das sog. Exequa¬ 

tur zu erteilen (lateinisches Wort = es werde ausgeübt!
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d. h. also, „der Konsul übe die im Amt eines Konsuls 

enthaltenen Befugnisse aus!“). Mit dem Exequatur räumt 

der Bundesstaat dem von einem auswärtigen Staat zur 
Wahrung der Interessen seiner Angehörigen bestellten Kon¬ 
sul diejenigen Rechte ein, welche nach völkerrechtlicher übung 

oder besonderen Verträgen Konsuln zustehen. 

III. Gebietsveränderungen. Der Umfang des Reichs¬ 

gebiets ist durch Artikel 1 der Reichsverfassung bestimmt; 
s. I. Alle zu den Einzelstaaten gehörigen Gebietsteile sind 
zugleich Reichsgebiet. Da also das Reichsgebiet in der 
Reichsverfassung Artikel 1 festgestellt ist, so ist zu Verände¬ 

rungen desselben ein die Reichsverfassung abänderndes 

Reichsgesetz notwendig. In Bezug auf Gebietsveränderungen 
ergeben sich aus dieser, sowie aus andern, unten genannten 

Bestimmungen der Reichsverfassung folgende Rechtssätze: 

1. Abtretung von Gebietsteilen durch einen 

Bundesstaat an einen außerdeutschen Staat. Kein 

Bundesstaat darf Gebietsteile ohne Genehmigung des Reichs 
an einen außerdeutschen Staat abtreten oder aus dem 

Reichsgebiet loslösen; es ist hiezu ein die Reichsverfassung 
abänderndes Reichsgesetz erforderlich. 

2. Erwerb von außerdeutschen Gebietsteilen 

durch einen Bundesstaat. Den Bundesstaaten ist nicht 

verwehrt, außerdeutsches Land zu erwerben, sofern dieses 

Land dem Reichsgebiet nicht einverleibt werden soll; sie 
bedürfen hiezu der Zustimmung des Reiches nicht. Die 

Frage ist übrigens bestritten; ein Eingehen auf dieselbe 

ist überflüssig, da sie praktisch bedeutungslos ist. Sollen 

die Erwerbungen von außerdeutschem Land dem Reichsgebiet 

einverleibt werden, so ist hiezu ein die Reichsverfassung ab¬ 
änderndes Reichsgesetz notwendig. 

3. Veränderungen der Binnengrenzen eines 
Bundesstaats bedürfen keiner Genehmigung des Reichs, 

Bazille, Reichsverfassung 2c. 4
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solange dadurch nicht das Stimmenverhältnis im Bundes¬ 

rat und die Abgrenzung der Reichstagswahlkreise verändert 

werden sollen. 

4. Abtretung von Gebietsteilen eines Ein¬ 

zelstaats ohne dessen Zustimmung an außer¬ 

deutsche Staaten: 
a)im Frieden ist unzulässig. Dies ergibt sich aus 

den Mitgliedschaftsrechten der Einzelstaaten; s. 87, I. 

Gibt der Einzelstaat seine Zustimmung, so ist zur 

Abtretung ein die Reichsverfassung abänderndes 

Reichsgesetz notwendig; 
b)bei Friedensschlüssen ist zulässig. Dies ergibt 

sich einmal aus der in solchen Fällen eintretenden 

Unmöglichkeit, alle Einzelstaaten gleich zu behandeln, 

sodann aus Art. 11 der Reichsverfassung, der dem 

Kaiser das Recht gibt, Frieden zu schließen, ohne 

dieser Befugnis Grenzen in Bezug auf die Gebiets¬ 
abtretung zu ziehen. 

5. Veränderungen der Binnengrenzen der 
Bundesstaaten durch das Reich ohne deren Zu¬ 

stimmung sind unzulässig. Dies ergibt sich aus den 
Mitgliedschaftsrechten der Bundesstaaten; s. § 7, I. 

5 10. Die Keiche- und Staatsangebörigkeit. 

I. Was ist Staatsangehörigkeit? Unter der Staats¬ 

angehörigkeit versteht man die Zugehörigkeit zu einem be¬ 

stimmten Staate. Preußischer Staatsangehöriger ist, wer 

dem Staate Preußen angehört; Reichsangehöriger (oder 

Deutscher oder deutscher Reichsangehöriger oder deutscher 

Reichsbürger) ist, wer dem Deutschen Reich angehört. Statt 
Staatsangehörigkeit sagt man auch Staatsgenossenschaft, 
Zuständigkeit, Nationalität, Indigenat, Heimatrecht, Staats¬ 
bürgerschaft, Untertanschaft. Die Staatsangehörigen nennt
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man auch Inländer oder Einheimische im Gegensatz zu den 
Ausländern oder Fremden. · 

II Reichsangehörigkeit und Einzelstaatsange¬ 

Dörigkeit. Das Deutsche Reich ist ein Bundesstaat. In 
Bundesstaaten gibt es außer der Zugehörigkeit zu dem Bunde 
als Ganzem noch die Zugehörigkeit zu den Einzelstaaten 
und wir finden demgemäß auch in Deutschland außer der 
Reichs= oder Bundesangehörigkeit die Einzelstaatsangehörig¬ 
keit. Dies sind natürlich nicht zwei durchaus verschiedene, von 
einander unabhängige Staatsangehörigkeiten; dieselben hän¬ 
gen vielmehr aufs engste miteinander zusammen und zwar 
ist die Reichsangehörigkeit durch die Einzelstaatsangehörig¬ 
keit bedingt. Wer einem deutschen Bundesstaat angehört, 
ist eben damit auch Angehöriger des Deutschen Reichs. Wer 
die preußische Staatsangehörigkeit oder die württembergische, 
die hamburgische usw. besitzt, besitzt eben damit auch die 
Reichsangehörigkeit. Wer Preuße, Württemberger, Ham¬ 
burger usw. ist, ist eben damit auch Deutscher. Eine selbst¬ 
ständige Reichsangehörigkeit ohne die Grundlage der Einzel¬ 
staatsangehörigkeit gibt es grundsätzlich nicht; man kann 

nicht Deutscher sein, ohne zugleich Preuße oder Bayer oder 

Bremer usw. zu sein. Und wer die Einzelstaatsangehörigkeit 
verliert, verliert gleichzeitig damit die Reichsangehörigkeit. 

Von diesen Grundsätzen gibt es nur zwei Ausnahmen. 
1. Elsaß=Lothringen ist kein Bundesstaat, kein Glied¬ 

staat des Deutschen Reichs, sondern Reichsland, d. h. ein 
Verwaltungsbezirk des Deutschen Reichs. Es gibt dem¬ 
nach auch keine elsaß=lothringische Staatsangehörigkeit. Die 
Einführung des deutschen Staatsangehörigkeitsgesetzes in 
Elsaß = Lothringen bedeutet nur, daß dieselben Tatsachen, 
welche in den Einzelstaaten den Erwerb oder Verlust der 
Einzelstaatsangehörigkeit und damit auch der Reichsange¬ 
hörigkeit begründen, in Elsaß=Lothringen unmittelbar den 
Erwerb oder Verlust der Reichsangehörigkeit bewirken, und.
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hat weiter die Folge, daß die Behörden des Reichslands 
formell dasſelbe Verfahren beobachten, wie im übrigen 
Deutschland die Behörden der Einzelstaaten. Doch drückt 
man den Unterschied dadurch aus, daß man amtlich nicht 
von der elsaß-lothringischen Staatsangehörigkeit, sondern 
von der Landesangehörigkeit redet. Dieser Ausdruck ändert 
aber nichts an der Tatsache, daß es in Elsaß=Lothringen 
keine besondere Staatsangehörigkeit mit eigenem Inhalt gibt. 
Dies findet einen besonders deutlichen Ausdruck in den 
Bestimmungen über die Wahlen zu den in Elsaß=Lothringen 
bestehenden politischen Vertretungen. Während die deutsche 
Einzelstaatsangehörigkeit gerade auf diesem Gebiet ihre Wir¬ 
kungen äußert, insofern z. B. bei Wahlen in das preußische 
Abgeordnetenhaus nur preußische Staatsangehörige, bei 

Wahlen in die württembergische Kammer der Abgeordneten 
nur württembergische Staatsangehörige wählen dürfen, ist 
in Elsaß=Lothringen jeder Deutsche, der im Reichsland wohnt, 
wahlberechtigt. 

2. Ausländern, welche in den deutschen Schutzgebieten 
(Kolonien) sich niederlassen, ebenso den Eingeborenen der 
Schutzgebiete kann vom Reichskanzler oder einem vom Reichs¬ 
kanzler hiezu ermächtigten Beamten die Reichsangehörigkeit 
erteilt werden. Durch eine solche Naturalisation entsteht eine 
unmittelbare Reichsangehörigkeit. 

Die unter 1 und 2 genannten Personen besitzen also die 

Reichsangehörigkeit, ohne eine Einzelstaatsangehörigkeit zu 
besitzen. Dies sind jedoch die einzigen Ausnahmen von 

dem Grundsatz, daß die Reichsangehörigkeit nur in Verbin¬ 
dung mit einer Einzelstaatsangehörigkeit besteht. — Wo in 

diesem Buch von deutscher Staatsangehörigkeit die Rede ist, 
da ist darin, sofern nicht etwas besonderes bemerkt ist, die 

elsaß=lothringische Landesangehörigkeit einbegriffen. 
III. Mehrfache deutsche Staatsangehörigkeit. Es 

ist uun möglich und kommt nicht selten vor, daß jemand
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zugleich Preuße, Bayer, Sachse usw. ist, ja es ist denkbar, 
daß ein Deutscher sämtlichen 25 deutschen Einzelstaaten 
angehört. Denn dadurch, daß sich z. B. ein Bayer in die 
württembergische Staatsangehörigkeit aufnehmen läßt, ver¬ 
liert er die bayerische Staatsangehörigkeit nicht; er verliert 
sie nur, wenn er sich aus ihr besonders entlassen läßt, was 
aber ganz von ihm abhängt. Ebenso ist es, wenn jemand 
nacheinander in mehreren Bundesstaaten im Staatsdienst 
oder im Kirchen=, Schul= oder Kommunnaldienst angestellt 
wird. Hier erwirbt., er die Angehörigkeit zu allen diesen 
Staaten, ohne seine angeborene Staatsangehörigkeit zu ver¬ 
lieren. Eine solche Person kann alle deutsche Staatsange¬ 
hörigkeiten, die sie hat, auf ihre Kinder, Enkel, Urenkel usw. 
vererben. Derselbe Vorgang kann sich unter diesen wieder¬ 
holen und es können auf diese Art Staatsangehörigkeiten 
in großer-Zahl für eine Person erwachsen, die davon gar keine. 
Ahnung hat. Diese Stäatsangehörigkeiten sind in der Regel 
ohne alle sichtbaren Wirkungen, dauern aber fort und wenn 
jemand, der mehrere von ihnen, ohne es zu wissen, in sich 
vereinigt, zum Zweck der Auswanderung sich die Entlassung 
von demjenigen Stäate erteilen läßt, in dessen Gebiet er 
wohnt, und zu dem allein die Angehörigkeit ihm bewußt 
ist, so hebt dies seine Reichsangehörigkeit nicht auf, da 
die anderen deutschen Staatsangehörigkeiten fortbestehen. 
Dies kann zu sonderbaren und unangenehmen Folgen, 

namentlich in strafrechtlicher Hinsicht (Verletzung der Wehr¬ 
pflicht) führen. Auch wird die Behörde des ausländischen 
Staates, die ihn auf Grund der Entlassungsurkunde natu¬ 
ralisiert, zu dem Irrtum verleitet, daß er die deutsche 

Reichsangehörigkeit aufgegeben habe, während sie ohne den 
Willen aller Beteiligten fortbesteht. 

IV. Das sog. gemeinsame Indigenat (Indigenat 
vom lateinischen „indigenus“ — Eingeborener; Indigenat ¬ 
Staatsangehörigkeit). Der Artikel 3 der Reichsverfassung
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bestimmt: „Für ganz Deutschland besteht ein gemeinsames 
Indigenat mit der Wirkung, daß der Angehörige (Untertan, 

Staatsbürger) eines jeden Bundesstaates in jedem anderen 
Bundesstaat als Inländer zu behandeln und demgemäß zum 
festen Wohnsitz, zum Gewerbebetriebe, zu öffentlichen Amtern, 
zur Erwerbung von Grundstücken, zur Erlangung des 
Staatsbürgerrechts und zum Genusse aller sonstigen bürger¬ 
lichen Rechte unter denselben Voraussetzungen wie der Ein¬ 
heimische zuzulassen, auch in Betreff der Rechtsverfolgung 
und des Rechtsschutzes demselben gleich zu behandeln ist.“ 
Der Inhalt dieser Bestimmung ist der: Alle in den Einzel¬ 
staaten bestehenden Gesetze und Verordnungen, welche 
Fremde ungünstiger als eigene Staatsangehörige behan¬ 
deln, sind in Bezug auf Deutsche für immer aufgehoben. 
Eine Ausnahme machen nur die sog. politischen Rechte. 
Das Recht, in die parlamentarischen Vertretungen der Ein¬ 
zelstaaten zu wählen und gewählt zu werden, steht nur den 
Angehörigen des betreffenden Bundesstaates zu. Ebenso 
verhält es sich mit den Wahlen zu den Gemeindevertretungen 
und mit dem Erwerb des Gemeindebürgerrechts, wo dies von¬ 
den Gesetzen der Einzelstaaten bestimmt ist. 

V. Das Staatsangehörigkeitsgesetz. Kritik des¬ 

selben. Das deutsche Recht über den Erwerb und den 
Verlust der Staats= und Reichsangehörigkeit ist enthalten 
in dem Reichsgesetz vom 1. Juni 1870 (Bundesgesetzblatt 
S. 355), das im ganzen Deutschen Reich gilt. Dieses Gesetz 
ist seit lange Gegenstand vieler Angriffe, und mit Recht. 
Fehler desselben sind unter anderem: Zulassung mehr¬ 
facher Staatsangehörigkeit, die Ermöglichung von Schein¬ 
auswanderungen, die Ermöglichung der Heimatlosigkeit (d. h. 
Staatslosigkeit) und Verlust der Reichsangehörigkeit durch 
10jährigen ununterbrochenen Aufenthalt im Ausland. Gegen 
die Beseitigung dieser letzteren Bestimmung richtet sich ins¬ 
besondere die Agitation des alldeutschen Verbandes.



8 11. Erwerb der Stnatsangehörigkeit. 56 

§ 11. Der¬ Srwerb der deutechen Staate¬ 
angebörigkeit. 

Wenn hier vom Erwerb der deutschen Staatsange¬ 
hörigkeit gesprochen wird, so ist damit der Erwerb einer 
deutschen Einzelstaatsangehörigkeit gemeint. Da mit dem 
Besitz einer solchen zugleich der Besitz der Reichsangehörig¬ 
keit verknüpft ist, so vermittelt also der Erwerb einer deutschen 
Einzelstaatsangehörigkeit auch den Erwerb der Reichsange¬ 
hörigkeit, falls diese nicht vorher schon besessen wurde. 

Die Staatsangehörigkeit in einem deutschen Bundes¬ 
staat wird erworben durch: 

I. Abstammung. Durch die Geburt erwerben eheliche 

Kinder eines Deutschen die Staatsangehörigkeit des Vaters, 
uneheliche Kinder einer Deutschen die Staatsangehörigkeit 

der Mutter. Der Ort der Geburt ist vollkommen gleich¬ 
gültig; ein in Amerika geborenes eheliches Kind eines Preu¬ 

ßhen erlangt also mit der Geburt die preußische Staats¬ 

angehörigkeit. 

Verliert die uneheliche Mutter durch Verheiratung mit 
dem Angehörigen eines anderen Bundesstaats oder mit einem 
Ausländer ihre bisherige Staatsangehörigkeit (s. § 12, II), so 
verbleibt dem unehelichen Kind die durch Geburt erlangte 
Staatsangehörigkeit, vorausgesetzt, daß es nicht legitimiert 
wird (s. § 12, 0). 

II. Tegitimation (nicht auch Adoption, d. h. An¬ 
nahme an Kindesstatt). Ist der Vater eines unehelichen 
Kindes ein Deutscher und besitzt die Mutter nicht die Staats¬ 

angehörigkeit des Vaters, so erwirbt das Kind durch eine 
den gesetzlichen Bestimmungen gemäß erfolgte Legitimation 

(seit 1. Januar 1900 nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch 
nur noch möglich durch nachfolgende Ehe und Ehelichkeits¬ 
erklärung) die Staatsangehörigkeit des Vaters und verliert
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gleichzeitig die bisherige von der unehelichen Mutter er¬ 
worbene Staatsangehörigkeit (s. 8 12, 1). 

III. Verheiratung. Die Verheiratung mit einem 
Deutschen begründet für die Ehefrau die Staatsangehörig¬ 

keit des Mannes. Die so erworbene Staatsangehörigkeit 
verbleibt der Ehefrau auch nach dem Tode des Ehemanns 
und nach der Ehescheidung; auf die Kinder der Ehefrau 
aus einer früheren Ehe geht dieselbe nicht über. Die frühere 
deutsche Staatsangehörigkeit der Frau wird durch die Ehe¬ 
schließung mit einem Deutschen ausgehoben (s. 8 12, IU). 

IV. Anstellung. 1. Eine von der Regierung oder 

von einer Zentral= oder höheren Verwaltungsbehörde eines 
Bundesstaats vollzogene oder bestätigte Anstellung eines 
Ausländers oder Angehörigen eines anderen Bundesstaats. 
im unmittelbaren oder mittelbaren Staatsdienst oder im 
Kirchen=, Schul= oder Kommunaldienst wirkt bezüglich des 
Erwerbs der Staatsangehörigkeit wie die Naturalisation 
(beim Ausländer; s. VI) oder Aufnahme (beim Deutschen; 
s. V), falls nicht ein entgegenstehender Vorbehalt bei der 
Anstellung ausgedrückt wird. 

2. Ist die Anstellung eines Ausländers im Reichsdienst 
erfolgt, so erwirbt der Angestellte die Staatsangehörigkeit 
in demjenigen Bundesstaat, in dem er seinen dienstlichen 
Wohnsitz hat. Hat er diesen im Ausland, so erlangt er durch 
die Anstellung keine Staatsangehörigkeit, er kann aber, 
wenn er ein Diensteinkommen aus der Reichskasse bezieht, 
die Verleihung der Staatsangehörigkeit in irgend einem 
Bundesstaat verlangen. 

V. Aufnahme. Mit Aufnahme bezeichnet man die 
Erteilung einer deutschen Einzelstaatsan „ehörigkeit an einen 
Deutschen durch die Behörde, also z. B. die Erteilung der 

preußischen Staatsangehörigkeit an einen Bayern. Nach 
§ 7 des Staatsangehörigkeitsgesetzes hat jeder Deutsche das
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Recht. auf Aufnahme in eine Einzelstaatsangehörigkeit, die 
er noch nicht besitzt, unter folgenden Voraussetzungen: 

1. Er muß sich in dem Bundesstaat, deſſen Staatsange¬ 
hörigkeit er erwerben will, niedergelassen, d. h. seine blei¬ 
bende Wohnung genommen haben. 

2. Es dürfen auf ihn die 88 2—5 des Gesetzes über 
die Freizügigkeit nicht zutreffen. Demgemäß bedarf er, 
sofern er unter elterlicher Gewalt oder Vormundschaft steht, 
der Genehmigung seines gesetzlichen Vertreters zur Nieder¬ 
lassung in dem betreffenden Bundesstaat (8 2 des Frei¬ 
zügigkeitsgesetzes). Der § 3 des Freizügigkeitsgesetzes liegt 
vor, wenn der Antragsteller bestraft ist und auf Grund 
dieser Strafen aus einem Bundesstaat ausgewiesen werden 
kann. Die 88 4 und 5 des Freizügigkeitsgesetzes treffen in 
der Regel zu, wenn zu befürchten ist, daß der Antragsteller 
über kurz oder lang der Gemeinde des Niederlassungsorts 
als arm zur Last fallen wird. 

Die Aufnahme erfolgt durch Erteilung einer Aufnahme¬ 
urkunde seitens der höheren Verwaltungsbehörde. Mit dem 
Zeitpunkt der Aushändigung der Aufnahmeurkunde wird die 
Staatsangehörigkeit erworben. Durch den Erwerb derselben. 
geht die bisher besessene Einzelstaatsangehörigkeit nicht ver¬ 
loren; dies geschieht nur durch förmliche Entlassung (s. 8 12, 
V), deren Nachsuchung aber völlig der betreffenden Person 
überlassen ist¬ « 

VI. Katuralisation. Mit Naturalisation bezeichnet 
man die Erteilung einer deutschen Staatsangehörigkeit an 
einen Ausländer. Nach § 8 des Staatsangehörigkeitsgesetzes 
darf Ausländern die Naturalisation nur erteilt werden, 

wenn sie 
1. nach den Gesetzen ihrer bisherigen Heimat ver¬ 

fügungsfähig sind, es sei denn, daß der Mangel der Ver¬ 
fügungsfähigkeit durch die Zustimmung des Vaters, des Vor¬ 
munds oder Kurators des Aufzunehmenden ergänzt wird;
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2. einen unbescholtenen Lebenswandel geführt haben; 
3. an dem Orte, wo sie sich niederlassen (d. h. ihren 

dauernden Aufenthalt nehmen) wollen, eine eigene Woh¬ 
nung oder ein Unterkommen finden; 

4. an diesem Ort nach den daselbst bestehenden Ver¬ 
hältnissen sich und ihre Angehörigen zu ernähren imstande 
sind. 

Die Naturalisation erfolgt durch Erteilung einer Natu¬ 
ralisationsurkunde seitens der höheren Verwaltungsbehörde. 
Mit dem Zeitpunkt der Aushändigung der Urkunde wird 
die Staatsangehörigkeit erworben. 

VII. Wieberaufnahme. Wer seine deutsche Staats¬ 
angehörigkeit durch 10jährigen ununterbrochenen Aufenthalt 
im Ausland verloren (s. 8 12, III), keine andere Staatsangehö¬ 
rigkeit erworben und sich später wieder in Deutschland nieder¬ 
gelassen hat, hat ein Recht darauf, daß ihm die Staats¬ 
angehörigkeit desjenigen Bundesstaats, in welchem er sich 
niedergelassen hat, verliehen wird. 

VIII. Renaturalisation. Wer seine deutsche Staats¬ 
angehörigkeit durch 10jährigen ununterbrochenen Aufenthalt 
im Ausland verloren (s. § 12, III) und keine andere Staats¬ 
angehörigkeit erworben hat, dem kann die Staatsangehörig¬ 
keit des früheren Heimatsstaats wieder verliehen werden, 
auch ohne daß er sich in Deutschland wieder niederläßt; 
ein Recht hierauf hat er aber nicht. Die Erteilung der 
Staatsangehörigkeit in solchen Fällen bezeichnet man vielfach 
mit Renaturalisation. 

8 12. Der Verlust der deutechen Staats¬ 
angehbörigkeit. 

Wenn hier vom Verlust der deutschen Staatsangehörig¬ 
keit gesprochen wird, so ist damit der Verlust einer deutschen 
Einzelstaatsangehörigkeit gemeint. Mit dieser geht auch die
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Reichsangehörigkeit verloren, falls nicht noch eine 'oder einige 
Einzelstaatsangehörigkeiten neben der verlorenen bestanden. 

Die Staatsangehörigkeit in einem deutschen Einzelstaat 
geht verloren durch: 

I. Legitimation. Ein uneheliches Kind verliert durch 
eine den gesetzlichen Bestimmungen gemäß (s. 8 11, II) 
erfolgte Legitimation die Staatsangehörigkeit, wenn der 
legitimierende Vater einem anderen Staate angehört als 
die Mutter. 1 

II. verheiratung. Eine Deutsche verliert durch die 
Verheiratung mit dem Angehörigen eines anderen Bundes¬ 
staats oder mit einem Ausländer ihre bisherige Staats¬ 
angehörigkeit. 

III. 10jährigen ununterbrochenen, nicht matri¬ 
kulierten, nicht kontrollierten (durch ZReisepapiere) 

Auslandsaufenthalt. Deutsche, welche das Reichsgebiet 
verlassen und sich 10 Jahre lang ununterbrochen im Aus¬ 
land aufhalten, verlieren dadurch ihre Staatsangehörigkeit. 

Diese Frist wird vom Zeitpunkt des Austritts aus dem 
Reichsgebiet und wenn der Austretende sich im Besitz eines 

Reisepapiers oder Heimatscheins befindet, von dem Zeit¬ 
punkt des Ablaufs dieser Papiere ab gerechnet. Durch die 
Eintragung in die Matrikel (Liste) eines Reichskonsulats 
wird die Frist unterbrochen; ihr Lauf beginnt von neuem 
mit dem auf die Löschung in der Matrikel folgenden Tage. 

Der hienach eingetretene Verlust der Staatsangehörig¬ 
keit erstreckt sich zugleich auf die Ehefrau und diejenigen 
Kinder, deren gesetzliche Vertretung dem Ausgetretenen kraft 
elterlicher Gewalt zusteht, soweit sich die Ehefrau oder die 
Kinder bei dem Ausgetretenen befinden. Ausgenommen 
sind Töchter, die verheiratet sind oder verheiratet gewesen 
sind. 

IV. 5jährigen ununterbrochenen Aufenthalt in 
den Dereinigten Staaten von HKoramerika verbun¬
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den mit Katuralisation daselbst. Nach § 21 Abs. 3 des 
Staatsangehörigkeitsgesetzes und den zwischen dem.Nord¬ 
deutschen Bunde sowie den süddeutschen Skaaten einerseits 
und den Vereinigten Staaten von Nordatnerika. andererseits 
abgeschlossenen Bankroftverträgen von 1868 (so genannt nach 
George Bankroft, dem damaligen nordamerikanischen Ge¬ 
sandten in Berlin) verlieren Deutsche durch 5jährigen un¬ 
unterbrochenen Aufenthalt in den Vereinigten, Staaten von¬ 

Nordamerika'’dann ihre deutsche Staatsangehörigkeit, wenn 
sie das amerikanische Staatsbürgerrecht erworben haben. 
Ehemalige Deutsche, welche auf diese Weise ihre Reichsange¬ 
hörigkeit verloren haben, können bei ihrer Rückkehr nach 
Deutschland wegen Verletzung der Wehrpflicht nicht mehr 
zur Verantwortung gezogen werden. Doch können sie, wenn 
sie sich mißliebig machen, aus den deutschen Einzelstaaten 
ausgewiesen werden. 

V. Entlassung. Man hat zu unterscheiden: 1. die 
Entlassung mit der Absicht, Reichsangehöriger zu bleiben 
und 2, die Entlassung mit gleichzeitigem Verlust der Reichs¬ 
angehörigkeit. 

I1. Die Entlassung muß jedem Staatsangehörigen erteilt 
werden, welcher nachweist, daß er in einem anderen Bundes¬ 
staat die Staatsangehörigkeit erworben hat. 

2. Die Entlassung mit gleichzeitigem Verlust der Reichs¬ 
angehörigkeit muß gleichfalls jedem Deutschen auf Ansuchen 
erteilt werden mit folgenden Ausnahmen; sie darf nicht 
erteilt werden: 

a)Wehrpflichtigen, welche sich im Alter vom vollendeten 
17. bis zum vollendeten 25. Lebensjahr befinden, 
bevor sie ein Zeugnis, der Ersatzkommission darüber 
beigebracht haben, daß sie die Entlassung nicht bloß 
in der Absicht nachsuchen, um sich der Dienstpflicht 
im stehenden Heere oder in der Flotte zu ent¬ 
ziehen;
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b) Militärpersonen, welche zum ſtehenden Heer oder 
zur Flotte gehören, Offizieren des Beurlaubtenstan¬ 
des und Beamten, bevor sie aus dem Dienst ent¬ 
lassen sind; ' 

c)denzurReferVedesstehendenHeeresundzurLand- 
wehr, ſowie den zur Reſerve der Flotte und zur 
Seewehr gehörigen und nicht als Offiziere ange— 
stellten Personen, nachdem sie zum aktiven Dienſt ein— 
berufen worden sind. 

Die Entlassung eines Staatsangehörigen, der unter 
elterlicher Gewalt oder Vormundschaft steht, kann von dem 
gesetzlichen Vertreter nur mit Genehmigung des Vormund¬ 
schaftsgerichts beantragt werden. Die Genehmigung des 
Vormundschaftsgerichts ist nicht erforderlich, wenn der Vater 
oder die Mutter die Entlassung für sich und zugleich kraft 
elterlicher Gewalt für ein Kind beantragt. Erstreckt sich 
der Wirkungskreis eines der Mutter bestellten Beistands 
auf die Sorge für die Person des Kindes, so bedarf die 
Mutter in einem solchen Fall der Genehmigung des Bei¬ 
stands zu dem Antrag auf Entlassung des Kindes. 

Die Entlassung wird unwirksam, wenn der Entlassene 

nicht binnen 6 Monaten, vom Tage der Aushändigung 
der Entlassungsurkunde an gerechnet, seinen Wohnsitz außer¬ 
halb des Reichsgebiets verlegt oder die Staatsangehörigkeit 
in einem anderen Bundesstaat erwirbt. 

VI. Aberkennung burch die Behörbe in 2 Fällen: 
1. Deutsche, welche sich im Ausland aufhalten, können 

ihrer Staatsangehörigkeit durch einen Beschluß der Zentral¬ 
behörde ihres Heimatsstaats verlustig erklärt werden, wenn 

sie im Falle eines Krieges oder einer Kriegsgefahr einer 
durch den Kaiser für das ganze Reichsgebiet anzuordnen¬ 
den ausdrücklichen Aufforderung zur Rückkehr binnen der 
darin bestimmten Frist keine Folge leisten. 

2. Tritt ein Deutscher ohne Erlaubnis der Regierung
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ſeines deutſchen Heimatſtaats in fremde, d. h. nichtdeutſche 

Staatsdienſte, ſo kann die Zentralbehörde ſeines Heimat— 

ſtaats denſelben durch Beſchluß ſeiner Staatsangehörigkeit 

verluſtig erklären, wenn er einer ausdrücklichen Aufforde— 

rung zum Austritt binnen der in der Aufforderung be— 
stimmten Frist keine Folge leistet. 

§ 13. Die Pflichten der Deutechen. 

Aus der Rechtsordnung ergeben sich für jeden Deut¬ 
schen eine Fülle von Pflichten, die einzeln aufzuzählen 

nichts anderes hieße, als sämtliche Gesetze vom Gesichts¬ 
punkt der durch sie begründeten Pflichten darzustellen. Allge¬ 

mein läßt sich nur sagen, daß der Deutsche der Reichsgewalt 
und der Staatsgewalt seines Heimatsstaates unterworfen 

ist, gleichgültig wo er sich befindet. Schon in § 9, II ist 

erwähnt worden, daß die Wissenschaft diese Beziehung der 

Staatsgewalt zum Volk als Personalhoheit bezeichnet. 

Die Unterwerfung unter die Reichs= und Staatsgewalt be¬ 
gründet für den Deutschen eine Pflicht zum Gehorsam, 

aber nur innerhalb der Grenzen von Verfassung und Gesetz. 

Dem Staatswillen gegenüber, der im Gesetz ausgesprochen 

ist, gibt es kein Recht des Widerstands. Natürlich bleibt 

es jedem unbenommen, mit gesetzmäßigen Mitteln auf die 

Abänderung von Gesetzen hinzuwirken; aber solange als 
ein Gesetz nicht abgeändert ist, ist dasselbe zu befolgen. 

Obwohl es also keine Beschränkungen des Gehorsams 
gegenüber dem Gesetze gibt, so gibt es doch eine Beschränkung 
desselben durch das Gesetz. Der Staatsbürger ist den Be¬ 

hörden nur insoweit Gehorsam schuldig, als deren Anord¬ 

nungen sich auf dem Boden des Gesetzes bewegen. Niemals 
aber darf der Staatsbürger sich als Instanz über die Obrig¬ 

keit aufwerfen. Er kann die Amtshandlungen der Behörden 

bezüglich ihrer Gesetzmäßigkeit nur vor den gesetzlich ver¬
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ordneten Inſtanzen und im geſetzlich verordneten Ver— 

fahren anfechten; ſ. hiezu 8 38. Ob dieſe Anfechtung 
aufſchiebende Wirkung hat oder nicht, entſcheidet ſich 
nach den jeweiligen geſetzlichen Beſtimmungen. Jeden— 

falls hat der Staatsbürger da, wo eine Anfechtung nicht 

oder nicht weiter möglich iſt, Gehorſam zu leiſten, auch 
wenn er noch ſo ſehr von ſeinem Rechte überzeugt iſt. 

Auch nach dem Verlaſſen des heimatlichen Bodens bleibt 

der Deutſche der heimiſchen Staatsgewalt unterworfen, wie 

er ja auch im Ausland den Schutz des Deutſchen Reichs 

genießt. Freilich hat er den heimiſchen Geſetzen und Ver— 

ordnungen nur insoweit zu gehorchen, als dies eben tatsäch¬ 

lich möglich ist. Insbesondere gehen die Gesetze seines 

Aufenthaltsstaats denjenigen seines Heimatsstaats im Falle 

des Widerstreites vor. 

Zur Annahme fremder Standeserhöhungen, Führung 

fremder Titel, Tragen fremder Orden innerhalb Deutsch¬ 

lands bedarf der Deutsche in der Regel der Genehmigung 
seines Landesherrn. 

8 14. Die Kechte der Deutechen. 

Aus demselben Grund, der eine Darstellung sämtlicher 

Pflichten der Deutschen verbietet (8 13), ist eine Dar¬ 

stellung sämtlicher Rechte unmöglich. Wegen ihrer großen 
Bedeutung aber, wegen ihrer besonderen Art und wegen 

der Rolle, die sie lange Zeit im öffentlichen Leben des 

deutschen Volkes gespielt haben, seien folgende Rechte hier 

erwähnt: 

I. Das wohnrecht des Deutschen innerhalb 

Deutschlands und die Aufnahmepflicht des deutschen 

Heimatsstaats. Jeder Deutsche hat das Recht, in Deutsch¬ 
land zu wohnen und zu leben; er kann aus den deutschen 
Grenzen nicht ausgestoßen werden. Auch darf nach $ 9
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des Reichsſtrafgeſetzbuchs ein Deutſcher einer ausländiſchen 

Regierung zur Verfolgung oder Beſtrafung nicht überliefert 
werden. Der Ausländer dagegen hat kein Recht, in Deutsch¬ 
land zu wohnen; er ist nur geduldet, sofern nicht einzelne 
Niederlassungsverträge etwas anderes bestimmen. 

II. Schutz im Ausland. Nach Art. 3 Abs. 6 der 

Reichsverfassung haben alle Deutsche dem Ausland gegen¬ 
über Anspruch auf den Schutz des Reichs. Verwirklicht wird 

dieser Anspruch durch die diplomatischen und konsularischen 

Vertreter, am Ende durch Heer und Flotte. 

III. Die öffentlichen Rechte haben im Leben des 
deutschen Volks während des vergangenen Jahrhunderts 
eine große Rolle gespielt. Solange die Bewegungen auf 
Herstellung und Einrichtung konstitutioneller Verfassungen 

in Deutschland im Vordergrund des öffentlichen Interesses 

standen, wurden sie auch in der staatsrechtlichen Wissen¬ 
schaft eingehend und besonders behandelt und zwar als 

Ausfluß der Staatsangehörigkeit. In die Verfassungsur¬ 

kunden der deutschen Einzelstaaten sind die öffentlichen Rechte 

oder wenigstens ein großer Teil derselben besonders aufge¬ 

nommen worden, nicht aber in die Verfassung des Deutschen 
Reichs. „Wir haben,“ so führte der Abgeordnete Waldeck 

bei Beratung der Norddeutschen Bundesverfassung aus, 

„einen großen Teil dieser Grundrechte in der preußischen 

Verfassung und wir haben die Erfahrung gemacht, daß sie 

nur insofern von einigem Wert für das deutsche Volk sind, 

als sie sich durch die Organisation und Gesetzgebung in Fleisch 
und Blut verkörpern.“ 

Die öffentlichen Rechte haben nunmehr einen wirksamen 

Schutz in der Reichsgesetzgebung erhalten. Seit der alte Polizei¬ 

staat, der den Bürger unnütz bevormundete, dem Rechts= und 

Wohlfahrtsstaate Platz gemacht hat, haben die öffentlichen 
Rechte im wesentlichen ihre politische Zugkraft verloren. 

Die Gesetzgebung wandelt heute auf ganz anderen Bahnen;
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im Vordergrund des öffentlichen Interesses stehen nun¬ 

mehr die wirtschaftlichen Fragen. Doch ragt der alte 

Polizeistaat mit einigen Trümmern auch noch in unsere 

Zeit herein und das deutsche Volk hat sich noch nicht ganz 

daran gewöhnt, seine politische Freiheit als etwas Selbst¬ 

verständliches anzusehen, wie es sich auch noch nicht daran 
gewöhnt hat, seine öffentlichen Pflichten als das notwendige 

Gegenstück seiner Rechte zu erfassen. 

Die Wandelung der tatsächlichen Verhältnisse findet 
auch in der staatsrechtlichen Literatur ihren Ausdruck; die 

Freiheitsrechte als solche werden nur noch ganz wenig er¬ 

örtert. Mit Rücksicht darauf, daß sie ihre Bedeutung noch 

nicht ganz verloren haben, wird hier eine kurze Dar¬ 

stellung derselben gegeben. 

Die öffentlichen Rechte stehen im Gegensatz zu den 

privatrechtlichen Befugnissen. Letztere ergeben sich aus den 

durch das Privatrecht geregelten Beziehungen der Personen 
zu einander. Eine privatrechtliche Befugnis ist z. B. das 

Recht auf Bezahlung des Preises für eine verkaufte Sache 

oder auf Schadensersatz für zugefügten Schaden (etwa durch 

Körperverletzung, Brandstiftung und dergl.). Die öffent¬ 

lichen Rechte dagegen ergeben sich aus dem Verhältnis 

der Zugehörigkeit zum Staat oder einem öffentlichen, einen 

organischen Bestandteil des Staats bildenden Gemeinwesen; 
s. hierüber § 1, II. 

Die öffentlichen Rechte zerfallen in 3 große Gruppen. 

1. Die sog. Grundrechte oder allgemeinen Freiheits¬ 

rechte, deren Wesen darin besteht, daß der in unserer Rechts¬ 

ordnung anerkannte Grundsatz der Freiheit und Unver¬ 

letzlichkeit der Person und des Eigentums nach den ver¬ 

schiedenen Richtungen auseinandergelegt wird. Zu diesen 

Grundrechten gehören daher das Recht der Freizügigkeit 
und freien Niederlassung, der Auswanderungsfreiheit, der 

Gewerbefreiheit, der freien Meinungsäußerung, der Ge¬ 
Bazille, Reichsverfassung 2c. 5
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wiſſensfreiheit, das Verſammlungs- und Vereinsrecht uſw.; 

ſ. hierüber 8 15. 

2. Die Rechte auf den Genuß und die Vorteile der 

öffentlichen Einrichtungen und Anſtalten des Staats, der 

Gemeinden und öffentlichen Korporationen. 

3. Diejenigen Befugniſſe, welche eine unmittelbare oder 

mittelbare Beteiligung an der Geſetzgebung, Verwaltung 

und Rechtspflege gewähren, die ſog. politiſchen Rechte. Hier— 

her gehören das Recht der Teilnahme an den Wahlen zu den 

geſetzgebenden Verſammlungen, an der Ausübung der Ver— 

waltung und Rechtspflege uſw. 

Den politiſchen Rechten (3) werden häufig die übrigen 

öffentlichen Rechte (1 und 2) als ſogenannte bürgerliche 

Rechte (nicht zu verwechſeln mit den privatrechtlichen Be— 
fugniſſen) entgegengeſetzt; jedoch iſt der Sprachgebrauch 
ſchwankend und leicht irreführend. Mitunter redet man 
auch von konſtitutionellen Rechten; man bezeichnet 

damit diejenigen öffentlichen Rechte, die in den Ver— 
faſſungen (Konſtitutionen) beſonders aufgezählt ſind. 

Die rechtliche Bedeutung der Freiheitsrechte (1) be— 
ſteht darin, daß ſie dem einzelnen ſeine natürliche Hand— 

lungsfreiheit in beſtimmtem Umfang ſichern, indem die 

Geſetze den Machtbefugniſſen der Behörden beſtimmte 

Schranken ziehen. 

Inwieweit die Freiheitsrechte eigentliche subjektive 

Rechte, d. h. solche sind, die vor den Zivil= oder den 

Verwaltungsgerichten verfolgt werden können, hängt davon 

ab, ob sie die Gesetzgebung unter den Schutz dieser Gerichte 

gestellt hat. Dies ist keineswegs bei allen diesen Rechten 

der Fall; vielfach hat sich die Gesetzgebung damit begnügt, 
einen allgemeinen Rechtssatz aufzustellen, ohne damit den 

Einzelnen gerichtlich verfolgbare Ansprüche zu geben. In 
solchen Fällen können dann gegen die Maßregeln der Be¬
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hörden nicht die Zivil- und Verwaltungsgerichte, ſondern 

nur die vorgeſetzten Verwaltungsbehörden im Wege der 

ſog. Verwaltungsbeſchwerde angerufen werden. 

8 15. Einzelne freibeitsrechte (Grundrechte). 

I. Derfassungsmäßiger Gehorsam. Die Verpflich¬ 

tung zum Gehorsam gegenüber den Behörden besteht nur, 

wenn die Anordnungen derselben sich innerhalb von Ver¬ 

fassung und Gesetz bewegen. Allein die persönliche Ansicht 

des Einzelnen bezüglich der Verfassungs= und Gesetzwidrig¬ 
keit einer Anordnung ist bedeutungslos; entscheidend ist 

nur die objektive Gesetzmäßigkeit; s. dazu § 13. 

II. Gleichheit der staatsbürgerlichen Rechte und 

Hflichten. Alle Bürger sind vor dem Gesetze gleich; diese 

Gleichheit ist jetzt namentlich durch die Reichsgesetzgebung 

gewährleistet. Vorrechte haben nur einige Klassen von 

Staatsangehörigen; s. darüber § 16. 

III. Freiheit der Herson (Verhaftung, Durchsuchung, 

Beschlagnahme). Verhaftungen von Personen, Eindringen 
in die Wohnung, Haussuchung und Beschlagnahme von 

Gegenständen sind nur beim Zutreffen der gesetzlichen Vor¬ 

aussetzungen zulässig. Nach den Bestimmungen der Reichs¬ 

strafprozeßordnung kann eine Verhaftung nur erfolgen auf 

Grund eines richterlichen Haftbefehls, wenn die im Gesetz 

näher genannten Voraussetzungen vorliegen, durch Polizei¬ 

und Sicherheitsbeamte bei Gefahr im Verzug unter den¬ 

selben Voraussetzungen, endlich durch jedermann bei Be¬ 

treten auf frischer Tat, wenn derjenige, der eine strafbare 

Handlung irgend welcher Art begangen hat, der Flucht 

verdächtig ist oder seine Persönlichkeit nicht sofort festge¬ 

stellt werden kann; doch ist er sogleich dem Amtsrichter 

vorzuführen oder einem Polizeibeamten zu übergeben. Die 

beiden letzteren Fälle der Verhaftung heißen vorläufige
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Festnahmes; die Polizeibehörde hat den vorläufig Fest¬ 

genommenen unverzüglich dem Amtsrichter vorzuführen, der 

entweder einen Haftbefehl erläßt oder die Freilassung ver¬ 

fügt. Außer dieser Verhaftung, welche zu Zwecken der straf¬ 

rechtlichen Verfolgung geschieht, gibt es auch noch eine Ver¬ 

haftung zu polizeilichen Zwecken, welche nicht durch Reichs¬ 
gesetze, sondern durch Landesrecht geregelt ist. Die Ver¬ 

haftung zu polizeilichen Zwecken geschieht, wenn die Auf¬ 

rechterhaltung der öffentlichen Sittlichkeit, Sicherheit und 

Ruhe sie dringend erforderlich macht oder die gesetzlich er¬ 

laubten Polizeimaßregeln anders nicht durchgeführt werden 
können. Hierher gehört z. B. die Festnahme eines Be¬ 
trunkenen, der öffentliches Argernis erregt. Oder die Fest¬ 
nahme von Personen, die im Wege des Schubs ausgewiesen 

werden. Das Eindringen in eine Wohnung gegen den 

Willen des Inhabers ist zulässig zum Zweck einer Durch¬ 
suchung bei Verfolgung eines Verbrechens, um den Ver¬ 

brecher zu ergreifen oder um Beweismittel aufzufinden, 

sodann zur Vornahme amtlicher Funktionen, wie Feuerschau, 

Baukontrollen, Volkszählung, Steuererhebung, Zwangsvoll¬ 
streckung von Urteilen, endlich bei einer Gefahr für die 

Bewohner der Wohnung. Die Beschlagnahme von Gegen¬ 
ständen aller Art, namentlich auch schriftlicher Sachen darf 
zum Zweck der Verfolgung eines Verbrechens geschehen. 

IV. Freiheit des Eigentums. Die Unverletzlichkeit 
des Eigentums, welche in den deutschen Verfassungen aus¬ 

gesprochen ist, hat nicht die Bedeutung, daß das Eigen¬ 

tum oder sonstige Vermögensrechte einem Privaten über¬ 

haupt nicht entzogen werden dürfen. Vielmehr sind die Be¬ 

hörden nach Maßgabe der bestehenden Gesetze befugt, im 

öffentlichen Interesse Vermögensstücke von Privatpersonen 

in dem gesetzlich geordneten Verfahren an sich zu ziehen; 

dem dadurch betroffenen Privaten ist die gesetzliche Ent¬ 

schädigung zu gewähren. Hierher gehört namentlich die
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Zwangsenteignung von Grundstücken. Polizeiliche Anord¬ 
nungen haben gelegentlich zur Folge, daß Private in ihren 

Vermögensverhältnissen geschädigt werden, insofern als sie 

in Ausübung ihrer Privatrechte beschränkt werden. Für 

derartige Eingriffe wird in der Regel keine Entschädigung 

gewährt; ein Anspruch besteht nur insoweit, als er aus¬ 

nahmsweise durch Gesetz festgelegt ist. In diesem Zusammen¬ 

hang sind auch die Reichsgesetze betreffend die Entschädigung 

der im Wiederaufnahmeverfahren freigesprochenen Personen 
von 1898 und betreffend die Entschädigung für unschuldig 
erlittene Untersuchungshaft von 1904 anzuführen. 

Die Gesetzgebung kann auch wohlerworbene Rechte 

schmälern oder aufheben und muß es oft im Interesse 

des Fortschritts tun. Ein Entschädigungsanspruch liegt auch 

hier nur vor, wenn er durch das Gesetz besonders aner¬ 

kannt ist. 

V. Freizügigkeit. Haßfreiheit. Auswanderungs¬ 

freiheit. Freizügigkeit ist die natürliche Möglichkeit des 
freien Zugs, der freien Bewegung und der Veränderung 

des Aufenthalts sowohl innerhalb des Staats, welchem man 
rechtlich angehört, als auch die Möglichkeit des freien Zugs, 

der Wanderung über die Grenzen des Heimatstaates hinaus 

in das Ausland mit oder ohne Aufgabe der Staatsange¬ 

hörigkeit. Jeder Deutsche hat das Recht, innerhalb des 

Reichsgebiets an jedem Ort sich aufzuhalten und nieder¬ 
zulassen. Beschränkt ist dieses Recht aus sicherheitspolizei¬ 

lichen und armenpolizeilichen Gründen. Personen näm¬ 

lich, welche gewisse Strafen erlitten haben, können nicht 

nur aus den Gemeinden, sondern auch aus den Bun¬ 

desstaaten, denen sie nicht angehören, auf bestimmte 
Zeitdauer ausgewiesen werden. Außerdem sind die Ge¬ 

meinden befugt, Personen, welche sich in der Gemeinde 

nicht durchbringen können, bei ihrem Anzuge ab¬ 
zuweisen oder nach ihrem Anzuge auszuweisen. Verpflichtet
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zur Aufnahme dieſer Perſonen iſt diejenige Gemeinde, in 
der ſie den ſogenannten Unterſtützungswohnſitz haben, d. h. 

zuletzt mindestens 2 Jahre gewohnt haben. In Bayern 

tritt anstelle der Gemeinde des Unterstützungswohnsitzes die 

Heimatgemeinde. Diese Bestimmungen über die Freizügigkeit 
finden sich im Freizügigkeitsgesetz. Das Reichspaßgesetz 

sodann bestimmt, daß Deutsche zum Ausgang aus dem 

Reichsgebiet, zur Rückkehr in dasselbe, sowie zum Aufent¬ 

halt und zu Reisen innerhalb desselben keines Reisepapiers 

bedürfen; auf ihren Antrag müssen ihnen aber Pässe erteilt 

werden, wenn ihrer Befugnis zur Reise keine gesetzlichen 

Hindernisse entgegenstehen. Jedermann bleibt indessen ver¬ 

pflichtet, sich auf amtliches Erfordern über seine Person 
genügend auszuweisen. Die Legitimierung erfolgt regel¬ 

mäßig durch Pässe, sie ist aber auch auf andere Art zu¬ 
lässig. 

Die Auswanderungsfreiheit ist entweder Wohnsitznahme 

im Ausland mit Beibehaltung der Reichsangehörigkeit oder 

unter Entlassung aus derselben. Abgesehen von den mili¬ 

tärischen Verpflichtungen hat jedermann das Recht, seinen 
Aufenthalt mit Beibehaltung der Reichsangehörigkeit im 

Ausland zu nehmen. Über die Auswanderung mit Verlust 

der Reichsangehörigkeit vergl. § 12, III—V. 

VI. Gewerbefreiheit. Freie wahl des Berufs. 

Der Betrieb eines Gewerbes steht jedermann frei, soweit 

nicht im öffentlichen Interesse durch die Gewerbeordnung 
oder andere Gesetze Beschränkungen vorgeschrieben sind. 

Ebenso hat jeder das Recht der freien Wahl des Berufs. 

VII. Derehelichungsfreiheit. Reichsangehörige be¬ 

dürfen nach dem Reichsgesetz vom 4. Mai 1868 zur Ein¬ 
gehung einer Ehe keiner polizeilichen Erlaubnis. Bestehen 

geblieben sind aber die Beschränkungen für Beamte, Mili¬ 
tärpersonen und Ausländer. Das Reichsgesetz gilt nicht in
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Bayern; dort besteht noch ein Einspruchsrecht der Heimat¬ 
gemeinde. 

VIII. Denkfreiheit. Hreßfreiheit. Wenn in den 

Verfassungen von Denkfreiheit die Rede ist, so bedeutet 

das, daß jedermann sich mit allen Gegenständen des mensch¬ 

lichen Wissens beschäftigen und seine Gedanken schriftlich 

(auch durch den Druck) und mündlich jedem anderen, auch 

in Versammlungen mitteilen darf, soweit dadurch nicht die 

bestehenden Gesetze verletzt werden. Die Denkfreiheit äußert 
sich besonders als Preßfreiheit; diese ist jetzt durch das 

Reichsgesetz über die Presse vom 7. Mai 1874 gewähr¬ 

leistet. Nach dessen Bestimmungen haben Deutsche und Aus¬ 

länder das Recht, Preßgewerbe zu betreiben, Preßerzeug¬ 
nisse herauszugeben und zu vertreiben. Zugelassen sind 

nur die im Preßgesetz ausdrücklich genannten Beschrän¬ 
kungen. 

IX. Gewissensfreiheit (Religionsfreiheit, Bekenntnis¬ 
freiheit) ist das durch das Reichsgesetz vom 3. Juli 1869 

betreffend die Gleichberechtigung der Konfessionen in bürger¬ 

licher und staatsbürgerlicher Beziehung sichergestellte Recht, 
seine religiösen Überzeugungen ohne irgend welchen Rechts¬ 
nachteil bekennen zu dürfen. Eine Konsequenz dieses Rechts 
ist die Befugnis des Austritts aus den Kirchen zwecks Über¬ 

tritts zu einer anderen Religionsgemeinschaft oder auch ohne 

Anschluß an eine solche. Niemand aber kann sich seinen 

bürgerlichen Pflichten unter Berufung auf sein Glaubens¬ 

bekenntnis entziehen. Ebenso findet die Bekenntnisfreiheit 
eine Schranke an den Strafgesetzen (Beleidigung, Gottes¬ 
lästerung usw.), sowie an der öffentlichen Ordnung und 
Wohlfahrt. (Gesetze über Vereins= und Versammlungsrecht, 
Straßenpolizei, Einschreiten gegen die Mormonenmissionen 
und dergl.). 

X. VDereins= und Dersammlungsrecht. Das Ver¬ 

einswesen unterliegt zwar nach Artikel 4 Ziff. 16 der Reichs¬
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verfaſſung der Geſetzgebung und Oberaufſicht des Reichs; 

allein bis jetzt hat die Reichsgeſetzgebung nur in einigen 

Punkten das Vereins- und Verſammlungsrecht geregelt, 

ſo daß im übrigen die Landesgeſetze gelten. Aus der Reichs— 
geſetzgebung iſt zu erwähnen die Beſtimmung des Reichs— 

wahlgeſetzes, wonach in Wahlangelegenheiten, die den Reichs— 

tag betreffen, Vereine gebildet und in geſchloſſenen Räumen 
unbewaffnet öffentliche Verſammlungen abgehalten werden 

dürfen, ferner das Reichsgesetz vom 16. Dezember 1899, 
welches das Verbot an inländische Vereine, miteinander 

in Verbindung zu treten, aufhebt, endlich das Verbot der 

Teilnahme an politischen Vereinen und Versammlungen 

für Militärpersonen des aktiven Dienststandes. Die landes¬ 
rechtliche Regelung ist überall verschieden; doch besteht allge¬ 

mein das Recht der Polizeibehörden, öffentliche Versamm¬ 

lungen zu überwachen und beim Zutreffen gewisser Voraus¬ 
setzungen aufzulösen. 

XI. Beschwerderecht. Das Recht der Beschwerde ist 

die Befugnis, sich an die höheren Behörden zu wenden, 

um Abhilfe gegenüber den Verfügungen der unteren Be¬ 

hörden zu erlangen, wenn man sich durch dieselben in 

seinen Rechten oder Interessen für verletzt hält. Dieses 
allgemeine Beschwerderecht, das die Verfassungsurkunden 

aussprechen, ist durch die neuere Gesetzgebung wesentlich 
geändert worden. Für das gerichtliche und das verwal¬ 
tungsgerichtliche Verfahren gelten die betreffenden Prozeß¬ 

gesetze, welche die Voraussetzungen und die Form der Be¬ 
schwerde regeln. Auch ist gegen Verfügungen der Ver¬ 

waltungsbehörden in manchen Fällen der Rechtsweg oder 

der Verwaltungsrechtsweg unter Ausschluß des Be¬ 

schwerdewegs eröffnet worden. Endlich ist der Beschwerde¬ 

zug, der im allgemeinen bis zu den höchsten Behörden geht, 

vielfach durch Einführung von Notfristen (nach deren Ab¬ 
lauf also die Beschwerde unzulässig ist) oder durch Aus¬
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schließung der Beschwerde oder dadurch beschränkt worden, 

daß eine Mittelbehörde als letzte Verwaltungsinstanz be¬ 
zeichnet worden ist. Über die Verfassungsbeschwerde vergl. 

8 28, IL, 5. 

XII. Hetitionsrecht ist das Recht, Bitten aller Art 

bei den Staatsorganen (Monarch, Landtag, Behörden) an¬ 

zubringen. Einige Verfassungen haben das Petitionsrecht 

ausdrücklich gewährt, in den anderen Staaten ist es gewohn¬ 

heitsrechtlich anerkannt. Auch an die Parlamente können 
Petitionen gerichtet werden; ausdrücklich anerkannt ist dies 
in der Reichsverfassung bezüglich des Reichstags. Eine 

Pflicht zur Erledigung oder Beantwortung der Petitionen 

besteht übrigens nicht überall. 

8 16. Bevorrechtigte Perlonen. 

I. Die Stände des alten Deutschen Reichs. Zum 

richtigen Verständnis der Vorrechte des heutigen Adels 

müssen wir einen kurzen Blick auf die Stände des alten 

Deutschen Reichs (aufgelöst 1806) werfen. Zur Zeit des 

alten Deutschen Reichs bestanden folgende Stände: 

1. Der Fürftenftand oder hohe Adel; ihm ge- 
hörten Diejenigen Familien an, welchen die sogenannte 

Reichsstandschaft, d. h. Sitz und Stimme auf dem 

Reichstag (nicht zu verwechseln mit dem heutigen Reichs¬ 

tag, der etwas ganz anderes ist!) zustand. Diese Familien 

und ihre Länder waren reichsunmittelbar, d. h. un¬ 

mittelbar dem Kaiser und Reich unterworfen (im Gegensatz 

zu den reichsmittelbaren Personen und Ländern, die 

dem Kaiser und Reich nur mittelbar untertan waren; zu¬ 

nächst standen sie nämlich unter der Herrschaft reichsunmittel¬ 

barer Personen; da diese aber unter Kaiser und Reich standen, 

so waren die ersteren mittelbar auch dem Reich unterworfen, 
also reichsmittelbar).
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2. Der Adel (Ritterschaft); dieser zerfiel in die 

Reichsritterschaft, die reichsunmittelbar war, und in 

den landsäßigen Adel, der reichsmittelbar war. 
3. Der Bürgerstand, der persönlich frei war. 

4. Der Bauernstand, der fast überall in Hörigkeit 

herabgesunken war. 

Die französische Revolution (1789) und die napoleoni¬ 
schen Kriege schlugen mit dem alten Deutschen Reich auch 

die Stände desselben in Trümmer. Nur ein kleiner Teil 

des alten Fürstenstandes behauptete sich im Besitz seiner 
Länder und bewahrte den Charakter regierender Familien. 

Mit der Auflösung des Reichs gewannen diese die volle 

Souveränetät (Üüber diesen Begriff s. § 2, VD). Der größere 

Teil der alten Fürstenhäuser dagegen wurde der Herrschaft 

anderer Fürsten unterworfen; doch behielten sie eine Reihe 

wertvoller Vorrechte, die erst im 19. Jahrhundert mehr und 

mehr weggefallen sind. Nach heutigem Recht gibt es noch 
3 bevorrechtigte Stände, nämlich: 

1. die Mitglieder regierender Fürstenhäuser (II); 

2. die standesherrlichen Familien, d. h. diejenigen, welche 

im alten Deutschen Reich die Reichsstandschaft besaßen (III); 
3. der Adel (IV). 

II. Die Mitglieder der regierenden Fürsten¬ 

häufer. Mitglieder der regierenden Fürjtenhäufer find: die 

Gemahlin und Witwe des Monarchen; die aus einer haus- 

gejeglihen Ehe jtammenden Prinzen, deren Gemahlinnen 

und Witwen; die aus einer hausgejeglichen Ehe jtammenden 

Prinzessinnen bis zu ihrer Berheiratung mit dem Alnge- 
hörigen eines anderen Haufes. Die Vorrechte der Mitglieder 
der regierenden Fürftenhäufer find: 

1. eine besondere vermögensrechtliche Ausstattung; s. 

hierüber § 27; 

2. Befreiung von der Wehrpflicht, von der Einquar¬ 

tierungslast im Frieden bezüglich der ihnen gehörigen Wohn¬
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gebäude, Befreiung von der Vorspannleistung bezüglich der 

für ihren Hofhalt bestimmten Pferde und Befreiung von der 

Lieferung von Fourage, soweit die vorhandenen Bestände 

für die obengenannten Pferde gebraucht werden; 
3. Befreiung von gewissen Steuern; 
4. privilegierter Gerichtsstand; Begünstigungen hin¬ 

sichtlich der Vernehmung im Prozeß und der GEidesleistung; 
5. ein besonderer strafrechtlicher Schutz (Reichsstrafge¬ 

setzbuch §§ 96, 97, 100); 
6. Sitz in der 1. Kammer des Landtags. 

Die Mitglieder der fürstlichen Häuser unterliegen einer 

besonderen Aufsicht des Monarchen. 

III. Die Standesherren haben folgende Vorrechte: 

1. das Recht der Ebenbürtigkeit; s. 8 23, IV; 

2. das Recht der Häupter der Familien auf die Prä¬ 
dikate „Durchlaucht“ und „Erlaucht“:; 

3. das Recht der Autonomie in Bezug auf ihre 

Güter und Familienverhältnisse, nach Maßgabe der Landes¬ 

gesetze; 
4. die Freiheit vom Militärdienst und die Befreiung 

der Wohngebäude von der Einquartierungslast im Frieden; 

5. das sogenannte Austrägalrecht oder Recht der 
Austräge, d. h. der Anspruch, in Strafsachen von einem Ge¬ 

richt von Standesgenossen abgeurteilt zu werden; 

6. eine privilegierte Stellung bezüglich der Besteue¬ 
rung; 

7. das Recht auf Sitz und Stimme in der 1. 

Kammer. 

IV. Der sonstige Adel. Von dessen einstigen Vor¬ 
rechten ist nur geblieben: eine besondere Vertretung auf 

den Landtagen in einzelnen Staaten und einige privatrecht¬ 
liche Vorrechte.
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8 17. Die Reichsauslãnder. 

I. Wer iſt Reichsausländer? Reichsausländer ist 

jede Perſon, welche nicht die deutſche Reichsangehörigkeit 

beſitzt, gleichgültig ob ſie einem fremden Staat angehört 

oder heimatlos iſt, d. h. keine Staatsangehörigkeit hat. Auch 

ehemalige Deutſche, die auf irgend welche Art ihre Reichs— 
angehörigkeit verloren haben, ſind Reichsausländer. 

II. Allgemeine Gesichtspunkte. Die Voraussetzung, 
unter welcher die inländische Staatsgewalt sich Fremden 

gegenüber betätigen kann, ist die, daß dieselbe in das Staats¬ 

gebiet sich begeben und damit in den räumlichen Machtbe¬ 

reich der Staatsgewalt eintreten. Rechte und Pflichten des 

Ausländers innerhalb des Staatsgebiets werden ausschließ¬ 

lich von der inländischen Staatsgewalt bestimmt. Eine Be¬ 

schränkung derselben findet nicht rechtlich, sondern nur tat¬ 
sächlich statt durch Rücksichten der Gesetzgebungspolitik und 

des Staatenverkehrs, namentlich durch Einräumung von 
Rechten an die Ausländer in internationalen Verträgen. 

Die nachfolgende Darstellung gibt eine übersicht über die 

rechtliche Stellung der Ausländer in Deutschland. 
III. wohnrecht. Ausweisung. Während der Deutsche 

ein Recht zum Aufenthalt in Deutschland hat und also aus 

dessen Grenzen nicht ausgestoßen werden darf, ist der Aus¬ 

länder nur geduldet; er kann gleich beim Anzug abgewiesen 

oder später nach dem Anzug ausgewiesen werden. Doch ist 
durch Staatsverträge den Angehörigen einiger Staaten ein 

Aufenthalts= und Niederlassungsrecht im Deutschen Reich 

zugestanden worden, ohne daß aber dadurch das Recht der 

deutschen Behörden, aus wichtigen Gründen den Ausländer 
auszuweisen, berührt worden ist. 

IV. Strafrecht. In Strafsachen ist der Fremde wegen 

der innerhalb Deutschlands begangenen strafbaren Hand¬ 

lungen dem deutschen Strafrecht in gleicher Weise wie der
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Deutsche unterworfen; das Verfahren gegen ihn wird nach 

den Vorschriften der Reichsstrafprozeßordnung geführt. 

V. Staatsrecht. Der Fremde genießt nicht die poli¬ 

tischen Rechte (s. über diesen Begriff § 14, III, 3). 

VI. Privatreht und Sivilprozeß. Auf diesem Ge¬ 

biet vollzieht sich in neuerer Zeit durch Handelsverträge, 

Verträge zur Erleichterung der Form der Eheschließung, 
zur Gewährung der Rechtshilfe, zur Zwangsvollstreckung 

ausländischer Urteile usw. eine weitgehende Aufhebung des 

innerhalb einzelner Rechtssysteme zu ungunsten des Fremden 

noch bestehenden Unterschiede in der Richtung einer mög¬ 

lichst dem Verkehrsbedürfnis entsprechenden Gleichstellung 
aller Staatsbewohner. Für Deutschland kommen namentlich 
in Betracht die Artikel 7 ff. des Einführungsgesetzes zum 

Bürgerlichen Gesetzbuch. Zu erwähnen ist sodann noch der 
Artikel 31 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetz¬ 

buch, der bestimmt: „Unter Zustimmung des Bundesrats 
kann durch Anordnung des Reichskanzlers bestimmt wer¬ 

den, daß gegen einen ausländischen Staat sowie dessen Ange¬ 
hörige und ihre Rechtsnachfolger ein Vergeltungsrecht zur 

Anwendung gebracht wird.“ 

VII. Derwaltungsrecht. In den deutschen Staaten 

steht dem Ausländer eine Berechtigung zur Teilnahme an 

den verschiedenen Staatseinrichtungen an sich zwar nicht 
zu, doch wird tatsächlich von dem in dieser Richtung bestehen¬ 

den Ausschließungsrecht kein Gebrauch gemacht; nur selten 

finden Beschränkungen statt, z. B. hie und da bezüglich 

des Besuchs der Hochschulen. In Staatsverträgen sind übrigens 
mitunter den Angehörigen gewisser Staaten in manchen 

Richtungen dieselben Rechte wie den Inländern eingeräumt 

worden, natürlich mit Ausschluß der politischen Rechte. 

Auf der anderen Seite unterliegen in den deutschen 

Staaten die Ausländer nicht den öffentlich=rechtlichen Pflich¬ 

ten der Staatsbürger, namentlich nicht der Wehrpflicht,
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der Pflicht zur Übernahme öffentlicher Ehrenämter und den 

Leistungen für das Heer in Krieg und Frieden, soweit letztere 
nicht auf dem Grundbesitze ruhen oder ausnahmsweise durch 

Staatsvertrag auch auf Auswärtige erstreckt sind. Dagegen 

werden regelmäßig die Ausländer gleich den Einheimischen 

zu den Steuern herangezogen. 

VIII. Auslieferung. Die Auslieferung von Aus¬ 

ländern an ihren Heimatstaat (ein Deutscher darf an das 

Ausland von deutschen Behörden niemals ausgeliefert wer¬ 

den) ist in der Regel durch besondere Verträge geregelt. 

Nach diesen wird wegen gewisser strafbarer Handlungen 

nicht ausgeliefert. | 

IX. Exterritorialität. Gesandte und Konsuln frem¬ 
der Staaten genießen im Ausland regelmäßig das Recht 
der Exterritorialität, d. h. sie sind in gewissen Beziehungen 

der inländischen Staatsgewalt nicht unterworfen; s. über 

diesen Begriff ausführlicher § 9, II. 

8 18. Die Erklärung des Kriegszustands 
(Belagerungszustands). 

Nach Artikel 68 der Reichsverfassung kann der Kaiser, 
wenn die öffentliche Sicherheit in dem Bundesgebiet bedroht 

ist, jeden Teil desselben in Kriegszustand erklären. Bis zum Er¬ 
laß eines die Voraussetzungen, die Form der Verkündigung und 

die Wirkungen einer solchen Erklärung regelnden Reichsgesetzes 

gelten dafür die Vorschriften des Preußischen Gesetzes vom 
4. Juni 1851. Da ein Reichsgesetz bis jetzt nicht zustande 

gekommen ist, gilt demnach folgendes: 

I. Die Doraussetzungen der Erklärung des Kriegs¬ 
zustandes. Derselbe kann erklärt werden: 

1. für den Fall eines Krieges in den von dem Feinde 

bedrohten oder teilweise schon besetzten Provinzen;
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2. für den Fall eines Aufruhrs bei dringender Ge— 

fahr für die öffentliche Sicherheit. 
II. Die Form der Verkündigung. Abgeſehen vom 

Abdruck im Reichsgeſetzblatt iſt die Erklärung des Belage— 

rungszuſtandes zur allgemeinen Kenntnis zu bringen durch 
Verleſung der kaiſerlichen Verordnung bei Trommelſchlag 

oder Trompetenſchall und außerdem durch Mitteilung an 

die Gemeindebehörde, durch Anschlag an den öffentlichen 

Plätzen und durch öffentliche Blätter. 
III. Die wirkungen des Kriegszustands sind: 
1. Die vollziehende Gewalt geht an die Mili¬ 

tärbefehlshaber über; die Zivilverwaltungs= und Ge¬ 
meindebehörden haben deren Anordnungen zu gehorchen, 

gleichgültig ob sie nach den Gesetzen zulässig sind oder nicht. 

Die Verantwortung für die Anordnungen tragen die Mili¬ 

tärbefehlshaber; die Zivilbehörden sind frei von Verant¬ 
wortung für die Befolgung der ihnen erteilten Befehle. 

2. Die Militärpersonen stehen während des Kriegs¬ 
zustands unter den Kriegsgesetzen. 

3. Gewisse strafbare Handlungen (Hochverrat, 

Landesverrat, Brandstiftungen und dergl.) sind, wenn sie 

in einem in Kriegszustand erklärten Bezirk verübt werden, 

mit dem Tod bedroht. Bei einigen anderen strafbaren Hand¬ 
lungen ist Gefängnisstrafe bis zu einem Jahr angedroht. 

4. Es können zur Aburteilung gewisser strafbarer Hand¬ 

lungen (Hochverrat, Landesverrat, Mord, Aufruhr, Raub, 
Erpressung usw.) Kriegsgerichte eingesetzt werden. 

5. Einige Freiheitsrechte können außer Wirkung 

gesetzt werden, nämlich die Bestimmungen über die persönliche 

Freiheit, die Unverletzlichkeit der Wohnung, die Freiheit der 

Presse und das Vereins= und Versammlungsrecht; s. über 
dieselben § 15). 

IV. Dderhältnis des Keichsrechts zum Tan¬ 

desrecht. Die vorstehenden Bestimmungen gelten für
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Bayern nicht; dort ist zur Verhängung des Belagerungs¬ 
zustandes der König von Bayern befugt. Im übrigen aber 

steht den deutschen Bundesfürsten das Recht, für ihre Gebiete 

den Kriegszustand zu verhängen, nicht zu. 
V. Elsaß=LKothringen. Das Reichsgesetz vom 30. Mai 

1892 hat besondere Bestimmungen über die Vorberei¬ 

tung des Kriegszustands in Elsaß=Lothringen, aber unter 

Beschränkung auf den Fall eines Kriegs oder eines unmittel¬ 

bar drohenden feindlichen Angriffs. Hienach kann nament¬ 

lich jeder oberste Militärbefehlshaber, wenn er sich mindestens 

in der Dienststellung eines Stabsoffiziers befindet, zum Zweck 

der Verteidigung in dem ihm unterstellten Gebiet vor¬ 

läufig die Ausübung der vollziehenden Gewalt über¬ 

nehmen. 

  

4. Abschnitt. 

Die Organifation des Deutschen Reichs 
und der deutschen Einzelstaaten im all- 

gemeinen. 

8 19. Die Verfassungsformen im allgemeinen. 

I. Einteilung der Staaten im allgemeinen. Die 

Wiſſenſchaft ift in der Frage der Einteilung der Staaten 

noc) zu feinem abschließenden Ergebnis gefommen. Je 

nach dem Gejichtspunft, von. dem aus man den Staat be- 

trachtet, ergibt fich bald diefe, bald jene Einteilung. Die 
wichtigste Einteilung ist die in Monarchie (— Einherr¬ 

schaft) und Republik. In der ersten herrscht eine Einzel¬ 
person, in letzterer eine Personenmehrheit; die Republik 

ist demokratisch, wenn alle Volksgenossen politisch gleich 
sind, aristokratisch, wenn die Regierung durch Beschlüsse
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einer Geſamtheit bevorzugter Perſonen geführt wird. Die 

Monarchien teilt man ein in abſolute Monarchien, wenn 

der ausſchließliche Wille des Herrſchers Geſetz iſt, und in 

konstitutionelle Monarchien, wenn dem Volk ein 

Mitwirkungsrecht bei den wichtigeren Regierungshand¬ 
lungen, namentlich in der Gesetzgebung eingeräumt ist. 

Das Wort Repräsentativverfassung hat eine 

doppelte Bedeutung: 
1. im Gegensatz zu denjenigen Verfassungen, wo das 

Volk seinen Willen unmittelbar zum Ausdruck bringt (z. B. 
in der Schweiz), wird bei der Repräsentativverfassung der 
Volkswille durch eine Vertretung zum Ausdruck ge¬ 
bracht; 

2. im Gegensatz zur ständischen Vertretung bezeich¬ 

net Repräsentativverfassung dasjenige System für die Bil¬ 
dung der Volksvertretung, wonach für die Wahl nur die 

Staatsbürger als Gesamtheit, ohne Rücksicht auf die gesell¬ 
schaftliche Gliederung in Betracht kommen. 

II. Das Deutsche Reich. Die Verfassung des Deutschen 

Reichs läßt sich in keine der von der Wissenschaft aufge¬ 
stellten Arten zwanglos eingliedern. Ihre Eigenart ver¬ 

dankt sie der Verbindung von 25 in der Hauptsache monar¬ 

chischen Einzelstaaten zu einem Bundesstaat und der not¬ 
wendigen Vereinigung von sich widersprechenden Dingen. 

Bei ihrer Schaffung galt es nämlich, die kraftvolle Leitung 

der Reichsangelegenheiten mit der Teilnahme sämtlicher Ein¬ 

zelstaaten an der Regierung des Reichs zu verbinden und die 

notwendige Einheit des deutschen Volkes bei Aufrechterhal¬ 

tung der Selbständigkeit der Einzelstaaten zu sichern. Man 

konnte die 25 Einzelstaaten, die bis dahin souverän gewesen 

waren, nicht einfach zu bloßen Verwaltungsbezirken des Reichs 

herabdrücken; abgesehen von der Frage, ob auf friedlichem Wege 
diese Lösung gelungen wäre, würde jedenfalls bei den Einzel¬ 
staaten das Gefühl der Zurücksetzung, der Unmut über die ver¬ 

Bazille, Reichsverfassung 2c. 6
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lorene Selbſtändigkeit zurückgeblieben ſein; ſie hätten ſich nur 

mit Unluſt und Widerſtreben in ihre Rolle gefügt, was zu 

unerträglichen Zuſtänden geführt hätte. Andererſeits war die 

Einheit und die kraftvolle Betätigung des ſtaatlichen Willens 

nach außen für die Wohlfahrt des deutſchen Volkes uner— 

läßlich. Bismarcks Meiſterhand iſt es gelungen, in der 

Verfaſſung des Deutſchen Reichs ein Werk zu ſchaffen, das 
allen dieſen Anforderungen gerecht wird. 

Zum Träger der Reichsgewalt machte man die Geſamt— 

heit der verbündeten Regierungen; jede einzelne für ſich 

verlor die Souveränität; als Erſatz hiefür nimmt ſie an 

der Souveränität des Reiches teil. Das Organ, das der 

Vertretung der Verbündeten Regierungen dient, ist der Bun¬ 

desrat in Berlin. „In ihm ſitzen teils die leitenden 

Staatsmänner der Einzelſtaaten, teils erfahrene Beamte aus 

den verſchiedenen Zweigen der Verwaltung. Dadurch ſind 
aber auch die notwendigen Beziehungen zwiſchen Geſetz— 

gebung und Verwaltung hergeſtellt worden, ohne welche eine 

gedeihliche Wirkſamkeit beider nicht denkbar iſt. Dieſelben 

Männer, welche im Bundesrat beim Erlaß der Reichs— 

geſetze mitwirken, haben die Ausführung derſelben in den 

Einzelſtaaten zu leiten. Andererſeits ſind ſie in der Lage, 

die gelegentlich der Ausführung gemachten Erfahrungen bei 

der Feststellung neuer zu verwerten. Überhaupt hat der 

Bundesrat vor allen politischen Versammlungen, welche in 

anderen Staaten vorkommen, den Vorzug, daß in ihm aus¬ 

schließlich Männer sitzen, welche inmitten der Geschäfte 
stehen.“ (Meyer=Anschütz, Deutsches Staatsrecht, S. 428.) 

Der Träger der Reichsgewalt ist also ein kollegiales 

Organ. Selbstverständlich hat dies auch Nachteile. Denn 

es ist nicht immer leicht, die notwendige Übereinstimmung 

zwischen den einzelnen Regierungen im Bundesrat herbeizu¬ 
führen. Zwar stimmt derselbe nach Mehrheitsbeschlüssen ab; 

allein es ist politisch unerwünscht, die Staaten, die in der



8 19. Verfaſſungsformen im allgemeinen. 83 

Minderheit ſind, zu überſtimmen. Deshalb muß, aus poli— 

tiſchen Gründen, ſtets der Verſuch gemacht werden, die 

möglichſte Einheit unter den Einzelſtaaten herbeizuführen. 

Daß dies oft lange Verhandlungen notwendig macht, liegt 

auf der Hand. Aber größer noch iſt bei kollegialer Organi— 

ſation des Trägers der Staatsgewalt der Nachteil, daß 

eine kraftvolle und einheitliche Leitung der auswärtigen 

Politik, des Heerweſens und der Marine faſt unmöglich iſt. 

Dieſe Gefahren hat die Verfaſſung des Deutſchen Reichs 

glücklich vermieden, indem ſie die erwähnten Befugniſſe 

nicht dem Bundesrat, ſondern dem Kaiſer gibt. 

Zum ſichtbaren Ausdruck kommt die Einheit des deut— 

ſchen Volkes in ſeiner Vertretung gegenüber den Verbündeten 
Regierungen, dem Reichstag, ſowie in der Perſon des 

Kaiſers. 

III. Die deutſchen Einzelſtaaten ſind Monarchien, 

abgeſehen von den 3 Hanſeſtädten Lübeck, Bremen und Ham— 

burg, die die republikanische Staatsform haben. Elsaß¬ 

Lothringen ist überhaupt kein Staat, sondern ein Verwal¬ 
tungsbezirk des Reichs. 

Die monarchischen Staaten haben in den Landtagen 
eine Volksvertretung, welche die Rechte des Monarchen be¬ 

schränkt. Die Volksvertretung ist in allen monarchischen 

Einzelstaaten, abgesehen von den beiden mecklenburgischen 

Großherzogtümern, einemodern konstitutionelle, d. h. 

also eine Vertretung der Staatsbürger in ihrer Gesamtheit. 
Wenn diese auch in den einzelnen Staaten nach verschiedenen 

Grundsätzen gebildet wird, so ist doch daran festgehalten, daß 

das Volk als Ganzes, nicht in seiner Gliederung nach 
Ständen vertreten wird. 

Die Organisation der konstitutionell=monarchischen 

Staaten ist im 5. Abschnitt ausführlicher behandelt, während 

in den beiden folgenden §8 die Organisation der beiden
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mecklenburgiſchen Großherzogtümer und der 3 Hanſeſtädte 

in großen Zügen dargeſtellt wird. 

8 20. Die Verfallung der beiden mecklenburgifchen 

Grossberzogtümer. 

Das Großherzogtum Mecklenburg=Schwerin ist ein ab¬ 
geschlossenes Ganze, während Mecklenburg=Strelitz aus 2 

voneinander getrennten Teilen besteht, nämlich dem Herzog¬ 

tum Strelitz oder dem Stargardschen Kreis, und dem Fürsten¬ 
tum Ratzeburg. 

I. Der Monarch. In beiden Großherzogtümern be— 
steht die Linealfolge mit Erstgeburtsrecht (s. hierüber 8 23, 1). 
Beide großherzogliche Häuser sind durch Hausverträge ver¬ 

bunden; im Fall des Aussterbens der einen Linie ist die 

andere Linie thronfolgeberechtigt; beim Erlöschen beider 
Häuser geht die Thronfolge auf Preußen über. 

II. Die Stände. In den beiden Großherzogtümern 
sind die auf Herstellung einer modernen konstitutionellen 

Verfassung gerichteten Bewegungen des 19. Jahrhunderts 

nicht zum Ziel gelangt. Die Verfassung ist heute noch 
eine altständische. Das den Monarchen beschränkende 

Element sind die Landstände beider Großherzogtümer; seit 

1523 bilden dieselben eine gemeinschaftliche Körperschaft, 

die Landesunion. 
Die Landstände bestehen aus der Ritterschaft, die 

von allen Besitzern ritterschaftlicher Hauptgüter gebildet wird, 
und der Landschaft, welche 48 landtagsfähige Städte 

umschließt; die Städte üben ihr Recht durch die Bürger¬ 

meister aus. Jeder Gutsbesitzer hat dasselbe Stimmrecht 

wie jede Stadt; die Landschaft kann sich aber zu besonderer 

Beschlußfassung vereinigen. Die beiden Monarchen be¬ 
rufen alljährlich im Herbst die Landtage nach Sternberg 

oder Malchin (abwechselnd) ein. Solange die Stände nicht
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versammelt sind, werden sie von einem 9köpfigen Aus¬ 
schuß in Rostock vertreten. In Rostock besteht ferner für 
private ritterschaftliche Angelegenheiten noch ein beson¬ 

derer Ausschuß der Ritterschaft. 

III. Die Staatsbehörden und die Gemeindever¬ 

fassung. Im Großherzogtum Mecklenburg=Schwerin be¬ 

stehen 4 Ministerien, die in ihrer Vereinigung das Staats¬ 

ministerium bilden. Im Großherzogtum Mecklenburg=Strelitz 

ist die höchste Behörde das Staatsministerium zu Neu¬ 

Strelitz mit einem Staatsminister. 

Außer den Stadtgemeinden gibt es nur in dem landes¬ 
herrlichen Domanialbesitz politische Gemeinden; die übri¬ 

gen ländlichen Gemeinden (auf den Gütern der Ritter¬ 

schaft) haben nur kirchliche Bedeutung. 

8 21. Die Verfallung der freien Städte. 

Eine republifanifche Verfajfung haben die 3 freien 

Städte Lübed, Bremen und Hamburg, welche nicht bloße 

Stadtgemeinden find, fondern außer der eigentlichen Stadt 

noch ein umliegendes Landgebiet haben. Die Stadt ijt nur 
ein engeres Gemeinmwejen innerhalb des größeren Staat?» 

organismus; an der Bildung der Staat3organe nehmen 
Stadt» und Landbemohner mit gleichen Rechten teil. 

Die oberiten staatlichen Organe, denen die Staatsgewalt 
gemeinschaftlich zusteht, sind Senat und Bürgerschaft. 

I. Der Senat ist ein Kollegium, das in Hamburg 

und Bremen aus 18, in Lübeck aus 14 Mitgliedern besteht; 

unter diesen muß eine bestimmte Anzahl aus Rechtsgelehr¬ 

ten und Kaufleuten genommen werden. Die Senatoren 

werden auf Lebenszeit durch ein besonderes Wahlkollegium 
gewählt, das je hälftig aus Mitgliedern des Senats und der 
Bürgerschaft (s. II) besteht. Den Vorsitz führt der Bürger¬ 

meister, der vom Senat aus seiner Mitte gewählt wird 
(1 in Lübeck, 2 in Bremen und Hamburg).
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Die Senatoren sind für die Verfassungs= und Gesetz¬ 

mäßigkeit ihrer Handlungen verantwortlich, unterliegen einer 

zwangsweisen Versetzung in den Ruhestand und disziplinari¬ 

scher Entfernung vom Amt. 
II. Die sog. Bürgerschaft ist eine Art Volksver¬ 

tretung gegenüber dem Senat; sie geht aus Wahlen der Be¬ 

völkerung hervor. In Lübeck werden die Mitglieder der 

Bürgerschaft nach Bezirken gewählt; es besteht allgemeines 
Stimmrecht. In Bremen zerfallen die Wähler in 8 

Klassen, von denen jede eine bestimmte Anzahl Abgeordneter 

wählt; die 8 Klassen sind: 
1. die in der Stadt Bremen wohnenden Staatsbürger, 

welche auf einer Universität gelehrte Bildung erworben 
haben; 

2. die Teilnehmer des Kaufmannskonventes; 

3. die Teilnehmer des Gewerbekonventes; 

4. die übrigen in der Stadt Bremen wohnenden Staats¬ 
bürger; 

5. die in der Stadt Vegesack wohnenden Staatsbürger; 

6. die in der Stadt Bremerhafen wohnenden Staats¬ 

bürger; 
7. die im Landgebiet wohnenden Staatsbürger, welche 

wahlberechtigt für die Kammer für Landwirtschaft sind; 
8. die übrigen im Landgebiet wohnenden Staatsbürger. 
In Hamburg besteht die Bürgerschaft: 
1. aus 80 Mitgliedern, welche von allen Bürgern 

nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gemäß dem Wahl¬ 

gesetz vom 5. März 1906 gewählt werden; über die Ver¬ 

hältniswahl s. § 31, II. 
2. aus 40 Abgeordneten, welche von den Eigentümern 

städtischer Grundstücke gewählt werden; 
3. aus 40 Abgeordneten, die von denjenigen Bürgern 

gewählt werden, welche Mitglieder des Senats oder der 

Bürgerschaft, oder Mitglieder der in dem Wahlgesetz vom
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5. März 1906 bezeichneten Gerichte oder Bermwaltungsbe- 
hörden sind oder gewesen sind. 

Die Mitglieder der Bürgerschaft haben eine ähnliche 

Rechtsstellung, wie die Landtagsmitglieder in den kon¬ 

stitutionellen Staaten. 

Der Bürgerausschuß (Bürgeramt in Bremen) 

wird von der Bürgerschaft aus ihrer Mitte gewählt; ihm 

liegen einige Aufgaben auf dem Gebiet der Vermögensver¬ 

waltung, die Besetzung einzelner Beamtenstellen, die Ver¬ 

mittlung des Verkehrs zwischen Bürgerschaft und Senat 
und die Kontrolle der Verwaltung ob. 

III. Das Derhältnis von Senat und Bürger: 

haft gleicht dem zwijchen Regierung und VBolfsvertretung 

in der konstitutionellen Monarchie. Die Gesetzgebung wird 
von Senat und Bürgerschaft gemeinschaftlich ausgeübt; die 

Regierung und Verwaltung dagegen steht allein dem Senat 
zu mit denselben Ausnahmen auf dem Gebiet der Finanz¬ 

verwaltung, wie in den konstitutionellen Staaten. Die 

Bürgerschaft tritt in Hamburg zu Beginn der Legislatur¬ 
periode auf Berufung des Senats zusammen; später hat sie 

ein Selbstversammlungsrecht; in Bremen und Lübeck findet 

auch bei Beginn der Legislaturperiode keine Berufung durch 

den Senat statt. Der Senat hat nicht das Recht, die Bürger¬ 
schaft aufzulösen. 

IV. Die Behörden und die Gemeindeverfassung. 

An der Spitze der einzelnen Verwaltungszweige stehen Sena¬ 
toren, die von Deputationen aus den Mitgliedern des 

Senats, der Bürgerschaft oder aus sonstigen Bürgern, sowie 

von Behörden, die aus Berufsbeamten bestehen, unter¬ 
stützt werden. 

Die besonderen Angelegenheiten der Städte werden von 
den staatlichen Organen: Senat und Bürgerschaft besorgt; 

in Bremen tritt indes an Stelle der gesamten Bürgerschaft 

die sog. Stadtbürgerschaft, die aus den von den
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Stadtbewohnern in die Bürgerſchaft gewählten Mitgliedern 
beſteht. Für die Gemeinden des Landgebiets beſtehen be— 
ſondere Beſtimmungen; ihre Verwaltung wird von Staats— 
beamten und Gemeindeorganen zugleich beſorgt. 

5. Abſchnitt. 

Die Organiſation der konſtitutionell- 
monarchischen Staaten. 

  

1. Kapitel. Die Krone. 

  

§ 22. Die Stellung des Monarchen in den 
deutlichen Einzelltaaten. 

I. Der Monardb als erjter Diener des Staats. 

Sn dem befannten Ausspruch Friedrichs des Großen (in 

jeiner gegen den Staliener Macchiavelli gerichteten Schrift 

Antimachjiavell, 1. Kapitel): „Der Fürft, weit entfernt der 

unumschränkte Herr der seiner Herrschaft unterworfenen 

Völker zu sein, ist nur deren erster Diener,“ kommt der 
moderne Staatsgedanke schön und klar zum Ausdruck. Der 

Monarch beherrscht das Land nicht wie eine Sache, die ihm 
dienstbar zu sein hat, sondern als ein Organ des Staates; 

er steht nicht über dem Staat, sondern in demselben; er hat 
gegenüber den Bürgern nicht bloß Rechte, sondern auch 
Pflichten; der Staat ist eine höhere Einheit über dem 

Landesherrn. 

II. Der Monarch ist Träger der Staatsgewalt. 

Der Monarch nimmt im Staat eine hervorragende Stellung 

ein; er ist Träger der Staatsgewalt (s. 8 2, III), er ver¬ 

einigt in seiner Person alle Befugnisse der Staatsgewalt.
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Daraus läßt sich jedoch nicht folgern, daß die Macht des 

Monarchen eine schrankenlose ist; er ist vielmehr bei Aus¬ 
übung seiner Rechte teils an die Beobachtung gewisser For¬ 

men, teils an die Mitwirkung anderer Organe gebunden. 

Allein während den anderen Staatsorganen nur diejenigen 

Befugnisse zustehen, welche ihnen durch Verfassung und 
Gesetz ausdrücklich übertragen sind, hat der Monarch alle 

diejenigen Herrschbefugnisse, die ihm nicht ausdrücklich ent¬ 

zogen sind. 
III. Die Regierungsrechte des Monarchen. Das 

Recht zu herrschen kommt zur Ausübung durch die Regie¬ 
rung, welche von dem Monarchen nach Maßgabe der Ver¬ 
fassung geführt wird. Als Träger der Staatsgewalt hat 

der Landesherr Anspruch darauf, daß ihm persönlich der 

Treueid geleistet wird; derselbe ist übrigens vielfach außer 
Übung gekommen. Die Gesetze tragen die Form fürstlicher 

Befehle (z. B. „Wilhelm II., von Gottes Gnaden König von 
Württemberg. Nach Anhörung Unseres Staatsministeriums 
und unter Zustimmung Unserer getreuen Stände verordnen 

und verfügen Wir, wie folgt:“!). Der Monarch beruft und 

entläßt den Landtag; die Regierungsvorlagen gehen von 

ihm aus. Er ernennt und entläßt die Minister aus eigener, 

freier Entschließung; der Landtag hat auf die Minister¬ 
ernennung keinen rechtlichen Einfluß; selbst einem einstimmig 

gefaßten Mißtrauensvotum des Landtags gegenüber ist der 

Monarch nicht verpflichtet, die Minister zu entlassen. Diese 

Bestimmung der deutschen Verfassungen steht im Gegensatz 
zu den Ländern mit sogenannter parlamentarischer Regie¬ 
rung. Dem Monarchen steht ferner die vollziehende Gewalt 
zu (die sog. Exekutive im Gegensatz zur Legislative¬ 
Gesetzgebung), d. h. die Ausführung der Gesetze; er ernennt, 
ermächtigt und beaufsichtigt die Beamten, die an seine Wei¬ 

sungen gebunden sind, soweit nicht, wie z. B. bei den 

Richtern, Ausnahmen gemacht sind. Die gerichtlichen Urteile
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ergehen im Namen des Fürſten; er hat die Gnadengewalt. 
Er regelt ferner die auswärtigen Beziehungen des Staates 

und ernennt die Bevollmächtigten zum Bundesrat. Der 
Monarch iſt endlich militäriſcher Kontingentsherr. 

IV. Die Ehren= oder Majestätsrechte des Mo¬ 
narchen stehen im Gegensatz zu den Regierungsrechten (III). 

Während der Monarch der letzteren zur Erfüllung der 

Staatsaufgaben bedarf, bringen die Ehrenrechte nur die 

Erhabenheit der monarchischen Würde zum äußerlichen Aus¬ 

druck. Ehrenrechte sind: 
1. Titulatur (Majestät bei den Königen, Königliche 

Hoheit bei den Großherzögen, Hoheit bei den Herzögen, 

Durchlaucht bei den Fürsten); 
2. Führung gewisser Insignien (Krone, Szep¬ 

ter, Reichsapfel, Reichsschwert, Wappen); 
3. Recht auf militärische Ehren: „Die Bundes¬ 

fürsten sind Chefs aller in ihren Gebieten garnisonierenden 

Truppenteile und genießen die damit verbundenen Ehren“ 

(Reichsverfassung Artikel 60); 
4. Recht auf Fürbitte im Kirchengebet; 

5. Recht auf allgemeine Landestrauer im 

Fall des Todes; 

6. das Recht, einen Hofstaat zu halten; doch sind die 
Hofämter keine Staatsämter; 

7. das Recht, Titel, Würden und Orden zu 

verleihen und Standeserhöhungen vorzuneh¬ 

men. Diese sog. Ehrenhoheit wird aber auch zum Teil 
als Regierungsrecht aufgefaßt. So sah es z. B. auch Fürst 

Bismarck im Gegensatz zum gegenwärtigen Reichskanzler 
Fürsten Bülow an. 

V. Die Heiligkeit und Unverletzlichkeit des Ho¬ 

narchen. Die deutschen Verfassungen schreiben dem Mo¬ 

narchen Heiligkeit und Unverletzlichkeit zu. Die erstere Be¬ 
zeichnung ist ohne rechtliche Bedeutung. Die Unverletzlich¬
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keit des Monarchen findet ihren Ausdruck einmal in dem 

besonderen strafrechtlichen Schutz, den er genießt (vergl. die 
§8 80, 81, 94, 95, 98, 99 des Reichsstrafgesetzbuchs), sodann 

in dem Satz, daß er von keiner Macht im Staat zur Ver¬ 

antwortung gezogen werden darf, weder für Regierungsakte 

noch für Privathandlungen. Dieser Satz erleidet jedoch eine 

Einschränkung bezüglich der vermögensrechtlichen Streitig¬ 

keiten. In bezug auf diese gibt der Monarch vor den Ge¬ 

richten seines Landes Recht; doch wird die Klage in der 
Regel nicht gegen den Fürsten, sondern gegen die Zivilliste 

oder den Fisfus erhoben. Nach 8 5 des Einführungsgesetzes 

zum Gerichtsverfassungsgesetz können ferner die Hausver¬ 

fassungen oder die Landesgesetze besondere Gerichte für solche 

Streitigkeiten bestimmen. So hat der Deutsche Kaiser seinen 

Gerichtsstand vor dem beim K. Kammergericht zu Berlin 
(Name für das Oberlandesgericht der Provinz Brandenburg) 

gebildeten Justizrat, in der Revisionsinstanz vor dem Reichs¬ 
gericht. 

VI. Die ministerielle Gegenzeichnung (Kontra¬ 

signatur). Da der Monarch einerseits unverantwortlich ist, 

andererseits aber die Pflicht hat, verfassungs= und gesetz¬ 

mäßig zu regieren, so besteht allgemein die Vorschrift, daß 

die Regierungsakte des Monarchen zu ihrer Gültig¬ 
keit der Mitwirkung eines Staatsministers bedürfen, wel¬ 
cher für diese Mitwirkung verantwortlich ist. Die Minister 

können daher die Gegenzeichnung ablehnen; in diesem Falle 

hat der Monarch die Wahl, nachzugeben oder andere Minister 

zu ernennen. Zur Gültigkeit des betreffenden Regierungs¬ 

aktes genügt die Gegenzeichnung eines Ministers. Die 

Kontrasignatur ist nicht erforderlich bei Ausübung der Ehren¬ 
rechte (s. IV), bei Ausübung des Oberbefehls über die 

Truppen (wohl aber bei Gegenständen der Militärverwal¬ 

tung) und bei Handlungen, welche der Monarch in Aus¬ 
übung seiner Rechte als Landesbischof der evangelischen
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Kirche vornimmt, soweit diese nicht den Charakter von 

Staatsakten besitzen; dies kommt für Staaten, welche eine 

strenge Abgrenzung des kirchlichen und des staatlichen Ge¬ 

biets noch nicht vorgenommen haben, in Betracht. Eine 

Kontrasignatur ist dagegen nach überwiegender Ansicht er¬ 

forderlich bei der Ernennung von Ministern (hier ent- 
weder durch den abgehenden oder den neu ernannten oder 

einen dritten) und bei Ausübung des Begnadigungsrechts. 

VII. Der Monarch als Oberhaupt des fürstlichen 

Bauſes. Die Verfaſſungen und die Hausgeſetze unterwerfen 

die Mitglieder des regierenden Hauses einem Aufsichts= und 
Disziplinarrecht des regierenden Fürsten. Das Nähere hier¬ 

über, insbesondere auch über die Mitwirkung eines Fami¬ 
lienrats enthalten die Hausgesetze. 

VII. Fivilliste ſ. 8 27. 

8 23. Die Thronfolge. 

I. Die monarchischen Staaten Deutschlands sind 

Erbmonarchien. das Berrscherhaus. Die Thron- 

folge ist die agnatische Tinealfolge mit Hrimogeni¬ 
turordnung. Im alten Deutschen Reich waren die Herzöge 

und Grafen ursprünglich Beamte des deutschen Königs; diese 
Würden wurden als Reichsämter persönlich verliehen; 

die Befugnisse waren öffentlich=rechtlicher Art. Im Lauf 
der Zeit bildete sich eine Erblichkeit dieser Amter aus, doch 

unter Festhaltung des Wesens derselben als ÄAmter. All¬ 

mählich aber nahm das Amt den Charakter einer patri¬ 
monialen Herrschaft (s. über den Begriff § 2, XV), die 

öffentlich=rechtlichen Amtsbefugnisse also den Charakter von 
privatrechtlichen Befugnissen an. 

Damit wurden auch die ursprünglichen Verwaltungs¬ 

bezirke als Privatbesitz der Familie angesehen; auf die Erb¬ 
folge wandte man die Grundsätze der Erbfolge in unbeweg¬
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liches Eigentum an. So begannen (im 13. Jahrhundert) 
die Teilungen des Landbeſitzes. Da dieſelben Glanz und 
Macht der Fürſtenhäuſer zu untergraben drohten, ſetzten 

ſchon im 14. Jahrhundert Beſtrebungen gegen das Teilungs— 
weſen ein und zwar ſowohl innerhalb der fürſtlichen Familien 

als ſeitens der Landſtände. Auch kam allmählich gegen— 

über der patrimonialen Auffaſſung der Staatsgedanke zum 

Durchbruch; die privatrechtlichen Machtbefugniſſe wandelten 

ſich in öffentlich-rechtliche Herrſchbefugniſſe um; die Nach— 

folge in der Herrſchaft wurde nicht mehr als Erbfolge in 

einen Vermögensbeſitz, ſondern als Nachfolge in die Stel— 

lung eines öffentlichen Organs angeſehen. Mit einer ſolchen 

Auffaſſung waren natürlich Teilungen des Landes unter 

die Nachkommenſchaft des verſtorbenen Fürſten unverein— 

bar. Man kam ſchließlich zur Einführung einer Thronfolge— 

ordnung, welche nur einem Prinzen des Hauſes das Thron— 
folgerecht einräumte (ſogenannte Individualſukzeſ— 

ſion, d. h. Nachfolge eines Einzigen), alle anderen Prinzen 

dagegen ausſchloß und damit jede Möglichkeit der Teilung 
beſeitigte. 

Die Thronfolgeordnung, welche ſo in allen deutſchen 
Fürſtenhäuſern zur Geltung gelangt iſt, iſt die ſogenannte 

agnatiſche Linealfolge mit Primogeniturordnung (Erbfolge 
des Mannesſtamms nach Linien mit Erſtgeburtsordnung). 
Die nachfolgenden Ausführungen ſollen dieſen Satz erklären. 

Die Worte Agnaten und Kognaten ſind aus dem römi— 
ſchen Recht überkommene Begriffe. Man verſteht unter 

Kognaten die Blutsverwandten überhaupt, unter Agnaten 
dagegen nur die von Männern abſtammenden Männer; 

mit Kognaten (im engeren Sinn) bezeichnet man dann 

ferner in der Regel die Kognaten, inſoweit als ſie nicht 

Agnaten ſind. Spricht man alſo von agnatiſcher Erbfolge, 
ſo heißt das, daß nur die von Männern abskammenden 
Männer thronfolgeberechtigt ſind (der Mannsſtamm).
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Linie heißt die Gesamtheit der durch einen gemeinsamen 

Stammvater verbundenen Personen. Die Bestimmung des 
nächsten Berechtigten in der Linie erfolgt durch Erstge¬ 

burtsrecht (lateinisch: Primogenituyr). Jede ältere 

Linie schließt die jüngere aus, in jeder Linie der Erstge¬ 
borene die später Geborenen. Spricht man von Linealfolge, 
so heißt das, daß die Berechtigung zum Throne sich nicht 
nach dem Grade der Blutsverwandtschaft (der in der bürger¬ 

lichen Erbfolge maßgebend ist), bestimmt, sondern nach der 

Zugehörigkeit zu der Linie. 

A (König) 

— 

B (Tochter) C (1. Sohn) D (2. Sohn) E (3. Sohn) 

TA 
®) O 

F (Sohn) C (Sohn) H (Tochter) J (Tochter) K (Sohn) 

O O 
I. (Sohn) M (Sohn) 

      

  

Ein Beispiel soll die Sache klar machen. In obiger 

Figur sind alle von A abstammenden Personen die Linie 

des A. Alle diese Personen sind Kognaten, während Agna¬ 

ten nur die von Männern abstammenden Männer, also nur 

die Prinzen C, D, E, C, K und M sind. Die Prinzen 

C, D und E begründen wiederum Linien; die ältere schließt 

die jüngere aus, d. h. am nächsten zum Thron berechtigt
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iſt die Linie des C; ihr folgt die Linie des D, ihr die Linie 
des E. Eine weitere Linie in der Figur iſt die von K aus¬ 
gehende. Niemals aber gehören zu den Linien im Sinn 

der Thronfolgeordnung die von Frauen ausgehenden Linien. 

Stirbt A, so ist zunächst thronfolgeberechtigt Cj ist 

C bereits gestorben, so folgt nicht etwa D, sondern G. Ist 
C und G gestorben, so folgt D; ist auch dieser bereits tot, 

so folgt, da er keinen Sohn hat, E. Ist auch E, K und M tot, 

so sind keine weiteren Agnaten vorhanden. Wie sich in 

einem solchen Fall die Thronfolge weiterhin regelt, läßt 

sich allgemein nicht sagen. Die einzelnen deutschen Landes¬ 
rechte gehen hier auseinander. Für Preußen ist der Rechts¬ 

zustand bestritten; doch wird hier der Fall in absehbarer 

Zeit nicht praktisch werden. In Mecklenburg=Schwerin, 

Mecklenburg=Strelitz und Oldenburg z. B. gilt das soge¬ 
nannte salische Gesetz, wonach die Kognaten von der Thron¬ 

folge ausgeschlossen sind. In anderen Staaten (z. B. 

Bayern und Württemberg) sind nach Aussterben des Manns¬ 
stamms die Kognaten thronfolgeberechtigt. Welcher Kognat 

in erster Linie thronfolgeberechtigt ist und wie weiterhin 
dann die Thronfolge sich regelt, ist häufig zweifelhaft. 

Die älteren Bestimmungen über die Thronfolge finden 

sich in den Hausgesetzen der deutschen Fürstenhäuser. Sie 

sind im wesentlichen in die deutschen Landesverfassungen 

übergegangen (vergl. z. B. Art. 53 der preußischen Ver¬ 

fassungsurkunde: „Die Krone ist den Kgl. Hausgesetzen 
gemäß erblich in dem Mannsstamme des Kgl. Hauses nach 

dem Rechte der Erstgeburt und der agnatischen Linealfolge.“). 

Diese sind jetzt in erster Linie maßgebend; die Vorschriften 
der Hausgesetze haben nur noch insoweit rechtliche Bedeu¬ 

tung, als sie sich innerhalb der verfassungsmäßigen 
Schranken bewegen. 

II. Die Thronfolgeordônung wird im Zweifels- 

fall durch Staatsgesetz geregelt. In jüngster Zeit,
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nämlich in dem nunmehr entſchiedenen Streit über das 

Thronfolgerecht des Hauſes Schaumburg-Lippe in dem 

Fürſtentum Lippe, wurde die Frage verhandelt, ob die 

Thronfolgeordnung und die auf ihr beruhenden Rechte der 

Agnaten freier ſtaatsgeſetzlicher Regelung unterliegen oder 

ob zur Regelung dieſer Fragen neben dem Staatsgeſetz auch 

noch die Zuſtimmung der Agnaten erforderlich iſt. Nach 

der älteren Auffaſſung wurde nämlich eine Abänderung 
der über die Thronfolge beſtehenden Grundſätze nur mit 
Zuſtimmung aller Agnaten für zuläſſig erachtet, weil da— 

durch wohlerworbene Rechte derſelben berührt werden 

könnten. Für das heutige Staatsrecht gilt aber dieſer Grund— 
ſatz nicht mehr, da wohlerworbene Rechte keine Schranke 
für die Staatsgeſetzgebung bilden. Deshalb unterliegt nach 

heutigem Recht die Regelung der Thronfolgeordnung ganz 

ausſchließlich der ſtaatlichen Geſetzgebung. Nur wenn ein 

Staatsgesetz nicht zustande kommt und die bisherigen Staats¬ 
gesetze einschließlich der Verfassungen keine oder unzu¬ 

reichende Bestimmungen über die Thronfolge enthalten, gilt 

das Hausrecht. Abänderungen der Thronfolgeordnungen 

können in diesen Fällen auch im Hausgesetze erfolgen, soweit 
nach dem Recht der Einzelstaaten die Hausgesetze autonom, 

d. h. durch die fürstliche Familie allein abgeändert werden 
können. 

III. Die Fähigkeit zur Thronfolge ist nach den 

deutschen Verfassungen bedingt durch Abstammung aus einer 
ebenbürtigen, mit Genehmigung des regieren¬ 

den Fürsten geschlossenen, rechtsgültigen Ehe. 

Über das Erfordernis der Ebenbürtigkeit s. IV. Das Erfordernis 

der Einwilligung des Monarchen ist entweder in den Landes¬ 

oder Hausgesetzen ausgesprochen oder durch die Observanz 

(Herkommen) des Hauses verlangt. Die Folge der fehlen¬ 

den Einwilligung ist die Unfähigkeit der Nachkommenschaft
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zur Thronfolge. Eine spätere Genehmigung ist ohne recht¬ 

liche Wirkung. 

Die Rechtsgültigkeit der Ehe bemißt sich nach den 
Vorschriften des bürgerlichen Rechts. Früher war Voraus¬ 

setzung der Thronfolgefähigkeit auch noch körperliche und 

geistige Fähigkeit; nach den neueren Verfassungen 

schließt aber selbst unheilbare Geisteskrankheit von der 

Thronfolge nicht aus; nur erfolgt die Ausübung der Re¬ 

gierungsrechte in einem solchen Fall nicht durch den Mo¬ 

narchen, sondern durch den Regenten. Einen solchen Fall 

haben wir zur Zeit in Bayern, wo der an unheilbarer 

Geisteskrankheit leidende Otto II. König ist, während die 

Regierungsrechte durch den Prinzregenten Luitpold ausgeübt 

werden. Anders hat man die Sache in Baden bei dem 
letzten Thronwechsel (1852) aufgefaßt; hier hat der regie¬ 
rungsfähige Zweitgeborene den wegen Geisteskrankheit regie¬ 
rungsunfähigen Erstgeborenen von der Thronfolge ausge¬ 

schlossen. 

IV. Die Sbenbürtigkeit. Mißheirat. Morgana¬ 

tische Ehe (Ehe zur linken Hand, Ehe ad legem Salicam). 

Die Frage der Ebenbürtigkeit einer Ehe hat in dem lippi¬ 
schen Thronfolgestreit (s. II) gleichfalls eine Rolle gespielt. 

Nach altem deutschem Recht galt jede Ehe eines freien 

Mannes mit einer freien Frau für ebenbürtig; als Miß¬ 
heirat galt nur die Ehe eines Freien mit einer Unfreien 

und umgekehrt. Im Lauf der Zeit trat aber eine andere 

Auffassung ein. Nach heutiger Auffassung sind die Ehen 

der Mitglieder eines regierenden deutschen Fürstenhauses 

regelmäßig nur dann ebenbürtig, wenn sie mit einer Person 

geschlossen werden, die aus einem jetzt oder ehemals regie¬ 

renden deutschen oder ausländischen Fürstenhaus oder aus 
einem ehemals reichsständischen Hause stammt und von ihrem 

eigenen Hause als ebenbürtig anerkannt wird. Ausnahmen 

kommen namentlich bei den früheren reichsgräflichen Häusern 

Bazille, Reichsverfassung 2c. 7
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vor, die auch Damen von altem Adel für ebenbürtig er¬ 

klären. Die unebenbürtigen Ehen heißen morganatische Ehen, 

Ehen zur linken Hand oder Ehen ad legem Salicam. 

V. Die Erbverträge und Erbverbrüderungen. 

Unter den deutschen Fürstenhäusern wurden früher Ver¬ 

träge dahin geschlossen, daß im Falle des Aussterbens des 
einen das andere zur Herrschaft gelangen sollte. Solche 

Verträge nennt man Erbverträge oder Erbverbrüderungen. 

Diese gelten heute noch fort; in manchen Verfassungen 

haben sie sogar eine ausdrückliche Bestätigung gefunden. 

Selbstverständlich ist, daß die Ansprüche der Erbverbrüderten 

niemals zu einer Teilung des Landes führen dürfen. Die 
Gültigkeit neuer Erbverträge läßt sich nur auf dem Wege 

der Verfassungsänderung erreichen. 

5 24. Erwerbung und Beendigung der Kegierung. 

I. Erwerb der Regierung. Die Regierung wird, 

wie man sagt ipso jure (d. h. kraft Gesetzes; ohne besondere 

Handlung oder Erklärung) erworben. Ein alter Rechtssatz 
drückt dies so aus: „Der Tote erbt den Lebendigen“ (fran¬ 

zösisch: „le mort saisit le vif"“) oder „Ile roi est mort, vive 
le roi!“ (d. h. der König ist gestorben; es lebe der König!). 

Die bei der Thronbesteigung üblichen Formalitäten sind 
ohne rechtliche Bedeutung. Auch die Erfüllung der dem neuen 

Monarchen durch die Verfassungen auferlegten Pflicht, die 

Beobachtung der Verfassung eidlich oder bei seinem fürst¬ 

lichen Wort anzugeloben, ist keine Voraussetzung der Aus¬ 

übung der Regierungsrechte, sofern nicht eine Verfassung 
(z. B. in Oldenburg) das Gegenteil vorschreibt. 

II. Beendigung der Regierung. Die Regierung 

endet in der Regel mit dem Tode des Fürsten. Bei Leb¬ 
zeiten des Monarchen ist sie möglich durch freiwillige Ent¬ 

sagung (Abdankung), wozu ein Regierungsakt erforder¬ 

lich ist. Dagegen ist eine Entfernung vom Thron wegen
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Mißbrauchs der Staatsgewalt ausgeschlossen. Der Verzicht 

auf den Thron muß ein unbedingter sein; ferner ist ein 

Verzicht zugunsten eines anderen als des berechtigten Thron¬ 
folgers unzulässig. 

§ 25. Die Kegentschaft. 

I. Begriff der ZRegentschaft (Reichsverwesung, 
Regierungsverwesung). Da einerseits nach den deut¬ 

schen Verfassungen Regierungsunfähigkeit regelmäßig nicht 

mehr vom Throne ausschließt, andererseits aber der Staat 

in keinem Augenblick der Regierung entbehren kann, so ist 
eine Einrichtung notwendig geworden, welche die Aus¬ 

übung der monarchischen Gewalt von ihrer Innehabung 

zu trennen ermöglicht. Eine solche Einrichtung kennt der 

moderne Staat unter dem Namen Regentschaft oder Reichs¬ 
verwesung oder Regierungsverwesung. 

II. voraussetzungen der KRegentschaft. Man 

unterscheidet eine ordentliche (1) und eine außer¬ 

ordentliche (2) Regentschaft. 

1. Minderjährigkeit. Nach unseren Verfassungen 
kann ein minderjähriger Fürst die Regierung nicht aus¬ 
üben; während der Dauer der Minderjährigkeit muß also 

ein Regent bestellt werden. Als Volljährigkeitstermin gilt 
regelmäßig das vollendete 18. Lebensjahr. (Mecklenburg 19. 

in einigen kleineren Staaten 21. Lebensjahr.) 

2. Tatsächliche Unmöglichkeit, die Regierung 

zu führen (Ungewißheit über die Person des Thronerben, 

schwere geistige und körperliche Gebrechen, Kriegsgefangen¬ 

schaft), gleichgültig ob der Verhinderungsgrund schon bei der 

Thronbesteigung vorhanden ist oder später eintritt, ob er 

ein dauernder oder vorübergehender ist. Da es häufig schwie¬ 

rig sein wird, im einzelnen Fall die Regierungsunfähigkeit 

festzustellen, so bestimmen die Verfassungen, daß jeweils 
rechtzeitige Fürsorge für den Eintritt der Regentschaft ge¬
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troffen werden ſoll. Wenn hierüber nicht ein beſonderes 

Geſetz ergangen iſt, ſo liegt die Entſcheidung entweder aus— 

ſchließlich in den Händen des Landtags (ſo z. B. in Preußen, 

Bayern, Hessen) oder es wird zur Anordnung der Regent¬ 
schaft ein übereinstimmender Beschluß der Agnaten und des 

Landtags (so z. B. in Sachsen, Württemberg, Oldenburg) 
oder der höchsten Staatsbehörde und des Landtags (so in 

Reuß älterer Linie) verlangt. .% 
III. Wer wird Regent? Regent wird derjenige voll¬ 

jährige, regierungsfähige Agnat, der beim Tod des regie¬ 
rungsunfähigen Fürsten auf den Thron käme (so z. B. 

Preußen, Sachsen, Württemberg, Hessen). Die Volljährig¬ 

keit dieses Agnaten wird nach den Regeln für die Voll¬ 

jährigkeit des Monarchen gerechnet. Die Verfassungen einiger 

kleinerer Staaten berufen indessen nicht den nächsten Agna¬ 

ten, sondern die Mutter und Großmutter des verhinderten 

Monarchen, sofern dieselben sich nicht anderweit vermählt 

haben, oder auch die Gemahlin desselben. Die bayerische 

Verfassung bestimmt, daß der nächste Agnat nur dann ein¬ 

tritt, wenn nicht der Regierungsvorgänger eine andere Fest¬ 
setzung getroffen hat. 

IV. Wesen der Regentschaft. Rechte des Regen¬ 

ten. Die Regentschaft ist keine privatrechtliche Vormund¬ 

schaft, sondern die Ausübung der monarchischen Befugnisse 
im Namen des Fürsten. Der Regent hat alle Regierungs¬ 
rechte des verhinderten Monarchen, soweit die Verfassung 

nicht Ausnahmen festsetzt. So dürfen in Bayern während 

der Regentschaft die erledigten Amter mit Ausnahme der 

Gerichtsstellen nur vorläufig besetzt werden; in Württemberg 

gelten unter anderem Verfassungsänderungen nur für die 

Dauer der Regentschaft. Die bayerische und die sächsische 

Verfassung ordnen für wichtige Angelegenheiten die Zu¬ 

ziehung des Regentschaftsrats an. In Preußen dagegen ist 
der Regent keinerlei Beschränkungen unterworfen.



§ 26. Regierungsstellvertretung. 101 

Der Regent übt die Regierungsrechte in voller Unver¬ 

antwortlichkeit aus. Doch bleibt er, obwohl er Stellvertreter 

des Monarchen ist, Untertan. Er hat keinen Anspruch auf 

die Titulatur und Insignien des Monarchen. Verletzungen 

des Regenten werden zwar nicht gleich denen des Monarchen 

bestraft, allein er genießt doch einen besonderen strafrecht¬ 

lichen Schutz. (§8 96, 97, 100 und 101 des Reichsstrafgesetz¬ 
buchs.) 

V. Ende der Regentschaft. Die Regentschaft hört 

auf mit dem Tode des Monarchen oder mit dem Wegfall ihres 
Grundes. Ist der Wegfall des Grundes nicht durch die Tatsache 
selbst gegeben, z. B. durch den Eintritt der Volljährigkeit, so muß 
über die Aufhebung der Regentschaft in derselben Weise wie 

über ihre Einsetzung Beschluß gefaßt werden (s. II, 2). 

Die Regentschaft des jeweiligen Regenten endet mit dessen 
Tod oder Amtsniederlegung oder mit dem Eintritt eigener 

Regierungsunfähigkeit. Bestritten ist es, ob er die Regent¬ 
schaft abzugeben hat, wenn ein näher berechtigter Agnat 
volljährig wird. 

8 26. Die Regierungsltellvertretung des Monarchen. 

Der Monarch ijt befugt, im Falle der Berhinderung 

einzelne Gejchäfte durch Beauftragte mit der Wir- 

fung erledigen zu laffen, al3 wenn fie von ihm felber vor- 

genommen worden wären. SHiezu ift ein von einem Miniiter 

gegengezeichneter Negierungsaft erforderlih. Nach einigen 

Verfassungen (z. B. Bayern, Sachsen, Hessen, Oldenburg) 

hat der Monarch ferner das Recht, für den Fall kürzerer 

Verhinderung einen Stellvertreter zu ernennen. Eine 

solche Regierungsstellvertretung ist aber auch in den Län¬ 

dern, deren Verfassungen über diese Frage schweigen, zu¬ 

lässig (in der Wissenschaft übrigens bestritten). Selbstver¬ 
ständlich aber kann eine Regierungsstellvertretung nur dann
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in Betracht kommen, wenn der Fall der Regentſchaft nicht ge— 
geben iſt. Bezüglich der Wahl der Perſonen und des Um— 
fangs der Vollmacht iſt der Monarch nicht beſchränkt. Der 

Regierungsſtellvertreter trägt für ſeine Regierungshand— 
lungen ſelbſt die Verantwortung; der Umfang ſeiner Be— 

fugniſſe wird durch die ihm erteilte Vollmacht beſtimmt. 

§ 27. Die Vermögensverbältnisse der fürltlichen 
Däuler. 

I. Kammergut (Domänen), TLankékasse, Schatull¬ 

guf. Um die heutige Regelung der VBermögensperhältnijje 
der fürftliden Häufer veritehen zu fönnen, bedarf e3 eines 

kurzen Rückblicks auf die geschichtliche Entwicklung. Wie in 
$ 23, I ausgeführt worden ilt, waren die deutfchen Terri- 

torien ursprünglich Amtsbezirke, welche fein eigenes Ver— 

mögen hatten. Wohl aber befanden sich die deutschen Landes¬ 

herren (ursprünglich hohe Reichsbeamte; s. § 23, 1) aus¬ 

nahmslos im Besitz umfangreicher Grundbesitzungen, deren 

Erträge zur Bestreitung sowohl ihrer eigenen privaten Be¬ 

dürfnisse (Hofhaltung usw.) als der Landesregierung dienten. 

Diesen Besitz wußten sie stetig zu vermehren durch Kauf, 

Erbschaft usw., sowie durch die Säkularisation (s. über den 

Begriff § 2, XVI) von Stifts= und Kirchengut. 

Die Gesamtheit dieser Grundbesitzungen hieß man 
landesherrliches Kammergut, seit dem 18. Jahr¬ 

hundert auch Domänen. Zum Kammergut rechnete man 

außerdem die Einkünfte, welche dem Landesherrn aus Spor¬ 

teln (das sind Gebühren für amtliche Verrichtungen), Nach¬ 

steuern (d. h. Abgaben, die von Auswanderern nach der 

Höhe des auszuführenden Vermögens erhoben wurden), und 

den sog. nutzbaren Regalien (über den Begriff |. $ 2, XVII) 

zuflossen. Erst wenn das Kammergut zur Bestreitung der 
Landesbedürfnisse nicht ausreichte, trat die Verpflichtung
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der Untertanen zur Bezahlung von Steuern ein, indessen erst 

wenn die Landstände (die damaligen Landstände waren 
etwas völlig anderes als die heutigen Landtage, die zum 
Teil auch als Landstände bezeichnet werden!) diese Steuern 

dem Landesherrn verwilligt hatten. Die Steuern flossen in 
eine besondere, von den Ständen verwaltete Kasse, die sog. 

Landkasse. Die Landkasse und die mit den Mitteln der¬ 
selben erworbenen Vermögensgegenstände stellte man als 

Landesvermögen dem Kammervermögen entgegen. 
Außer dem Landesvermögen und dem Kammervermögen 

unterschied man noch das reine Privatvermögen (auch 

Schatullgut genannt) des Landesherrn. Denn das Kam¬ 
mergut wurde als Zubehör der Landeshoheit (s. § 2, XIX) 

angesehen und deshalb auch als unveräußerlich behandelt; 
es wurde nicht als einfaches Privateigentum betrachtet. 

Das Kammergut besteht nach unserer heutigen Auf¬ 
fassung aus rechtlich verschiedenen Bestandteilen; es ist 

weder ausschließliches Privatgut des Fürsten oder des 

regierenden Hauses, noch ist es reines Staatsgut. Ein 

wesentlicher Bestandteil und zwar regelmäßig die Grund¬ 
lage desselben besteht aus Privatbesitzungen der regie¬ 

renden Familie; allein ein großer Teil desselben ist 

dem Landesherrn in seiner öffentlich=rechtlichen Eigen¬ 

schaft als Oberhaupt des Staates zugeflossen. Eine reinliche 

Scheidung der einzelnen Bestandteile ist unmöglich, da der 

Ursprung derselben häufig nicht mehr ermittelt werden kann. 

Da aber eine dem modernen Staatsleben entsprechende Ord¬ 

nung des Kammerguts sich als notwendig erwies, so hat 

man in den meisten deutschen Staaten besondere gesetzliche 

Bestimmungen erlassen, allein nicht nach denselben Grund¬ 
sätzen; es sind 4 verschiedene Arten der Regelung zu unter¬ 

scheiden (II—V). 

II, Die Känder mit Zivillifte. Sn den 4 König- 

reihen Preußen, Bayern, Sachsen und Württemberg ift
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das Kammergut zum Staatseigentum erklärt worden; der 

Monarch erhält eine jährliche, gesetzlich festgestellte oder mit 

dem Landtage auf die Regierungsdauer zu vereinbarende 
Jahresrente, welche man Zivilliste nennt. Mit der Zivil¬ 

liste ist regelmäßig der Genuß der Krondotation ver¬ 

bunden, d. h. gewisser, dem Staat gehöriger Gebäude, Güter, 
Mobilien und Kleinodien. Außerdem kommt in einzelnen 

Staaten ein fürstliches Hausfideikommiß (s. § 2, XVIII) vor. 
Die Zivilliste beträgt in Preußen 15,7 Millionen Mark, in 

Bayern 4,2, in Sachsen 2,9, in Württemberg 1,8 Millionen 

Mark. 

III. Die Länder, in welchen das Kammergut 

Eigentum der regierenden Familie ist (Baden und 

einige kleinere Staaten). Das Kammergut steht hier unter 

der ausschließlichen Verwaltung des Landesherrn und der 
von ihm ernannten Beamten; ein bestimmter Teil des 
Ertrags des Kammerguts ist aber für die Kosten der Landes¬ 
verwaltung bestimmt. In einigen Ländern stehen indessen 

die Domänen unter der gewöhnlichen Staatsfinanzverwal¬ 

tung; ihre Einkünfte fließen in die Staatskasse und der 

Monarch erhält aus derselben eine jährliche Rente (Länder 

der Domänenrente, z. B. Baden). Die Anerkennung des 

Kammerguts als Eigentum der regierenden Familie hat hier 

nur für den Fall Bedeutung, daß die betreffende Familie 
aufhört, die Regierung des Landes zu führen. 

IV. Die Tänbder, in welchen eine Teilung des 

Kammergut=s zwischen dem Staat und der regie- 

renden Samtlie jtatfgefunden Hat. Hierher gehört 

unter anderem Helfen und Oldenburg. Eine tatfächliche 

Trennung hat hier übrigens nidht immer Jofort jtattge- 
funden, erfolgt vielmehr erjt, wenn das betreffende Haus 
aufhört, die Regierung des Landes zu führen. 

V. Die £änder, in welchen die Derhältnifie des 

Kammerguts nicht geregelt sind (Sachsen=Weimar,
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Braunschweig, Waldeck). Eigentümer des Kammerguts ist 
hier die regierende Familie. In Braunschweig und Sachsen¬ 

Weimar wird aber das Kammergut durch die Staatsbe¬ 
hörden in der Weise verwaltet, daß die Einkünfte zu Staats¬ 

zwecken verwendet werden und der Landesherr nur eine 
Zivilliste erhält. 

VI. Die finanzielle Ausstattung der Mitglieder 
der regierenden Bäufer. Die Einführung der Erit- 

geburtsordnung machte besondere Bestimmungen über die 

finanzielle Ausstattung der Prinzessinnen und der nachge¬ 

borenen (d. h. nach dem 1. Sohn geborenen) Prinzen not¬ 

wendig; diese Bestimmungen finden sich in den Hausgesetzen 
der regierenden Familien. Zuerst wies man bestimmte Güter 

an, deren Einkünfte dem Berechtigten gehörten (sog. Para¬ 
gien, Paragialsystemg); jetzt herrscht allgemein das 
System der Apanagen, d. h. jährlicher Rentenzahlungen. 

Die Höhe der Apanagen ist durch Staatsgesetz oder Hausgesetz 

bestimmt. In Baden, Oldenburg und Mecklenburg=Schwerin 

wird die Apanage den einzelnen Prinzen des Hauses per¬ 

sönlich ausgesetzt; mit erlangter Volljährigkeit treten sie in 

den Anspruch ein. In Bayern, Sachsen und Württemberg 

ist die Apanage für die Linie bestimmt; die Söhne bekommen 
zu Lebzeiten des Vaters nichts, nach dessen Tode wird die 

Apanage unter sie geteilt. Die unvermählten Prinzessinnen 

des Hauses haben entweder Anteil an der Apanage der 

betreffenden Linie oder sie erhalten besondere Bezahlungen, 
sog. Sustentationen (Bayern, Sachsen, Württemberg 
und Baden); im Falle der Verheiratung bekommen sie eine 

Aussteuer. Die Witwe des Monarchen, sowie die Witwen 
der Prinzen erhalten Wittume. 

Alle diese Bezüge (Apanagen, Sustentationen, Aus¬ 

steuer und Wittume) werden in Bayern, Sachsen, Württem¬ 

berg und Baden von der Staatskasse, in Preußen von der 

Zivilliste bestritten.
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Der Regent erhält als ſolcher beſondere Bezüge aus 
den Mitteln der Zivilliſte, des Hausvermögens oder der 

Staatskaſſe. 

2. Kapitel. Der Landtag. 

8 28. Rechtliche Stellung des Landtags. 

I. Staatsrechtliche Katur der heutigen Kand- 

tage. Vom rechtlichen Standpunkt aus ist der Landtag 
ein Organ des Staates, vom politischen Standpunkt aus 
eine Vertretung der Regierten gegenüber dem Monarchen. 

Beruf des Landtags ist es, durch seine Beschlüsse bei der 

Bildung des Staatswillens teils zustimmend, teils kontrol¬ 
lierend mitzuwirken. Bei seiner Tätigkeit hat er die Inter¬ 

essen des Staates, der Gesamtheit, also von Krone und 

Volk wahrzunehmen; vergl. z. B. den Eid der württem¬ 
bergischen Landtagsmitglieder: „Ich schwöre, die Verfassung 
heilig zu halten, und in der Ständeversammlung das unzer¬ 

trennliche Wohl des Königs und des Vaterlan¬ 

des, ohne alle Nebenrücksicht nach meiner eigenen Über- 

zeugung treu und gewissenhaft zu beraten.“ (§ 163 der 

württembergischen Verfassungsurkunde.) Demnach sollen für 

die Landtagsmitglieder nicht die Interessen einzelner Stände 
oder gesellschaftlicher Klassen oder kirchlicher Verbände oder 

ihrer Bezirke Richtschnur für ihre Abstimmungen sein. Des¬ 

halb bestimmt z. B. § 155 der württembergischen Ver¬ 

fassungsurkunde: „Der Gewählte ist als Abgeordneter nicht 

des einzelnen Wahlbezirkes, sondern des ganzen Landes 
anzusehen.“ 

Der Landtag ist nicht Mitträger der Staatsgewalt 

neben dem Monarchen, er beschränkt vielmehr nur den 
Monarchen bei Handhabung der Staatsgewalt; er hat nur 

solche Rechte, welche ihm ausdrücklich beigelegt sind. Seine
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Tätigkeit äußert sich nur in der Fassung von Beschlüssen; 

ein Recht des Befehls oder eine unmittelbare Zwangs¬ 

gewalt steht ihm nicht zu. 

Da nun bei Erfüllung der wichtigsten staatlichen Auf¬ 

gaben (Gesetzgebung, Budgetfeststellung, Abschluß völkerrecht¬ 

licher Verträge) eine Vereinbarung zwischen Monarch und 
Landtag erforderlich ist, so ist die Möglichkeit eines nahezu 
völligen Stillstands im Staatsleben, eine völlige Lähmung 
staatlichen Handels gegeben, wenn eine Vereinbarung nicht 
zu erzielen ist. Die aus solchen Fällen sich ergebenden 

Schwierigkeiten hat man in England und einigen anderen 

Staaten durch Einführung des Systems der parlamen¬ 
tarischen Regierung beseitigt. Die notwendige Har¬ 

monie zwischen Regierung und Volksvertretung wird hier 

dadurch hergestellt, daß der Monarch stets die Führer der 

parlamentarischen Mehrheit in die Ministerien beruft. Die 

Einführung desselben Systems in Deutschland hat lebhafte 
Verteidiger gefunden, ist aber praktisch bis jetzt nicht durch¬ 

gedrungen. Für die Einführung des parlamentarischen Sy¬ 

stems fehlen bei uns die Vorbedingungen, vor allem das 

Vorhandensein großer regierungsfähiger Parteien; aber auch 

die Rücksicht auf die Reichspolitik verbietet die Bildung 

der einzelstaatlichen Ministerien lediglich nach den Wün¬ 
schen der Kammermehrheiten. 

Für den Fall nun, daß es in den deutschen Staaten 

zu einem unlösbaren Streit zwischen Regierung und Volks¬ 

vertretung kommt, fehlt es an Vorschriften der Verfassungen 

und der Gesetze. Da das Staatsleben aber keinen Augen¬ 
blick stillstehen kann, wird eben die Regierung des Landes 
von derjenigen Macht weitergeführt, welche die Gewalt im 

Staate hat; das wird regelmäßig die Regierung sein. Das 

bedeutendste Beispiel eines solchen Zwiespalts zwischen Re¬ 
gierung und Landtag ist die preußische Konfliktszeit von 
1862—1866, der weltgeschichtlich berühmte Streit zwischen
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Bismarck und dem preußiſchen Parlament, in dem erſterer 

Sieger geblieben iſt. Die Löſung des Konfliktes brachte 

hier erſt der Sieg der preußiſchen Waffen im Feldzug von 
1866. Formell iſt dann der Streit ebenfalls beſeitigt worden 
und zwar dadurch, daß die Regierung Indemnität (d. h. 

nachträgliche Genehmigung) nachgesucht hat, die ihr der 

Landtag auch gewährt hat. Das Nachsuchen von Indemnität 
beim Parlament durch die Regierung ist stets erforderlich, 

wenn Ausgaben ohne die vorherige Zustimmung des Land¬ 
tags gemacht werden. Was zu geschehen hätte, wenn die 
Indemnität einmal nicht erteilt würde, ist bestritten. 

II. Die Suständigkeit des Landtags. Die Befug¬ 

nisse des Landtags sind im allgemeinen folgende: 

1. Gesetz gebung. Zu Verfassungsänderungen, zum 

Erlaß, zur Aufhebung und zur Abänderung von Gesetzen 

ist die Zustimmung des Landtags erforderlich. Der Landtag 
hat nicht nur das Recht, die Gesetzentwürfe der Regierung 

anzunehmen, abzulehnen oder abzuändern (amendieren; 

ein Abänderungsvorschlag wird häufig mit dem französischen 

Wort amendement bezeichnet), sondern auch die Befug¬ 
nis, Gesetzesentwürfe der Regierung zur Annahme vorzulegen 

(sog. Recht der gesetzgeberischen Initiative). Das Recht der 

Initiative ist übrigens hie und da den Kammern für ge¬ 
wisse Angelegenheiten versagt; s. dazu §8 45, 46. 

2. Verträge. Gewisse Staatsverträge, namentlich 
solche, die für die Bürger Pflichten begründen, bedürfen, 

um für das Inland wirksam zu werden, der Zustimmung 

des Landtags. Nicht erforderlich ist dieselbe für die Ver¬ 

tragsverhandlungen und den Vertragsabschluß. Das Amen¬ 

dierungsrecht gilt nicht für Staatsverträge; s. dazu § 47. 

3. Vollziehende Verwaltung. Für einzelne Re¬ 

gierungshandlungen auf dem Gebiet der vollziehenden Ver¬ 
waltung ist die Zustimmung des Landtags erforderlich.
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4. Finanzwesen (s. $ 54, II). Sehr umfangreid) 

find die Rechte des Landtags auf dem Gebiet der Finanz- 
verwaltung. Abgesehen von der Finanzgesetzgebung ist eine 

Genehmigung des Landtags erforderlich: 
a) für die Einführung von Steuern; 

b) für die Aufnahme von Staatsschulden; 
I) für die periodische Feststellung des Budgets; Etats¬ 

abweichungen bedürfen nachträglicher Genehmigung; 

d) die Regierung hat dem Landtag von ihrer Finanz¬ 
verwaltung Rechenschaft abzulegen; derselbe erteilt 
die Entlastung; 

e) das Staatsschuldenwesen steht unter fortlaufender 

ständischer Kontrolle. 
5. Petitions= und Beschwerderecht. Allge¬ 

meine Kontrolle der Staatsverwaltung. Diese 
Kontrolle wird ausgeübt durch Kritik an den Maßregeln der 
Regierung, in der Regel gelegentlich der Etatsberatung. 

Das in den Verfassungen ausgesprochene Petitions= und Be¬ 
schwerderecht dient ebenfalls teils zur Ausübung der Kon¬ 
trolle der Verwaltung, teils ist es ein Mittel, um die Regie¬ 

rung zur Vorlegung von Gesetzen zu veranlassen. Wird es 
dem Monarchen gegenüber ausgeübt, so geschieht es in der 

Form der sogenannten Adresse, wird es den Ministern 

gegenüber ausgeübt, so geschieht es in der Form von Reso¬ 

lutionen. Veranlassung zur Ausübung des Petitions¬ 

und Beschwerderechts können Anträge von Landtagsmit¬ 

gliedern oder Petitionen und Beschwerden sein, welche von 
Einzelnen oder von Korporationen dem Landtag überreicht 

werden. Diese Beschwerden an den Landtag, die erst nach 
Erschöpfung des behördlichen Instanzenzugs (s. § 38) an¬ 

gebracht werden sollen, heißt man Verfassungsbe¬ 

beschwerden. Die Verfassungen setzen in der Regel die 

Befugnis der Landtage zur Annahme solcher Petitionen 
und Beschwerden fest; doch dürfen dieselben nur schriftlich,
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nicht perſönlich oder durch Deputationen überreicht werden. 

Die Beſchlüſſe des Landtags auf dieſe Petitionen und Be— 

ſchwerden erfolgen in verſchiedener Weiſe: übergang zur 

Tagesordnung (d. h. also Nichtberücksichtigung) oder 
Überweisung an die Regierung zur Kenntnis¬ 
nahme oder Erwägung oder Berücksichtigung. 

Eine rechtliche Verpflichtung der Regierung zur entsprechen¬ 

den Erledigung der Beschwerde oder Petition ergibt sich 
aber hieraus nicht. 

Das Interpellationsrecht der Landtage hat den 
Zweck, von der Regierung Auskunft über eine Angelegen¬ 

heit zu erhalten, um über dieselbe ein Urteil abgeben 

und dementsprechend Anträge und Beschlüsse herbeiführen 

zu können. Die Antwort, die der interpellierte Regierungs¬ 

vertreter zu geben hat, braucht nicht notwendig auf die 

Sache einzugehen; derselbe kann die Antwort verweigern, 
wenn eine öffentliche Besprechung der Sache dem Staats¬ 

wohl schaden kann. 

In einigen Verfassungen ist dem Landtag die Befugnis 
zugesprochen, sachverständige Gutachten einzuholen 

oder Untersuchungskommissionen zur Erhebung von 
Tatbeständen zu bestellen (z. B. in Preußen und Bayern). 

6. Ministerverantwortlichkeit s. § 37, VI. 

III. Strafrechtlicher Schutz des Landtags. Den 

deutschen Landtagen ist in den §§ 105 und 106 des Reichs¬ 
strafgesetzbuchs ein besonderer strafrechtlicher Schutz gewährt. 

Danach wird mit Zuchthaus oder Festungshaft nicht unter 
5 Jahren bestraft, wer es unternimmt, den Senat oder 

die Bürgerschaft einer der freien Hansestädte, eine gesetz¬ 

gebende Versammlung des Reichs oder eines Bundesstaats 

auseinanderzusprengen, zur Fassung oder Unterlassung 

von Beschlüssen zu nötigen oder Mitglieder aus ihnen gewalt¬ 

sam zu entfernen. Dieselbe Strafe trifft den, der ein Mit¬ 

glied einer der genannten Versammlungen durch Gewalt
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oder durch Bedrohung mit einer ſtrafbaren Handlung ver— 

hindert, ſich an den Ort der Verſammlung zu begeben oder 
zu ſtimmen. 

8 29. Zuſammenſetzung des Landtags. 

Einkammer- und Zweikammerſyltem. 

Die größeren deutschen Staaten (Preußen, Bayern, 

Sachsen, Württemberg, Baden, Hessen) haben Zweikammer¬ 
system, die kleineren Einkammersystem. Die Bezeichnung 
für die beiden Kammern ist in Preußen Herren¬ 

haus und Haus der Abgeordneten, in Bayern: Kam¬ 

mer der Reichsräte und Sammer der Abgeordneten, 

in Württemberg: Kammer der Gtandesherren und 

Kammer der Abgeordneten, in anderen Staaten: erite _ 
und zweite Kammer. 

Sn den Ländern de3 Zweikammerſyſtems kann ein 
Beſchluß des Landtags nur durch die Zuſtimmung beider 
Kammern zustande kommen; doch ist in der Regel jede 

Kammer für sich zur Ausübung des Petitions= und Be¬ 

schwerderechts und zur Annahme von Petitionen und Be¬ 
schwerden befugt. Außerdem ordnet jede Kammer ihre 

inneren Angelegenheiten allein: Erlaß der Geschäftsord¬ 
mung, Prüfung der Legitimation der Mitglieder und dergl. 

Beide Kammern haben gleiche Rechte. Ein Vorrecht 
der 2. Kammer besteht nur in Finanzsachen. Regierungs¬ 
vorlagen dieser Art sind bei der 2. Kammer anzubringen. 

Die 1. Kammer kann ferner regelmäßig den Staatshaus¬ 

haltsplan so, wie er aus der 2. Kammer an sie gelangt, nur 

im ganzen annehmen oder ablehnen; eine Abänderung ein¬ 
zelner Positionen ist ihr nicht gestattet. 

Können sich die beiden Kammern nicht einigen, so ist 
ein Beschluß des Landtags nicht zustande gekommen. In 
Sachsen, Württemberg, Baden und Hessen suchen Ver¬
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fassungsvorschriften derartige Meinungsverschiedenheiten auf 

verschiedene Weise zum Austrag zu bringen. 

Das Herzogtum Sachsen = Koburg=Gotha und das 

Fürstentum Waldeck bestehen je aus 2 mehr oder weniger 

selbständigen Teilen; das erstere aus den Herzogtümern 
Sachsen=Koburg und Sachsen=Gotha, das letztere aus den 
Fürstentümern Waldeck und Pyrmont. Jeder dieser Teile 
hat seinen besonderen Landtag (Speziallandtag); aber es 

besteht daneben ein gemeinsamer Landtag für das Gesamt¬ 
land. 

In Württemberg und einigen kleineren deutschen Staa¬ 
ten besteht ein ständischer Ausschuß für die Zeit, wo 

der Landtag nicht versammelt ist; er hat während dieser Zeit 

insbesondere die Rechte des Landtags zu wahren. 

8 30. Die Bildung der I. Kammer. 

I. Allgemeine Grundsätze. Die 1. Kammer ist in 

den deutschen Einzelstaaten eine Nachbildung des eng¬ 

lischen Oberhauses (in England besteht das Parlament aus 
Oberhaus oder Haus der Lords und aus Unterhaus oder 
Haus der Gemeinen) in der Deutung, die dasselbe in den 

französischen Verfassungen (Charten) von 1814 und 1830 

erhalten hat. Demgemäß haben in der 1. Kammer Sitz 

und Stimmrecht erhalten: 

1. die Häupter der ehemals reichsständischen Geschlech¬ 

ter (s. § 16); 

2. Mitglieder des ehemals reichsunmittelbaren Adels 

oder überhaupt des angesessenen Adels oder des ritter¬ 

schaftlichen Grundbesitzes; 

3. die Agnaten des Regentenhauses; 
4. die Träger hoher kirchlicher oder staatlicher ÄAmter; 

5. die Vertreter städtischer, kirchlicher und akademischer 

Körperschaften;
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6. die von der Regierung erblich oder auf Lebens¬ 

zeit, in beschränkter oder unbeschränkter Zahl, frei oder 

auf Grund von Präsentationen (d. h. Vorschlägen) berufenen 
Personen. 

II. Preußen. Die Bildung des preußischen Herren¬ 

hauses beruht auf dem preußischen Gesetz vom 7. Mai 
1853, in dem festgesetzt ist, daß die 1. Kammer durch 

königliche Anordnung zu bilden sei, welche nur durch Gesetz 

abgeändert werden könne. Sie solle aus Mitgliedern be¬ 

stehen, welche der König erblich oder auf Lebenszeit berufe. 

Die königliche Anordnung ist ergangen am 12. Oktober 

1854. Hienach besteht das Herrenhaus: 

1. aus den Prinzen des kgl. Hauses, welche der König 
nach erlangter Volljährigkeit beruft; 

2. aus dem Haupt des fürstlichen Hauses 

Hohenzollern =Sigmaringen; 

3. aus den Häuptern der vormals reichs¬ 

ständischen Häuser; 

4. aus den im Jahre 1847 zur Herrenkurie des 

damaligen Vereinigten Landtags berufenen 
Fürsten, Grafen und Herren und denjenigen 

Personen, welchen das erbliche Recht auf Sitz 

und Stimme im Herrenhaus verliehen wird; 

5. aus den Inhabern der 4 großen Landes¬ 
ämter im Königreich Preußen; 

6. aus einzelnen Personen, die der König 
aus besonderem Vertrauen beruft; 

7. aus Personen, welche präsentiert werden: 

a) von den zur Herrenkurie des Vereinigten Land¬ 

tages (1847) berufenen Stiftern; 

b) von dem für jede Provinz zu bildenden Verband 
der darin mit Rittergütern angesessenen Grafen; 

Bazille, Reichsverfassung 2c. 8
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c) von den Verbänden der durch ausgebreiteten Fami— 
lienbeſitz ausgezeichneten Geſchlechter, welchen der 
König dieſes Recht verleiht; 

d) von den Verbänden des alten und befeſtigten Grund— 
beſitzes; 

e) von den Landesuniversitäten; 

f) von den mit Bräjentationsreht ausgestatteten 
Städten. 

II. Bayern. Die bayerische Kammer der Reichsräte 
beiteht aus: 

1. den volljährigen Bringen des fgl. Haufes; 

2. den Kronbeamten des Reiches; 

3. den beiden Erzbischöfen; 
4. den Häuptern der ehemals reichsständi¬ 

schen Familien, solange sie im Besitz ihrer vormalig 

reichsständischen, im Königreich belegenen Herrschaften 

bleiben; 

5. einem vom König ernannten Bischof und dem 

Präsidenten des evangelischen Generalkonsi¬ 

storiums; 

6. denjenigen Personen, welche der König entweder 

erblich oder lebenslänglich zu Mitgliedern ernennt. Das 

Recht der Vererbung soll nur adeligen Gutsbesitzern, auf 
welche bestimmte Voraussetzungen zutreffen, verliehen wer¬ 

den. Die Zahl der lebenslänglichen Reichsräte darf den 
3. Teil der erblichen (Ziff. 3—6) nicht übersteigen. 

IV. Sachſen. Zu der ſächſiſchen 1. Kammer gehören 

folgende Mitglieder: 

1. die volljährigen Prinzen des königlichen Hauſes; 

2. ein Deputierter des Hochſtifts Meißen; 

3. der Beſitzer der Herrſchaft Wildenfels;
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4. die Besitzer der 5 Schönburgischen Rezeßherrschaften 
Glauchau, Waldenburg, Lichtenstein, Hartenstein und Stein 

(durch einen ihres Mittels): 

5. ein Abgeordneter der Universität Leipzig; 

6. der Besitzer der Standesherrschaft Königsbrück; 

7. der Besitzer der Standesherrschaft Reibersdorf; 

8. der evangelische Oberhofprediger; 

9. der Dekan des Domstiftes St. Petri zu Budissin, 

im Fall der Behinderung oder der Erledigung der Stelle 
einer der drei Kapitularen des Stiftes; 

10. der Superintendent zu Leipzig; 

11. ein Abgeordneter des Kollegiatstiftes zu Wurzen; 

12. die Besitzer der 4 Schönburgischen Lehnsherrschaften 
Rochsburg, Wechselburg, Remissen und Penig (durch einen 

ihres Mittels): 

13. 12 auf Lebenszeit gewählte Abgeordnete der Be¬ 
sitzer von Rittergütern und anderen größeren ländlichen 

Gütern; 

14. 10 vom König nach freier Wahl auf Lebenszeit zu 
ernennende Rittergutsbesitzer; 

15. die 1. Magistratsperson der Städte Dresden und 

Leipzig; 
16. die 1. Magistratsperson in 6 vom Könige zu be¬ 

stimmenden Städten; 

17. 5 vom Könige nach freier Wahl auf Lebenszeit 
ernannte Mitglieder. 

V. Württemberg. Die Kammer der Standesherren 

besteht nach dem Verfassungsgesetz vom 16. Juli 1906: 

1. aus den Prinzen des königlichen Hauses; 

2. aus den Häuptern der fürstlichen und gräflichen 

Familien, auf deren Besitzungen vormals eine Reichs= oder
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Kreistagsſtimme geruht hat, ſowie aus den Häuptern der 

gräflichen Familien von Rechberg und von Neipperg, ſo— 

lange ſie ſich im Beſitz ihres mit Fideikommiß beleg— 

ten, nach dem Rechte der Erstgeburt sich vererbenden Grund¬ 
vermögens im Königreich befinden; 

3. aus höchstens 6 von dem König auf Lebenszeit er¬ 
nannten Mitgliedern; 

4. aus 8 Mitgliedern des ritterschaftlichen Adels, die 

von diesem aus seiner Mitte gewählt werden; 

5. aus dem Präsidenten des Evangelischen Konsisto¬ 

riums, dem Präsidenten der Evangelischen Landessynode, 

bezw. seinem Stellvertreter und 2 von den evangelischen 
Generalsuperintendenten aus ihrer Mitte gewählten Mit¬ 
gliedern, ferner einem Vertreter des Bischöflichen Ordi¬ 
nariats, der von diesem aus seiner Mitte gewählt wird, 

und einem von den katholischen Dekanen aus ihrer Mitte 
gewählten Mitgliede; 

6. aus je einem Vertreter der Landesuniversität in 

Tübingen und der Technischen Hochschule in Stuttgart, 
welche je von dem akademischen Senat aus seiner Mitte 

gewählt werden; 

7. aus 2 Vertretern des Handels und der Industrie, 
2 Vertretern der Landwirtschaft und 1 Vertreter des Hand¬ 
werks. Diese Vertreter werden je für die Dauer einer 

Wahlperiode durch den König auf Vorschlag der gesetzlich 
organisierten Berufskörperschaften ernannt. Die Vertreter 

des Handels und der Industrie werden durch die Handels¬ 

kammern aus der Zahl der zu Mitgliedern dieser Kam¬ 

mern wählbaren Personen, der Vertreter des Handwerks 

durch die Handwerkskammern aus der Zahl der zu Mit¬ 

gliedern dieser Kammern wählbaren Personen, die Vertreter 
der Landwirtschaft, solange die Einrichtung einer oder meh¬ 
rerer Landwirtschaftskammern noch nicht zur gesetzlichen
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Durchführung gelangt ist, durch die Ausschüsse der land¬ 
wirtschaftlichen Gauverbände aus den Kreisen derjenigen 

Personen, welche als Eigentümer, Nutznießer, Pächter oder 

Verwalter landwirtschaftlich benützter Grundstücke für die 

Zwecke der Landwirtschaft tätig sind, vorgeschlagen. 

VI. Baden. Die 1. Kammer besteht: 

1. aus den Prinzen des großherzoglichen Hauses; 

2. aus den Häuptern der standesherrlichen Familien; 

3. aus dem katholischen Landesbischofe und dem Prä¬ 

laten der evangelischen Landeskirche; 

aus 8 Abgeordneten des grundherrlichen Adels; 

aus je einem Abgeordneten der 3 Hochschulen; 

aus 6 Abgeordneten, die von den gesetzlich organi¬ 
sierten Berufskörperschaften gewählt werden und zwar 3 

von den Handelskammern, 2 von der Landwirtschaftskammer, 

und 1 von den Handwerkskammern; 

7. aus 2 Oberbürgermeistern der der Städteordnung 

unterstehenden Städte, aus einem Bürgermeister einer son¬ 

stigen Stadt mit mehr als 3000 Einwohnern und aus 
einem Mitglied eines der Kreisausschüsse; die Oberbürger¬ 

meister und der Bürgermeister werden von den Mitgliedern 
der Stadträte und der Gemeinderäte, das Mitglied des 
Kreisausschusses von sämtlichen Mitgliedern der Kreisaus¬ 

schüsse des Landes gewählt; 

8. aus den vom Großherzog ernannten Mitgliedern 
(2 höhere richterliche Beamte, auf die Dauer ihres Amtes, 

und weitere Mitglieder, jedoch nicht mehr als 6, ohne 

Rücksicht auf Stand und Geburt für die 4jährige Landtags¬ 
periode ernannt). 

VII. Hessen. Die 1. Kammer besteht: 

1. aus den Prinzen des großherzoglichen Hauses; 

m 
m 

St
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2. aus den Häuptern standesherrlicher Familien, welche 

sich in dem Besitze einer oder mehrerer Standesherrschaften 

befinden; 

3. aus dem Senior der Familie der Freiherren von 

Riedesel; 

4. aus dem katholischen Landesbischof oder einem andern 

katholischen Geistlichen als Stellvertreter; 

5. aus einem protestantischen Geistlichen, welchen der 

Großherzog dazu auf Lebenszeit mit der Würde eines Prä¬ 

laten ernennt, oder einem andern protestantischen Geistlichen 

als Stellvertreter; 

6. aus dem Kanzler der Landesuniversität oder dessen 

Stellvertreter; 

7. aus 2 Mitgliedern, welche der im Großherzogtum 

genügend mit Grundeigentum angesessene Adel aus seiner 

Mitte wählt; 

8. aus höchstens 12 ausgezeichneten Staatsbürgern, 

welche der Großherzog auf Lebenszeit dazu beruft. Eine 
Stellvertretung ist nur bei den Standesherren und dem 
Senior der Familie der Freiherren von Riedesel in sehr 

beschränkter Weise gestattet. 

* 31. Die Bildung der II. Kammer, 

(Gilt auch für die Länder mit nur Einer Kammer bezüglich 
dieser.) 

I. Allgemeine Grunssätze. Im Gegensatz zur 
1. Kammer geht die 2. Kammer, und wo nur eine Kammer 
besteht, diese vorwiegend aus Wahlen der Bevölkerung her¬ 

vor. Die gesetzlichen Vorschriften über die Wahlen sind 

teils in den Verfassungen, teils in besonderen Wahlge¬ 
setzen enthalten. Die jetzt überall beseitigten Wahlsysteme 

vor 1848 betrachteten das Volk als ein nach Ständen,
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Berufen und Interessen gegliedertes Ganzes; die geltenden 
Wahlgesetze dagegen verwirklichen eine Repräsentation der 

Bevölkerung nach der Volkszahl (sog. numerische oder 
mathematische Repräsentation), indem sie das Land 

in Wahlkreise teilen und Wahlrecht und Wählbarkeit unter 

Festsetzung gewisser Ausschließungsgründe allgemein machen. 

Freilich wird dieser Grundsatz des allgemeinen Wahlrechts 

in den meisten Einzelstaaten durchbrochen durch Einführung 

indirekter Wahlen oder Klassenwahlen oder Zahlung eines 
kleinen Steuerbetrags (z. B. Bayern, Sachsen und Hessen). 

II. Wahlkreise. Stimmbezirke. Zum Zweck der 

Wahl ist der Staat in Wahlkreise oder Wahlbezirke 
eingeteilt, in der Regel durch Gesetz selbst, hie und da auch 

(z. B. in Bayern und Sachsen) durch die Regierung. Die 

Wahlkreise sind in Stimmbezirke geteilt, die in der 

Regel eine oder mehrere Gemeinden, in größeren Städten 

bestimmte Teile derselben umfassen. Die Ausübung des 
Wahlrechts in einem Stimmbezirk ist von dem Wohnsitz 
in demselben abhängig. In Württemberg treten zu den 

in den Wahlkreisen gewählten Abgeordneten noch 17 Abge¬ 

ordnete zweier Landeswahlkreise, von denen der erste den 
Neckarkreis und den Jagstkreis umfaßt und 9 Abgeordnete 

wählt, während der zweite den Schwarzwaldkreis und den 

Donaukreis umfaßt und 8 Abgeordnete wählt. Die Wahl 

dieser 17 Abgeordneten findet nach den Grundsätzen der 
Verhältniswahl (Proportionalwahl, Proporz) gemäß den 
Bestimmungen des Landtagswahlgesetzes vom 16. Juli 1906 
(württ. Regierungsblatt 1906 S. 185) statt. Auch für 

die Wahl der 6 Abgeordneten der Stadt Stuttgart ist 
das Proportionalwahlverfahren eingeführt. Eine nähere 

Beschreibung dieses verwickelten Wahlverfahrens ist im Rah¬ 

men dieser Schrift unmöglich. Es genüge die Bemerkung, 

daß dieses Wahlverfahren kein einheitliches System ist, son¬ 

dern überall anders ausgestaltet ist.
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III. Wahlverfahren. Die Wahl iſt entweder eine 

direkte oder eine indirekte; bei der ersteren bezeichnen 
die Wähler selbst den zu wählenden Abgeordneten; bei der 

letzteren wählen die Wähler (hier Urwähler genannt) 
sogenannte Wahlmänner. die ihrerseits den Abgeordneten 
zu wählen haben. Direkte Wahl besteht z. B. in Württem¬ 

berg und Baden, indirekte z. B. in Preußen, Bayern, 

Sachsen und Hessen¬ 

Klassenwahlen, d. h. eine Einteilung der Wähler 

nach Steuerklassen haben z. B. Preußen und Sachsen und 

zwar je 3 Klassen; jede Klasse wählt ½8 der zu wählenden 
Wahlmänner. In Preußen werden nach dem Gesetz vom 29. 

Juni 1893 die Wähler in jedem Urwahlbezirk nach den 

von ihnen zu entrichtenden direkten Staats= und Kommunal¬ 

steuern derart in 3 Abteilungen geteilt, daß auf jede Ab¬ 

teilung ½ der Gesamtsumme der Steuerbeträge aller Ur¬ 

wähler fällt. Für jede nicht zur Staatseinkommenstener 
veranlagte Person ist ein Betrag von 3 Mark anzusetzen; 

tt —|n — — 

dieſe Wähler wählen in der 3. Abteilung. 

Die Abſtimmung iſt in der Regel eine geheime durch 
Stimmzettel; hie und da eine öffentliche, mündlich zu 

Protokoll oder durch unterſchriebene Stimmzettel (z. B. in 

Preußen); doch gilt dies nur von der Wahl des Abgeord— 
neten ſelbſt, nicht von der Wahl der Wahlmänner. 

Die Wahlen erfolgen regelmäßig nach absoluter¬ 

Mehrheit; es gilt also nur derjenige als gewählt, welcher 

mehr Stimmen hat als alle übrigen Kandidaten zusammen. 

Der Gegensatz ist die relative Mehrheit; hier gilt der¬ 

jenige als gewählt, welcher die meisten Stimmen erhalten hat. 

Erlangt in der ersten Abstimmung niemand die er¬ 
forderliche Mehrheit, so findet eine weitere Wahl statt. 

Die Grundsätze für diese weitere Wahl sind nicht überall 

dieselben. Häufig findet eine Stichwahl unter denjenigen
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2 Kandidaten Statt, welche die höchste Stimmenzahl besitzen; 

Preußen, Württemberg, Sachen und Baden dagegen lafjen 

bei der 2. Wahl die relative Mehrheit entjcheiden (bei 

Stimmengleichheit in der 2. Wahl das %o3). 

Bor der Wahlhandlung werden die Wähler in Die 

Wählerlifte aufgenommen; dieje liegt einige Zeit zur 

öffentlichen Einfiht auf. Ausgelafjene Wähler haben das 

Recht, die nachträglide Aufnahme zu verlangen; wer wicht 
in die Lifte eingetragen ift, hat fein Wahlrecht. 

IV. das Recht zu wählen (aftives Wahlrecht) 

it regelmäßig an den Beliß folgender Erfordernijje ge- 

fnüpft: 

1. Staatsangehörigkeit des betreffenden Bundes¬ 

staats; 

2. männliches Geschlecht; 

3. ein gewisses Alter, meist 25 Jahre, hie und 

da auch bloße Volljährigkeit; 

4. Vollbesitz der bürgerlichen Ehrenrechte; 

5. ausgeschlossen sind Personen, die unter Vor¬ 

mundschaft, in Konkurs, in öffentlicher Armen¬ 

unterstützung und im Rückstand mit öffentlichen 

Abgab aben sind; — 

6 ausgeschlossen sind endlich kraft reichsgesetzlicher Vor¬ 
schrift (Reichsmilitärgesetz vom 2. Mai 1874, § 49) die 
zum aktiven Heer gehörigen Militärpersonen, mit Ausnahme 

der Militärbeamten; 

7. mitunter ist auch Zahlung eines kleinen Steuer¬ 

betrags verlangt (z. B. Bayern, Sachsen und He ssen). 
––..'··½ 

V. Das Recht gewählt zu werden (passives 

wWahlrecht) ist regelmäßig an dieselben Erfordernisse ge¬ 

knüpft, wie das Recht zu wählen. Einige Länder verlangen
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mehr: höheres Alter, meiſt 30 Jahre (z. B. Preußen, Bayern, 
Sachſen, Baden), mitunter auch Selbſtändigkeit, Unbeſchol— 

tenheit, Zahlung eines höheren Steuerbetrags, Beſitz der 

deutſchen Staatsangehörigkeit während beſtimmter Zeit. 

Die Wahl von Beamten ist in allen deutschen Staaten 

zugelassen; zum Eintritt in den Landtag bedürfen dieselben 

in der Regel keines Urlaubs (anders z. B. in Sachsen). 

Nicht wählbar sind die Mitglieder der 1. Kammer. 

$ 32. Die Eegislaturperioden, die Sitzungsperioden 

und die Tagungen. 

Berufung, Vertagung, Schliessung (Entlalfung) und 
Auflöfung des Landtags. 

I. Die Legislaturperiode (5. h. Gesetzgebungs¬ 

periode, auch Landtagsperiode oder Wahlperiode ge¬ 

nannt) ist die Zeit, für welche die Abgeordneten gewählt 

werden. Dieselbe dauert 6 Jahre in Bayern, Sachsen, 

Württemberg und Hessen, 5 Jahre in Preußen, 4 Jahre 
in Baden. Die Erneuerung des Landtags ist in der Regel 
eine Totalerneuerung (=böllige Erneuerung), d. h. 
sämtliche Abgeordnete werden zu gleicher Zeit neu gewählt; 

in Sachsen und Hessen besteht Partialerneuerung 

(= Teilerneuerung) und zwar werden in Sachjen jedesntal 

1/,, in Hefjen die Hälfte der Abgeordneten nen gewählt. 

Über die Frage des Beginns der Wahlperiode herrjcht 

Streit; die einen lajjen fie mit dem Tag der Wahl, Die 
andern mit dem Tag Des erjten YZujammentritt3 Des 

Zandtags beginnen. 

II. Die Situngsperioden oder Seffionen. Dis- 

fonfinuität derjelben. Tagungen. Berufung, Der: 

tagung, Schließung (Entlassung) und Auflösung 

des Tandtags. Unter Sitzungsperiode versteht man den
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Zeitraum, innerhalb dessen eine Versammlung des Land¬ 

tags stattfindet. Eine Legislaturperiode hat regelmäßig 

mehrere Sitzungsperioden. Die Sitzungsperiode beginnt 

mit der Einberufung des Landtags durch den Mo¬ 

narchen und endet mit der Schließung, die ebenfalls 

dem Monarchen zusteht. Die Einberufung des Landtags 
zu einer Sitzungsperiode ist nicht in das völlig freie Er¬ 

messen des Herrschers gestellt, vielmehr sind vom Gesetz 
Zeiträume festgelegt, für welche die Einberufung erfolgen 

muß (jährlich in Preußen und Hessen, alle 2 Jahre in 

Sachsen und Baden, alle 3 Jahre in Bayern und Württem¬ 

berg). In Preußen muß außerdem die Einberufung in 
der Zeit von Anfang November bis Mitte Januar erfolgen. 

Neben diesen ordentlichen Sitzungsperioden gibt es noch 

außerordentliche, die für besondere Anlässe gesetzlich 

vorgeschrieben sind (z. B. Regierungswechsel, Einsetzung einer 

Regentschaft), im übrigen nach Ermessen des Monarchen 
festgesetzt werden. 

Die Sitzungsperioden enden mit der Schließung des 

Landtags durch den Monarchen. Mit der Schließung (auch 
Entlassung genannt) nicht zu verwechseln ist die Ver¬ 
tagung des Landtags, d. h. eine vom Monarchen ange¬ 

ordnete Unterbrechung der Sitzungen. Die Vertagung be¬ 

endigt nicht die Sitzungsperiode, sondern unterbricht sie 

nur. Durch die Vertagungen zerfällt die Sitzungsperiode 

in mehrere Abschnitte, die man Tagungen nennt. Mit 

der Vertagung durch den Monarchen ist ferner nicht zu ver¬ 

wechseln die Hinausschiebung der Sitzungen durch die Kam¬ 

mern, wodurch eine kurze Unterbrechung der Verhandlungen 

herbeigeführt wird, die ohne rechtliche Bedeutung ist. 

Die Vertagungen erfolgen auf bestimmte oder unbe¬ 

stimmte Zeit; bei den ersteren nimmt der Landtag mit 
Ablauf der Frist seine Tätigkeit ohne weiteres wieder auf;
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bei den letzteren iſt eine förmliche Berufung durch den 

Monarchen notwendig. 

Die rechtliche Wirkung der Vertagung iſt im übrigen 

nur die, daß die Sitzungen des Landtags und ſeiner Kom— 

miſſionen während der Zeit der Vertagung aufzuhören 

haben; im übrigen bleibt alles beim alten; namentlich 

werden die Arbeiten wieder an dem Punkt aufgenommen, 
an dem ſie verlaſſen worden ſind. Anders iſt dies bei der 

Schließung, die nicht die Unterbrechung, ſondern das Ende 

einer Sitzungsperiode bedeutet. In dem neu einzuberufenden 

Landtag, der alſo eine neue Sitzungsperiode eröffnet, wer— 
den die Arbeiten nicht einfach fortgeſetzt; die Geſetzent— 

würfe werden aus der früheren Seſſion in die neue nicht 
übernommen, ſie müſſen vielmehr neu eingebracht werden. 

Dies bezeichnet man als den Grundſatz der Diskonti— 

nuität der Sitzungsperioden (wvörtlich übersetzt: 
Nichtfortdauer). 

Das Recht des Monarchen, den Landtag zu vertagen, 
iſt nicht immer ein unbeſchränktes. So beträgt in Preußen 

die höchſte Friſt der Vertagung 30 Tage; außerdem iſt 
nur eine einmalige Vertagung während derſelben Sitzungs— 

periode zuläſſig. Die Schließung des Landtags iſt in der 
Regel erſt dann zuläſſig, wenn die notwendigen Geſchäfte, 

namentlich der Staatshaushaltsplan erledigt ſind. 

Der Monarch hat das Recht, den Landtag aufzu— 
löſen und zwar ſelbſt ſchon vor der erſten Einberufung; 

von dieſem Rechte wird Gebrauch gemacht werden, wenn 

die Zuſammenſetzung des Landtags der Regierung nicht 

genehm iſt; die Auflöſung bedeutet alſo einen Appell an 

die Wähler. Für die Vornahme der Neuwahlen und die Ein— 
berufung des neuen Landtags iſt häufig eine Friſt vor— 

geſchrieben; z. B. in Preußen eine Friſt von 60 Tagen 

für die Neuwahlen, von 90 Tagen (nach der Auflöſung) für



§ 33. Geschäftsbehandlung im Landtag. 125 

die Einberufung; Bayern und Baden verlangen eine Vor¬ 

nahme der Neuwahlen binnen 3 Monaten; Sachsen, Würt¬ 

temberg und Hessen verlangen die Eröffnung des neuen 

Landtags nach 6 Monaten. 

5 33. Die Geschäftsbebandlung im Landtage. 
Die Geschäftsordmungen. 

I. Die Geschäftsordnungen. Für die Art der Er¬ 

ledigung der Landtagsgeschäfte bestehen besondere Fprmen, 

die teils in den Verfassungen, teils in besonderen Geschäfts¬ 

ordnungen festgesetzt sind. Letztere sind entweder förmliche 
Gesetze (so z. B. in Bayern, Sachsen und Hessen) oder 

werden sie einseitig vom Landtag oder der betreffenden 

Kammer festgesetzt und abgeändert (so z. B. in Preußen, 

Württemberg und Baden; in Bayern und Sachsen inner¬ 

halb der Grenzen der in der Form des Gesetzes erlassenen 

Geschäftsordnungen). 

II. Eröffnung des Tandtags. Der Landtag wird 
entweder durch den Monarchen selbst oder einen bevoll¬ 
mächtigten Minister mit der sogenannten Thronrede er¬ 

öffnet; diese kann der Landtag mit einer Adresse beant¬ 

worten. 

III. Die Hrüfung der Tegitimation der Abge¬ 

ordneten ist eines der ersten Geschäfte des Landtags. 
Die einzelnen Landtage bezw. die einzelnen Kammern haben 

das Recht, die Legitimation ihrer Mitglieder, namentlich 
die Ordnungsmäßigkeit der Wahlen zu prüfen. 

Die Iebtere Prüfung erfolgt allein durch den Landtag; 
fie Hat fi auf eine Unterfuchung der Gejebmäßigfeit der 

Wahl zu beichränfen; die Entjcheivung darf nur auf Gültig- 

feit oder Ungültigfeit der Wahl lauten; im leßteren Fall 
it eine neue Wahl vorzunehmen.
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IV. Die Dereidigung auf die Verfassung erfolgt 

stets bei den neu eingetretenen Mitgliedern. 

V. Hräsident, Dizepräsident, Schriftführer, Quä¬ 

ftoren, Bureau und die Beamten des TLandtags 

werden in der Negel von den einzelnen Kammern jelbit 
gewählt. Sn Bayern, Württemberg und Baden werden 
die Präfidenten der 1. Kammer vom Monarhen ernannt. 

Präsident, Vizepräsident und Ochriftführer bilden das 

Bureau des Hauses. Die Quästoren besorgen die finanziellen 
Angelegenheiten; ständige Beamte werden für die Besorgung 

der Kanzleigeschäfte, der Bibliothek, des Archivs usw. ge¬ 
wählt. Präsident, Vizepräsident, Schriftführer und Quä¬ 

storen werden regelmäßig aus den Landtagsmitgliedern ge¬ 
nommen. 

VI. Kommissionen des TLandtags werden durch 

Wahl desselben gebildet zur Durchberatung von Regierungs¬ 

vorlagen oder Anträgen der Abgeordneten vor der Beratung 
im Landtag selbst (im Plenum); ausnahmsweise kann 
eine sofortige Verhandlung im Plenum stattfinden, bei Regie¬ 

rungsvorlagen aber häufig nur bei Zustimmung der Regie¬ 

rung. 

VII. Minister und Regierungskommissare haben 

das Recht, zu den Landtagsverhandlungen zu erscheinen 
und jederzeit das Wort zu verlangen; in Preußen sind die 

Kammern auch befugt, die Anwesenheit der Minister zu 

verlangen. Die Regierungsvertreter stehen als solche nicht 
unter der Disziplinargewalt des Präsidenten; doch kann 

er dieselben für Zwecke der Geschäftsleitung unterbrechen. 

VIII. Beschlußfähigkeit. Zur Beschlußfähigkeit einer 

Kammer wird gefordert:
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1. in Preußen; Herrenhaus mindestens 60 Mitglieder, 

Kammer der Abgeordneten die Anwesenheit der Mehrheit; 

2. Bayern die Anwesenheit der Mehrheit; 

3. Sachsen desgl.; 

4. Württemberg desgl. für die Kammer der Standes¬ 

herin; 2/; für die Kammer der Abgeordneten; 

5. Baden; 1. Kammer mindeitens 15; 2. Kammer 

mindestens 37 Mitglieder; 

6. Hessen; 1. Kammer mindestens 12; 2. Kammer 

mindestens 27 Mitglieder. 

Von der für die Beschlußfähigkeit erforderlichen 
Mehrheit ist die für die Beschlußfassung erforderliche 

zu unterscheiden. Die Beschlußfassung erfolgt in der Regel 

mit absoluter Mehrheit; bei Verfassungsänderungen pflegt 
eine größere Mehrheit vorgeschrieben zu sein. Abgelehnte 

Entwürfe dürfen in derselben Session nicht wieder einge¬ 

bracht werden (Preußen, Bayern, Sachsen, Württemberg, 

Hessen). 

IX. EGffentlichkeit. Die Landtagsverhandlungen sind 
in allen deutschen Staaten öffentlich; doch ist Ausschluß 

der Offentlichkeit zugelassen. Wahrheitsgetreue Berichte über 

die Verhandlungen bleiben von jeder Verantwortlichkeit frei. 

$ 34. Die Landtagsmitglieder, Ihre Rechte und 
Pflichten, 

I. Die notwendigen Eigenjhaften eines Kand- 

tagsmitglieds ergeben ji) aus den Beltimmungen über 

das passive Wahlrecht; s. § 31, V. Diefe für die 2. Kammer 

geforderten Eigenschaften müfjen im wejentlichen auch die 
Mitglieder der 1. Kammer haben.
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II. Beginn und Enbde der Eigenschaft als Ab¬ 

geordneter. Die Eigenschaft als Abgeordneter entsteht durch 

die Annahme der Wahl, über welche sich der Gewählte 

binnen einer bestimmten Frist zu erklären hat. Die Eigen¬ 

schaft als Abgeordneter erlischt: 

1. durch Ablauf der Wahlperiode; 

2. durch Auflösung des Landtags; 

3. durch Tod; 

4. durch Niederlegung des Mandats; 

5. durch Verlust der zur Wählbarkeit erforderlichen 

Eigenschaften; 

6. durch Eintritt in den Staats= oder Hofdienst und 

durch Beförderung in demselben. 

III. Stellung der Abgeordneten gegenüber den 

Wählern. Der Abgeordnete ift von feinen Wählern völlig 

unabhängig; er darf Aufträge oder Snitruftionen von feinen 

Wahlkreiſen nicht annehmen. 

IV. Die Abgeordneten find zur Teilnahme an 

den Sißungen verpflichtet; bei Verhinderung bedürfen 
fie eine3 Urlaub3 durch den Präfidenten oder die Kammer. 

V. Das Zecht der freien Meinungsäußerung 

ist in § 11 des Reichsstrafgesetzbuchs ausgesprochen: „Kein 
Mitglied eines Landtags oder einer Kammer eines zum 
Deutschen Reiche gehörigen Staates darf außerhalb der 
Versammlung, zu welcher das Mitglied gehört, wegen seiner 

Abstimmung oder wegen der in Ausübung seines Berufs 
getanen Äußerungen zur Verantwortung gezogen werden.“ 

VI. Unterwerfung der Abgeordneten unter die 

Disziplin des Kandtags. Bei unpafjenden oder beleidi-
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genden Äußerungen ruft der Präsident die Abgeordneten 
„zur Ordnung“. In Bayern und Hessen hat die Kammer 

auch das Recht, Mitglieder wegen unwürdigen Betragens 

oder beharrlicher Versäumung der Sitzungen auszuschließen. 

VII. Derhbaftungen. Untersuchungshaft. Sivil¬ 

haft. Nach §8 6 des Einführungsgesetzes zur Reichsstraf¬ 

prozeßordnung bleiben die landesgesetzlichen Bestimmungen 

über die Voraussetzungen unberührt, „unter welchen gegen 

Mitglieder der gesetzgebenden Versammlung während der 

Dauer einer Sitzungsperiode eine Strafverfolgung einge¬ 

leitet oder fortgesetzt werden kann.“ Die Landesverfassungen 

bestimmen in der Regel, daß kein Mitglied der Kammer 
während der Sitzungsperiode ohne Genehmigung des Hauses 
wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung zur Unter¬ 

suchung gezogen oder verhaftet werden kann, es sei denn, 

daß es bei Ausübung der Tat oder am nächsten Tage er¬ 

griffen wird; jedes schwebende Untersuchungsverfahren wird 

während der Sitzungsperiode auf Verlangen der Kammer 

aufgehoben. Zweck dieser Bestimmung ist, Verfolgungen vor¬ 

zubeugen, welche Kammermitglieder an der Ausübung ihres 

Berufs verhindern wollen. Deshalb gelten diese Be¬ 
stimmungen nicht für die Verbüßung rechtskräftiger Strafen. 

Nach den §8§ 904, 905 und 933 der Reichszivilprozeß= 
ordnung ist ferner die Zivilhaft (zur Erzwingung eines 
Offenbarungseides oder Durchführung des persönlichen 

Sicherheitsarrests) unstatthaft gegen Mitglieder einer deut¬ 

schen gesetzgebenden Versammlung während der Sitzungs¬ 

periode, sofern nicht die Versammlung die Vollstreckung 
genehmigt. 

VIII. Tagegelder und Reisekosten. Die Landtags¬ 

mitglieder aller deutschen Staaten haben Anspruch auf 

Tagegelder und Ersatz der Reisekosten in verschiedener Höhe. 

Bazille, Reichsverfassung 2c. 9
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3. Kapitel. Die Staatebebörden und die 

Kommunalverbände. 

  

$ 35. Der Hmtsorganismus. 

I. Die Staatsbehörden. Um die ihm obliegenden 

Arbeiten planvoll erledigen zu fünnen, fchließt der Staat 

einzelne Arten von Arbeiten zu bejonderen Gefchäftsfreijen 

zusammen; diese Geschäftskreise nennt man Amter. Außer¬ 

dem bezeichnet man mit Amt (oder Behörde, auch Stelle) 
aber auch das Organ des Staates, dem dieser Geschäftskreis 

zur Besorgung überwiesen ist. Die Mitglieder der Behörden 

heißen Beamte (Staatsbeamte, Staatsdiener). 

Besteht eine Behörde aus mehreren Beamten, so kann sie 
kollegialisch oder bureaumäßig organisiert sein; im 

ersteren Fall werden die Entscheidungen nach Stimmen¬ 

mehrheit getroffen, im letzteren Fall nur durch den Vor¬ 

steher des Amtes, dem gegenüber die anderen Mitglieder 
nur Gehilfen sind. 

Man kann die Behörden nach verschiedenen Gesichts¬ 

punkten einteilen; sie sind teils Zentral-=, teils Provin¬ 

zial=(Mittelstellen), teils Lokalbehörden, je nachdem 
sich ihre Wirksamkeit auf das ganze Land oder nur auf 

Teile desselben erstreckt; nach der Art der behördlichen 

Tätigkeit scheidet man die Gerichtsbehörden (Justiz¬ 

behörden, Gerichte) von den Verwaltungsbehör¬ 
den; letztere selbst zerfallen wieder in Finanzbehörden 

(Steuerbehörden), Eisenbahnbehörden, Postbehörden, Mili¬ 

tärbehörden usw. und allgemeine Landesverwaltungsbehör¬ 

den (Regierungsbehörden); letzteren liegt die gesamte Ver¬ 

waltung des Staats ob, soweit sie nicht besonderen Behörden 
übertragen ist.
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Amtsbezirk heißt das Gebiet, innerhalb dessen einer 

Behörde Befugnisse zustehen; Zuständigkeit oder Kom¬ 

petenz bezeichnet das Recht, gegenüber Personen und 

Sachen von diesen Befugnissen Gebrauch zu machen. 

Die Befugnisse der Staatsbehörden sind in der Regel 

obrigkeitlicher Natur, d. h. Herrschaftsrechte; doch gibt 
es auch Behörden, die nicht die Staatsgewalt zum Aus¬ 

druck bringen, sondern lediglich staatliche Vermögensgegen¬ 
stände und staatliche Anstalten verwalten. 

II. Die Kommunalverbände (Kommunen). Zum 

Zwecke der Verwaltung ist der Staat in eine Reihe von Be¬ 
zirken (Verwaltungsbezirke) geteilt. Preußen z. B. zer¬ 

fällt in Provinzen; diese wieder in Regierungsbezirke, diese 

in Kreise. Bayern und Württemberg hat 8 bezw. 4 Kreise, 

die ihrerseits wieder Bezirke haben. Alle diese Verwaltungs¬ 
bezirke bilden keinen selbständigen Teil des Staatsorganis¬ 
mus; die Einteilung ist eine rein zweckmäßige. Im Gegen¬ 
satz zu diesen staatlichen Verwaltungsbezirken stehen die 

Kommunen (vom lateinifchen communis — gemeinsam) 
Dies jind Teile des Staats, welche eine Organifation 
als besondere politische Gemeinwesen besitzen 

mit der Befugnis, gewisse öffentliche Angelegen¬ 

heiten zu besorgen. Die unterste Stufe der Kommunen 

sind die Gemeinden (Stadt= und Landgemeinden); ihnen 

folgen die Kommunalperbände höherer Ordnung, deren 

Bezirk sich in der Regel mit einem staatlichen Verwaltungs¬ 
bezirk deckt. Eine Übersicht über die Kommnnalverbände 

der größeren deutschen Staaten ist unter V gegeben. 

Die Kommunen besitzen eigenes Vermögen; innerhalb 

ihres Gebiets steht ihnen die Ausübung von Herrschafts¬ 

rechten zu; sie sind also Rechtssubjekte des Privatrechts 
und des öffentlichen Rechts. Sie besitzen ferner eigene
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Organe, welche ihren Willen repräsentieren; diese Organe 

gehen teils aus Wahlen der Angehörigen der Kommunen 

hervor, teils werden sie von anderen Organen der Kommunen 

eingesetzt. 

Die Kommunalverbände unterliegen natürlich der 
Staatsgewalt, welche ihre Tätigkeit regelt; nach staatlichen 

Gesetzen bestimmt sich das Maß von Befugnissen, das ihnen 

zusteht. Diese Befugnisse sind in den letzten Jahrzehnten 

mehr und mehr ausgedehnt worden; doch unterliegen alle 

Kommunalverbände der staatlichen Aufsicht, welche zu ver¬ 
hindern hat, daß ihre Tätigkeit nicht mit den höheren An¬ 

forderungen des Staatslebens in Widerspruch tritt. Es 

haben insbesondere die großen Städte das Bestreben, einseitig 

ihre Sonderinteressen zu verfolgen; dem gegenüber ist es 

Aufgabe der Staatsorgane (Regierung, Volksvertretung und 

die Aufsichtsbehörden der Gemeinden), dafür zu sorgen, 

daß darunter die Allgemeinheit nicht not leidet. Dabei 
muß allerdings eine überflüssige Einengung der Stadt¬ 

verwaltungen vermieden werden, damit diese in der Lage 
sind, ihre großen und wichtigen Aufgaben auf dem Gebiet 
kommunaler Politik zu lösen. 

III. Die Selbstverwaltung. Dieser Begriff, der zu 
einem Schlagwort des politischen Lebens geworden ist, ist 
mehrdeutig. Zum Verständnis desselben schreibt der be¬ 

kannte Staatsrechtslehrer Laband: „Der Begriff der Selbst¬ 
verwaltung ist in der deutschen Literatur ursprünglich ein 

rein politischer gewesen; er beruhte auf der Reaktion gegen 

den durch das konstitutionelle System verschuldeten Mini¬ 

sterial=Despotismus. Die Ministerverantwortlichkeit gegen¬ 

über dem Landtage vernichtet die Selbständigkeit und 

freie Entscheidung aller dem Minister untergebenen Be¬ 

hörden und Beamten, welche seinen dienstlichen Befehlen 

Gehorsam leisten müssen, da ja er und er allein für die
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Verwaltung seines Ressorts „die Verantwortung“ trägt. 

Hat der Minister die Majorität des Landtags auf seiner 

Seite oder ist er selbst der Führer und Vertrauensmann 

der herrschenden Partei, so ist er hinsichtlich seiner Ver¬ 

antwortlichkeit gedeckt, und je rücksichtsloser er im Inter¬ 

esse und nach den politischen Anschauungen seiner Partei 

handelt, desto mehr ist sie mit ihm zufrieden. Dieser Miß¬ 

stand wurde in Preußen durch das reaktionäre Ministerium 

in den Jahren von 1852—1859, also kurz nach Einführung 

der konstitutionellen Verfassung in schärfster Weise zum 

allgemeinen Bewußtsein gebracht. Diese rücksichtslose Partei¬ 

regierung entsprach dem konstitutionellen Ideal vollkommen, 

da sie die überwiegende Mehrheit beider Häuser des Land¬ 

tages auf ihrer Seite hatte. Um dieser üblen Folge des 

Konstitutionalismus entgegenzuwirken, suchte man Schutz¬ 
mittel gegen dieselbe. Dazu war an und für sich jede 

Einrichtung geeignet, welche die Zuständigkeit und Macht¬ 
befugnis des Ministers beschränkt. Die hierzu dienenden 

Mittel sind sehr zahlreich und von sehr verschiedenem juri¬ 

stischen Charakter. Da sie aber alle demselben politischen 

Zwecke dienen, nämlich dem konstitutionellen Ministerabsolu¬ 

tismus Schranken zu setzen und die Gefahr einer rück¬ 
sichtslosen Parteiregierung und willkürlichen Gesetzesinter¬ 
pretation zu verhüten, so hat man sie unter einen und den¬ 

selben politischen Gesichtspunkt gebracht, sie zu einem 

„System“ verknüpft. Dafür Ftauchte man auch einen einheit¬ 

lichen Ausdruck, ein politisches Schlagwort. Unter dem 

Einfluß von Gneist, der in der Reaktionsperiode der fünf¬ 
ziger Jahre mit Energie und bahnbrechendem Erfolge die 

Gefahren der konstitutionellen Parteiregierung und mini¬ 

steriellen Allgewalt darlegte und durch seine Werke über 

das englische Verfassungsrecht die Mittel zur Abhilfe zeigen 

wollte, ist dafür der dem englischen Worte selfgovernement 
nachgebildete Ausdruck „Selbstverwaltung“ üblich geworden.
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Man ſprach von einem „Syſtem der Selbſtverwaltung“ 

und nahm in dasselbe nicht bloß die Übertragung der staat¬ 

lichen Verwaltungsgeschäfte an Kommunalverbände — wie 

sie durch die Steinsche Städteordnung erfolgt war, sondern 

auch die Dezentralisation der Verwaltung, die Verwendung 

von Ehrenbeamten, die Besetzung gewisser Amter durch 

Wahl, die Zuziehung von Laien zur Erledigung von Staats¬ 
geschäften, die Einrichtung von Verwaltungsgerichten auf. 

Dadurch ist der Ausdruck Selbstverwaltung ein vieldeutiger, 

unbestimmter und verschiedene Dinge umfassender geworden; 

ja man ging so weit, jede Betätigung individueller Willens¬ 

freiheit und jede irgend wie geartete Schranke bureau¬ 

kratischer Macht als Bestandteil oder Außerung „der Selbst¬ 
verwaltung“ anzusehen.“ 

Man hat also im wesentlichen 2 Arten von Selbstver¬ 

waltung zu unterscheiden, die man zutreffend bürger¬ 
liche und körperschaftliche genannt hat. Die bürger¬ 

liche Selbstverwaltung ist die Verwaltung durch Bürger, 
die nichtberufsmäßige Beamte sind (auch Verwal¬ 

tung im Ehrenamt genannt; allein der Gegensatz zum 

Berufsbeamtentum ift nicht das unbefoldete Ehrenamt, fon- 
dern das Ausüben ftaatlicher Funktionen, ohne daß der 

Lebensberuf daraus gemacht wird). Der Gegenja zu der 

bürgerlichen Selbstverwaltung ist die bureaukratische 

Verwaltung, d. h. die Verwaltung durch Berufsbeamte. Die 

körperschaftliche Selbstverwaltung ist die Verwaltung durch 

korporative Verbände, namentlich Kommunalver= 

bände (hierher gehören aber auch z. B. die Innungen, die 

Krankenkassen und die Unfallberufsgenossenschaften, nicht 
aber bloße Vereine). Ihr Gegensatz ist die unmittelbare 

Staatsverwaltung. Beide Begriffe der Selbstverwaltung 

decken sich keineswegs. Denn einmal können die korporativen 
Verbände bei größerer Entwicklung, namentlich die großen 

Städte, des besoldeten Berufsbeamtentums keineswegs ent¬
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behren und sodann sind nichtberufsmäßige Beamte auch in 

der unmittelbaren Staatsverwaltung beteiligt. 

Über die Notwendigkeit des Berufsbeamtentums einer¬ 

seits, der Selbstverwaltung andererseits spricht sich der ver¬ 

storbene Staatsrechtslehrer Meyer folgendermaßen aus (s. 
Mechyer=Anschütz, Lehrbuch des Deutschen Staatsrechts 1905, 

S. 348): „Kein entwickeltes Staatswesen kann das besoldete 

Staatsberufsbeamtentum entbehren. Nur der, welcher die 

Tätigkeit für den Staat zum Mittelpunkt seines Lebens 

und Handelns macht, erwirbt sich diejenige Sachkenntnis 

und Geschäftsgewandheit, welche für die Erledigung gewisser 

Staatsgeschäfte unerläßlich ist. Nur der Berufsbeamte be¬ 

sitzt die über dem Streit der sozialen Interessen erhabene 

Stellung, welche ihn befähigt, lediglich das Wohl des Staates 

zur Richtschnur seines Handelns zu machen. Aber für die 

Entwicklung des konstitutionellen Staatslebens ist die Selbst¬ 
verwaltung ein nicht minder notwendiges Element. Indem 

sie die Angehörigen der verschiedenen gesellschaftlichen 

Klassen zu einer gemeinsamen Tätigkeit heranzieht, trägt 
sie dazu bei, die Gegensätze unter denselben zu überwinden. 

Indem sie die Staatsangehörigen zu regelmäßiger Be¬ 

teiligung an den Staatsgeschäften zwingt, erzeugt sie in 

ihnen den Staatssinn und die politische Bildung, welche 

die notwendigen Grundlagen des konstitutionellen Staats¬ 

lebens sind. Indem sie die Erledigung vielfacher Verwal¬ 

tungsangelegenheiten in die Hände von Personen legt, 

welche von der Zentralregierung durchaus unabhängig sind, 

macht sie eine schrankenlose Herrschaft derselben unmöglich 
und verhindert die Handhabung der Staatsgewalt im Sinne 

der „regierenden Partei“. 

IV. Die Zentralbehörden (Staatsministerium, 

Miniftertum, Staatsrat). Un der Spiße der Staat3- 

verwaltung jtehen Minifterien. Die Minijter haben eine
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Doppelſtellung; ſie ſind einmal dasjenige ſtaatliche Organ, 

deſſen ſich der Monarch bei ſeinen Entſchließungen zu be— 
dienen hat (ſ. 8 22, VI), ſodann ſind ſie Vorſtände des 
ihnen zugewieſenen Verwaltungszweigs (Departement, Reſ— 

ſort, Portefeuille). Nach den Hauptzweigen der Verwaltung 
(ſ. 8 1, IV) unterſcheidet man regelmäßig 5 Departements: 

Auswärtige Angelegenheiten, Krieg, Innere Angelegen— 
heiten, Justiz und Finanzen; doch ist hie und da das 

Innere in mehrere selbständige Departements geteilt. 

Preußen hat folgende Ministerien: 

1. Auswärtige Angelegenheiten; 

2. Inneres; 

3. Justiz; 
4. Krieg; 
5. Finanzen; 

6. Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Medi¬ 
zinalangelegenheiten; 

7. Handel und Gewerbe; 

8. Offentliche Arbeiten; 

9. Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und 

Forsten. 

In Bayern bestehen folgende Ministerien: 

1.—5. wie in Preußen; 

6. Kirchen= und Schulangelegenheiten; 

7. Verkehrswesen (seit 1903). 

Sachsen hat folgende Ministerien: 

1.—5. wie Preußen; 
6. Kultus. 

Württemberg: 

1.—5. wie Preußen; 
6. Kirchen= und Schulwesen.
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Baden: 
1. Ministerium des Großherzoglichen Hauses und der 

auswärtigen Angelegenheiten; 

2. des Innern; 
3. der Justiz, des Kultus und Unterrichts; 
4. der Finanzen. 

Hessen: 
1. des Innern und der Justiz; 
2. der Finanzen. 

Die kleineren Staaten haben nur einen Staats¬ 
minister, dem die ganze Landesverwaltung unterstellt ist. 

Um die Einheitlichkeit der Staatsverwaltung zu sichern, 

werden die Minister zum Staatsministerium (Minister¬ 
rat, Kabinett, conseil) vereinigt; Vorstand desselben ist 

der Ministerpräsident. Bei Meinungsverschiedenheiten im 

Staatsministerium entscheidet regelmäßig der Monarch. 

In den 4 Königreichen besteht neben dem Staats¬ 

ministerium ein Staatsrat (in Württemberg Geheimer 

Rat genannt); ihm gehören die Prinzen des regierenden 
Hauses, die Minister und die vom Monarchen berufenen 

Personen an; er hat im wesentlichen nur beratende Funk¬ 

tionen. 

V. Die Behördenorganisation (Staats= und Kom¬ 

munalverwaltung) in den deutschen Einzelstaaten 

und in Elsaß=LCothringen. Die nachfolgende Darstellung 
gibt nicht ein Gesamtbild der Behördenorganisation in den 

deutschen Einzelstaaten. Wir müssen uns darauf beschränken, 

die Behörden der allgemeinen Landesverwaltung aufzu¬ 

führen. Das sind die wichtigsten Behörden; sie haben alle 

staatlichen Aufgaben zu lösen, die nicht besonderen Behörden 
zugewiesen sind; sie haben ferner häufig eine hervorragende 

politische Bedeutung, weshalb man sie auch Regierungs¬ 

behörden nennt. Der Bezirk der Kommunalverbände deckt
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ſich in der Regel mit ſtaatlichen Verwaltungsbezirken; im 

nachfolgenden ſind auch die Kommunalverbände zuſammen— 

  

  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

geſtellt. 

1. Preußen. 

Staatsbehörden, 
die teils aus staat¬ 

cher Kommunal- EN lichen Berufsbeam= Kommunal¬= 
tungsbe irk bezirk behörd en ten, teils aus bür= behörde 

gsbez gerlich. Mitgliedern 
beſtehen 

Provinzialrat 
u (besteht aus dem Provinzial¬ 

: : ber= Oberpräsidenten, landtag 
Provinz Provinz präsident einem höh. Verwal=Provinzial¬ 

tungsbeamten u. 5% usschuß 
bürg. Mitgliedern) Landesdirektor 

Regie¬ 
rungspräsi¬ 7 

Bezirk — dent ee — 
Bezirks⸗ ausſchuß 
regierungen 

Kreis Kreis 
(in Hohen= (in Hohen¬ : Kreistage 

zollern zollern Landrat Kreisausschuß Kreisausschuß 
Oberamt) Oberamt) 

Amtsbezirke 
(nur für Amts¬ — — 

gewiſſe Ge¬ vorſteher 
ſchäfte) 

Gemeindevor¬ 
steher, 

; Bürgermeiſter, 
— Gemeinde — — Magistrat, 

Stadtverordn.= 
Versammlung.         

  

2. Bayern. Die staatlichen Verwaltungsbezirke sind 

die Kreise mit den Kreisregierungen und die Distrikte mit 
Jeder Kreis und jeder Distrikt ist den Bezirksämtern.
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zugleich Kommunalverband; die entsprechenden Organe sind 

Landrat und Distriktsrat. 

3. Sachsen. Die staatlichen Verwaltungsbezirke sind 
die Kreishauptmannschaften und die Amtshauptmannschaften. 

Jede Amtshauptmannschaft ist zugleich Kommunalverband; 

Organ ist die Bezirksversammlung. Staatsbehörden, die 

teils aus staatlichen Berufsbeamten, teils aus bürgerlichen 
Mitgliedern bestehen, sind die Bezirksausschüsse unter dem 
Vorsitz des Amtshauptmanns und die Kreisausschüsse unter 

dem Vorsitz des Kreishauptmanns. 
4. Württemberg. Staatliche Verwaltungsbezirke sind 

die Kreise mit den Kreisregierungen und die Oberämter. 

Jedes Oberamt ist Kommunalverband (Amtskorporation) 
mit der Amtsversammlung als Organ. 

5. Baden hat nur Bezirke mit den Bezirksämtern 

als staatlichen Verwaltungsbehörden; über den Bezirks¬ 
ämtern stehen die (4) Landeskommissäre. Mehrere Be¬ 

zirksämter bilden einen Kreis (im ganzen 11), der jedoch 

nur Kommunalverband ist; Organ ist die Kreisversamm¬ 

lung. Bei den Bezirksämtern besteht noch der Bezirksrat, 

eine staatliche Verwaltungsbehörde, die unter dem Vorsitz 

des Bezirksamtmanns aus bürgerlichen Mitgliedern besteht. 
6. Hessen. Die staatlichen Verwaltungsbezirke sind 

die Provinzen und Kreise mit den Provinzialdirektoren und 
Kreisräten an der Spitze. „Die Provinzen und die Kreise 

sind zugleich Kommunalverbände; Organe sind die Pro¬ 

vinziallandtage und Kreistage, sowie die Provinzial= und 

Kreisausschüsse. Letztere sind zugleich für die Staatsver¬ 
waltung tätig. 

§ 36. Die Gemeinden, 

I. Die Gemeinden. Ihre Stellung im Staats: 

organismus im allgemeinen. Ihre Tätigkeit. Die 

Gemeinden sind die kleinsten politischen Gemeinwesen; ihnen
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liegt die Verwirklichung politischer Aufgaben mit Beschrän¬ 

kung auf ihr Gebiet ob. Sie fallen entweder mit den 
Ortschaften zusammen oder bestehen aus mehreren Ort¬ 

schaften; im letzteren Fall besorgen die Ortschaften einige 

unbedeutendere Geschäfte mit eigenen Organen. Jedes 

Grundstück im Staat gehört einer Gemeinde an, so daß das 
ganze Staatsgebiet in Gemeinden restlos geteilt ist. Viel¬ 
fach, namentlich in Preußen, sind aber große Gutsbezirke 

den Gemeinden gleichgestellt. Das Gebiet der Gemeinde 
heißt Markung. 

Die Gemeinden besitzen Vermögen, haben eine eigene 
Finanzverwaltung und vielerlei Funktionen auf dem Gebiet 

der Verwaltung. Auf dem Gebiet der inneren Verwaltung 
üben sie namentlich die Ortspolizei aus, d. h. denjenigen 

Teil der polizeilichen Tätigkeit, dessen Bedeutung im wesent¬ 

lichen örtlicher Art ist. Nur in den großen Städten wird 

auch die Ortspolizei in der Regel vom Staat besorgt. Die 

Gemeinden haben ferner die Verwaltung des Unterrichts¬ 

wesens ganz oder zum Teil, die Verwaltung der Wege, 

soweit sie nicht Staatsstraßen sind, die Verwaltung des 

Armenwesens, die Verwaltung des Personenstandswesens 

(Standesamt) und mancherlei Aufgaben auf dem Gebiet 
der Militärverwaltung (Führung der Rekrutierungsstamm¬ 

rollen, Beschaffung von Ouartier usw.). Eine mannig¬ 

faltige und umfassende Tätigkeit entwickeln sie endlich auf 

dem Gebiet der pflegenden Verwaltung. 

II. Die Gemeindeangehörigkeit und das Ge¬ 

meindebürgerrecht. Nach den deutschen Gemeindegesetz¬ 

gebungen sind Gemeindeangehörige diejenigen Personen, 

welche in der Gemeinde ihren Wohnsitz haben. Diese sind 
zur Benützung der Gemeindeanstalten befugt und frühestens 

nach Ablauf von 3 Monaten seit ihrem Anzug zur Teil¬ 

nahme an den Gemeindelasten verpflichtet. Eine bevor¬
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rechtigte Klasse der Gemeindeangehörigen sind die Ge¬ 

meindebürger, d. h. diejenigen Personen, welche das Wahl¬ 

recht und die Wahlfähigkeit zu den Gemeindeorganen be¬ 

sitzen. Der Kreis der Gemeindebürger wird nach den ver¬ 

schiedenen Gesetzen verschieden bestimmt. Der eine Teil 

der Gesetze läßt das Bürgerrecht durch Abstammung von 
einem Gemeindebürger, Verehelichung mit einem solchen oder 

durch Verleihung seitens der Gemeindeorgane erwerben; 
der andere gibt es allen Gemeindeangehörigen, welche ge¬ 
wisse, gesetzlich vorgeschriebene Eigenschaften haben: eine 

bestimmte Dauer des Wohnsitzes in der Gemeinde, Vollen¬ 

dung eines bestimmten Lebensjahres, Selbständigkeit, Besitz 
der Staatsangehörigkeit des betreffenden Staats, Unbe¬ 
scholtenheit, Steuerzahlung, sowie Fehlen von Konkurs, 

Vormundschaft, öffentlicher Unterstützung und Steuerrück¬ 

ständen. Die Vorrechte der Gemeindebürger vor den Ge¬ 
meindeangehörigen sind Wahlrecht und Wahlfähigkeit zu 

den Organen der Gemeinde, Teilnahme an den Gemeinde¬ 

nutzungen und Schutz gegen Ausweisung aus der Bürger¬ 

rechtsgemeinde. Das Gemeindebürgerrecht ist immer noch 
von großer Bedeutung. Denn die von den Gemeindebürgern 

gewählten Gemeindeorgane verwalten das Gemeindever¬ 

mögen, entscheiden über seine Verwendung und bestimmen 

den Kreis der Gemeindeaufgaben, die Einnahmen und Aus¬ 
gaben der Gemeinde, namentlich die Steuern, die von den 

Gemeindeeinwohnern zu#erheben sind. Wenn auch dies alles 

nur innerhalb der von den Staatsgesetzen gezogenen Grenzen 

geschieht, so ist doch den Gemeindeorganen ein ziemlich 

weiter Spielraum gelassen. In ländlichen Gemeinden sind 
namentlich auch die Gemeindenutzungen von Bedeutung. 

In Bayern besteht außerdem noch ein Heimatrecht 

mit der Wirkung, daß ein in einer Gemeinde heimatberech¬ 

tigter Bayer in dieser Gemeinde im Fall der Verarmung 
unterstützt werden muß. Im Zusammenhang mit dieser
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Regelung des Heimatrechts ſteht ein Einſpruchsrecht der 

Polizeibehörden gegen die Eheſchließung von Bayern unter 

gewiſſen Vorausſetzungen. 

III. Die Gemeindeverfaſſung kommt in Deutschland 

in 2 Formen vor. Nach dem einen System (1) ist die 

Verfassung für Städte und Landgemeinden eine ver¬ 

schiedene (gilt namentlich im Norden), nach dem andern (2) 

für alle Gemeinden gleich. 

Zu 1. Die Städte haben 2 Organe: Magistrat 

oder Stadtrat, bestehend aus einem Bürgermeister, dessen 

Stellvertreter oder einem 2. Bürgermeister und einer An¬ 

zahl von Stadträten, sodann das Kollegium der Stadt¬ 

verordneten (Bürgervorsteher, Gemeindebevollmächtigte). 

Das Verhältnis zwischen Magistrat und Stadtverordneten 

hat Ahnlichkeit mit dem zwischen Regierung und Parla¬ 

ment. Der Magistrat besorgt die laufenden Verwaltungs¬ 

geschäfte, die Stadtverordnetenversammlung hat das Recht 

der Kontrolle; ihre Zustimmung ist erforderlich zur Auf¬ 

stellung des städtischen Haushaltsetats, zur Einführung neuer 

Gemeindesteuern, zu den wichtigsten Akten der Vermögens¬ 
verwaltung und zum Erlaß von Ortsstatuten. In kleineren 

Städten tritt häufig an die Stelle des Magistrats ein Einzel¬ 

beamter. 

An der Spitze der Landgemeinden steht ein Ge¬ 

meindevorsteher (Bürgermeister, Schulze). Er führt die lau¬ 

fende Verwaltung, während die Funktionen des Stadtver¬ 
ordnetenkollegiums von der Gemeindevertretung (Gemeinde¬ 

ausschuß), in kleineren Gemeinden auch von der Gemeinde¬ 
versammlung wahrgenommen werden. 

Zu 2. Das 2. System findet sich in 2 Formen; entweder 

ist die Gemeindeverfassung für sämtliche Gemeinden ähnlich 

wie die Stadtverfassung des 1. Systems ausgebildet (Würt¬ 

temberg Baden), oder für sämtliche Gemeinden wie die 
Landverfassung des 1. Systems.
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Die Gemeindeorgane werden regelmäßig durch) Wahl, 
sei es der Bürgerschaft, sei es eines anderen Gemeinde¬ 

organs berufen, in der Regel auf Zeit, hie und da auch 
auf Lebenszeit; doch gilt letzteres nur für die Bürgermeister. 
Wahlrecht und Wahlverfahren sind außerordentlich ver¬ 

schieden. 

IV. Die Staatsaufsicht über die Gemeinden ist not¬ 

wendig, um die Gemeindeverwaltung im Einklang mit den 
staatlichen Gesetzen und den höheren Interessen des Staates 
zu erhalten; doch sollen sich die Staatsbehörden unnötiger 

Eingriffe enthalten und das Selbstverwaltungsrecht der Ge¬ 

meinden nicht gefährden. Die Staatsaufsicht wird in ver¬ 

schiedenen Formen geübt. Einmal entscheiden die Staats¬ 
behörden über Beschwerden einzelner gegen Beschlüsse und 

Verfügungen der Gemeindebehörden, sodann unterliegt die 

Besetzung der wichtigeren Gemeindeämter staatlicher Be¬ 
stätigung, endlich bedürfen die wichtigeren Beschlüsse und 

Anordnungen der Gemeindeorgane staatlicher Genehmigung. 

§ 37. Die Beamten. 

I. Begriff und Arten der Beamten. Allgemeine 

Grundssätze. Beamte kommen in verschiedenen Verhält¬ 
nissen vor. Es gibt Privatbeamte, Kirchenbeamte, Reichs=, 

Landes= und Kommunalbeamte. Hier handelt es sich nur 

um die letzteren 3 Arten von Beamten. 

Die Staatsbeamten (Reichs= und Landesbeamten) stehen 
in einem besonderen Rechtsverhältnis zum Staate, das sich 

von dem privatrechtlichen Dienstvertrag unterscheidet. Ein 

Arbeiter z. B., der im Dienste des Staats Steine klopft 

oder Bäume fällt, ist regelmäßig kein Beamter. Vom Be¬ 
amten unterscheidet ihn die rein private Natur des Ver¬ 

hältnisses; es ist kein grundsätzlicher Unterschied, ob dieser 

Arbeiter vom Staat oder von einer Fabrik beschäftigt wird.



144 V. Abſchn. Organ. d. monarch. Staaten. 3. Kap. Behörden. 

Der Beamte tritt dagegen in ein beſonderes Verhältnis, 
in das Verhältnis der Unterordnung unter die Regierung; 

dieſes Verhältnis iſt nicht privatrechtlicher, ſondern ſtaats— 

rechtlicher Art. In demselben Verhällnis wie der Staats¬ 

beamte zum Staat, steht der Kommunalbeamte zum Kom¬ 

munalverband. Das Beamtenverhältnis wird in der Regel 

durch Anstellung, bei den Kommunalbeamten auch durch 

Wahl begründet; Anstellung und Wahl sind nicht privaren 

Charakters, sondern staatsrechtliche Alte. Beamte sind also 

diejenigen Personen, welche einem politischen Gemeinwesen 

(Reich, Staat, Kommunalverband) infolge von Anstellung 
(oder Wahl) zur Leistung von Diensten in Unlerordnung 
unter ein vorgesetztes Organ verpflichtet sind. Nicht not¬ 

wendig zum Begriff des Beamien ist es, daß er HoLeitsrechte 

ausübt; auch Lehrer an staatlichen oder kommunalen Unter¬ 

richtsanstalten sind Beamte. 

Nicht zu den Beamten gehören die Personen des Sol¬ 
datenstandes, die Offiziere und Unterofsiziere, wohl aber 

die Militärbeamten (Zahlmeister, Intendanturbeamte, Audi¬ 

teure). Die Anstellung der Reichsbeamten geht von Organen 
des Reichs, also namentlich vom Kaiser aus; die Landes¬ 
beamten werden von den Landesregierungen ernannt; die 

Kommunalbeamten werden teils von der Bevölkerung ge¬ 

wählt, teils von den Organen der Kommunalverbände ange¬ 

stellt. Sogenannte mittelbare Reichsbeamte sind die¬ 

jenigen Landesbeamten, welche den kaiserlichen Anordnungen 

Folge zu geben haben, also die Militärbeamten und die 
unteren Beamten der Post= und Telegraphenverwaltung. 

Infolge der Reservatrechte trifft letzteres nicht für Württem¬ 
berg, beides für Bayern nicht zu. 

II. Die Anstellung der Beamten. Die Erfordernisse 

für Anstellung im öffentlichen Dienst sind regelmäßig: guter 

Leumund, der Nachweis der erforderlichen Befähigung, der 
durch Prüfungen erbracht wird, und mitunter die Bestellung
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einer Kaution. Die Anstellung findet bei den höheren Be¬ 

amten in der Regel auf Lebenszeit, bei den niederen auf 

Kündigung statt. Wenn Reichsausländer angestellt werden, 
so erlangen sie dadurch die Staatsangehörigkeit; s. § 11, IV. 

Vor dem Amtsantritt sind die Beamten zu vereidigen. 

III. Die Beendigung des Dienstverhältnisses. Alle 

Beamten sind zum Dienstaustritt befugt; mit demselben 
fallen alle Rechte und Pflichten weg. Der Staat hat dagegen 

kein Recht, das Dienstverhältnis zu lösen, sofern nicht Kün¬ 

digung vorbehalten ist; vielmehr kann der Beamte gegen 
seinen Willen sein Amt nur auf dreifache Weise verlieren: 

1. im Wege der Dienstentlassung zur Strafe; die¬ 
selbe kann nur in einem besonderen Disziplinarverfahren 

geschehen; 
2. im Wege der Dienstenthebug (Kassation), wenn 

durch Urteil des Strafgerichts auf Amtsverlust erkannt 
worden ist; 

3. im Wege der Verabschiedung (Pensionierung, 

Versetzung in den dauernden Ruhestand). In diesem Fall 

behält der Beamte seinen Titel; anstelle der Besoldung erhält 

er Pension. Die Verabschiedung tritt bei nachgewiesener 
Dienstunfähigkeit oder nach Erreichung eines gewissen Alters 

ein. Das Recht auf Pension entsteht übrigens erst nach 

längerer Dienstzeit (meist 10 Jahre). Die Pensionierung 

kann der Beamte fordern, hat aber dann auf Verlangen die 

Dienstunfähigkeit nachzuweisen, sofern er nicht ein gewisses 

Lebensalter erreicht hat. Eine zwangsweise Pensionierung 
ist zulässig. 

IV. Die HPflichten und Rechtsbeschränkungen der 

Beamten lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 

1. Die Pflicht zur Amtsführung. Die Beamten 
müssen die ihnen zugeteilten Geschäfte persönlich sorgfältig 

erledigen und Rechenschaft darüber den vorgesetzten Be¬ 

Bazille, Reichsverfassung 2c. 10
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hörden ablegen. Seinen Wohnort hat der Beamte am 

Sitz seines Amtes zu nehmen; zum Verlassen desselben 

bedarf er eines Urlaubs. Versetzungen, die im dienstlichen 

Interesse gelegen sind, muß er sich gefallen lassen. Über 
Angelegenheiten, die ihrer Natur nach oder auf Anordnung 

der Vorgesetzten als geheim zu behandeln sind, muß er Ver¬ 
schwiegenheit bewahren. 

2. Pflicht zu gesetzmäßiger Verwaltung. Ge¬ 
horsam gegen die Dienstbefehle der Vorge¬ 
setzten. Der Beamte muß sein Amt nach Verfassung und 

Gesetz führen. Nur seine gesetzmäßigen Anordnungen sind 
gültig; der Widerstand gegen dieselben ist Widerstand gegen 
die Staatsgewalt und wird als solcher bestraft. Für die 

von ihm amtlich begangenen Gesetzwidrigkeiten haftet der 

Beamte persönlich; s. § V. 

Der Beamte ist ferner den dienstlichen Befehlen seiner 

vorgesetzten Behörde unterworfen; er haftet für Ungehor¬ 
sam. Diese Dienstbefehle müssen aber, um verbindlich zu 
sein, in ordnungsmäßiger Form und innerhalb der Zu¬ 

ständigkeit der befehlenden und der ausführenden Behörde 
ergehen. Ist der Beamte bezüglich der Gesetzmäßigkeit des 

Befehls im Zweifel oder von seiner Ungesetzlichkeit über¬ 

zeugt, so hat er ihn doch auszuführen; die Verantwortung 

hat die befehlende Stelle. Einige Landesrechte erklären in¬ 

dessen eine vorherige Vorstellung bei der höheren Behörde 

für Recht und Pflicht der Beamten; einige schreiben auch 

vor, daß bei unzweifelhafter Verfassungswidrigkeit der 
höheren Anordnung der Beamte dieselbe bei eigener Ver¬ 
antwortung nicht ausführen dürfe. 

3. Das Verhalten des Beamten inner= und 

außerhalb des Amts muß den Anforderungen der Ehre 
und Sitte entsprechen. 

4. Rechtsbeschränkungen sind dem Beamten be¬ 

hufs Sicherstellung seiner Pflichterfüllung auferlegt:
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a) er darf Titel, Ehrenzeichen, Geschenke und Geldbe¬ 

züge von anderen Regierungen, sowie Geschenke in 
bezug auf sein Amt nur mit höherer Genehmigung 

annehmen; 
b) ohne höhere Erlaubnis darf er nicht Nebenämter 

bekleiden, Gewerbe treiben, Vormundschaften sowie 

Stellen im Vorstand oder Aufsichtsrat von Erwerbs¬ 

gesellschaften übernehmen; literarische Tätigkeit ist 
ihm erlaubt; 

I) nach den Landesgesetzen (nicht nach Reichsrecht, mit 
Ausnahme der Militärbeamten) bedarf er zur Ehe¬ 
schließung der Genehmigung seiner vorgesetzten Be¬ 
hörde. 

V. Die Dderantwortlichkeit der Beamten. Für 

eine Verletzung der Dienstpflicht ist der Beamte in vier¬ 
facher Weise verantwortlich: 

1. Disziplinär. Als Disziplinarstrafen kommen in 

Betracht die Ordnungsstrafen und die Entfernung vom Amt. 
Ordnungsstrafen sind Verwarnung, Verweis, Geldstrafe, 
auch Haft gegen Unterbeamte. Die Entfernung vom Amt 
ist entweder Strafversetzung, d. h. übertragung eines anderen 

Amts mit gleichem Range, aber ohne Vergütung der Um¬ 

zugskosten, wohl auch mit Minderung des Gehalts oder 
Dienstentlassung mit dem Verlust von Titel und Pension. 

2. Strafrechtlich. Ist die Diensthandlung des Be¬ 

amten eine strafbare Handlung, so wird er nach den allge¬ 
meinen Strafgesetzen abgeurteilt. 

3. Privatrechtlich. Führt der Beamte durch Ver¬ 

letzung seiner Amkspflicht zugleich eine Vermögensbeschädi¬ 
gung eines Dritten (wozu auch der Staat gehört) herbei, 

so haftet er persönlich nach den Vorschriften des bürgerlichen 
Rechts. Darüber, ob der Staat für den Beamten haftet, 
entscheiden die Landesgesetze. 
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4. Staatsrechtlich. Wenn die Handlung des Be¬ 

amten eine Verfassungsverletzung darstellt, so können die 
Beamten vor den Staatsgerichtshof gestellt werden. Eine 
Verantwortung dieser Art trifft aber in der Regel nur die 
Minister. 

VI. Die Ministerverantwortlichkeit. Die Verant¬ 

wortlichkeit der Minister für ihre Amtshandlungen ist 

gleichfalls eine strafrechtliche, privatrechtliche und staats¬ 

rechtliche. Anstelle der disziplinären Verantwortung tritt 
die politische Verantwortung. 

1. Die politische Verantwortlichkeit äußert 

sich in der Pflicht des Ministers, die politische Zweckmäßigkeit 

seiner Maßregeln dem Landtag gegenüber zu vertreten. 
Von so hoher politischer Bedeutung diese Verantwortlich¬ 

keit auch ist, rechtlich ist sie bedeutungslos. Denn der 

Minister wird ausschließlich von der Krone ernannt und ent¬ 

lassen, der Landtag hat rechtlich keinen Einfluß hierauf; 

er kann seine Unzufriedenheit mit dem Minister nur durch 

Reden und Mißtrauensvoten oder durch Ablehnung seiner 
Gesetzesvorlagen zum Ausdruck bringen, die Entlassung des¬ 

selben aber kann er nicht erzwingen; auch eine (übrigens 

verfassungswidrige) Gehaltsverweigerung wäre ohne Folgen, 

da der Minister seinen Gehalt bei den Gerichten einklagen 

kann. 

2. Die staatsrechtliche Verantwortlichkeit 

äußert sich in der Verantwortung des Ministers dafür, 

daß seine eigenen Handlungen und die von ihm gegenge¬ 
zeichneten Handlungen des Monarchen sich innerhalb von 

Verfassung und Gesetz bewegen. Die Verantwortlichkeit be¬ 

steht gegenüber dem Landtag und wird von diesem im Weg 

der Ministeranklage geltend gemacht. Richter ist in einigen 

Staaten das Oberlandesgericht, in anderen ein besonderer 

Staatsgerichtshof, der zur einen Hälfte vom Monarchen, zur 

anderen vom Landtag besetzt wird. Das Begnadigungsrecht 
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des Monarchen iſt gegenüber den Urteilen dieſer Gerichte 

in der Regel durch die Verfaſſungen beſchränkt worden. 

VII. Die Rechte der Beamten ſind folgende: 

1. Anſpruch auf den mit dem Amt verbundenen Titel, 

nebſt den ſich daran knüpfenden Rangvorzügen. 

2. Ein besonderer Schutz gegen Angriffe; 

rechtswidrige Angriffe gegen den Beamten in seiner amt¬ 

lichen Stellung werden bestraft. 
3. Anspruch auf Gehalt, auf Wartegeld bei Ver¬ 

setzung in den einstweiligen Ruhestand, auf Pension bei 

Versetzung in den dauernden Ruhestand, auf Witwen= und 

Waisengeld für die Hinterbliebenen, auf Ersatz beson¬ 

derer Auslagen, die er bei Wahrnehmung des Amtes 
machen mußte. 

4. Anspruch auf Verbleiben im Amt mit folgen¬ 

den Ausnahmen. Der Beamte verliert sein Amt durch Be¬ 

endigung des Dienstverhältnisses (s. III). Außerdem ist 

zulässig die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand 

(Stellung zur Disposition), aber nur bei Organisations¬ 
veränderungen und bei Beamten politischen Charakters. 

5. Befreiung von einigen staatsbürgerlichen 

Lasten, wie von der Pflicht zur Übernahme einer Vor¬ 
mundschaft und dergl. 

8 38. Die Stellung der Bevölkerung zu den 

Bebörden und der Verkebr mit denfelben, 

Grundjaß it, daß die Behörden als Die Vertreter der 
Herrichergewalt de3 Staates eine dem einzelnen Bürger 

übergeordnete Stellung haben; jie verfehren mit dem Bürger 

nicht wie ein Gleicher mit dem Gleichen. Shre Handlungen 

ind teil3 Urteile, teil3 Verordnungen und Berfügungen, 

Erlaubniserteilungen, Untersagungen, Gebote und Verbote, 

Zwangsvollstreckung und dergl. Auch in Äußerlichkeiten kommt
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dieſe Stellung der Behörden zum Ausdruck; eine Entſchei— 

dung z. B. wird nicht mitgeteilt, ſondern eröffnet. Es iſt 

ganz gleichgültig, ob der Einzelne ſich fügen will oder 

nicht; bei Ungehorſam wird er beſtraft oder unmittelbar ge— 

zwungen z. B. durch Vorführung, Verſiegelung des Lokals, 

Feſthaltung im polizeilichen Gewahrſam, Pfändung von 

Sachen und dergl. Widerſtand gegen rechtmäßige Anord— 

nungen der Behörden iſt Widerſtand gegen die Staats— 
gewalt, gegen den Willen der Geſamtheit, der in der Staats— 

gewalt ſeinen rechtlichen Ausdruck findet. Ein Widerſtand 

iſt nur erlaubt gegen ungeſetzliche Handlungsweiſe der Be— 

hörden. Siehe hiezu 8 15, J. 
Die Privaten verkehren mit den Behörden in der Form 

der Eingabe, des Antrags, des Geſuchs oder der Bitte. 

Dieſer Verkehr iſt entweder ſchriftlich oder mündlich, an 

Formen und Friſten gebunden oder formlos. An Formen 

und Friſten gebunden iſt namentlich der Verkehr mit den 

Gerichten und den Verwaltungsgerichten; formlos regel— 

mäßig der Verkehr mit den Verwaltungsbehörden; doch gibt 

es zahlreiche Ausnahmen. über die vom Geſetz vorge— 

ſchriebene Art und Weiſe des Verkehrs im einzelnen Fall 
geben die Behörden mündlich oder ſchriftlich Auskunft. Zu 

beachten iſt, daß man ſich ſtets an die örtlich und ſachlich 

zuſtändige Behörde zu wenden hat; örtlich zuſtändig iſt die 

Behörde, wenn es ſich um eine Angelegenheit handelt, die 

in ihren räumlichen Wirkungskreis gehört; ſachlich zuſtändig 

iſt die Behörde dann, wenn die Angelegenheit dem Kreis 

der Geſchäfte angehört, welche der Behörde zur Erledigung 
überwieſen ſind. Eine Angelegenheit, die vor die Gerichte 

gehört, kann z. B. nicht vor die Verwaltungsbehörden ge— 

bracht werden; dieſe ſind unzuſtändig, wie man ſagt. 
Wichtig iſt ſodann die Einhaltung des Inſtanzenzugs (In— 
ſtanzenwegs). Dieſer Begriff ergibt ſich aus dem Verhältnis 

der überordnung und Unterordnung (Subordination), in
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dem die Behörden zueinander ftehen; man Spricht von den 

Behörden, erfter, zweiter usw., letzter Instanz. Es ist unzu¬ 
lässig, eine Instanz zu übergehen; man darf nicht die 2. 

Instanz anrufen, ehe die 1. Instanz entschieden hat oder 
gegen die Entscheidungen der 1. Instanz die 3. Instanz 

unter Umgehung der 2. anrufen. Wer 1., 2. usw. Instanz 
ist, ist in den Gesetzen bestimmt. Wenn die letzte In¬ 

stanz entschieden hat, bleibt nichts mehr übrig als zu ge¬ 

horchen. 

Ist man mit der Entscheidung oder Verfügung einer 
Behörde nicht zufrieden, so kann man die Hilfe der nächst¬ 

vorgesetzten Behörde in verschiedener Form (durch Ergreifung 

eines Rechtsmittels, wie man sagt) anrufen. Bald 

sprechen die Gesetze von Beschwerde, bald von Rekurs, bald 

von Berufung, bald von Revision. Gegen Strafverfügungen 

von Polizeibehörden ist ferner der Antrag auf gerichtliche 

Entscheidung zugelassen. Will man sich an die Behörde, 

welche die Verfügung erlassen hat, selbst wenden, so ge¬ 

schieht dies entweder als Vorstellung oder als Antrag (Bitte, 

Gesuch) auf Zurücknahme der Verfügung. Für die Er¬ 

greifung der Rechtsmittel sind häufig Formen und Fristen 

vorgeschrieben; ein Rechtsmittel, das sich bezüglich der 

Formen oder Fristen verfehlt, wird als unzulässig ab¬ 
gewiesen. 

Keine übergeordnete Stellung haben die Behörden im 
privatrechtlichen Verkehr mit den Bürgern, z. B. beim 

Kauf oder Verkauf von Gegenständen; hier haben die Be¬ 
hörden dieselbe Stellung wie ein Privatmann. 
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6. Abſchnitt. 

Die Organiſation des Reichs. Das Reichs- 
land Elſass -Cothringen. Die Schutzgebiete. 

8 39. Der Railer. 

I. Staatsrechtliche Stellung des Kaisers im all¬ 

gemeinen. Artikel 11 der Reichsverfassung bestimmt: „Das 

Präsidium des Bundes steht dem Könige von Preußen zu, 

welcher den Namen Deutscher Kaiser führt.“ Der Kaiser 

hat also eine staatsrechtliche Doppelstellung. Er ist einmal 

Deutscher Kaiser, sodann ist er König von Preußen, ersteres 

ist er in Angelegenheiten des Reichs, letzteres in rein preu¬ 

hischen Angelegenheiten. 

Die kaiserliche Würde ist mit der preußischen Königs¬ 

krone in der Weise verbunden, daß der König von Preußen 
ohne weiteres, kraft der Reichsverfassung, auch Deutscher 

Kaiser ist. Der Erwerb der preußischen Königskrone richtet 
sich ausschließlich nach dem preußischen Verfassungsrecht. 

Die Einsetzung einer Regentschaft in Preußen hat zur Folge, 

daß auch die Ausübung der kaiserlichen Rechte durch den 
preußischen Regenten geschieht. 

Die Anordnungen und Verfügungen des Kaisers werden 
im Namen des Reichs erlassen und bedürfen zu ihrer 

Gültigkeit der Gegenzeichnung des Reichskanzlers, welcher 

dadurch die Verantwortlichkeit übernimmt (Artikel 17 der 

Reichsverfassung). Der Kaiser selbst ist unverantwortlich. 

Für die Gegenzeichnung gelten dieselben Regeln wie für 

die Gegenzeichnung der Minister in den Einzelstaaten; s. 
§ 22, VI. Bei Armeebefehlen und persönlichen Meinungs¬ 
äußerungen bedarf es daher keiner Gegenzeichnung. 

Der Kaiser hat als solcher keine Bezüge aus Reichs¬ 

mitteln. Da er die monarchischen Ehrenrechte (s. § 22, IV)
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schon als König von Preußen hatte, brauchten ihm als 

Kaiser Diefelben nicht beigelegt zu werden; Doch führt er 

außer dem faiferlihen Titel noch das fatferlihe Wappen 
und die kaiserliche Standarte. 

Der Kaiser genießt einen besonderen strafrecht¬ 

lichen Schutz. (Reichsstrafgesetzbuch §8 80, 94, 95.) 
II. Die Rechte des Kaisers sind folgende: 

1. Dem Kaiser steht es zu, den Bundesrat und den 
Reichstag zu berufen, zu eröffnen, zu vertagen 
und zu schließen. (Art. 12 der Reichsverfassung.) 

2. Die Gesetzesvorlagen werden nach Maßgabe 

der Beschlüsse des Bundesrats im Namen des Kaisers an 

den Reichstag gebracht. (Art. 16 der Reichsverfassung.) 

3. Dem Kaiser steht die Ausfertigung und Ver¬ 

kündigung der Reichsgesetze zu. (Art. 17 der Reichs¬ 
verfassung.) 

4. Der Kaiser überwacht die Ausführung der 

Reichsgesetze. (Art. 17 der Reichsverfassung.) Den 

Landesregierungen gegenüber, welche ihren verfassungs¬ 

mäßigen Pflichten nicht nachkommen, wird die Exekution 
von ihm vollstreckt (s. § 6, I. 4). 

5. Der Kaiser kann, wenn die öffentliche Sicherheit 

in dem Bundesgebiet bedroht ist, einen jeden Teil desselben 
in Kriegszustand erklären (s. 8 18). 

6. Soweit das Reich Strafgerichtsbarkeit hat, übt der 

Kaiser das Begnadigungsrecht (s. § 52, IV). 
7. Der Kaiser nimmt die Beziehungen des Reichs 

zu den auswärtigen Staaten wahr. „Der Kaiser 

hat das Reich völkerrechtlich zu vertreten, im Namen des 

Reichs Krieg zu erklären und Frieden zu schließen, Bünd¬ 
nisse und andere Verträge mit fremden Staaten einzugehen, 

Gesandte zu beglaubigen und zu empfangen. Zur Erklärung 

des Krieges im Namen des Reichs ist die Zustimmung des 

Bundesrats erforderlich, es sei denn, daß ein Angriff auf
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das Bundesgebiet oder deſſen Küſten erfolgt. Inſoweit 

die Verträge mit fremden Staaten ſich auf ſolche Gegen— 

ſtände beziehen, welche nach Artikel 4 in den Bereich der 

Reichsgeſetzgebung gehören, iſt zu ihrem Abſchluß die Zu— 

ſtimmung des Bundesrats und zu ihrer Gültigkeit die Ge— 

nehmigung des Reichstags erforderlich.“ (Artikel 11 der 

Reichsverfassung.) 
8. Das Landheer steht im Krieg und Frieden unter 

dem Befehl des Kaisers (das bayerische Kontingent nur 

im Kriege): Artikel 63 der Reichsverfassung, ebenso die 

Kriegsmarine: Artikel 53 der Reichsverfassung. 
9. Der Kaiser ernennt die Reichsbeamten (nament¬ 

lich den Reichskanzler), läßt dieselben für das Reich 

vereidigen und verfügt erforderlichen Falles deren Ent¬ 

lassung. 
III. Die Stellung des Kaisers zu den anberen 

Bundesfürsten. Er ist ihnen staatsrechtlich nicht über¬ 
geordnet, sondern hat nur eine bevorzugte Stellung, er 

ist der erste unter gleichen (primus inter pares). Daher 

spricht man von verbündeten Regierungen. Poli¬ 

tisch freilich überragt der Kaiser seine Verbündeten infolge 

der ihm zustehenden Machtbefugnisse (s. II) und als Herrscher 

des weitaus größten Bundesstaats. Dagegen hat der Kaiser 
nicht das Recht, die Übernahme der Krone durch einen 

Bundesfürsten von seiner Zustimmung abhängig zu machen; 
das Recht zur Thronfolge regelt sich vielmehr ausschließlich 
nach dem Verfassungsrecht des betreffenden Bundesstaats. 

Der Kaiser ist auch nicht Monarch oder Souverän des 

Reichs, wenn er auch einen Teil der Rechte hat, der dem 
Monarchen im allgemeinen zusteht. 

S 40. Der Bundesrat, 

I. Allgemeine Stellung des Bundesrats im 
Reichsorganismus. In 8 19, II ist bereits die allge¬
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meine Stellung des Bundesrats im Reichsorganismus dar— 
geſtellt worden. Der Bundesrat iſt der Träger der Reichs— 
gewalt; er iſt dasjenige Organ des Reichs, durch welches die 
Geſamtheit der verbündeten Regierungen vertreten wird. 

Im Bundesrat ſind nicht die Staaten als ſolche, ſondern 

die Monarchen (in den freien Städten die Senate) als 

Träger der Einzelſtaatsgewalt (ſ. $ 2, III) vertreten. 
I. Die Mitalieder des Bundesrats. Die Stim- 

menverteilung. Die Bunbesratsbevollmächtigten. 

Die Mitglieder des Bundesrats sind die Vertreter der 25 
Regierungen der deutschen Einzelstaaten. Elsaß=Lothringen 
hat keine Stimme im Bundesrat; s. hierüber § 43. 

Jede Regierung hat eine durch Artikel 6 der Reichs¬ 

verfassung festgestellte Stimmenzahl im Bundesrat. Die 

Zahl der Stimmen, die ein Bundesstaat führt, ist nicht etwa 

nach seiner Einwohnerzahl festgestellt worden; man griff 

vielmehr auf die Stimmenverteilung zurück, wie sie für 

das Plenum des alten Bundestags festgesetzt gewesen war, 

mit dem Unterschied, daß Preußen die Stimmen der von 

ihm 1866 einverleibten Länder: Hannover, Kurhessen, Hol¬ 

stein, Nassau und Frankfurt erhielt und damit also im ganzen 
17 Stimmen hat und daß Bayern anstelle von 4 Stimmen 

6 erhalten hat; vergl. im übrigen die Zusammenstellung 

in 85,1. 

Die Bertretung der Einzelregierungen im Bundesrat 
geichieht durch Bevollmäcdtigte; jedes Mitglied des Bundes 
fann ſoviel Bevollmächtigte zum Bundesrat ernennen, wie 
e3 Stimmen hat, Doch kann die Gejamtheit der zuftännigen 

Stimmen nur einheitlich abgegeben werden. (Artifel 6 der 

Reichsverfassung.) Die Bundesratsbevollmächtigten stimmen 
im Bundesrat nicht nach freier Überzeugung ab, sondern 

nach den Instruktionen ihrer Regierung. Die Instruktionen 

erhalten die Bevollmächtigten von ihrem Monarchen; die 

der freien Städte von den Senaten. Die Instruierung
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der Bevollmächtigten iſt eine Regierungshandlung und unter— 

liegt daher denſelben Beſtimmungen, denen Regierungs— 
handlungen überhaupt unterliegen; s. § 22. Der Minister, 

der die Instruktion erteilt oder gegengezeichnet hat, ist 

dafür nach Maßgabe seines heimatlichen Verfassungsrechts 
verantwortlich. 

Der Bundesrat prüft die Legitimation der Bevoll¬ 
mächtigten, nicht aber ihre Instruktionen; dafür, daß der 

Bevollmächtigte seine Stimme instruktionsgemäß abgibt, ist 
er nur seiner heimatlichen Regierung gegenüber verant¬ 

wortlich. 

III. Die Geschäftsbehandlung im Bumdesrat. 

Dorfiß. Berufung, Eröffnung, Pertagung, Schlie- 

fung. Maßgebend für die Geschäftsbehandlung im Bundes¬ 

rat ist die Reichsverfassung und die innerhalb der Schranken 

der Verfassung erlassene Geschäftsordnung, welche sich 

der Bundesrat am 21. Februar 1871 gegeben hat (revidiert 
am 26. April 1880, abgeändert am 31. Januar 1895). 

Verfassungsmäßig ist der Bundesrat keine ständige, 
sondern eine periodisch zusammentretende Versammlung. 

Nach Artikel 12 der Reichsverfassung steht es dem Kaiser 

zu, den Bundesrat zu berufen, zu eröffnen, zu vertagen 

und zu schließen; nach Artikel 13 findet ferner die Berufung 

des Bundesrats alljährlich statt; auch kann der Bundes¬ 

rat zur Vorbereitung der Arbeiten ohne den Reichstag, 

letzterer aber nicht ohne den Bundesrat berufen werden; die 

Berufung des Bundesrats muß nach Artikel 14 ferner 
erfolgen, wenn sie von einem Drittel der Stimmenzahl ver¬ 

langt wird. Tatsächlich ist aber der Bundesrat längst zu 

einer ständigen Versammlung geworden; die letzte formelle 
kaiserliche Berufung erfolgte 1883. 

Der Vorsitz im Bundesrat und die Leitung der Ge¬ 

schäfte steht nach Artikel 15 der Reichsverfassung dem Reichs¬ 
kanzler zu; ist derselbe verhindert und ist ein allgemeiner
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Stellvertreter für ihn beſtellt (ſ. 8 42, II), ſo hat letzterer 

das Recht des Vorſitzes; außerdem kann ſich der Reichs— 
kanzler durch jedes andere Mitglied vermöge ſchriftlicher 

Subſtitution (d. h. Vollmacht) vertreten laſſen. Sollte der 
Fall vorkommen, daß sämtliche preußische Bevollmächtigte 

verhindert wären, so darf der Vorsitz nur einem bayerischen 

Bevollmächtigten, nicht dem eines anderen Staates über¬ 
tragen werden; dies ist ein bayerisches Sonderrecht (s. 
8 7,D. 

Nach Artikel 7 der Reichsverfassung ist jedes Bundes¬ 

glied befugt, Vorschläge zu machen und in Vortrag zu 

bringen; das Präsidium ist verpflichtet, dieselben der Be¬ 
ratung zu übergeben. 

Der Bundesrat ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 

ernannten Bevollmächtigten beschlußfähig. Nicht ver¬ 

tretene oder nicht instruierte Stimmen werden nicht gezählt. 
Die Beschlußfassung erfolgt mit einfacher Mehrheit; bei 
Stimmengleichheit gibt die Präsidialstimme den Ausschlag. 
(Artikel 7 der Reichsverfassung.) 

Von dem Grundsatz, daß die einfache Mehr¬ 
heit entscheidet, gibt es jedoch 4 Ausnahmen: 

1. Veränderungen der Reichsverfassung gelten als ab¬ 

gelehnt, wenn sie im Bundesrat 14 Stimmen gegen sich 
haben: Artikel 78 der Reichsverfassung; da Preußen 
17 Stimmen hat, kann also ohne dessen Zustimmung die 

Reichsverfassung nicht geändert werden. 

2. Diejenigen Vorschriften der Reichsverfassung, durch 

welche bestimmte Rechte einzelner Bundesstaaten in deren 

Verhältnis zur Gesamtheit festgestellt sind (verfassungs¬ 

mäßige Sonderrechte; s. § 7, II) können nur mit Zu¬ 

stimmung des berechtigten Bundesstaats abgeändert werden: 
Artikel 78 Abs. 2 der Reichsverfassung. 

3. Nach Artikel 5 und 37 der Reichsverfassung gibt bei 

Meinungsverschiedenheiten im Bundesrat die Stimme des
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Präſidiums den Ausſchlag, wenn ſie ſich für die Aufrecht— 
erhaltung der beſtehenden Einrichtungen ausſpricht, bei fol— 

genden Gegenſtänden: Militärweſen, Kriegsmarine, Zölle 
und Verbrauchsſteuern von dem im Bundesgebiet ge¬ 

wonnenen Salz, Tabak, Branntwein, Bier, Zucker und 

Sirup. 

4. Nach Artikel 7, Abs. 4 der Reichsverfassung werden 

enndlich bei der Beschlußfassung über eine Angelegenheit, welche 

reichsverfassungsmäßig nicht dem ganzen Reich gemein¬ 

schaftlich ist, die Stimmen nur derjenigen Bundesstaaten 

gezählt, welchen die Angelegenheit gemeinschaftlich ist. Aus¬ 

geschlossen ist also das Stimmrecht Bayerns, Württembergs 
und Badens hinsichtlich der Bierbesteuerung, das Stimm¬ 

recht Bayerns und Württembergs hinsichtlich der auf sie 

nicht anwendbaren Post= und Telegraphengesetze, sowie das 

Stimmrecht Bayerns in bezug auf Heimats= und Nieder¬ 

lassungsverhältnisse und die dem Reiche eingeräumten 
Hoheitsrechte über das Eisenbahnwesen; vergl. hiezu 88. 

IV. Die Befugnisse des Bundesrats. 

1. Gesetzgebung. Ohne Zustimmung des Bundesrats 

kann kein Gesetz zustande kommen. Er hat das Recht der 
gesetzgeberischen Initiative: Artikel 7 Ziffer 1 der Reichs¬ 
verfassung; die Vorlagen werden nach Maßgabe der Be¬ 
schlüsse des Bundesrats im Namen des Kaisers an den 
Reichstag gebracht, wo sie durch Mitglieder des Bundesrates 
oder durch besondere, von letzterem zu ernennende Kom¬ 

missare vertreten werden: Artikel 16 der Reichsverfassung. 

Der Bundesrat beschließt ferner über die vom Reichstag 
gefaßten Beschlüsse: Artikel 7 Ziffer 1 der Reichsverfassung. 
—2 Allgemeine Reichsverwaltung. Sofernnicht 
durch Reichsgesetz etwas anderes bestimmt ist, beschließt 

der Bundesrat über die zur Ausführung der Reichsgesetze 

erforderlichen allgemeinen Verwaltungsvorschriften und Ein¬ 

richtungen; außerdem beschließt er über Mängel, welche
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bei der Ausführung der Reichsgeſetze oder der eben er— 

wähnten Verwaltungsvorſchriften und Einrichtungen hervor— 
treten: Artikel 7 der Reichsverfaſſung. 

3. Finanzverwaltung. Der Bundesrat hat durch 
Verfaſſung und Geſetz eine weitreichende Mitwirkung in 

der Reichsfinanzverwaltung erhalten; ſeine Genehmigung 

iſt zum Reichshaushaltsetat erforderlich; auch hat der Reichs— 

kanzler über die Verwendung aller Einnahmen des Reichs 
außer dem Reichstag auch dem Bundesrat zur Entlaſtung 

jährlich Rechnung zu legen. 

4. Rechtſprechung. In einzelnen Reichsgeſetzen iſt 

dem Bundesrat die Entſcheidung gewiſſer Streitfragen zu— 
gewieſen worden. Außerdem kommen hier folgende Fälle 

in Betracht: 

a) Streitigkeiten zwiſchen verſchiedenen Bundesſtaaten 
werden auf Anrufen des einen Teils von dem Bun— 

desrat erledigt; Streitigkeiten privatrechtlicher Art 

werden indes von den Gerichten entſchieden: Artikel 
76 Abs. 1 der Reichsverfassung. 

b) Verfassungsstreitigkeiten in solchen Bundesstaaten, in 

deren Verfassung nicht eine Behörde zur Entscheidung 

solcher Streitigkeiten bestimmt ist, hat auf Anrufen 

eines Teils der Bundesrat gütlich auszugleichen oder, 
wenn das nicht gelingt, im Weg der Reichsgesetz¬ 
gebung zur Erledigung zu bringen: Artikel 76 Abs. 2 

der Reichsverfassung. 

c) Wenn in einem Bundesstaat der Fall einer Justiz¬ 

verweigerung eintritt, und auf gesetzlichen Wegen 

ausreichende Hilfe nicht erlangt werden kann, so 

liegt dem Bundesrat ob, erwiesene, nach der Ver¬ 

fassung und den bestehenden Gesetzen des betreffenden 

Bundesstaats zu beurteilende Beschwerden über ver¬ 

weigerte oder gehemmte Rechtspflege anzunehmen, 
und darauf die gerichtliche Hilfe bei der Bundes¬
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regierung, die zu der Beſchwerde Anlaß gegeben 
hat, zu bewirken: Artikel 77 der Reichsverfaſſung. 

d) Wenn Bundesglieder ihre verfaſſungsmäßigen Pflich— 

ten nicht erfüllen, können ſie dazu im Wege der 
Exekution angehalten werden. Dieſe Exekution iſt 

vom Bundesrate zu beſchließen und vom Kaiſer zu 
vollſtrecken: Artikel 19 der Reichsverfaſſung. 

5. Verträge. Soweit Verträge mit fremden Staaten 
ſich auf Gegenſtände beziehen, welche nach Artikel 4 der 

Reichsverfaſſung in den Bereich der Reichsgeſetzgebung ge— 

hören, iſt zu ihrem Abſchluß die Zuſtimmung des Bundes— 
rats erforderlich: Artikel 11 Abſ. 3 der Reichsverfaſſung. 

6. Auflöſung des Reichstags. Zur Auflöſung 

des Reichstags während einer Legislaturperiode iſt ein Be— 

ſchluß des Bundesrats unter Zuſtimmung des Kaiſers er— 
forderlich. 

7. Ernennung von Reichsbeamten. Dem Bun— 
desrat iſt durch die Reichsverfaſſung (Artikel 36, Artikel 56 

Abſ. 1) wie durch einzelne Reichsgesetze eine Mitwirkung 
bei der Ernennung von Reichsbeamten zugewiesen worden, 

sei es, daß ihm das Recht der Wahl oder des Vorschlags 
oder der gutachtlichen Außerung beigelegt worden ift. 

8. Kriegserklärung. Zur Erklärung des Kriegs 
im Namen des Reichs ist die Zustimmung des Bundesrats 

erforderlich, es sei denn, daß ein Angriff auf das Bundes¬ 

gebiet oder dessen Küsten erfolgt, in welchem Fall dem 

Kaiser allein das Recht der Kriegserklärung zusteht: Artikel 
11 der Reichsverfassung. 

9. Mitwirkung bei Ausübung der Reichsge¬ 

walt in Elsaß=Lothringen; |. $ 43. 

10. Mitwirkung bei Ausübung der Schutz¬ 

gewalt in den Schutzgebieten; s. 8 44. 

V. Die Zundesratsausschüsse. Nach Artikel 8 der 

Reichsverfassung bildet der Bundesrat dauernde Ausschüsse
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für bejtimmte Angelegenheiten. PDenfelben merden die zu 

ihren Wrbeiten nötigen Beamten zur Berfügung geitellt. 

Sn jedem diefer Ausschüfje ift Preußen und mindejtens 4 

weitere Bundesftaaten vertreten; innerhalb der Ausichüfle 
führt jeder Staat nur eine Stimme Sn dem Ausschuß 

für das Landheer und die Feltungen hat Bayerı einen 

tändigen Sib, die übrigen Mitglieder Ddesjelben, jowie die 

Mitglieder des Ausschusses für das Seewesen werden vont 

Kaiser ernannt; die Mitglieder der anderen Ausschüsse wer¬ 

den vom Bundesrat gewählt. Die Zusammensetzung der 
Ausschüsse wird für jede Session des Bundesrats bezw. 

mit jedem Jahr erneuert, wobei die ausscheidenden Mit¬ 

glieder wieder wählbar sind. Die Bundesratsausschüsse sind 

Kommissionen des Bundesrats zur Vorbereitung der Bun¬ 
desratsbeschlüsse. Die Hauptaufgabe der Ausschüsse ist die 

Berichterstattung an den Bundesrat; nur ausnahmsweise 
ist einzelnen Ausschüssen die selbständige Erledigung ge¬ 

wisser Sachen übertragen. 

Eine Sonderstellung hat der Ausschuß für die aus¬ 

wärtigen Angelegenheiten. Derselbe besteht aus den 

Bevollmächtigten der Königreiche Bayern, Sachsen und 
Württemberg, sowie aus 2 vom Bundesrat alljährlich zu 

wählenden Bevollmächtigten anderer Bundesstaaten; Bayern 

führt den Vorsitz. Seine Aufgabe ist es nicht, Beschlüsse 

des Bundesrats in auswärtigen Angelegenheiten vorzube¬ 

reiten; vielmehr ist sein Zweck der, Mitteilungen der Reichs¬ 

regierung über den Stand der auswärtigen Politik entgegen¬ 

zunehmen und über Zielpunkte und Wege dieser Politik 
zu beraten. 

S 41. Der Reichstag. 

In diesem § findet Jich eine Anzahl von Begriffen, 

die Schon in 8 28 ff. erörtert worden find; zur Vermeidung 
von Wiederholungen wird auf diefe Daritellung verwiefen. 

Bazille, Reichsverfassung 2c. 11
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I. Allgemeine Stellung des Keichstags im 

Reichsorganismus. Staatsrechtliche Katur des 

Reichstags. Die Stellung des Reichstags im Deutschen 

Reich ist eine ganz ähnliche wie die der Landtage in den 
Einzelstaaten. Der Reichstag ist verfassungsrechtlich ein 

Organ des Reichs, politisch eine Vertretung der Regierten 
gegenüber dem Bundesrat und dem Kaiser. Der Reichstag 

hat die Interessen der Gesamtheit wahrzunehmen; deshalb 

bestimmt Artikel 29 der Reichsverfassung: „Die Mitglieder 

des Reichstages sind Vertreter des gesamten Volkes und 
an Aufträge und Instruktionen nicht gebunden.“ 

II. Die ZSuständigkeit des Reichstags. 

1. Gesetzgebung. Zum Zustandekommen eines 

Reichsgesetzes bedarf es der Zustimmung des Reichstags: 

Artikel 5 der Reichsverfassung. Der Reichstag hat das 
Recht der Initiative: Artikel 23 der Reichsverfassung. 

2. Verträge. Staatsverträge bedürfen, wenn sie in 

das Gebiet der Reichsgesetzgebung fallen, zu ihrer Voll¬ 
ziehbarkeit der Genehmigung des Reichstags; s. 8 47. 

3. Allgemeine Reichsverwaltung. Einige Re¬ 

gierungsakte bedürfen nach den betreffenden Gesetzen der 

Genehmigung des Reichstags; namentlich ist die durch den 
Kaiser erfolgende Vertagung des Reichstags über 30 Tage 

hinaus an dessen Zustimmung gebunden: Artikel 26 der 

Reichsverfassung. 

4. Finanzwesen. Der Reichshaushaltsetat wird durch 

ein Gesetz festgestellt (Reichsverfassung Artikel 69); also 

ist zu demselben die Zustimmung des Reichstags erforder¬ 

lich. „Dadurch hat der Reichstag nicht nur Gelegenheit, 
auf die Finanzwirtschaft des Reiches einen maßgebenden 

Einfluß auszuüben und in Aussicht genommene Regierungs¬ 

handlungen oder Einrichtungen durch Bewilligung oder 

Versagung der dazu erforderlichen Geldmittel zu genehmigen 
oder zu verhindern, sondern auch die gesamte Verwaltung,



E
E
I
I
E
I
I
I
I
I
I
I
I
E
 

w
o
g
d
v
a
d
o
u
s
y
g
 

u
a
p
y
ı
u
d
 

z
a
 

P
I
E
 

' 
23q 

3
g
u
J
%
 

'c 
u
a
p
u
a
a
l
v
a
ı
k
 
a
 

M
O
 

‘+ 
| 

unglama#sudet9 
J
d
 

selvisedqun 
Sed 

1501öRS 
is 

"Saajtuny 
sprarg 

sea 
Seinvd 

S#d 
OIBF 

T 
Yvanvgaßsirysipisig 

ur 
jvolsbundgi= 

p##o#ß 
1
0
 C 

  

DE Te 5 

###. 4. 

Ro 
u il 7 

A 
– 
4 —□—— 

| (Sss— 

 
 

 
 

 





§s 41. Der Reichstag. 165 

die Organisation und Tätigkeit aller Behörden und alle 
hervortretenden Bedürfnisse bei der Beratung über die ein¬ 
zelnen Ansätze des Etats seiner Kontrolle und Kritik zu 
unterziehen.“ (Laband, Reichsstaatsrecht, 4. Aufl. 1. Bd., 

S. 276.) Nach Artikel 73 der Reichsverfassung kann die 

Aufnahme einer Anleihe, sowie die übernahme einer Garantie 

zu Lasten des Reiches nur durch Gesetz, also nur mit Zu¬ 

stimmung des Reichstags erfolgen. Artikel 72 bestimmt 
ferner: Über die Verwendung aller Einnahmen des Reichs 

ist durch den Reichskanzler dem Bundesrate und dem Reichs¬ 

tage zur Entlastung jährlich Rechnung zu legen. 

5. Allgemeine Kontrolle der Reichsverwal¬ 

tung. Petitionsrecht. Die allgemeine Kontrolle der 
Reichsverwaltung übt der Reichstag einmal auf die unter 4 

genannte Weise, sodann durch das Recht auf Genehmigung 

gewisser Verwaltungsakte und den Anspruch auf Bericht¬ 

erstattung in gewissen Fällen. Außerdem hat der Reichstag 

nach Artikel 23 der Reichsverfassung das Recht, an ihn ge¬ 

richtete Petitionen dem Bundesrat, bezw. Reichskanzler 

zu überweisen. über Adressen und Interpellationen 

gegenüber der Reichsregierung schweigt die Reichsverfassung. 

In Wirklichkeit werden beide Befugnisse vom Reichstag 

ausgeübt; allein eine Pflicht der Reichsregierung zur Ent¬ 

gegennahme der Adressen oder Beantwortung der Inter¬ 
pellationen besteht nicht. Wünschen gegenüber der Reichs¬ 

regierung kann der Reichstag in Form einer Resolution 
Ausdruck geben. 

6. Verantwortlichkeit des Reichskanzlers s. 
8 42, II. 

III. Strafrehhtlicher Schuß des Reichstags. Siehe 

hierüber $ 28, II. 
IV. Bildung des Keichstags. Allgemeine Grund: 

sätze. Wahlkreise, Stimmbezirke, Wahlverfahren. Der 

Reichstag besteht aus einer einzigen Kammer. Nach Artikel
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20 der Reichsverfaſſung geht er aus allgemeinen und direkten 
Wahlen mit geheimer Abſtimmung hervor. Die näheren 
Vorſchriften enthält das Wahlgesetz vom 31. Mai 1869. 
Soweit das Wahlverfahren nicht durch dieses Gesetz fest¬ 
gestellt worden ist, ordnet dasselbe der Bundesrat durch 

ein einheitliches, für das Bundesgebiet gültiges Wahlregle¬ 

ment, das nur mit Zustimmung des Reichstags abgeändert 
werden kann. Dieses Wahlreglement ist am 28. Mai 1870 

erlassen und später wiederholt geändert worden. Die Fest¬ 

stellung der Zahl der Abgeordneten ist nach § 5 des Wahl¬ 

gesetzes so erfolgt, daß auf durchschnittlich 100 000 Seelen 

eines Bundesstaats ein Abgeordneter kommen soll; ein Über¬ 

schuß von mindestens 50 000 Seelen der Gesamtbevölkerung 

eines Bundesstaats wird 100000 Seelen gleich gerechnet; 
außerdem wird in einem Bundesstaat, dessen Bevölkerung 
100 000 Seelen nicht erreicht, ein Abgeordneter gewählt. 

Der ersten Berechnung ist diejenige Bevölkerungszahl zu¬ 

grunde gelegt worden, welche für die Wahlen zum verfassung¬ 
gebenden Reichstag maßgebend gewesen ist. Die Zahl der 

auf alle Bundesstaaten fallenden Abgeordneten beträgt 
397; im einzelnen ſ. 85, II. 

Eine Vermehrung der Zahl der Abgeordneten infolge 

der ſteigenden Bevölkerung wird durch Geſetz beſtimmt; ein 
ſolches Geſetz iſt bis jetzt nicht erlaſſen worden, trotzdem die 
Bevölkerung ſich ſeitdem ungeheuer vermehrt hat. 

Die einzelnen Bundesſtaaten ſind in Wahlkreiſe ge— 

teilt. Jeder Abgeordneter wird in einem beſonderen Wahl¬ 
kreis gewählt; die beſtehende Wahlkreiseinteilung kann nur 

durch Reichsgeſetz abgeändert werden. Jeder Wahlkreis zer— 
fällt in Stimmbezirke. Wer das Wahlrecht in einem Stimm— 

bezirk ausüben will, muß in demſelben zur Zeit der Wahl 

ſeinen Wohnſitz haben. Jeder darf nur an einem Orte 

wählen. 
Die Wahl iſt direkt. Entſcheidend iſt die abſolute
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Mehrheitz ist eine solche nicht vorhanden, so findet eine Stich¬ 

wahl zwischen denjenigen 2 Kandidaten statt, welche die 

höchste Stimmenzahl besitzen. Tritt bei der Stichwahl 

Stimmengleichheit ein, so entscheidet das Los. Die Wahl 

ist ferner geheim. Das Wahlrecht wird in Person durch 

verdeckte, in eine Wahlurne niederzulegende Stimmzettel 

ohne Unterschrift ausgeübt. Die Stimmzettel müssen von 

weißem Papier und dürfen mit keinem Kennzeichen versehen 
sein. Sie sollen 9:12 cm groß und von mitteldickem Schreib¬ 

papier sein; sie sind von dem Wähler in einem mit amtlichem 

Stempel versehenen Umschlag, der sonst keine Kennzeichen 
haben darf, abzugeben. Die Umschläge, die von den Be¬ 

hörden in der erforderlichen Zahl bereit zu halten sind, sollen 

12:15 cm groß und aus undurchsichtigem Papier hergestellt 
sein. Durch Bereitstellung geeigneter Nebenräume oder auf 
andere Weise ist dafür zu sorgen, daß der Wähler seinen 

Stimmzettel unbeobachtet in den Umschlag legen kann. 

In jedem Stimmbezirk sind zum Zwecke der Wahl 

Listen anzulegen, in welche die zum Wählen Berechtigten 
eingetragen werden. Diese Listen sind spätestens 4 Wochen 

vor dem zur Wahl bestimmten Tage zu Jedermanns Ein¬ 

sicht auszulegen; Einsprachen gegen die Listen sind binnen 
8 Tagen nach Beginn der Auslegung anzubringen. Nur die 
in die Listen aufgenommenen Personen sind zur Teilnahme 

an der Wahl berechtigt. 
Die Wahlhandlung, sowie die Ermittelung des 

Wahlergebnisses sind öffentlich. Die Funktion der Vor¬ 

steher, Beisitzer und Protokollführer bei der Wahlhand¬ 

lung in den Wahlbezirken und der Beisitzer bei der Ermitte¬ 
lung des Wahlergebnisses in den Wahlkreisen ist ein unent¬ 

geltliches Ehrenamt und kann nur von Personen ausgeübt 

werden, welche kein unmittelbares Staatsamt bekleiden. 
V. Das Recht, in den Reichstag zu wählen, 

steht jedem männlichen Deutschen zu, welcher das 25. Lebens¬
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jahr zurückgelegt hat. Von der Berechtigung zum Wählen 

sind ausgeschlossen: 
1. Personen, welche unter Vormundschaft stehen; 

2. Personen, über deren Vermögen der Konkurs ge¬ 

richtlich eröffnet ist und zwar während der Dauer des Kon¬ 
kursverfahrens; 

3. Perſonen, welche eine Armenunterstützung aus öffent¬ 

lichen Mitteln beziehen oder im letzten der Wahl voran— 

gegangenen Jahre bezogen haben; 
4. Perſonen, denen infolge rechtskräftigen Erkenntniſſes 

der Vollgenuß der ſtaatsbürgerlichen Rechte entzogen iſt, 
für die Zeit der Entziehung, ſofern ſie nicht in dieſe Rechte 

wieder eingeſetzt ſind. 

Die Berechtigung zum Wählen ruht außerdem: 
1. für die zum aktiven Heer und zur Marine gehörigen 

Militärperſonen mit Ausnahme der Militärbeamten; 

2. für Deutſche, welche im Deutſchen Reich keinen Wohn¬ 

ſitz haben oder zur Zeit der Wahl ſich nicht in dem Wahlbezirk 

ihres Wohnſitzes aufhalten; 
3. für Perſonen, welche aus Verſehen nicht in die Wahl— 

liſten aufgenommen worden ſind. 

VI. Das Recht, in den Reichstag gewählt zu 

werden. Wählbar ist jeder Deutsche, der die Reichsange¬ 

hörigkeit seit mindestens 1 Jahr besitzt, und von der Berech¬ 
tigung zum Wählen nicht ausgeschlossen ist. Nicht wähl¬ 

bar sind also die in V1—4 genannten Personen, wohl aber 

die in V I—3 am Ende genannten, für die die Berechtigung 
zum Wählen nur ruht. Nicht wählbar jind die Landes— 

herren der deutjchen Staaten, wohl aber die Senatoren 

der freien Städte. Da nach Xrtifel 9 der Reichsverfassung 

niemand gleichzeitig Mitglied des Bundesrat3 und des 
Reichstags sein darf, so ist ein Bundesratsbevoll¬ 
mächtigter zwar wählbar, muß dann aber aus dem Bun¬ 
desrat ausscheiden. Beamte bedürfen keines Urlaubs zum



§ 41. Der Reichstag. 169 

Eintritt in den Reichstag; diese Bestimmung gilt nur für 

Reichs=, Staats= und Kommunalbeamte. 

Wenn ein Mitglied des Reichstags ein besoldetes Reichs¬ 
amt oder in einem Bundesstaat ein besoldetes Staatsamt 

annimmt oder im Reichs= oder Staatsdienste in ein Amt 

eintritt, mit welchem ein höherer Rang oder ein höheres 

Gehalt verbunden ist, so verliert es Sitz und Stimme in 
dem Reichstag und kann seine Stelle in demselben nur durch 

neue Wahl wieder erlangen. (Artikel 21 der Reichs¬ 

verfassung.) 

VII. Die Legislatur= und Sitzungsperiobden. Dis¬ 

kontinuität der letzteren. Tagungen. Berufung, Der¬ 

tagung, Schließung (Entlassung) und Auflösung des 

Reichstags. Die Legislaturperiode dauert 5 Jahre: Art. 

24 der Reichsverfassung; sie beginnt mit dem Tage der 

Wahl. Der Kaiser beruft, eröffnet, vertagt und schließt 

den Reichstag: Artikel 12 der Reichsverfassung. Die Be¬ 
rufung des Reichstags findet alljährlich statt; der Reichs¬ 

tag kann nicht ohne den Bundesrat berufen werden: Artikel 
13 der Reichsverfassung. Die Vertagung erfolgt regelmäßig, 

aber nicht notwendig auf bestimmte Zeit. Ohne die Zu¬ 

stimmung des Reichstags darf die Vertagung desselben die 
Frist von 30 Tagen nicht übersteigen und während derselben 
Session nicht wiederholt werden: Artikel 26 der Reichsver¬ 
fassung. Die Wirkungen der Vertagung und Schließung 
des Reichstags sind die gleichen, wie bei den Landtagen; 
im ersteren Fall besteht Kontinuität, im letzteren Diskonti¬ 

nuität der Verhandlungen. Zur Auflösung des Reichstags 
während der Legislaturperiode ist ein Beschluß des Bundes¬ 

rats unter Zustimmung des Kaisers erforderlich; binnen 
60 Tagen nach der Auflösung müssen die Wähler und 

binnen 90 Tagen nach der Auflösung der Reichstag ver¬ 
sammelt werden: Artikel 24 und 25 der Reichsverfassung.
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VIII. Die Geschäftsbehandlung im Reichstag. 

Die Geschäftsorênung. 
1. Die Geschäftsordnung. Nach Artikel 27 der 

Reichsverfassung regelt der Reichstag seinen Geschäftsgang 
und seine Disziplin durch eine Geschäftsordnung; dieselbe 

ist vom 10. Februar 1876 und seither vielfach abgeändert. 
2. Eröffnung. Die Eröffnung des Reichstags ge¬ 

schieht namens der verbündeten Regierungen durch den 

Kaiser oder einen bevollmächtigten Reichsbeamten (Reichs¬ 
kanzler, Staatssekretär des Reichsamts des Innern). Er 

tritt beim Beginn einer neuen Legislaturperiode unter dem 
Vorsitz des ältesten Mitglieds, bei den späteren Sitzungs¬ 

perioden unter dem Vorsitz des Präsidenten der früheren 

Session zusammen. 

3. Die Prüfung der Legitimation der Abge¬ 
ordneten und die Entscheidung hierüber gebührt dem 

Reichstag: Artikel 27 der Reichsverfassung. 
4. Präsident, Vizepräsident und Schrift¬ 

führer werden vom Reichstag gewählt: Artikel 27 der 

Reichsverfassung. Der Präsident ernennt 2 Quästoren 
für das Kassen- und Rechnungswesen. 

5. Beratung und Beschlußfassung. Gesetzent¬ 
würfe unterliegen einer dreimaligen Beratung. Nach Be¬ 
endigung der ersten Beratung wird darüber beschlossen, 

ob eine Kommission mit der Vorberatung betraut werden soll. 
IX. Die Abteilungen und Kommissionen des 

Reichstags. Der Reichstag zerfällt in 7 Abteilungen von 

möglichst gleicher Mitgliederzahl; sie werden durch das Los 
gebildet; ihre Aufgabe ist die Vorprüfung der Wahlen und 

die Wahl von Kommissionsmitgliedern; letzteres ist aber 
nur Schein, da die Wahl der Kommissionsmitglieder von den 

Vorständen der Fraktionen vereinbart wird. Die Kom¬ 

missionen werden entweder für einzelne Angelegenheiten 

oder für ganze Gruppen von Geschäften gewählt. Ihre
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Aufgabe ift Vorberatung und Berichterjtattung an ven 

Reichstag. 
X. Die Mitglieder des Bundesrats oder befon- 

dere von ihm zu ernennende Kommiffare vertreten 

die vom Bundesrat befchloffenen Vorlagen im Reichstag: 

Artikel 16 der Neichsverfaflung. Außerdem hat jedes Mit- 
glied des Bundesrats das Recht, im Reichstag zu erscheinen; 

es muß daselbst auf Verlangen jederzeit gehört werden, 

um die Ansichten seiner Regierung zu vertreten, auch dann, 

wenn dieselben von der Mehrheit des Bundesrats nicht 
angenommen worden sind: Artikel 9 der Reichsverfassung. 

XI. Beschlußfähigkeit und Beschlußfassung. Zur 

Gültigkeit der Beschlußfassung ist die Anwesenheit der Mehr¬ 

heit der gesetzlichen Anzahl der Mitglieder erforderlich: 

Artikel 28 der Reichsverfassung, also 199 Mitglieder (Ge¬ 
samtzahl 397). Die Frage, ob die beschlußfähige Anzahl 

anwesend ist, unterliegt lediglich der Entscheidung des Reichs¬ 
tags. Die Beschlußfähigkeit wird in allen Fällen vermutet, 

in denen nicht durch Auszählung oder namentliche Ab¬ 
stimmung das Gegenteil festgestellt wird, selbst wenn die 
beschlußfähige Zahl offensichtlich nicht anwesend ist. 

Die Beschlußfassung erfolgt mit absoluter Stimmen¬ 

mehrheit: Artikel 28 der Reichsverfassung. Stimmengleich¬ 
heit gilt also als Ablehnung. 

XII. Die effentlichkeit der Reichstagsverhandlungen 

ist in der Reichsverfassung Artikel 22 vorgeschrieben. Nach 
demselben Artikel bleiben wahrheitsgetreue Berichte über 

Verhandlungen in den öffentlichen Sitzungen des Reichstags 

von jeder Verantwortlichkeit frei. 

XIII. Die Reichstagsmitglieder. Ihre Rechte und 

Pflichten. 

1. Die notwendigen Eigenschaften eines Ab- 
geordneten ergeben fich aus den Beitimmungen über Die 
Wählbarkeit; ſ. VI.
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2. Beginn und Ende der Eigenschaft als Ab¬ 

geordneter. Die Eigenschaft als Abgeordneter entsteht 
durch Annahme der Wahl, über welche der Gewählte binnen 
8 Tagen eine Erklärung abzugeben hat. Die Eigenschaft als 

Abgeordneter erlischt: 
a) durch Ablauf der Legislaturperiode; 

b) durch Auflösung des Reichstags; 

c) durch Tod; 
d) durch Niederlegung des Mandats; 

e) durch Verlust der zur Wählbarkeit erforderlichen 

Eigenschaften; 

f) durch Eintritt in den Staatsdienst oder Beförderung 

in demselben; 
8) durch Eintritt in den Bundesrat. 

3. Stellung der Abgeordneten gegenüber 

den Wählern. Der Abgeordnete ist von seinen Wählern 
unabhängig, da er Vertreter des ganzen deutschen Volkes 

ist; er ist also an Aufträge und Instruktionen nicht gebunden: 

Artikel 29 der Reichsverfassung. 
4. Die Abgeordneten sind zur Teilnahme an 

den Sitzungen verpflichtet; bei Verhinderungen bedürfen 

sie eines Urlaubs; doch besteht keine Strafe für das unent¬ 

schuldigte Fernbleiben von Sitzungen. 

5. Das Recht der freien Meinungsäußerung 

ist durch Artikel 30 der Reichsverfassung gewährleistet: 
„Kein Mitglied des Reichstages darf zu irgend einer Zeit 
wegen seiner Abstimmung oder wegen der in Ausübung 
seines Berufes getanen ÄAußerungen gerichtlich oder diszipli¬ 
narisch verfolgt oder sonst außerhalb der Versammlung zur 
Verantwortung gezogen werden.“ 

6. Unterwerfung der Abgeordneten unter 

die Disziplin des Reichstags. Bei ungehörigen AÄuße¬ 
rungen ruft der Präsident die Abgeordneten „zur Ordnung“. 

Außerdem hat er das Recht, ein Mitglied wegen gröblicher
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Verletzung der Ordnung für die betreffende Sitzung auszu— 
ſchließen. 

7. Verhaftungen, Untersuchungshaft, Zivil¬ 

haft. Nach Artikel 31 der Reichsverfassung kann ohne 

Genehmigung des Reichstags kein Mitglied während der 

Sitzungsperiode wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung 
zur Untersuchung gezogen oder verhaftet werden, außer 

wenn es bei Ausübung der Tat oder im Lauf des nächst¬ 
folgenden Tages ergriffen wird. Gleiche Genehmigung ist 

bei einer Verhaftung wegen Schulden erforderlich. Auf 

Verlangen des Reichstags wird jedes Strafverfahren gegen 

ein Mitglied desselben und jede Untersuchungs= oder Zivil¬ 

haft für die Dauer der Sitzungsperiode aufgehoben. 

8. Tagegelder und Reisekosten standen bis zum 

Jahre 1906 den Reichstagsabgeordneten nicht zu. Nun¬ 

mehr lautet der Artikel 32 der Reichsverfassung in der 

Fassung des Reichsgesetzes vom 21. Mai 1906 (Reichs¬ 

gesetzblatt S. 467) also: „Die Mitglieder des Reichs¬ 

tags dürfen als solche keine Besoldung beziehen. Sie er¬ 
halten eine Entschädigung nach Maßgabe des Gesetzes.“ 

Dieses Gesetz ist ebenfalls am 21. Mai 1906 ergangen 

(Reichsgesetzblatt S. 468); es bestimmt folgendes. Die 

Mitglieder des Reichstags erhalten: 

a) für die Dauer der Sitzungsperiode, sowie 8 Tage 

vor deren Beginn und 8 Tage nach deren Schluß 

freie Fahrt auf den deutschen Eisenbahnen, sowie 

b) aus der Reichskasse eine jährliche Aufwandsentschä¬ 

digung von insgesamt 3000 Mark, die am 1. De¬ 
zember mit 200 Mark, am 1. Januar mit 300 

Mark, am 1. Februar mit 400 Mark, am 1. März 

mit 500 Mark, am 1. April mit 600 Mark und 

am Tage der Vertagung oder Schließung des Reichs¬ 

tags mit 1000 Mark zahlbar wird. Für jeden Tag, 

an dem ein Mitglied des Reichstags der Plenar¬
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ſitzung ferngeblieben iſt, wird von der nächſtfälligen 

Entſchädigungsrate ein Betrag von 20 Mark in Ab— 
zug gebracht. Die Anweſenheit in der Plenarſitzung 

wird dadurch nachgewieſen, daß das Mitglied des 

Reichstags sich während der Dauer der Sitzung 

in eine Anwesenheitsliste einträgt. Wer an einer 

namentlichen Abstimmung nicht teilnimmt, gilt als 
abwesend, auch wenn er sich in die Liste eingetragen 

hat. Ein Verzicht auf die Aufwandsentschädigung 

ist unzulässig. Ein Mitglied des Reichstags darf 

in seiner Eigenschaft als Mitglied einer anderen 

politischen Körperschaft, wenn beide Körperschaften 
gleichzeitig versammlt sind, nur für diejenigen Tage 
Vergütung beziehen, für welche ihm auf Grund dieses 
Gesetzes ein Abzug von der Entschädigung gemacht 

ist. Auch darf es in dieser Eigenschaft während der 

Dauer der freien Fahrt auf den Eisenbahnen keine 

Eisenbahnfahrkosten annehmen. 

8 42. Die Reichsbehörden. 

I. Die Reichsbehörden im allgemeinen. Da das 

Reich nur auf wenigen Gebieten eine eigene Verwaltung 
hat, vielmehr regelmäßig die Ausführung der Reichsgesetze 

den Einzelstaaten überläßt und sich mit einer allgemeinen 

Oberaufsicht begnügt, so sind die Reichsbehörden wesentlich 
nur Zentralbehörden. Nur für die der unmittelbaren Reichs¬ 

verwaltung unterliegenden Gegenstände bestehen auch lokale 

Behörden (z. B. für die Post= und Telegraphenverwaltung). 

Nach Artikel 17 der Reichsverfassung hat der Reichs¬ 

kanzler die ausschließliche Verantwortung für die kaiserlichen 

Regierungsakte; er ist der einzige kaiserliche Minister; sämt¬ 

liche Reichsbehörden sind ihm unterstellt. Diese Unterord¬ 
nung ist aber nicht für sämtliche Reichsämter die gleiche.
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Auch bei den Reichsbehörden gibt es rechtsprechende Behörden 

und Verwaltungsbehörden (s. § 48). Den richterlichen Be¬ 

hörden sind einige Finanzbehörden insofern gleichgestellt, 

als sie für ihre Tätigkeit ganz oder teilweise eigene Verant¬ 

wortlichkeit haben und insoweit also vom Reichskanzler unab¬ 

hängig sind. 
II. Der Reichskanzler. Er ist der höchste kaiserliche 

Beamtez er vereinigt in seiner Person eine dreifache Stellung. 
1. Er ist der einzige Reichsminister und hat als 

solcher die Stellung, die den Ministern im allgemeinen 

zukommt; nach Artikel 17 der Reichsverfassung bedürfen die 

Verfügungen des Kaisers zu ihrer Gültigkeit der Gegen¬ 
zeichnung des Reichskanzlers, welcher dadurch die Verant¬ 

wortlichkeit übernimmt. Diese Verantwortlichkeit besteht 

gegenüber Bundesrat und Reichstag, ist aber keine staats¬ 

rechtliche, sondern nur eine politische (s. § 37, VI). Diese 

auf der Reichsverfassung beruhende Verantwortlichkeit des 
Reichskanzlers hat aber durch das Reichsgesetz vom 17. 

März 1878, betreffend die Stellvertretung des Reichskanzlers 

(Reichsgesetzblatt 1878, S. 7) eine erhebliche Anderung er¬ 
fahren. Dieses Gesetz bestimmt nämlich: Die zur Gültigkeit 

der Anordnungen und Verfügungen des Kaisers erforderliche 

Gegenzeichnung des Reichskanzlers, sowie die sonstigen dem¬ 

selben durch die Verfassung und die Gesetze des Reichs über¬ 

tragenen Obliegenheiten können durch Stellvertreter vor¬ 
genommen worden, die der Kaiser auf Antrag des Reichs¬ 

kanzlers in Fällen der Behinderung desselben ernennt. Dem 
Reichskanzler ist aber vorbehalten, jede Amtshandlung auch 

während der Dauer einer Stellvertretung selbst vorzunehmen. 
Die Stellvertretung findet in doppelter Weise statt: 

a) Es kann ein Stellvertreter allgemein für den ge¬ 
samten Umfang der Geschäfte und Obliegenheiten 
des Reichskanzlers ernannt werden. Von dieser Er¬ 
mächtigung ist Gebrauch gemacht worden, indem der
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Staatsſekretär des Innern mit der allgemeinen Stell— 

vertretung, ſoweit ſie nicht durch die Vorſtände der 
oberſten Reichsbehörden (ſ. unter b) gedeckt iſt, beauf— 

tragt worden iſt; 
b) es können für diejenigen einzelnen Amtszweige, 

welche sich in der eigenen und unmittelbaren Ver¬ 
waltung des Reichs befinden, die Vorstände der dem 

Reichskanzler untergeordneten obersten Reichsbehör¬ 

den mit der Stellvertretung desselben im ganzen Um¬ 
fang oder in einzelnen Teilen ihres Geschäftskreises 

beauftragt werden. Zu solchen Ressortstellvertretern 
können also bestellt werden: die Vorstände des Reichs¬ 
amts des Innern, des Auswärtigen Amts, des 

Marineamts, der Verwaltung der Reichseisenbahnen, 

des Reichspostamtes, des Justizamtes und des 

Schatzamtes. Diese Bestellung ist aber immer nur 
eine persönliche. Von dem Recht der Bestellung 

ist schon vielfach Gebrauch gemacht worden. 

Die Spezialstellvertreter sind tatsächlich verantwortliche 

Fachminister; allein sie stehen dem Reichskanzler nicht als 

gleichberechtigt zur Seite, sind ihm vielmehr untergeben; 
denn jederzeit kann der Reichskanzler persönlich eingreifen. 

Damit ist die Einheit in der Leitung des Reichs den ver¬ 

bündeten Regierungen und dem Reichstag gegenüber ge¬ 

währleistet. 

2. Der Reichskanzler führt nach Artikel 15 der Reichs¬ 

verfassung den Vorsitz und die Leitung der Ge¬ 
schäfte im Bundesratj vergl. hiezu 8§ 40, III. 

3. Aus der Reichsverfassung ergibt sich sodann, daß 

der Reichskanzler Mitglied des Bundesrats ist; er 

vertritt Preußen im Bundesrat. Nicht verfassungsrechtlich, 
wohl aber politisch notwendig ist es, daß der Reichskanzler 

zugleich preußischer Minister und zwar der Auswärtigen 

Angelegenheiten ist.
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Dem Reichskanzler ist für die von ihm persönlich bear¬ 

beiteten Angelegenheiten die sogenannte Reichskanzlei 

beigegeben. 
III. Die Reichsverwaltungsbehörden sind fol¬ 

gende: 
1. Das Reichsamt des Innern, dem die Bearbei¬ 

tung aller Angelegenheiten obliegt, für die nicht besondere 

Behörden eingesetzt sind. Ihm unterstehen namentlich: das 

Statistische Amt, die Normaleichungskommission, das Reichs¬ 
gesundheitsamt, das Patentamt, die Kommissare für das 

Auswanderungswesen, das Bundesamt für das Heimat¬ 

wesen, das Reichsversicherungsamt und das Aufsichtsamt 

für Privatversicherung; 
2. das Auswärtige Amtj; ihm sind die Reichsge¬ 

sandtschaften und Reichskonsulate unterstellt; desgl. das 

Kolonialamt. Übrigens ist die Schaffung eines besonderen 

Reichskolonialamts in Aussicht zu nehmen. 

3. das Reichsmarineamt; 
4. die Verwaltung des Reichsinvalidenfonds; 

5. das Reichseisenbahnamt für die Wahrnehmung 

des Aufsichtsrechts über die Eisenbahnen; 
6. die Reichsbankbehörden; 

7. das Reichspostamt; 

8. das Reichsjustizamt; 

9. das Reichsamt für die Verwaltung der 

Reichseisenbahnen (in Elsaß=Lothringen); 
10. das Reichsschatzamt für die Finanzverwaltung 

des Reichs; 
IV. Die unabhängigen Reichsfinanzbehörden mit 

eigener VDerantwortlichkeit sind folgende: 

1. Die Reichsschuldenverwaltung; diese Be¬ 

nennung führt die „Preußische Hauptverwaltung 

der Staatsschulden zu Berlin“, soweit sie die Reichs¬ 

schulden verwaltet. Für diesen Zweck ist nämlich bis jetzt 

Bazille, Reichsverfassung 2c. 12
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eine besondere Reichsbehörde nicht eingesetzt worden; viel¬ 

mehr hat man mit der Verwaltung der Reichsschulden 

bis jetzt stets die preußische Hauptverwaltung der Staats¬ 

schulden zu Berlin betraut; 
2. die Verwaltung des Reichsinvalidenfonds; 

3. die Reichsschuldenkommission, der die Auf¬ 

sicht über die Reichsschuldenverwaltung, die Verwaltung 

des Reichskriegsschatzes, die Verwaltung des Reichsinvaliden¬ 
fonds und über die An- und Ausfertigung, Einziehung und 

Vernichtung der Reichsbanknoten und Reichskassenscheine 
obliegt; 

4. der Rechnungshof des Deutschen Reichs zu 
Potsdam; dies ift feine bejfondere Neich3behörde, vielmehr 

ift mit Prüfung der Rechnungen des Haushalt3 immer 

noch die Preußische OberrechnungskammeKr betraut. 

V. Die richterlichen Reichsbehörden zerfallen in 

Reichsjustizgerichte, Reichsdisziplinargerichte und Reichsver¬ 
waltungsgerichte. 

1. Die Reichsjustizgerichte sind folgende: 
a) das Reichsgericht in Leipzig; 
b) die Reichskonsulargerichte in denjenigen Län¬ 

dern, in welchen das Deutsche Reich durch Herkommen 

oder Staatsverträge eigene Gerichtsbarkeit ausübt; 
c)die Gerichte in den Schußgebieten; 
d) das Reichsmilitärgericht zu Berlin; 
e) die Marinestrafgerichte. 

2. Die Reichsdisziplinargerichte für die Reichs¬ 
beamten. 

3. Die Reichsverwaltungsgerichte sind folgende: 

a) Das Bundesamt für das Heimatswesen zur 

Entscheidung von Streitigkeiten in Armensachen 

zwischen verschiedenen Armenverbänden; 
b) das verstärkte Reichseisenbahnamt zur Ent¬
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scheidung von Einsprüchen gegen Verfügungen des 
Reichseisenbahnamts; 

c) die Reichsrayonkommission zur endgültigen 

Entscheidung über Rekurse, die gegen die von den 

Kommandanturen in Rayonangelegenheiten erlasse¬ 

nen Anordnungen eingelegt werden; 

d) das Patentamt; 

e) das Oberseeamt zur Entscheidung von Beschwer¬ 
den gegen den Spruch eines Seeamts, durch welchen 
einem Seeschiffer oder Seesteuermann oder Maschi¬ 

nisten eines Seedampfers die Befugnis zur Ausübung 

des Gewerbes entzogen oder nicht entzogen ist; 

t) das Reichsversicherungsamtj; dies ist die Be¬ 

hörde für die obere Leitung der Unfall= und Inva¬ 
lidenversicherung; 

g9) das Kaiserliche Aufsichtsamt für Privat¬ 
versicherung. 

S 43. Das Reichsland Elfass-Eothringen, 

I. Allgemeine ftaatsrechtlihe Stellung des 

Reichslands. Die im Jahre 1871 mit dem Peutfchen 
Reich vereinigten, vorher franzöjiihen Gebiete Elfaß und 

Lothringen jind weder al3 jelbjtändiger Staat fonjtituiert, 

noch einem Bundesstaat einverleibt, sondern als Reichsland 

erklärt worden. Das Reichsland ist also ein Verwaltungs¬ 

bezirk, eine Provinz des Reichs, hat aber doch eigene Organe 

und eine besondere vermögensrechtliche Verwaltung. Die 

Staatsgewalt in Elsaß=Lothringen ist von der Staatsge¬ 

walt der deutschen Bundesstaaten verschieden; es gibt keine 
besondere elsaß=lothringische Staatsgewalt, da dem Reich 

sämtliche Hoheitsrechte über Elsaß=Lothringen zustehen; die 

Staatsgewalt in Elsaß=Lothringen ist Reichsgewalt. Es gibt 
auch keine besondere elsaß=lothringische Staatsangehörigkeit.
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II. Die Geſetzgebung. Das Reichsland unterliegt 

natürlich der Reichsgeſetzgebung in derſelben Weiſe wie die 

Einzelſtaaten. Elſaß-lothringiſche Landesgeſetze, d. h. Ge— 

ſetze, deren Geltungsbereich nur das Reichsland ſein ſoll, 

können auf doppelte Weiſe zuſtande kommen: 
1. Sie werden vom Reich, alſo vom Bundesrat und 

Reichstag erlaſſen; dem Kaiſer liegt nur die Ausfertigung 
und Verkündigung ob. 

2. Das Reichsgesetz bom 2. Mai 1877 hat einen anderen 

Weg der elsaß=lothringischen Landesgesetzgebung als den 
regelmäßigen festgestellt. Danach steht die Gesetzgebung dem 

Kaiser zu; er bedarf aber der Zustimmung des Bundesrats 
und des elsaß=lothringischen Landesausschusses. Die Gesetz¬ 
entwürfe sind vom Staatsrat zu begutachten. 

3. Der Kaiser hat ferner die Befugnis, während der 

Reichstag nicht versammelt ist, Notverordnungen mit Zu¬ 
stimmung des Bundesrats zu erlassen; dieselben dürfen jedoch 

den im Wege der Reichsgesetzgebung erlassenen Gesetzen 
(1) nicht zuwiderlaufen und treten außer Wirksamkeit, wenn 

der Reichstag die nachträgliche Genehmigung nicht erteilt. 
III. Wer übt die Reichsgewalt im übrigen (ab¬ 

gesehen von der Gesetzgebung) im Reichsland aus?d 

Kaiser, Statthalter, Staatssekretär. Inhaber der 

Staatsgewalt in Elsaß=Lothringen ist das Reich selbst; die 

Ausübung derselben ist aber dem Kaiser übertragen. Über 

die Beschränkungen desselben hinsichtlich der Gesetzgebung 

s. unter II. Kaiserlicher Minister für Elsaß=Lothringen ist 

aber nicht der Reichskanzler, sondern der in Elsaß=Loth¬ 
ringen residierende kaiserliche Statthalter; diesem liegt die 

Gegenzeichnung der Anordnungen und Verfügungen des 

Kaisers in elsaß=lothringischen Landesangelegenheiten ob; 

er übernimmt damit die Verantwortung. Allein der Statt¬ 

halter ist nicht bloß kaiserlicher Minister; vielmehr kann 

der Kaiser die Ausübung der ihm über Elsaß=Lothringen
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zustehenden Befugnifje ganz oder teilweife dem Statthalter 

übertragen. Sofern der Kaifer von diefer Ermädtigung 

Gebrauch macht, — und Die ift gejchehen — hat ver 

Statthalter eine doppelte GOtellung: 
1. Er Hat die landesherrlichen Befugnisse des Kaisers, 

joweit fie ihm übertragen find; 
2. er ist kaiserlicher Minister Hinfichtlich derjenigen 

Angelegenheiten, für welche ihm die landesherrlichen Be¬ 

fugnisse vom Kaiser nicht übertragen sind. Als solcher hat 

er auch die außerordentlichen Gewalten, die das Reichs¬ 

gesetz vom 31. Dezember 1871 zuläßt, also namentlich das 
Recht, bei Gefahr für die öffentliche Sicherheit alle Maß¬ 
regeln ungesäumt zu ergreifen, welche er zur Abwendung 

der Gefahr für erforderlich erachtet. Diese ministeriellen 

Befugnisse übt der Statthalter ohne Gegenzeichnung und 
unter eigener Verantwortlichkeit aus. Insoweit der Statt¬ 

halter aber landesherrliche Befugnisse ausübt, ist er frei 

von konstitutioneller Verantwortlichkeit; in diesen Fällen 

hat der Staatssekretär gegenzuzeichnen. 

Der Staatssekretär ist Vorstand des Ministeriums für 

Elsaß=Lothringen; dieses Ministerium zerfällt in Abteilungen 
mit Unterstaatssekretären an der Spitze. 

IV. Der Staatsrat besteht aus dem Statthalter, dem 

Staatssekretär, den Unterstaatssekretären, dem Präsidenten 

des Oberlandesgerichts, dem ersten Staatsanwalt bei diesem 
Gericht, sowie aus 8—12 vom Kaiser ernannten Mit¬ 
gliedern. Seine Aufgabe ist es, Entwürfe von Gesetzen, 
Ausführungsverordnungen und die ihm vom Statthalter 

überwiesenen Angelegenheiten zu begutachten. 

V. Der TLandesausschuß hat eine den Landtagen 
der Einzelstaaten ähnliche Stellung: Er besteht aus 58 
Mitgliedern. 34 gehen aus Wahlen der Bezirkstage (s. VI) 

hervor, die übrigen aus Wahlen der Gemeinderäte. Der 

Landesausschuß hat namentlich folgende Rechte:
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1. Diejenigen Landesgeſetze, welche der Kaiſer unter 
Mitwirkung des Bundesrats erläßt, bedürfen seiner Zu¬ 

stimmung; 
2. die Feststellung des Landeshaushaltsetats bedarf 

seiner Zustimmung, sofern sie nicht ausnahmsweise im Weg 

der Reichsgesetzgebung erfolgt; | 
3. er hat das Recht, die Rechnungen über den Landes¬ 

haushaltsetat zu prüfen und die Entlastung der Regierung 

auszusprechen; 

4. er hat da3 Necht, an ihn gerichtete Petitionen dem 

Ministerium zu überweisen. 

Nicht aber besitzt der Landesausschuß das Recht der 

allgemeinen Kontrolle über die Landesverwaltung. Er kann 
den Statthalter und den Staatssekretär nicht zur Verant¬ 
wortung ziehen. 

VI. Die Derwaltung und Justiz wird durch kaiser¬ 

liche mit Landesbeamten besetzte Behörden ausgeübt. Das 

Reichsland zerfällt in Bezirke, Kreise und Gemeinden. Die 

betreffenden Beamten sind der Bezirkspräsident, der Kreis¬ 

direktor und der Bürgermeister. Die Bürgermeister werden 

nicht gewählt, sondern von der Regierung ernannt. Als 

kommunale Vertretungen bestehen Bezirkstage, Kreistage 
und Gemeinderäte. 

8 44. Die deutschen Schutzgebiete, 

Die deutſchen Schutzgebiete ſind in $ 5, II aufgezählt. 
Dieſelben ſind der Reichsgewalt unterworfen. Den Inbe¬ 

griff der dem Reich in den Schutzgebieten zuſtehenden 

Hoheitsrechte bezeichnet man mit Schutzgewalt; ihre 

Ausübung iſt dem Kaiſer übertragen. Eine Beſchränkung 
desſelben beſteht, auch hinſichtlich der Befugnis zur Ge— 

ſetzgebung, nur inſoweit, als das Konſulargerichtsbarkeits— 
geſetz für Privatrecht, Strafrecht und gerichtliches Verfahren
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maßgebend iſt und der Etat für die Schutzgebiete jährlich 

durch Reichsgeſetz feſtgeſtellt wird. Die kaiſerlichen Ver— 
fügungen bedürfen der Gegenzeichnung des Reichskanzlers. 

Höchſtes Regierungsorgan in den Kolonien ſind die 

kaiſerlichen Gouvernements mit Gouverneuren an der Spitze 

(Landeshauptmann in den Marſchallinſeln). Einige Kolo— 
nien (Kamerun, Oſtafrika) ſind in Bezirksämter mit Bezirks— 

amtmännern an der Spitze eingeteilt. 

Auch finden sich bereits Ansätze zu einer Selbstverwal¬ 

tung. Es bestehen, allerdings nur zum Teil, Gouver¬ 

nementsräte, deren Gutachten der Gouverneur in be¬ 

stimmten Angelegenheiten einholen muß, sowie Bezirks¬ 

räte, welche dem Bezirksamtmann mit beratender Stimme 
zur Seite stehen. 

Die Kolonialgesellschaften haben keine staats¬ 

rechtliche Bedeutung. Die Häuptlinge der Eingeborenen 
haben noch eine persönliche Herrschaft über ihre Stämme; der 

Umfang ihrer Rechte ergibt sich aus den mit ihnen abge¬ 
schlossenen Verträgen. 

  

7. Abschnitt. 

Geletze, Verordnungen und Verträge. 

8 45. Geletze und Verordnungen im allgemeinen, 

I. Der Begriff des Gefeßes und der Verordnung. 

Die Tätigkeit des Staats pflegt man in verschiedener Weise 

zu scheiden. Man spricht von Gesetzgebung und Voll¬ 

ziehung (vollziehende Gewalt, ausübende Ge¬ 

walt, Exekutive), ein Gegensatz, der sich im wesentlichen 
aus den Worten selbst ergibt. Doch ist das Wort Vollziehung
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zu enge; denn das Weſen derſelben beſteht nicht nur in der 

Vollziehung der Geſetze, ſondern auch in einer pflegenden, 

die Volkswohlfahrt fördernden Tätigkeit, welche regelmäßig 

nicht durch Geſetze beſtimmt wird. Die Vollziehung ſcheidet 
man dann wieder in Rechtſprechung und Verwal— 

tung. 

Zum Verſtändnis des Weſens der Geſetzgebung iſt nun 
zu bemerken, daß das Wort Geſetz zweierlei Bedeutungen hat; 
man ſpricht von Geſetzen im materiellen und for— 

mellen Sinn und will damit ſagen, daß der Begriff des 

Geſetzes im erſteren Sinn durch ſeinen Inhalt, im letzteren 

Sinn durch ſeine Form beſtimmt wird. Im Leben verwendet 
man das Wort Geſetz regelmäßig im letzteren Sinn; man 

pflegt damit diejenigen Anordnungen der Staatsgewalt zu 
bezeichnen, welchen das Parlament ſeine Zuſtimmung gegeben 

hat. Gesetz im formellen Sinn ist also jede von 

den gesetzgebenden Organen (Regierung und 
Volksvertretung) ausgehende Anordnung. Daß 
das Wort Gesetz aber noch eine andere Bedeutung haben 
muß, geht z. B. aus den Verfassungsurkunden hervor, in 
welchen bestimmt ist, daß kein Gesetz ohne Zustimmung 

des Landtags ergehen kann. Denn das ist ja nun die 
Frage: Welcher Inhalt macht eine Anordnung der Staats¬ 

gewalt zum Gesetz? Es muß also einen Begriff des Gesetzes 

in materiellem Sinn geben. Weder in der Wissenschaft noch 
in der Praxis herrscht aber völlige Einigkeit darüber, was 

ein Gesetz im materiellen Sinn ist, und es gibt manche 
Fälle, bei denen das Parlament seine Mitwirkung verlangt, 

obwohl deren verfassungsmäßige Notwendigkeit von der Re¬ 

gierung bestritten wird. Wir können hier auf diesen Streit 

nicht eingehen. Gesetz im materiellen Sinn ist nach der über¬ 
wiegenden Ansicht die für die Bürger verbindliche 

Anordnung eines Rechtssatzes; in der Regel er¬ 

hält dieser Befehl allgemeine Vorschriften. Gesetze im ma¬
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teriellen Sinn können grundsätzlich nur mit Zustimmung 

der Volksvertretung erlassen werden. 

Jeder Befehl der Staatsgewalt, der nicht in Gesetzes¬ 

form ergeht, d. h. also ohne Zustimmung der Volksver¬ 
tretung, ist eine Verordnung im weiteren Sinn. Nach 
dem soeben Ausgeführten können Verordnungen grundsätzlich 

Rechtssätze, welche allgemein verbindlich sind, nicht anordnen 
und hierin liegt gerade der praktische Unterschied zwischen 

Gesetz und Verordnung. Will die Regierung allgemein¬ 

verbindliche Rechtssätze erlassen, so bedarf sie hiezu der Zu¬ 

stimmung der Volksvertretung. Allein in vielen Fällen ist 
durch Verfassung oder Gesetz dem Monarchen oder den 

Behörden der Verwaltung die Ermächtigung zum Erlaß 
allgemein verbindlicher Rechtssätze gegeben worden. Diese 

Verordnungen sind dann Gesetze im materiellen Sinn, aber 

keine Gesetze im formellen Sinn. Man heißt sie Rechtsver¬ 
ordnungen (Verordnungen im engeren Sinn) im Gegen¬ 

satz zu den Verwaltungsverordnungen. Eine Rechts¬ 
verordnung liegt also vor, wenn auf Grund gesetzlicher Er¬ 

mächtigung durch den Monarchen oder die Behörden eine 

Rechtsregel für allgemein verbindlich erklärt wird. Ver¬ 

waltungsverordnungen (Reglement, Instruktion) sind Ver¬ 

ordnungen, welche von den höheren Verwaltungsorganen 
gegenüber den niederen erlassen werden; sie enthalten keine 

für die Untertanen verbindlichen Rechtssätze, sondern nur 

Befehle an die untergebenen Beamten. Zu ihrem Erlaß 
bedarf es keiner besonderen gesetzlichen Ermächtigung; doch 

müssen sie sich natürlich innerhalb der Grenzen der Gesetze 
halten. 

Die Rechtsverordnungen sind entweder Ausfüh¬ 

rungsverordnungen oder Polizeiverordnungen 
oder Notverordnungen. Eine Ausführungsverordnung 

ist eine solche, welche nähere Vorschriften über die Aus¬ 

führung und Vollziehung von Gesetzen gibt; sie kann ent¬
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weder eine Rechtsverordnung oder eine Verwaltungsver— 

ordnung ſein. Viele Verfaſſungsurkunden (Preußen, Sach— 
ſen, Württemberg, Baden, Heſſen uſw.) geben dem Mo— 
narchen allgemein das Recht, Ausführungsverordnungen zu 

den Geſetzen zu erlaſſen. Es iſt beſtritten, ob unter dieſen 

Ausführungsverordnungen nur Verwaltungsverordnungen 
oder auch Rechtsverordnungen zu verſtehen ſind. 

Polizeiverordnungen ſind allgemeine Anordnungen der 
Polizeibehörden, welche gewiſſe Handlungen unter An— 

drohung von Strafen gebieten oder verbieten. Sie können 
von den Orts- und Bezirkspolizeibehörden, ſowie von den 
Miniſterien auf Grund geſetzlicher Ermächtigung, die überall 

in weitem Umfang gegeben iſt, erlaſſen werden. 

Notverordnungen ſind Verordnungen, welche vom Mo— 
narchen erlaſſen werden können, wenn ein dringender Not— 

ſtand das ſofortige Eingreifen der Geſetzgebung erfordert. 

Dieſes Recht iſt dem Monarchen in den meiſten Verfaſſungen, 

in der Regel aber nur für Zeiten, wo der Landtag nicht 
verſammelt iſt, zugeſprochen. Die Notverordnungen heißen 

auch provisorische (— vorläufige) Gesetze. Über Voraus¬ 

setzung, Form, Dauer und Inhalt der Notverordnung geben 

die Verfassungen regelmäßig besondere Bestimmungen. Die 

Reichsverfassung kennt kein Notverordnungsrecht. Das Not¬ 

verordnungsrecht des Monarchen ist jetzt durch die Reichs¬ 

verfassung und die Reichsgesetzgebung wesentlich eingeschränkt 

worden; denn in Rechtsverhältnisse, die auf Reichsrecht 

beruhen, können die Einzelstaaten und ihre Regierungen 

nur insoweit eingreifen, als eine reichsgesetzliche Ermäch= 

tigung hiezu besteht. Wegen der Verhängung des Belage¬ 

rungszustands s. 8 18. 

II. Die Feststellung des Gesetzesinhalts, Sank¬ 

tion, Ausfertigung (Promulgation) und Perfündi- 

gung (Hublikation) der Gesetze. Bei dem Prezesse,
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durch welchen ein Gesetz (im formellen Sinn) zustande kommt, 

lassen sich in den konstitutionellen Staaten 4 Stadien unter¬ 

scheiden: 

1. Die Feststellung des Gesetzesinhalts. Zu¬ 

nächst wird ein Entwurf des Gesetzes gefertigt und zwar 

entweder von der Regierung oder vom Landtag. Das Recht, 
einen Gesetzesvorschlag einzubringen, heißt man das Initia¬ 

tivrecht, Recht der gesetzgeberischen Initiative. 

Der Inhalt des Gesetzes wird dann in Verhandlungen 

zwischen Regierung und Landtag festgestellt. Die Befugnis 
des Landtags, Abänderungen (französisch: Amende¬ 

mentgs) des Gesetzentwurfs vorzunehmen und von Annahme 

derselben die Zustimmung zu dem Gesetz abhängig zu 

machen, heißt man das Recht der Amendierung. Der 

Gesetzesinhalt ist festgestellt, wenn er von Regierung und 
Landtag angenommen ist. 

2. Die Sanktion. Damit, daß der Gesetzesinhalt 

festgestellt ist, ist das Gesetz noch nicht zustandegekommen. 

Auch ein vom Landtag unverändert angenommener Gesetz¬ 

entwurf der Regierung wird mit dieser Annahme noch nicht 

Gesetz; er bedarf vielmehr, um Gesetz zu werden, noch des 

Befehls, daß der vereinbarte Gesetzesinhalt auch Gesetz sein 
soll. Dieser Befehl heißt Sanktion. 

3. Die Ausfertigung (Promulgation)y) ist die 
urkundliche, feierliche, authentische Erklärung des Gesetzes¬ 
willens, für welche Formvorschriften bestehen. 

.4. Die Berfündigung (Bublifation) ift die amt- 
liche, öffentliche Kundmachung des Gesetzes durch das Ge¬ 

setzesblatt. Durch die Verkündigung erlangt das Gesetz allge¬ 

meine Gültigkeit und wird ein Bestandteil der Rechts¬ 
ordnung.
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8 46. Die Reichsgeletzgebung und die 

Landesgesetzgebung. 

I. Die Reichsgesetzgebung. Artikel 5 der Reichs¬ 

verfassung bestimmt: „Die Reichsgesetzgebung wird aus¬ 
geübt durch den Bundesrat und den Reichstag. Die Über- 

einstimmung der Mehrheitsbeschlüsse beider Versammlungen 

ist zu einem Reichsgesetz erforderlich und ausreichend.“ Der 

Weg der Reichsgesetzgebung ist folgender: 
1. Die Feststellung des Gesetzesinhaltes ist 

Sache des Bundesrats und des Reichstags. Beide haben 
auch das Initiativrecht: Artikel 7 und 23 der Reichsver¬ 

fassung. Jede Regierung hat das Recht, im Bundesrat Ge¬ 

setze vorzuschlagen; das Präsidium ist verpflichtet, dieselben 

der Beratung zu übergeben; außerdem hat nach Artikel 9 

der Reichsverfassung jedes Mitglied des Bundesrats das 

Recht, im Reichstage zu erscheinen, um die Anträge seiner 

Regierung zu vertreten; es muß daselbst auf Verlangen 
jederzeit gehört werden, auch dann, wenn die Anträge von 

der Mehrheit des Bundesrats nicht angenommen sind. Der 
Reichstag hat auch das Recht der Amendierung. 

Grundsatz ist, daß zum Erlaß eines Reichsgesetzes 

sowohl im Bundesrat, wie im Reichstag die einfache Mehrheit 
genügt. Dieser Grundsatz gilt für den Reichstag unbedingt; 
er erleidet aber mehrere Einschränkungen für den Bundes¬ 
rat; vergl. hierüber § 40, III. Vergl. zu 1. auch § 41, 
VIII—Xl. 

2. Die Sanktion der Reichsgesetze steht dem Träger 
der Reichsgewalt, somit den verbündeten Regierungen, bezw. 
deren Vertreter, dem Bundesrat zu. 

Anläßlich der Aufhebung des § 2 des Jesuitengesetzes 

ist die Frage erörtert worden, bis zu welchem Zeitpunkt 

der Bundesrat das Recht hat, einem Beschluß des Reichs¬ 

tags seine Zustimmung und Sanktion zu erteilen. Während
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ein Teil der Staatsrechtslehrer der Ansicht ist, daß dies 

spätestens bis zum Beginn der neuen Legislaturperiode 

des Reichstags geschehen müsse, vertreten andere die Auf¬ 

fassung, daß der Bundesrat an keine Zeitbeschränkung ge¬ 

bunden ist. Der Bundesrat hat sich auf den Standpunkt 

der letzteren Auffassung gestellt und den Initiativbeschluß 
des Reichstags vom 25. Januar 1899 am 8. März 1904 
sanktioniert. 

3. Die Ausfertigung der Reichsgesetze ist Recht 
und Pflicht des Kaisers: Artikel 17 der Reichsverfassung. 

Ein vom Reichstag angenommenes, vom Bundesrat sanktio¬ 

niertes Gesetz muß der Kaiser ausfertigen, auch wenn er mit 
demselben nicht einverstanden ist. 

4. Die Verkündigung der Reichsgesetze ist ebenso, 
wie die Ausfertigung, Recht und Pflicht des Kaisers. Nach 
Artikel 2 der Reichsverfassung erhalten die Reichsgesetze 

ihre verbindliche Kraft durch ihre Verkündigung von Reichs¬ 
wegen, welche vermittelst des Reichsgesetzblatts ge¬ 

schieht. Sofern nicht in dem publizierten Gesetze ein anderer 

Anfangstermin seiner verbindlichen Kraft bestimmt ist, be¬ 

ginnt die letztere mit dem 14. Tage nach dem Ablauf des¬ 
jenigen Tags, an welchem das betreffende Stück des Reichs¬ 

gesetzblatts in Berlin ausgegeben worden ist. 

Neben dem Reichsgesetzblatt besteht noch das Zentral¬ 

blatt für das Deutsche Reich, in welchem die übrigen 
Anordnungen der Reichsgewalt verkündet werden. 

II. Die Landesgesetzgebung. Gesetzgeber ist in den 

konstitutionell=monarchischen Staaten der Monarch; zur Aus¬ 
übung seiner gesetzgeberischen Befugnisse bedarf er aber der 

Zustimmung des Landtags. Der Weg der Gesetzgebung 
ist für alle Gesetze im materiellen Sinn vorgeschrieben; 

der Erlaß derselben im Weg der Verordnung ist nur kraft 

verfassungs= oder gesetzmäßiger Ermächtigung zulässig. Der 
Weg der Landesgesetzgebung ist folgender:
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1. Die Feſtſtellung des Geſetzesinhalts iſt 

Sache der Regierung und des Landtags. Beider Zuſtim— 
mung iſt zu einem Geſetz erforderlich und ausreichend. Ob— 
wohl die Geſetzesentwürfe regelmäßig von der Regierung 

ausgehen, hat doch auch der Landtag, von wenigen Aus— 

nahmen abgeſehen, das Initiativrecht; wo Zweikammer— 

ſyſtem beſteht, haben beide Kammern dieſes Recht. Die 
Regierung kann die Geſetzentwürfe nach Belieben in der 
1. oder 2. Kammer einbringen; doch beſteht hinſichtlich 

der Finanzgeſetze oft die Verpflichtung, die Entwürfe zunächſt 

der 2. Kammer vorzulegen. Die Kammern haben auch 
das Recht der Amendierung; doch hat die erſte Kammer 

häufig dieſes Recht nicht bei dem Staatshaushaltsetat, den 

ſie nur im ganzen annehmen oder ablehnen kann. 

Die Landtage ſtimmen in der Regel mit einfacher 

Mehrheit ab, doch beſteht für Verfaſſungsänderungen 

häufig die Vorſchrift einer größeren Mehrheit oder ſonſtige 
erſchwerende Vorſchriften. 

2. Die Sanktion iſt ein Recht des Monarchen; be— 

züglich der zeitlichen Beſchränkung herrſcht derſelbe Streit, 
der bezüglich der Reichsgesetze besteht; s. I, 2. 

3. Die Ausfertigung ist ebenfalls Recht des Mo¬ 
narchen. 

4. Die Verkündigung endlich steht gleichfalls dem 

Monarchen zu; einige Verfassungen schreiben vor, daß bei 
der Verkündigung die Zustimmung des Landtags zu er¬ 
wähnen ist. Für die Verkündigung bestehen jetzt überall 
besondere Gesetzesblätter (Regierungsblatt, Gesetzessamm¬ 
lung). Das Gesetz tritt mit dem Tag der Verkündigung 

in Kraft; häufig finden sich aber besondere Vorschriften 

über den Tag der Inkraftsetzung, sei es in den Verfassungen 

oder in den einzelnen Gesetzen. 
III. Das Derhältnis der Reichs= und Kandes- 

gesetzgebung ist in Artikel 2 der Reichsverfassung ge¬
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regelt. Dieser bestimmt: Innerhalb des Bundesgebiets übt 

das Reich das Recht der Gesetzgebung nach Maßgabe des 
Inhalts dieser Verfassung und mit der Wirkung aus, daß 

die Reichsgesetze den Landesgesetzen vorgehen. 
Auf denjenigen Gebieten, auf welchen dem Reich das aus¬ 

schließliche Recht der Gesetzgebung zusteht, sind alle auf 

denselben Gegenstand bezüglichen Landesgesetze ungültig. Wo 

das Reich dagegen sich nur die Gesetzgebung vorbehalten, 
von derselben aber noch keinen Gebrauch gemacht hat, können 

Landesgesetze ergehen; sie bleiben aber nur bis zu dem 

Erlaß eines Reichsgesetzes über denselben Gegenstand in 

Kraft. In Artikel 4 der Reichsverfassung ist bestimmt, 

was alles der Gesetzgebung und Oberaufsicht des Reichs 

unterliegt. Es ist dies der weitaus größte Teil des Rechts¬ 

gebiets. In § 6, III ist aufgezählt, was im wesentlichen 

der Landesgesetzgebung überlassen geblieben ist. 

Zu unterscheiden ist noch, ob ein Reichsgesetz die be¬ 

treffende Angelegenheit vollständig geregelt hat oder nicht. 

Ist ersteres der Fall, so ist für die Landesgesetzgebung 

kein Spielraum mehr gelassen. Wenn aber ein Reichsgesetz 
die Angelegenheit nicht vollständig regeln wollte, so können 

Landesgesetze innerhalb der reichsgesetzlichen Schranken er¬ 
lassen werden. 

IV. über die Gesetzgebung in den beiben mecklen¬ 

burgischen Großherzogtümern vergl. § 20, in den 

freien Städten: § 21, im Reichsland Elsaß=Loth¬ 
ringen: § 43, in den Schußgebieten: 8 44. 

S 47. Die Verträge des Reichs und der 

Einzelltaaten, 

I. Dölferrechtliche und ftaatsrechtlihe Seite der 

Staatsverträge. Bei einem Staatsvertrag, d. h. einem 

Vertrag zwischen 2 oder mehreren Staaten ist das Verhält¬
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nis der vertragſchließenden Staaten zueinander (völkerrecht— 

liche Seite) und die Geltung des Vertrags gegenüber den 
Behörden und Untertanen (staatsrechtliche Seite) zu unter¬ 
scheiden. Die völkerrechtliche Verpflichtung, einen Vertrag 

zu erfüllen, entsteht durch den Abschluß desselben, den 

man als Ratifikation bezeichnet. Dem Abschluß voran 

gehen Verhandlungen und vorläufige Vereinbarungen 
(Punktationen genannt) zwischen den Bevollmächtigten 

der betreffenden Staaten. Die Frage, welches Staatsorgan 
zum Abschluß von Verträgen befugt ist, ergibt sich aus den 
Verfassungen der betreffenden Staaten (s. II und III). 

Mit dem Abschluß des Vertrags ist dessen Verbindlich¬ 
keit für Behörden und Untertanen des Inlands noch nicht 

gegeben. Bei manchen Verträgen spielt nun diese (staats¬ 

rechtliche) Seite überhaupt keine Rolle. Es gibt Verträge, 
die in das bestehende, für Behörden und Untertanen ver¬ 

bindliche Recht überhaupt nicht eingreifen, so wichtig wie 
sie auch im übrigen sein mögen (z. B. politische Bündnisse, 

wie der Dreibund); es gibt aber auch Verträge, — und das 
ist die Mehrzahl — deren Inhalt in das Gebiet der Gesetz¬ 
gebung fällt, also Rechtsregeln für die Untertanen aufstellt. 
Sollen nun Verträge auch für die Untertanen verbindlich 

werden, so müssen sie im Inland eingeführt sein; der bloße 

Vertragsabschluß genügt hiezu nicht. Die Einführung ge¬ 

schieht durch den Befehl der Staatsgewalt, die Verträge zu 
befolgen. Da nun aber grundsätzlich im Reich und in den 

Einzelstaaten Rechtsregeln für die Untertanen nur im Wege 

der Gesetzgebung, also mit Zustimmung der Volksvertretung 
gegeben werden können, so kann auch der Befehl der Staats¬ 

gewalt, Verträge zu befolgen, welche Anderungen im Rechts¬ 

zustand herbeiführen, nur im Weg der Gesetzgebung erlassen 

werden; mit anderen Worten: zur rechtlichen Gültigkeit 
eines solchen Vertrags für das Inland ist die Zustimmung 

des Parlaments erforderlich. Außerdem müssen solche
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Staatsverträge, wie Gesetze, verkündet werden. Die Ver¬ 

kündigung geschieht durch die Gesetzesblätter, häufig, nament¬ 
lich auch im Reich und in Preußen einfach durch Abdruck 
des Vertrags. 

II. Die Staatsverträge des Reichs. Nach Artikel 11 

der Reichsverfassung hat der Kaiser das Reich völkerrecht¬ 

lich zu vertreten, im Namen des Reichs Krieg zu erklären 

und Frieden zu schließen, Bündnisse und andere Ver¬ 
träge mit fremden Staaten einzugehen, Gesandte zu be¬ 
glaubigen und zu empfangen. Insoweit die Verträge mit 
fremden Staaten sich auf solche Gegenstände beziehen, welche 

nach Artikel 4 der Reichsverfassung in den Bereich der 
Reichsgesetzgebung gehören, ist zu ihrem Abschluß die Zu¬ 

stimmung des Bundesrats und zu ihrer Gültigkeit die Ge¬ 
nehmigung des Reichstags erforderlich. Die Bedeutung 
dieser Verfassungsvorschrift ist die, daß der Kaiser allein 

befugt ist, die Verträge abzuschließen, daß er aber vor 

der Ratifikation die Genehmigung des Bundesrats und des 

Reichstags bei den in den Bereich der Gesetzgebung fallen¬ 
den Gegenständen einzuholen hat. 

III. Die Staatsverträge der Einzelstaaten. Auch 

nach Aufrichtung des Deutschen Reichs sind die Einzelstaaten 
noch befugt, Staatsverträge abzuschließen, aber nur inner¬ 
halb sehr enger Grenzen. Sie können nämlich nur noch 
Verträge abschließen: 

1. in denjenigen Angelegenheiten, bezüglich welcher eine 

Zuständigkeit des Reichs zur Gesetzgebung überhaupt nicht 
besteht; doch dürfen diese Verträge nicht im Widerspruch 

mit den Reichsgesetzen stehen; 
2. in solchen Angelegenheiten, für welche die Zuständig¬ 

keit des Reichs zur Gesetzgebung besteht, solange von der¬ 
selben noch kein Gebrauch gemacht ist. Diese Verträge ver¬ 

lieren aber ihre Geltung, sobald die Reichsgesetzgebung die 
bezügliche Materie regelt. 

Bazille, Reichsverfassung 2c. 13
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Zuſtändig zum Abſchluß von Staatsverträgen iſt der 
Monarch. Doch bedürfen Staatsverträge, welche in den 
Bereich der Geſetzgebung fallen oder dem Staate finanzielle 
Pflichten auferlegen, zu ihrer Gültigkeit im Inland der 
Zuſtimmung der Volksvertretung; in einzelnen Verfaſſungs— 

urkunden ſind auch noch andere Verträge dieſer Vorſchrift 
unterworfen. 

  

8. Abſchnitt. 

Die Verwaltung im Reich und in den 
Einzelſtaaten. 

8 48. Allgemeine Grundlätze. 

I. Gesetzgebung und Vollziehung (Verwaltung 

im weitesten Sinn). ZRechtsprechung und Derwal- 
tung (im weiteren Sinn). Wie wir schon in 8 45, I 

gesehen haben, scheidet man die Tätigkeit des Staats in 
Gesetzgebung und Vollziehung (oder Verwaltung im wei¬ 
testen Sinn des Wortes). Die Vollziehung selbst zerfällt 

wieder in Rechtsprechung und Verwaltung (im weiteren 
Sinn). 

Die Rechtsprechung besteht in der Verwirklichung des 

Rechts; Rechtsprechung ist es also, wenn z. B. der Richter 

darüber urteilt, ob A dem B schadensersatzpflichtig ist oder 
das Gericht darüber entscheidet, ob N X sich eines Dieb¬ 
stahls schuldig gemacht hat. Die Rechtsprechung hat sich 

einfach an das Gesetz zu halten; sie hat lediglich festzu¬ 

stellen, ob das, was N N begangen hat, ein Diebstahl 

ist oder ob die Handlung des A dem B Schaden zugefügt 

und ob A nach gesetzlicher Vorschrift dem B diesen Schaden 
zu erstatten hat. Anders ist die Tätigkeit der Verwaltung.
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Zwar iſt auch ſie an das Geſetz gebunden, allein in anderer 

Weiſe. Auch ſie darf nicht geſetzwidrig handeln, aber das 

Geſetz iſt für ſie regelmäßig nur eine Schranke ihrer Tätig— 
keit; innerhalb dieſer Schranke handelt ſie nach freiem, 

nicht durch Geſetz, ſondern durch Vernunft und Zweckmäßig— 

keit beſtimmtem Ermeſſen. Daneben her geht ihre pflegende 

Tätigkeit. Befehle an die Bürger können nur erlaſſen wer— 

den, wenn die Verwaltungsbehörden eine geſetzliche Er— 

mächtigung hiezu haben; dieſelbe wird z. B. ſo erteilt, 

daß mit Strafe bedroht wird, wer den zum Schutz der 

Geſundheit erlaſſenen Polizeiverfügungen zuwiderhandelt. 
Daraus ergibt ſich, daß die Polizeibehörden Verfügungen 

zum Schutz der Geſundheit erlaſſen können. Dieſe Ermäch— 

tigung haben ſie durch das Geſetz. Aber ob ſie von 

dieſer Ermächtigung Gebrauch machen und was alles 

ſie auf Grund dieſer Ermächtigung anordnen wollen, 

darüber beſtimmt das Geſetz nichts und kann auch 
nichts darüber beſtimmen, weil es ganz unmöglich iſt, die 

ungeheure, ſich ſtets ändernde Vielgeſtaltigkeit der Lebens— 

verhältniſſe in Geſetzesparagraphen einzufangen. In weitem 
Umfange muß die Regelung dieſer Verhältniſſe dem pflicht— 

mäßigen, verſtändigen Ermeſſen der Verwaltungsbehörden 

überlaſſen werden. Man muß daher bei den Verfügungen der 

Verwaltungsbehörden ſtets zweierlei auseinanderhalten: die 

Geſetzmäßigkeit und die Zweckmäßigkeit der Ver— 

fügungen; dadurch unterscheiden sich die Verwaltungs¬ 
akte von den richterlichen Urteilen, bei denen nur die 

Gesetzmäßigkeit in Frage steht. 

Grundsätzlich ist nun den Gerichten die Rechtsprechung, 
den Verwaltungsbehörden die Verwaltung zugewiesen. Allein 

in vielen Fällen ist auch die Tätigkeit der Gerichte ver¬ 

waltender Natur, wie auch auf der anderen Seite die Ver¬ 

waltungsbehörden in weitem Umfang Recht zu sprechen 

haben. So entscheiden z. B. die Verwaltungsbehörden dar¬
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über, ob eine Perſon invalidenverſicherungspflichtig iſt oder 

nicht, geben alſo eine Entſcheidung, ein Urteil ab; in ſolchen 
Fällen ſcheidet die Zweckmäßigkeitsfrage völlig aus; die 
Verwaltungsbehörden ſind hier ausſchließlich an das Geſetz 

gebunden. Ebenſo ſind vielfach die Verwaltungsbehörden 

zum Erlaß von Strafverfügungen befugt; es liegt ihnen 

alſo eine ſtrafrechtliche Aufgabe ob, die ſonſt grundſätzlich 

den Gerichten zugewieſen iſt. 

II. Die einzelnen Zweige der Verwaltung (im 

weiteſten Sinn) ſind in 8 1, IV aufgezählt. 

III. Die Derwaltungsgerichtsbarkeit. Das Wort 

hat eine doppelte Bedeutung. Man bezeichnet damit im 
weiteren Sinn die Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten auf 
dem Gebiet der Verwaltung. Im engeren, gewöhnlichen 
Sinne versteht man darunter die durch besondere Be¬ 

hörden (Verwaltungsgerichte) ausgeübte Recht¬ 

sprechung in öffentlich=rechtlichen Angelegenheiten. Die Ver¬ 

waltungsgerichtsbarkeit ist im Reich und in den Einzelstaaten 

in sehr mannigfacher Weise geregelt. Grundsätzlich aber 
gehören zur Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte nur solche 

Fragen, bei welchen es sich nicht um Erwägungen der 

Zweckmäßigkeit, sondern darum handelt, was Rechtens ist. 

Man bezeichnet diese Angelegenheiten als Verwaltungs¬ 
streitsachen im Gegensatz zu den reinen Verwaltungs¬ 

sachen (auch Beschlußsachen) genannt. 

IV. Die Zuständigkeit der Behörden. Die Kom- 

pe#tenzkenflikte. xe. Allen Behörden ist ein bestimmter Kreis 

von Geschäften zugewiesen; man sagt, die Angelegenheit 
gehört zur Zuständigkeit oder Kompetenz der Behörde. Jede 

Behörde darf nur diejenigen Angelegenheiten erledigen, die 
ihr zugewiesen sind, bezüglich deren sie kompetent ist. Er¬ 

ledigt sie andere Angelegenheiten, so sind ihre Verfügungen 
regelmäßig nichtig. Deshalb muß man darauf sehen, daß
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man seine Angelegenheiten vor die richtigen Behörden bringt. 

Hie und da ist es nun aber zweifelhaft, vor welche Behörde 

eine Sache gehört, namentlich in der Weise, daß strittig 

ist, ob es sich um eine gerichtliche oder eine verwaltungs¬ 

gerichtliche oder eine Angelegenheit der Verwaltung han¬ 

delt. In solchen Fällen spricht man von Kompetenzkonflikten. 
d. h. von Zuständigkeitsstreitigkeiten. Dabei kommen 2 Fälle 
vor: Entweder erklären sowohl die Gerichte, als die Ver¬ 

waltungsbehörden sich für zuständig (positiver Kompetenz¬ 
konflikt) oder es bestreiten beide ihre Zuständigkeit (nega¬ 

tiver Kompetenzkonflikt). Zur Entscheidung derartiger Strei¬ 
tigkeiten sind vielfach besondere Gerichtshöfe, die Kompe¬ 

tenzgerichtshöfe eingesetzt worden. 
– 

– 

$ 49. Die auswärtigen Angelegenbeiten. 

I. Derhältnis des Reichs zu den Einzelftaaten 

im allgemeinen. Die Bermwaltung der auswärtigen Ange- 

legenheiten äußert sich teils im Abschluß von Staatsver— 

trägen, teils in der Wahrung der Rechte und Interessen 

des Staates und seiner Angehörigen gegenüber dem Aus¬ 

land. Sie ist im wesentlichen Sache des Reichs; doch hat 

Artikel 11 der Reichsverfassung, der die völkerrechtliche Ver¬ 

tretung des Reichs regelt, den Einzelstaaten das Recht 
des Abschlusses von Staatsverträgen und des diplomatischen 

Verkehrs untereinander und mit dem Ausland nicht ent¬ 

zogen, wohl aber wesentlich beschränkt. In den Einzelstaaten 

gehören auch die Beziehungen zum Reich zu den auswärtigen 
Angelegenheiten. 

Den Einzelstaaten fehlt die Möglichkeit eines Zwangs 

gegenüber anderen Staaten. Stehen deutsche Bundesstaaten 
untereinander im Streit, so erfolgt die Erledigung desselben 
gemäß Artikel 76 Abs. 1 der Reichsverfassung; gegenüber 
außerdeutschen Staaten sind sie auf die Hilfe des Reichs
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angewieſen. Denn die bewaffnete Macht des Reichs ſteht 
ausſchließlich unter dem Befehl des Kaiſers (ſ. hiezu 8 53), 

der nach Artikel 11 der Reichsverfaſſung allein den Krieg 

erklären kann; doch bedarf er der Zuſtimmung des Bundes— 

rats, abgeſehen von dem Fall eines Angriffs auf das 

Bundesgebiet. Der Friede wird vom Kaiser allein ge¬ 
schlossen: Artikel 11 der Reichsverfassung. 

Die auswärtigen Angelegenheiten des Reichs werden 

im Auswärtigen Amt in Berlin bearbeitet; demselben 

sind die Gesandten und Konsuln unterstellt. Die auswärtigen 
Angelegenheiten der Einzelstaaten werden in den größeren 

Bundesstaaten von besonderen Ministerien für die aus¬ 
wärtigen Angelegenheiten besorgt; in den kleineren dagegen 
fehlen dieselben. Die deutschen Regierungen verkehren unter¬ 

einander gleichfalls auf diplomatischem Weg, d. h. durch 

die Ministerien des Auswärtigen; die der Regierung unter¬ 

stellten deutschen Behörden unterhalten aber einen direkten 

Verkehr miteinander, gleichgültig welchen Bundesstaaten sie 
angehören. 

II. Die Gesanötschaften. Man spricht von aktivem 

und passivem Gesandtschaftsrecht und bezeichnet 

damit das Recht des Staates, Gesandtschaften in fremden 

Ländern zu errichten (Gesandte zu beglaubigen) und fremde 
Gesandtschaften zu empfangen. Das aktive und passive Ge¬ 

sandtschaftsrecht eines Staates beruht auf seiner völkerrecht¬ 
lichen Anerkennung, d. h. auf seiner Anerkennung durch die 

anderen Staaten. Nach Artikel 11 der Reichsverfassung 

wird das aktive und passive Gesandtschaftsrecht des Reichs 
vom Kaiser ausgeübt; er hat das Recht „Gesandte zu be¬ 

glaubigen und zu empfangen.“ Allein Artikel 11 der Reichs¬ 

verfassung verbietet den Bundesstaaten keineswegs den diplo¬ 

matischen Verkehr mit dem Ausland; vielmehr können auch 
sie das aktive und passive Gesandtschaftsrecht ausüben. 

Wird hievon Gebrauch gemacht, so geschieht es für Zwecke
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der beſonderen Landesintereſſen, ſo daß da, wo zugleich 

Reichsgeſandtſchaften beſtehen, eine Entlaſtung derſelben ein— 

tritt. Eine Sonderstellung hat Bayern. Die bayerischen 

Gesandtschaften haben nämlich auf Verlangen auch im Dienst 

des Reichs tätig zu sein; im Zusammenhang damit ist 

bestimmt, daß Bayern aus Reichsmitteln Ersatz für seinen 

Gesandtschaftsaufwand beanspruchen kann; die Stellvertre¬ 

tung eines Reichsgesandten endlich darf nur dem bayerischen 

Gesandten übertragen werden, sofern ein solcher vor¬ 
handen ist. 

Gesandte ersten Ranges bei den Regierungen der Groß¬ 
staaten führen den Titel „Botschafter“, bei Staaten dritten 
und vierten Ranges ist mitunter der Titel „Geschäftsträger“ 

oder „Ministerresident“ gebräuchlich. Wo kein Gesandter 

bestellt ist, wird er durch den Konsul vertreten. 

III. Die Konsuln. Die Reichsverfassung weist in 

Artikel 4 Ziff. 7 und Artikel 56 dem Reich die ausschließ¬ 

liche Verwaltung des Konsulatswesens zu. Konsuln der 
Einzelstaaten sind nur innerhalb des Reichs zugelassen. 
Das gesamte Konsulatswesen des Deutschen Reichs steht unter 

der Aufsicht des Kaisers, welcher die Konsuln, nach Ver¬ 
nehmung des Bundesratsausschusses für Handel und Ver¬ 

kehr anstellt. Fremde Konsuln erhalten das Exequatur 
(s. § 9, II) vom Kaiser; doch sind auch die Landesregie¬ 
rungen berechtigt, für den Umfang ihres Gebiets Konsuln 

das Exequatur zu erteilen. 

IV. Staatsverträge |. $ 47. 

$ 50. Die öffentlichen Verkebrsanftalten, 

I. Das Host= und Telegraphenwesen ist im Ab¬¬ 
schnitt VIII (Artikel 48—52) der Reichsverfassung geregelt. 
Hienach werden das Postwesen und Telegraphenwesen für 
das gesamte Gebiet des Deutschen Reichs als einheitliche
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Staatsverkehrsanſtalten eingerichtet und verwaltet. Die 
obere Leitung der Poſt- und Telegraphenverwaltung gebührt 

dem Kaiſer. Er ernennt die oberen Beamten, ſowie die 
Aufſichtsbeamten, hat aber den einzelnen Landesregierungen 

von den in Rede ſtehenden Ernennungen, ſoweit dieſelben 

ihre Gebiete betreffen, behufs der landesherrlichen Beſtäti— 
gung und Publikation rechtzeitig Mitteilung zu machen. 

Die übrigen Beamten werden von den betreffenden Landes— 
regierungen angeſtellt. Anſtelle dieſer Beſtimmungen über 

das Recht der Beamtenernennung treten übrigens, wo be— 
ſondere Verträge abgeſchloſſen ſind, deren Beſtimmungen. 

Vorſtehende Vorſchriften der Reichsverfaſſung gelten 

nicht für Bayern und Württemberg. Diese haben hin¬ 

sichtlich des Post= und Telegraphenwesens ein Reservatrecht. 

Danach steht ihnen die Verwaltung des Post= und Tele¬ 

graphenwesens in ihrem Gebiete zu mit folgenden Beschrän¬ 
kungen: 

1. Dem Reicheausschließlich steht die Gesetzgebung 

über folgende Angelegenheiten zu: 

a) über die Vorrechte der Post und Telegraphie; 

b) über die rechtlichen Verhältnisse beider Anstalten 
zum Publikum; 

J) über die Portofreiheiten; 

d) über das Postwesen, jedoch ausschließlich der regle¬ 

mentarischen und Tarifbestimmungen für den inter¬ 

nen Verkehr innerhalb Bayerns bezw. Württem¬ 
bergs; 

e) über die Feststellung der Gebühren für die tele¬ 

graphische Korrespondenz, mit Ausnahme der regle¬ 

mentarischen und Tarifbestimmungen für den inter¬ 
nen Verkehr innerhalb Bayerns bezw. Württem¬ 

bergs; 
t) die Regelung des Post= und Telegraphenverkehrs 

mit dem Ausland steht dem Reiche zu, ausgenommen
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den eigenen unmittelbaren VBerfehr Bayerns bezm. 

Württemberg3 mit feinen dem Neid) nicht angehören- 

den Nachbarstaaten. 
2. Nach Artikel 11 der Militärkonvention zwischen dem 

Norddeutschen Bund und Württemberg (s. § 53, II) steht 

im Fall eines Kriegs von dessen Ausbruch bis zu dessen 

Beendigung die obere Leitung des Telegraphenwesens, soweit 
solches für die Kriegszwecke eingerichtet ist, dem Bundes¬ 
feldherrn zu. Die württ. Negierung hat sich demgemäß 

verpflichtet, bereit3 während des Friedens Die bezüglichen 

Einrichtungen in Übereinftimmung mit denjenigen des Nord— 

deutschen Bundes zu treffen und insbesondere bei dem Aus¬ 
bau des Telegraphennetzes darauf Bedacht zu nehmen, auch 

eine der Kriegsstärke ihres Armeekorps entsprechende Feld¬ 

telegraphie zu organisieren. 

II. Das Eisenbahnwesen. Die deutschen Eisenbahnen 

sind im wesentlichen Staatsbahnen; doch gibt es auch Privat¬ 
bahnen. Die Staatsbahnen gehören den Einzelstaaten; nur 

die elsaß=lothringischen Eisenbahnen sind Reichseisenbahnen. 

Die Tätigkeit der Einzelstaaten besteht im Betrieb der 

Einzelstaatsbahnen und in der Aufsicht über die Privat¬ 
bahnen. 

Die Reichsverfassung hat nun in Artikel 4 Ziff. 8 

sich das Oberaufsichtsrecht und die Gesetzgebung über das 

Eisenbahnwesen (in Bayern vorbehaltlich der Bestimmung 
im Artikel 46) im Interesse der Landesverteidigung und 
des allgemeinen Verkehrs vorbehalten. Auf Grund dieser 

Bestimmung ist das Reich befugt, im Wege der Gesetzgebung 
das Eisenbahnwesen für das ganze Reich in allen Be¬ 

ziehungen einheitlich zu regeln. Allein die Ver¬ 
suche, ein Reichseisenbahngesetz zu erlassen, sind bis jetzt 

vergeblich geblieben. In der Voraussicht der Schwierig¬ 
keit des Zustandebringens eines solchen Gesetzes nahm man 
in die Reichsverfassung eine Reihe von Bestimmungen (VII.
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Abschnitt; Artikel 41—47) auf, durch welche die Einzelstaaten 

verpflichtet werden, ihre Eisenbahnhoheitsrechte in bestimm¬ 

ter Weise auszuüben. Die Bestimmungen, die hier nicht 
einzeln aufgezählt werden können, haben entweder die Ver¬ 

teidigung des Reichs oder die Einheitlichkeit des Verkehrs 

im Auge. Die dem Reich hienach zugeteilten Aufsichts¬ 

befugnisse bezüglich der deutschen Staatsbahnverwaltungen 
werden durch das Reichseisenbahnamt in Berlin ausgeübt. 

8 51. Dĩe Verwaltung der inneren Hngelegenbeiten. 

I. Die innere Derwaltung im allgemeinen. 

Obrigkeitliche Aufgaben, Polizei, fürsorgende (pfle¬ 

gende) Tätigkeit. Der Begriff der inneren Verwaltung 
ist schwer zu bestimmen; es gehört dazu eben die ganze 

Verwaltung mit Ausnahme der auswärtigen Angelegen¬ 
heiten, des Gerichtswesens, des Kriegswesens und des 

Finanzwesens, also eine sehr vielgestaltige Menge von Ge¬ 

schäften. Die Verwaltung des Innern ist einem besonderen 

Ministerium, dem Ministerium des Innern unterstellt; 

allein häufig sind große Zweige der Verwaltung des Innern 

zu einem besonderen Ministerium zusammengefaßt und auch 

dies wieder in verschiedener Weise: entweder so, daß über¬ 

haupt besondere Behörden in allen Instanzen geschaffen 

worden sind oder so, daß nur die Zentralbehörde ein be¬ 

sonderes Ministerium bildet, während im übrigen auch auf 

diesem Gebiet die allgemeinen Verwaltungsbehörden tätig 
sind. Die Organisation ist in den einzelnen Bundesstaaten 

verschieden je nach ihrer Größe; sie ergibt sich im wesent¬ 

lichen aus der Darstellung in 8 35, IV. Getrennt von 

der Verwaltung des Innern sind namentlich die öffent¬ 

lichen Verkehrsanstalten und zwar so, daß überhaupt völlig 

besondere Behörden für dieselben eingerichtet sind. In den 

größeren Staaten ist auch das Unterrichtswesen, sowie das
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Kirchenwesen von der Verwaltung des Innern, wenigstens 

in der Ministerialinstanz getrennt. Eine Darstellung dieser 
Verwaltungszweige wird in dieser Schrift nicht gegeben. 

Die übrigen Zweige der Verwaltung des Innern sind im 

wesentlichen unter III—V dargestellt. 
Die Tätigkeit der inneren Verwaltung läßt sich in 2 

große Gebiete teilen: 
1. das Gebiet der obrigkeitlichen Verwaltung, 

auf welchem die Behörden Herrschaftsrechte des Staates 

üben. Diese Herrschaftsrechte sind verschiedener Art. Sie 
betreffen teils die Begründung oder Aufhebung von 

Rechten, z. B. Erteilung und Entziehung einer Wirt¬ 
schaftskonzession, teils die Feststellung und Beurkun¬ 

dung von Tatsachen (z. B. die Führung der Standes¬ 
register), endlich das weite Gebiet der polizeilichen 
Tätigkeit. Unter Polizei versteht man diejenige Tätig¬ 
keit der inneren Verwaltung, welche im allgemeinen Inter¬ 

esse oder im Interesse von Einzelnen die Freiheit des Ein¬ 

zelnen beschränkt und in der Form von Zwang auftritt. 

Dieser Zwang äußert sich entweder im Erlaß von Geboten 

und Verboten unter Androhung von Strafen oder in An¬ 
wendung unmittelbarer physischer Gewalt. Die Polizei durch¬ 

dringt das ganze Gebiet der inneren Verwaltung; denn 

die meisten Zweige der Verwaltung haben eine polizeiliche 

Seite (Unterrichtspolizei, Gewerbepolizei, Forstpolizei, Feld¬ 

polizei, Gesundheitspolizei, Viehseuchenpolizei, Feuerpolizei, 

Baupolizei, Straßenpolizei usw.). Man faßt alle diese Zweige 

der Polizei unter dem Namen Verwaltungspolizei 
zusammen im Gegensatz zu der Sicherheitspolizei, 

der Sittenpolizei und der gerichtlichen oder Kri¬ 

minalpolizei. Aufgabe der Sicherheitspolizei ist es, 

Störungen der Rechtsordnung zu verhindern. Die Sitten¬ 

polizei hat Handlungen zu verhüten, welche die Sittlich¬ 
keit zu verletzen oder zu gefährden geeignet sind, während
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die gerichtliche Polizei ſtrafbare Handlungen aufzudecken 
und zu verfolgen hat; 

2. das Gebiet der fürsorgenden, der pflegen¬ 

den Verwaltungstätigkeit; sie fördert den Einzelnen 

und die Gesamtheit durch Gewährung von Unterstützungen, 
Errichtung allgemeiner Anstalten und Einrichtungen, z. B. 

Gewerbemuseen, landwirtschaftliche Ausstellungen und dergl. 

Die einzelnen Zweige der Verwaltungstätigkeit haben 

in der Regel eine polizeiliche und eine fürsorgende Seite; 
z. B. ist bei der Verwaltungstätigkeit in bezug auf das 

Gewerbewesen die fürsorgende Tätigkeit von der polizeilichen 

zu unterscheiden, ebenso bei der Landwirtschaft, dem Gesund¬ 

heitswesen usw. 

II. Reichsverwaltung und Landesverwaltung. 

Die Behörden der inneren Derwaltung. Die Ver- 

waltung der inneren Angelegenheiten jteht im großen und 
ganzen den Einzeljtaaten zu; bei manchen HBmeigen diefer 

Verwaltung hat das Reich auch kein Gesetzgebungs= und 

Aufsichtsrecht; eine Reihe anderer Zweige aber ist durch 

Reichsgesetze geregelt und unterliegt der Beaufsichtigung 
durch das Reich; die Verwaltung selbst aber ist nicht Reichs¬ 
verwaltung. Die Behörde, die im Reich die inneren Ange¬ 

legenheiten im wesentlichen besorgt, ist das Reichsamt 

des Innernz; ihm ist eine Reihe anderer Behörden unter¬ 

stellt; eine Verzweigung in Bezirks= und Lokalbehörden 
gibt es aber in den inneren Angelegenheiten in der Reichs¬ 
verwaltung nicht. 

Die Landesbehörden, denen die Verwaltung des Innern 
anvertraut ist, heißen Verwaltungsbehörden (im enge¬ 

ren Sinn), auch Behörden der allgemeinen Landes¬ 

verwaltung oder Regierungsbehörden. Es gibt 

höhere und niedere Verwaltungsbehörden. Ihre Benennung 

ist in den einzelnen Bundesstaaten eine verschiedene. Mit 

Rücksicht darauf, daß ein einheitlicher Name fehlt, findet
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sich in den Reichsgesetzen oft die Bezeichnung „höhere Ver¬ 
waltungsbehörde“, „untere Verwaltungsbehörde“; den 

Einzelregierungen wird es dann überlassen, festzustellen, 

welche Behörde damit gemeint ist. Eine Zusammenstellung 

der Verwaltungsbehörden der größeren Bundesstaaten ist 
in § 35, V gegeben. 

III. Die Sicherheitspolizei. Aufgabe der Sicher¬ 

heitspolizei ist es, Störungen der Rechtsordnung zu ver¬ 
hindern. Zu den Gegenständen der Sicherheitspolizei gehören 

also namentlich Verhaftungen zu polizeilichen Zwecken, das 

Einschreiten gegen Zusammenrottungen und Aufläufe, die 
Waffenpolizei, die Polizei der Sprengstoffe, Maßregeln gegen 

Bettler und Landstreicher, bestrafte Verbrecher, Anarchisten 
und verdächtige Fremde (Spionage usw.). Sodann das Paß¬ 

und Meldewesen, die Preßpolizei, die Aufsicht auf Vereine 

und Versammlungen, ferner die Organisation der Schutz¬ 
mannschaft, der Gendarmerie (Landjäger), der Nachtwächter. 

IV. Die Sittenpolizei hat die Aufgabe, Handlungen 

zu verhüten, welche die Sittlichkeit zu verletzen oder zu 
gefährden geeignet sind. Hieher gehört die Verhinderung 
der Unzucht, die Beaufsichtigung der Prostituierten, die 

Bekämpfung der Trunksucht, die Aufsicht über die Tanzbe¬ 
lustigungen, die polizeilichen Beschränkungen in bezug auf 

Schauspiele und dergl., die Bekämpfung der Spielsucht durch 
Regelung des Lotteriewesens, Verbot von gewerbsmäßigen 
Glücksspielen, die Abwehr der Tierquälerei und die Rege¬ 
lung der Sonntagsruhe. 

V. Die jonftigen Zweige der Derwaltung des 

Innern jind im mejentlidhen folgende: 
1. Den Behörden der Verwaltung de Innern liegt 

in der Hauptjahe die Führung der Staat3auflidt 
über die Gemeindevermwaltung ob; 

2. die Sorge für den Berjonenjtand, d. H. Die
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Beurkundung der Geburten, Eheſchließungen und Todesfälle, 
ſowie die Vollziehung der Eheſchließung; 

3. die Regelung der Aufenthalts= und Nieder¬ 

lassungsverhältnisse; 
4. die Regelung der Staatsangehörigkeit und 

Gemeindeangehörigkeit; 
5. das Armenwesen= 

6. die Arbeiterversicherung (Kranken=, Unfall¬ 
und Invalidenversicherung): 

7. die Fürsorge für die Gesundheit (Verhütung 
und Unterdrückung von Krankheiten); 

8. die Baupolizei; 
9. die Feuerpolizei; 

10. das private Versicherungswesen (Lebens¬ 
versicherung, Sterbekassen usw.); 

11. das Wegewesen; 
12. die Verhältnisse der Gewässer; 

13. Münzwesen, Maß, Gewicht und Zeit; 

14. die Fürsorge für die einzelnen Erwerbs¬ 

zweige, also Pflege der Landwirtschaft und Viehzucht, 

des Forstwesens, der Jagd und Fischerei, des Bergbaus, 

des Genossenschaftswesens, von Gewerbe und Handel usw. 

15. Besorgung der Militärersatzgeschäfte in Ver¬ 
bindung mit den Militärbehörden. 

8 52, Das Gerichtswelen, 

I. Begriff und Arten der Hehhtspflege (Juitiz). 

Das Wesen der Rechtsprechung im Gegensatz zur Verwal¬ 

tung ist in § 48, I erörtert worden. Es gibt eine Recht¬ 

sprechung auf dem Gebiet des Privatrechts, des Strafrechts 
und des Staatsrechts (Verwaltungsrechts); zur Ausübung 

der Rechtsprechung sind Gerichte eingesetzt. Den Gerichten 
sind aber vielfach auch Aufgaben verwaltender Art zuge¬



§ 52. Gerichtswesen. 207 

wiesen worden; die Folge ist, daß man die Tätigkeit der 

Gerichte im ganzen ebenfalls mit dem Namen Justiz be¬ 
zeichnet; dies ist dann ein formeller Begriff im Gegensatz 

zu dem materiellen Begriff der Justiz, der die Tätigkeit 

der Gerichte nur insoweit bezeichnet, als sie rechtsprechender 

Art ist. Von Bedeutung ist namentlich hier die sogenannte 

freiwillige Gerichtsbarkeit, deren Aufgabe es nicht 
ist, streitige Verhältnisse zu entscheiden, sondern eine Für¬ 
sorge für die Privatrechtsverhältnisse der Bürger zu üben; 
hierher gehört z. B. das Vormundschaftswesen, die Nachlaß¬ 
regelungen und das Grundbuchwesen. Den Gegensatz zur 

freiwilligen Gerichtsbarkeit bildet die sogenannte streitige 
Gerichtsbarkeit, welche ihrerseits wieder in die Zivil¬ 
rechtspflege und die Strafrechtspflege zerfällt. 

Sache der ersteren ist es, bürgerliche Rechtsstreitigkeiten 
zu entscheiden, Sache der letzteren, die Bestrafung der die 
Gesetze verletzenden Personen herbeizuführen. 

Die Rechtsprechung auf dem Gebiet des Staatsrechts 

ist im wesentlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit; 
s. hierüber § 48, III. Dazu kommt noch die Tätigkeit der 

Staatsgerichtshöfe; s. hierüber § 37, VI, sowie die 

Disziplinargerichtsbarkeit gegenüber den Beamten; 
s. § 37, V, 1. Außerdem sind auch den Verwal¬ 

tungsbehörden in ziemlichem Umfang rechtsprechende 

Funktionen übertragen. Endlich ist noch die Militärge¬ 

richtsbarkeit zu erwähnen; sie ist ein Teil der Straf¬ 

gerichtsbarkeit. 

II. Die Gerichtsorganisation. Gerichte des Reichs 
und der Einzelstaaten. Ein Netz von Gerichten aller 

Art überzieht das Reich; sie unterstehen teils der Reichs¬ 

regierung, teils den Landesregierungen. Man kann folgen¬ 

dermaßen scheiden: 
1. Die Gerichte zur Entscheidung von Privat¬ 

rechtsstreitigkeiten (bürgerliche Gerichte, Zivil¬
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gerichte) ſind Landesgerichte, mit Ausnahme des Reichs— 
gerichts in Leipzig; doch iſt die Verfaſſung der Gerichte einheit¬ 
lich für das ganze Reich durch das Reichsgerichtsverfaſſungs— 

geſetz geregelt; dasſelbe gilt von dem Verfahren, das in 

der Reichszivilprozeßordnung feſtgelegt iſt. Man unterſcheidet 
ordentliche und beſondere Gerichte. Die ordent— 

lichen Gerichte ſind die Amtsgerichte, die Landge— 
richte, die Oberlandesgerichte und das Reichsge— 
richt. Die Zuſtändigkeit dieſer Gerichte iſt im weſentlichen 

durch den Wert des Streitgegenstandes bestimmt (über 300. 
Mark die Landgerichte, 300 Mark und darunter die Amts¬ 

gerichte). Die Landgerichte sind zugleich Berufungs= und 
Beschwerdeinstanz für die Amtsgerichte; in demselben Ver¬ 
hältnis stehen die Oberlandesgerichte zu den Landgerichten. 
Das Reichsgericht ist Revisions= und Beschwerdeinstanz für 
die Oberlandesgerichte. Bei den Landgerichten bestehen be¬ 
sondere Kammern für Handelssachen. 

Die besonderen Gerichte sind entweder a) 

reichsgesetzlich errichtet oder b) reichsgesetzlich 
zugelassen. 

a) Reichsgesetzlich errichtet sind die Konsularge¬ 

richte in gewissen außereuropäischen Ländern, in 

denen das Deutsche Reich eine Gerichtsbarkeit ausübt; 

sowie die Gerichte in den Schutzgebieten; 
hierher gehören ferner die Gewerbegerichte, die 
namentlich zur Entscheidung von Streitigkeiten aus 

dem Arbeitsverhältnis der gewerblichen Arbeiter be¬ 

rufen sind, sowie die Kaufmannsgerichte, denen 

namentlich die Entscheidung von Streitigkeiten aus 
dem Arbeitsverhältnis von Handlungsgehilfen obliegt. 

b) Reichsgesetzlich zugelassen, also auf dem Weg der 
Landesgesetzgebung einführbar sind die Rhein¬ 
schiffahrts= und Elbzollgerichte, die auf 

Staatsverträgen beruhen, die Gerichte zur Ent¬
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ſcheidung bürgerlicher Rechtsſtreitig— 
keiten bei Ablöſungen und Separatio— 

nen, ſowie die Gemeindegerichte zur Ent— 
ſcheidung über vermögensrechtliche Streitigkeiten im 

Höchſtſtreitwert von 60 Mark. 
2. Die Strafgerichtsbarkeit. Als ordentliche 

Strafgerichte (Kriminalgerichte) ſind die unter 1. genannten 

ordentlichen Gerichte: Amtsgericht, Landgericht, 
Oberland 'sgericht und Reichsgericht tätig. Im An¬ 
schluß an das Amtsgericht ist das Schöffengericht, im 
Anschluß an das Landgericht das Schwurgericht ge— 
bildet. Die Schöffengerichte urteilen über leichtere, die Land¬ 
gerichte (Strafkämmern) über mittlere, die Schwurgerichte 
über schwerere strafbare Handlungen. Der gegen Kaiser und 
Reich gerichtete Landesverrat und Hochverrat, sowie der Ver¬ 
rat militärischer Geheimnisse wird ausschließlich vom Reichs¬ 

gericht abgeurteilt. Die Landgerichte sind zugleich den Amts¬ 

und Schöffengerichten gegenüber Beschwerde= und Berufungs¬ 
instanz; die Oberlandesgerichte und das Reichsgericht sind 
Revisionsinstanz gegenüber den Landgerichten, erstere bei 
Zuwiderhandlungen gegen Landesrecht, letzteres bei Ver¬ 
fehlungen gegen reichsrechtliche Bestimmungen. 

Besondere reichsgesetzlich angeordnete Strafgerichte sind 
die Konsulargerichte, die Gerichte in den Schutz¬ 
gebieten und die Militärgerichte für die Militärper¬ 
sonen. Letztere zerfallen in Standgerichte, Kriegsgerichte, 
Oberkriegsgerichte und das Reichsmilitärgericht in Berlin. 
Die ersteren 3 Gerichte sind Landesgerichte, das letztere 
ist ein Gericht des Reichs. 

3. Die Verwaltungsgerichte sind teils Gerichte 

des Reichs, teils der Bundesstaaten; s. hierüber 8 48, III. 
4. Die Disziplinargerichte sind Gerichte des Reichs 

für die Reichsbeamten, Landesgerichte für die Beamten der 

Einzelstaaten und der Kommunalverbände. 
Bazille, Reichsverfassung 2c. 14
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III. Die Unabhängigkeit der Gerichte. Wiewohl 

nach dem Verfassungsrecht der Einzelstaaten der Monarch 

Inhaber der Gerichtsbarkeit ist und die Rechtsprechung in 
seinem Namen erfolgt („Im Namen des Königs!“ usw., 

beim Reichsgericht: „Im Namen des Reichs!“), sind die Ge¬ 

richte doch völlig unabhängig und nur dem Gesetz unter¬ 

worfen. Niemand kann ihnen Befehl geben, wie sie 
Recht zu sprechen haben; sie sind selbst befugt, Verordnungen 
des Monarchen und der Verwaltungsbehörden auf ihre Ge¬ 

setzmäßigkeit zu prüfen und die ungesetzlichen als ungültig 
zu behandeln. Zur Durchführung der Unabhängigkeit haben 

die Gesetze den Richtern auch eine besondere rechtliche Stellung 
gegeben. 

Dagegen hat der Monarch das Recht, die Gerichte zu 
besetzen und die Oberaufsicht über dieselben zu führen. Doch 
ist er bezüglich der Besetzung der Gerichte an die gesetz¬ 
lichen Bestimmungen über die Fähigkeit zum Richteramt 
und dergl. gebunden; die Oberaufsicht, die in der Haupt¬ 
sache durch das Justizministerium ausgeübt wird, beschränkt 

sich auf das Recht, von den Gerichten Berichte über ihre 

Tätigkeit einzufordern, eine Visitation derselben vorzunehmen 
und Justizverzögerungen abzuhelfen. 

IV. Die Begnadigung ist die Aufhebung oder die 

Milderung einer von den Gerichten erkannten Strafe. Im 
weiteren Sinn begreift das Wort Begnadigung auch die 
Niederschlagung des Strafverfahrens (Aboli¬ 
tion) vor erfolgter Verurteilung in sich; mit Amnestie 

bezeichnet man die gleichzeitige Begnadigung einer ganzen 

Klasse von Personen. Das Begnadigungsrecht gebührt dem 
Monarchen, in den freien Städten dem Senat, bei Urteilen 

des Reichsgerichts, der elsaß-lothringischen Gerichte, der Kon¬ 
sular= und der Schutzgebietsgerichte dem Kaiser. Durch 
einige Verfassungen sind dem Begnadigungsrecht Schranken 
gezogen worden.
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8 53. Das Kriegswelen. 

I. Die bewaffnete Macht des Reichs. Zufammen: 

feßung und Bildung. Zum Schub feines Gebiet3 und 

zur Wahrung feiner Machtitellung gegenüber den auswär— 

tigen Staaten hat das Reich feine militäriichen Kräfte zu 

Wafjer und zu Land einheitlich organiliert. Die bewaffnete 

Macht dient außerdem zur Unterjtüßung der Polizei, wenn 
diese Bewegungen im Innern, die den bestehenden Rechts¬ 
zustand gewaltsam ändern wollen, allein nicht unterdrücken 
kann. 

Die bewaffnete Macht zerfällt in das Landheer, die 
Marine und die Schutztruppen der Schutzgebiete. Das 

Landheer seinerseits besteht aus dem stehenden Heer 
(aktive Militärpersonen und Reserve) und der Landwehr, 

die Marine aus der Flotte und der Seewehr. Außerdem 
besteht noch der Landsturm. 

Friedenpräsenzstärke heißt die Zahl der im Frie¬ 

den dauernd bei den Fahnen versammelten Mannschaften. 

Dieselbe ist gesetzlich festgelegt; am 1. April 1905 betrug sie 
495 000 Mann an Gemeinen, Gefreiten und Obergefreiten; 

Offiziere, Unteroffiziere und Einjährig=Freiwillige werden 

in die Friedenspräsenzstärke nicht eingerechnet. Im Lauf 

des Jahres 1910 soll die Friedenspräsenzstärke 505 839 

Mann erreichen. 
Die Landmacht besteht im Frieden aus 23 Armeekorps, 

wovon 3 auf Bayern, 2 auf Sachsen, 1 auf Württemberg, 
die übrigen 17 auf Preußen mit den anderen Bundesstaaten 
und Elsaß=Lothringen fallen. 

Jeder Deutsche ist wehrpflichtig und kann sich in 

Ausübung dieser Pflicht nicht vertreten lassen. Die Wehr¬ 
pflicht beginnt mit dem vollendeten 17. Lebensjahre und 
dauert bis zum vollendeten 45. Lebensjahre. Mit „Mili¬ 

tärpflicht“ bezeichnet man die Pflicht, sich zur Aus¬
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hebung für das Heer und die Marine zu ſtellen; ſie beginnt 

mit dem 1. Januar desjenigen Kalenderjahres, in welchem 
der Wehrpflichtige das 20. Lebensjahr vollendet und dauert 
ſolange, bis über die Militärdienſtverpflichtung desſelben 

endgültig entſchieden iſt. Die endgültigen Entſcheidungen 
beſtehen in der Aushebung für Heer und Marine, in der 

überweiſung an die Erſatzreſerve, in der Überweiſung an 

den Landſturm, in der Ausmuſterung wegen dauernder Un— 
tauglichkeit und in der Ausſchließung wegen Unwürdigkeit. 

Die Militärpflichtigen sind verpflichtet, zur Musterung 
und zur Aushebung (Generalmusterung) zu erscheinen. 
Erstere finden im Frühjahr statt und ist Vorbereitungsge¬ 

schäft für die Aushebung, die im Sommer stattfindet. Mu¬ 

sterung und Aushebung und die darauf bezüglichen Vor¬ 

und Abschlußarbeiten bezeichnet man mit Ersatzwesen. Die 
Behörden, denen die Besorgung des Ersatzwesens obliegt, 
bezeichnet man mit Ersatzbehörden; es sind dies Be¬ 

hörden, die aus Offizieren und aus Beamten der allge¬ 

meinen Landesverwaltung zusammengesetzt sind. 

II. Die Einheit des Lanêheers. Die Kontingente. 

Die Militärfonventionen. Das Reichskriegsweſen iſt 
im XI. Abschnitt der Reichsverfassung (Artikel 57—68) 
behandelt; diese Bestimmungen sind jedoch wesentlich ge¬ 
ändert durch die Verträge, die Preußen mit den einzelnen 
Bundesstaaten geschlossen hat; diese Verträge heißt man 

Militärkonventionen. Der Inhalt derselben kann hier aus 
räumlichen Gründen nicht wiedergegeben werden; allen gleich 

ist nur die Aufgabe der den Bundesfürsten zustehenden 

Rechte (die mit dem Namen Kontingentsherrlichkeit 

bezeichnet werden) zugunsten des Königs von Preußen; 
verschieden sind die Konventionen aber nach dem Umfang 

der aufgegebenen Rechte. Reichsverfassungsmäßig zerfällt 

das Reichsheer in die sogenannten Kontingente der Einzel¬
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staaten; infolge der Konventionen aber sind nur 4 eigent¬ 
liche Kontingente geblieben, nämlich: 

1. das preußische Kontingent; in ihm sind die 
Kontingente aller deutschen Staaten mit Ausnahme der 
3 Königreiche aufgegangen; 

2. das sächsische Kontingent; 
3. das württembergische Kontingent; 
4. das bayerische Kontingent. 

Reichsverfassungsmäßig stehen sodann dem Landesherrn 

namentlich folgende Rechte zu: Anstellung der Offiziere 
und Militärbeamten, mit Ausnahme des Hoöchstkomman¬ä 

dierenden, Unterwerfung derselben unter seine Dienstgewalt; 

die Militärverwaltung ist Landesverwaltung und steht nur 

unter der Oberaufsicht des Reichs; Bestimmung der Uniform¬ 

abzeichen (Kokarden). Der Inhalt dieser den Bundesfürsten 
zustehenden Kontingentsherrlichkeit ist durch die Konven¬ 
tionen wesentlich geändert. Am selbständigsten ist das 

bayerische Kontingent; dieses tritt erst im Krieg unter den 

Oberbefehl des Kaisers; doch hat der Kaiser das Inspektions¬ 
recht; über die Vornahme der Inspektion und über die 

Abstellung der dabei gefundenen Mängel muß er sich aber 
mit dem König von Bayern ins Benehmen setzen. 

Die Einteilung in Kontingente und die Existenz von 

besonderen, den Bundesfürsten auf dem Gebiet des Reichs¬ 

kriegswesens zustehenden Rechte (Kontingentsherrlichkeit) 
steht nicht im Widerspruch mit der verfassungsmäßig fest¬ 

gelegten Einheit des Heers. Die Einheit kommt zum 

Ausdruck in dem ausschließlichen Militärgesetzgebungsrecht 
des Reichs, dem Oberbefehl (die Truppen haben den Eid 

ihrem Landesherrn und zugleich dem Kaiser zu leisten) 
und den Verwaltungsbefugnissen des Kaisers (Anlegung 
von Festungen, Ernennung der Höchstkommandierenden jedes 

Kontingents, der Festungskommandanten usw.), sowie der 

Tragung des finanziellen Aufwands durch das Reich. Be¬
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züglich der Militärverwaltung iſt zu bemerken, daß die 

Einheitlichkeit derſelben dadurch gewährleiſtet iſt, daß die 

Einzelſtaaten verpflichtet ſind, die preußiſchen Militärver— 
ordnungen bei sich einzuführen; nur Bayern hat ein selbstän¬ 

diges Verordnungsrecht. Übrigens gibt es, entsprechend den 
4 Kontingenten, nur noch 4 Militärverwaltungen und 4 
Kriegsministerien, das preußische, sächsische, württembergische 
und bayerische. 

III. Die Einheit der Marine. (Abschnitt IX der 

Reichsverfassung: Artikel 53—55.) Die Kriegsmarine ist 
eine einheitliche unter dem Oberbefehl des Kaisers; den 

Einzelstaaten ist jede Mitwirkung versagt. Der Oberbefehl 
des Kaisers über die Marine wird nach seinen Weisungen 
von einem kommandierenden Admiral ausgeübt. Die Ver¬ 

waltung steht dem Reichsmarineamt mit einem Staatssekre¬ 

tär an der Spitze zu. Die Offiziere und Beamten ernennt 
der Kaiser; die Mannschaften leisten ihm den Eid. Der 

Kieler Hafen und der Jahdehafen (Wilhelmshaven) sind 

Reichskriegshäfen. Der Schiffbestand der deutschen Flotte 
wird durch Reichsgesetz bestimmt. 

  

$ 54, Das finanzwelen, 

I. Allgemeines über die Sinanzverwaltung. Der 

Staat bedarf behufs Erfüllung feiner Aufgaben Sachgüter, 

also Häuser, Geld usw. Die auf Beschaffung und Ver¬ 

wendung dieser Sachgüter gerichtete staatliche Tätigkeit heißt 
Finanzverwaltung. Die Finanzverwaltung zerfällt in: 

1. die Verwaltung des Staatsvermögens; 

2. die Verwaltung der Staatseinnahmen; 

3. die Verwaltung der Staatsausgaben; 
4. die Verwaltung der Staatsschulden. 

Die Staatseinnahmen (2) ergeben sich teils aus dem 

Staatsvermögen und den staatlichen Gewerbebetrieben
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(Posten, Eisenbahnen usw.), teils aus Steuern; mit Ge¬ 

bühren bezeichnet man die Leistungen entweder für die 

Benützung staatlicher Anstalten oder für Handlungen der Be¬ 
hörden. Das Staatsvermögen (1) ist entweder Finanz¬ 

vermögen (werbendes Vermögen), d. h. solches, das Er¬ 
träge abwirft, wie z. B. die Forsten oder Verwaltungs¬ 
vermögen (Gebrauchsvermögen, Inventar), wie z. B. 
die Dienstgebäude. 

Der Staat als Inhaber von Vermögensrechten heißt 

Fiskus. Die Staatsgewalt auf dem Gebiet des Finanz¬ 

wesens bezeichnet man mit Finanzhoheit oder Finanz¬ 

gewalt. v 

In Deutschland bestehen getrennte Finanzverwaltungen 
für das Reich, die Einzelstaaten und die Kommunalverbände. 

Während aber Reich und Einzelstaaten ihre Finanzverwal¬ 

tung selbst regeln, können die Kommunen nur nach Maß¬ 
gabe der staatlichen Gesetze ihre Finanzverwaltung führen. 

II. Die Finanzverwaltung des Reichs. Das 

Reichsfinanzwesen ist im XII. Abschnitt (Artikel 69—73), 
sowie im VI. Abschnitt (Artikel 33—40; mit der überschrift 

Zoll= und Handelswesen) geregelt. Alle Einnahmen und 

Ausgaben des Reichs müssen für jedes Jahr veranschlagt 
und auf den Reichshaushaltsetat gebracht werden. 

Mit dem Wort Etat bezeichnet man den Voranschlag der 

Einnahmen und Ausgaben für eine gewisse Zeit (Etats¬ 
periode). Die Etatsperiode des Reichs ist also eine einjährige. 

Der Reichshaushaltsetat wird durch ein Gesetz festgestellt, 

bedarf also der Zustimmung des Bundesrats und des 
Reichstags. Über die Gebundenheit des Reichstags an Ver¬ 

fassung und Gesetz gilt dasselbe, was unter III von den Land¬ 

tagen gesagt ist. über die Verwendung aller Einnahmen 

des Reichs ist durch den Reichskanzler dem Bundesrat und 
dem Reichstag zur Entlastung jährlich Rechnung zu legen. 

(Artikel 72 der Reichsverfassung.) Über den Rechnungshof
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des Deutſchen Reichs ſ. 8 42, IV. Eine im Fall eines 

Bedürfniſſes notwendige Anleihe, ſowie die übernahme einer 
Garantie zu Laſten des Reichs kann nur im Weg der Reichs— 
geſetzgebung erfolgen. (Artikel 73 der Reichsverfassung.) 

Die Einnahmen des Reichs sind: 

1. die Erträgnisse des Reichsvermögens 

(Reichseisenbahnen in Elsaß=Lothringen, die Zinsen des 
Reichsinvalidenfonds und dergl.); 

2. die Gebühren für die Benützung der Reichsan¬ 

stalten, namentlich die Post= und Telegraphengebühren (mit 

Ausnahme der bayerischen und württembergischen Einnah¬ 

men), sowie für Handlungen der Reichsbehörden; 

3. die Steuern. Das Reich kann im Wege der Gesetz¬ 

gebung jede Art von Steuern erheben. Zur Zeit werden 
erhoben: 

a) die Zölle. Deutschland ist ein einheitliches Zoll¬ 

und Handelsgebiet mit gemeinschaftlicher Zollgrenze 

(Artikel 33 der Reichsverfassung). Seit dem Jahr 

1888 find auch Bremen und Hamburg, die nad) 

Artikel 34 der Reichsverfassung als Freihäfen außer¬ 

halb der Zollgrenze geblieben waren, in die Zoll¬ 

grenze aufgenommen; doch haben dieselben noch ein 

kleines Freihandelsgebiet, das ohne ihre Zustimmung 

dem Zollgebiet nicht angeschlossen werden darf. Nach 

Artikel 36 der Reichsverfassung erfolgt die Er¬ 
hebung und Verwaltung der Zölle durch die Einzel¬ 

staaten; der Kaiser überwacht aber die Einhaltung 

des gesetzlichen Verfahrens durch Reichsbeamte, 

welche den Einzelstaatsbehörden beigeordnet werden. 

Der Ertrag der Zölle fließt nach Abzug der Er¬ 

hebungs= und Verwaltungskosten, sowie anderer in 
Artikel 38 der Reichsverfassung genannten Beträge 

in die Reichskasse. Dem Reich ausschließlich steht
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die Gesetzgebung über das Zollwesen zu. (Artikel 
35 der Reichsverfassung);: 

b) die Verbrauchssteuern; nach Artikel 35 der 
Reichsverfassung hat das Reich ausschließlich die Ge¬ 

setzgebung über die Besteuerung des Salzes, Tabaks, 

Branntweins, Biers, Zuckers und Sirups. Über das 

bayerische und württembergische Reservatrecht bezigl. 
des Biers vergl. § 8; — — 

c) die Wechselstempelsteuer, ſowie die Stempel— 

abgaben auf Aktien usw.; 
d) die Steuern vom Bankverkehr; 

e) die Spielkartensteuer. 
Die zwei Gesetze vom 3. Juni 1906 betreffend Ande¬ 

rung einiger Vorschriften des Reichsstempelgesetzes (Reichs¬ 

gesetzblatt S. 615) und betreffend die Ordnung des Reichs¬ 

haushalts und die Tilgung der Reichsschuld (Reichsgesetz¬ 

blatt S. 620) brachten ferner: 
a) eine Erhöhung der Brausteuer; 

b) die Zigarettensteuer; 

c) eine Steuer auf Berjonenfahrfarten; 

d) eine Steuer für Kraftfahrzeuge; 

e) eine Steuer für Vergütungen (Tantiemen); 

f) eine Reichserbschaftssteuer. 
Die Steuern c—e sind Stempelsteuern. 

4. die Matrikularbeiträge. Artikel 70 der Reichs¬ 
verfassung in seiner ursprünglichen Form hatte bestimmt, 

daß zur Bestreitung der Reichsausgaben insolange, als 
Reichssteuern nicht eingeführt sind, die einzelnen Bundes¬ 
staaten nach Maßgabe ihrer Bevölkerung Beiträge an das 
Reich zu Reich zu bezahlen haben: diese Beiträge nennt man Matriku¬ 

larbeiträge. Die Matrikularbeiträge sollten hienach nur eine 
vorübergehende Einrichtung sein und mit dem Ausbau des 

Reichssteuersystems wegfallen. Dem Bundesrat ist es in¬ 

dessen trotz Einführung von Reichssteuern nicht gelungen,
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die Zustimmung des Reichstags zum Wegfall der Matrikular¬ 
beiträge zu erlangen. Der Reichstag befürchtet nämlich, daß 
sein Einnahmebewilligungsrecht bei einem großen Steuer¬ 
ertrag geschwächt werde und erreichte schließlich in der soge¬ 

nannten Franckenstein'schen Klausel die Erlassung einer Be¬ 

stimmung (im Jahr 1879) dahin, daß derjenige Ertrag der 

Zölle und der Tabaksteuer, welcher die Summe von 130 

Millionen Mark jährlich übersteigt, den einzelnen Bundes¬ 

staaten zu überweisen ist; dadurch wurde die Erhebung der 

Matrikularbeiträge nach wie vor notwendig. Dieser Zustand 

war insolange, als die Überweisungen an die Einzelstaaten 

die Matrikularbeiträge überschritten, ohne große Gefahr; 
als aber im Lauf der Zeit die Matrikularbeiträge die 
Überweisungen überschritten, wurde das Verhältnis sehr be¬ 

denklich, da die Einzelstaaten die von ihnen an das Reich 

abzuführende Summe im voraus nicht kannten und dann 

Beiträge in einer Höhe zahlen mußten, wie sie sie in 
ihrem Etat nicht vorgesehen hatten. Die Bestrebungen der 

verbündeten Regierungen, das Verhältnis von Matrikular¬ 

beiträgen und Überweisungen gesetzlich zu regeln und damit 

feste finanzielle Beziehungen zwischen Reich und Einzel¬ 

staaten herzustellen, blieben lange ohne Erfolg. Das Reichs¬ 

gesetz vom 14. Mai 1904 hat zwar eine Besserung gebracht, 
allein es hat unter Beseitigung der Franckenstein'schen Klausel 

bezüglich der Zölle und der Tabaksteuer, jedoch unter Er¬ 
klärung anderer Steuern als Überweisungssteuern die Matri¬ 

kularbeiträge zu einer dauernden Verfassungseinrichtung er¬ 

hoben. Übrigens tft die Belafjung der Matrifularbeiträge 

auch die Folge des Umftands, daß innerhalb des Neichs 

verschiedene Einnahme= und Ausgabegemein¬ 

schaften bestehen. So fließen z. B. die Einnahmen der 

bayerischen und württembergischen Post= und Telegraphen¬- 

verwaltung nicht in die Reichs= sondern in die Landes¬ 

kassen; dafür haben diese Staaten dem Reich höhere Matriku¬
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larbeiträge zu bezahlen. Ebenso nimmt z. B. Bayern und 
Elsaß=Lothringen an den Ausgaben für das Bundesamt 
für das Heimatwesen nicht teil, da diese Behörde auf dem 

Gebiet des Armenwesens tätig ist, und das Reichsgesetz 

über den Unterstützungswohnsitz, welches das Armenwesen 
regelt, in diesen Ländern nicht gilt. 

III. Die Finanzverwaltung der Einzelstaaten. 

Auch die Einzelstaaten haben die verfassungsrechtliche Be¬ 

stimmung, daß alle Einnahmen und Ausgaben des Staats 

der Zustimmung der Volksvertretung bedürfen. Das Staats¬ 
haushaltsgesetz (Etatsgesetz, Finanzgesetz) gilt für die Finanz¬ 
periode (Etatsperiode, Budgetperiode), die ein oder mehrere 

Jahre umfaßt. Das Zustimmungsrecht der Volksvertretung 

zur Feststellung des Etats ist aber kein durchaus freies, 

sondern an die bestehenden Gesetze und Einrichtungen ge¬ 
bunden. Nur soweit die Gesetze keine Verpflichtung fest¬ 

stellen, ist für eine freie Vereinbarung zwischen Regierung 

und Volksvertretung Platz. Die übliche Formel: „Der 

Landtag bewilligt den Gehalt des Ministers und dergl.“ 
ist deshalb als eine schiefe, Mißverständnissen Raum gebende 
Fassung zu bezeichnen. Der Landtag muß den Minister¬ 

gehalt bewilligen, denn die Höhe desselben beruht auf Gesetz, 

die Anstellung des Ministers aber auf dem ausschließlichen 

Willen der Krone. Eine Ablehnung des Budgets ist also 

nur insoweit zulässig, als es sich nicht um Ausgaben handelt, 
die auf Gesetzen beruhen. 

Die Regierungen haben behufs ihrer Entlastung dem 

Landtag Rechnung zu legen. Mit der Vorprüfung der 
Rechnungen ist in den größeren Staaten eine besondere 

Behörde, die Oberrechnungskammer betraut. Eine besondere 

Kontrolle übt der Landtag häufig über die Staatsschulden¬ 
verwaltung; mitunter ist dieselbe überhaupt ständisch. 
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Landkasse 102. 
Landtage in d. Einzelstaaten 106. 
Landtagsmitglieder s. Abgeordnete 
Legislaturperioden 122, 169. 
Legitimität 20. 
Legitimation d. Abgeordneten 125. 
Linealfolge 92. 
Lippe, s. Bundesstaaten, deutsche. 

Wajestätsrechte d. Monarchen 90. 
Mannsstamm 93. 
Matrikularbeiträge 217. 
Mecklenburgische Großherzogtü¬ 

mer, Verfassung 84. 
Militärkonventionen 212. 
Militärwesen 211. 
Minderjährigfeit d. Monarchen 99. 
Minister, Recht u. Pflicht im Land¬ 

tag zu erscheinen 126. 
Verantwortlichkeit 148. 

Ministerielle Gegenzeichnung 91. 
Ministerresident 199. 
Ministerien 136. 
Mißheirat 97. 
Monarch, Stellung in den Einzel¬ 

staaten 88. 
Monarchie, Begriff 80.   

Alphabetisches Sachregister. 

Morganatische Ehe 97. 

Mation 16. 
Naturalisation 57. 
Norm, Begriff 24. 
Notverordnungen 186. 

Oeffentliches Recht 11, 64. 
Oeffentlichkeit 

d. Landtagsverhandlungen 128 
d. Reichstagsverhandlungen 171 

Organe des Staats 22. 

Waragien 105. 
Parlamentarische Regierung 107. 
Paßfreiheit 69. 
Patrimonial 24. 
Patrimonium 24. 
Perſonalhoheit 19, 47. 
Perſonalunion 22. 
Petitionsrecht 73. 

—„— des Landtags 109. 
Pflichten der Deutschen 62. 
Polizei 202. 
Polizeiverordnungen 186. 
Postwesen 199. 
Präsident des Landtags 126. 
Preßfreiheit 71. 
Preußen s. Bundesstaaten, deutsche. 
Primogenitur 94. 
Privatfürstenrecht 21. 
Privatrecht 11, 77. 
Promulgation der Gesetze 186. 
Proportionalwahl 86, 119. 
Publikation der Gesetze 186. 
Punktationen 192. 

Quäſtoren 126. 
Quellen des Staatsrechts 26. 

Matifikation 192. 
Realunion 22. 
Recht, öffentliches 11. 
— „— Privatredt 11. 
—„— Zweige 11. 
Rechte der Deutschen 62.
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Rechtspflege 206. 
Rechtſprechung 194. 
Rechtsverordnungen 185. 
Regalien 25. 
Regentſchaft 99. 
Regierung, Erwerb u. Ende 98. 
Regierungsrechte d. Monarchen 89. 
Regierungsstellvertretung 101. 
Regierungsunfähigkeit 99. 
Reich, Deutsches s. Deutsches Reich. 
Reichsangehörigkeit s. Staatsang. 
Reichsausländer 76. 
Reichsbehörden 174. 
Reichsgesetze 27, 188. 
Reichskanzler 175. 
Reichsmittelbare Personen 73. 
Reichsstandschaft 73. 
Reichstag 83, 161. 
Reichsunmittelbare Personen 73. 
Reichsverfassung 30. 
Reichsverwesung 99. 
Reisekosten 129. 
Religionsfreiheit 71. 
Renaturalisation 58. 
Repräsentativverfassung 81. 
Republik 80. 
Reservatrechte 42. 
Resolutionen 109. 
Reuß ältere Linie u. Reuß jüngere 

Linie s. Bundesstaaten, deutsche. 
Ritterschaft 74. 

Gachsen=Weimar, Sachsen=Mei¬ 
ningen, Sachsen=Koburg=Gotha, 
Sachsen=Altenburg und König¬ 
reich Sachsen, 
s. Bundesstaaten, deutsche. 

Säkularisation 24. 
Schatullgut 102. 
Schaumburg=Lippe s. Bundesstaa¬ 

ten, deutsche. 
Schließung des Landtags 123. 

des Reichstags 169. 
Schriftführer des Landtags 126. 
Schutz im Ausland 64. 
Schutz, strafrechtl. 129, 165. 

n   
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Schutzgebiete 31, 182. 
Schwarzburg=Rudolstadt und 

Schwarzburg=Sondershausen 
s. Bundesstaaten, deutsche. 

Selbstverwaltung 132. 
Senat der freien Städte 85. 
Sessionen des Landtags 123. 

—, des Reichstags 169. 
Sicherheitspolizei 205. 
Sittenpolizei 205. 
Sitzungsperiode d. Landtags 122. 

—„— d. Reichstags 169. 
Sonderrechte 37. 
Souveränetät, Begriff 20. 
—„— der BuMndesstaaten 35. 

des Reichs 34. 
Sozial 17. 
Staat, Begriff 16. 
Staaten, Einteilung 80. 
Staatenbund 22. 
Staatenverbindungen 22. 
Staatsangehörigkeit 50. 

— , — Erwerb 55. 
— — Verluſt 59 

Staatsbeamte 143. 
Staatsbehörden 130. 
Staatsgewalt 18. 
Staatsgrundgeſetze 19. 
Staatsrat 137. 
Staatsrecht, Begriff u. Zweige 13, 

77. 
Staatsverträge 193. 
Städte, freie, Verfassung 85. 
Standesherrn 75. 
Stellvertretung d. Monarchen 101 
Steuern 216. 
Stichwahl 120. 
Stimmbezirke 118. 
Strafprozeß 14. 
Strafrecht 14, 76,. 
Suftentationen 105. 
Suzeränität 23. 

Tagegelder 129. 
Tagungen 123, 169. 
Telegrafenwesen 199.
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Titulatur 90. 
Thronfolge 92. 
Träger der Staatsgewalt 

— „— in d. Einzelstaaten 18. 
— „— im Reich 35. 

Union 22. 
Unverletzlichkeit d. Monarchen 90. 
Urwähler 120. 

Veridigung d. Abgeordneten 126. 
ereinsrecht 71. 

Verfassung d. Deutschen Reichs 30. 
Verfassungsbeschwerde 109. 
Verfassungsformen 80. 
Verfassungsmäßiger Gehorsam 67. 
Verfassungsrecht 14. 
Verfassungsurkunden 19, 26. 
Verkehrsanstalten, öffentliche 199. 
Verkündigung der Gesetze 186. 
Vermögensverhältnisse der fürstl. 

Häuser 102. 
Verordnungen 183. 
Versammlungsrecht 71. 
Vertagung des Landtags 123. 
—„— des Reichstags 169. 

Verträge 27, 183, 191. 
Verwaltung 194. 

des Innern 202. n 

Verwaltungsgerichtsbarkeit 196. 
Verwaltungsrecht 14, 77.   

Alphabetisches Sachregister. 

Verwaltungsverordnungen 185. 
Vizepräsident des Landtags 126. 
Völkerrecht, Begriff 13. 
Volksvertretung s. Landtag. 
Volljährigkeit des Monarchen 99. 
Vollziehende Gewalt 183. 

Wöblerliste 121. 
ahlkreise 
für die Landtagswahlen 118. 
für die Reichstagswahlen 165. 

Wahlmänner 120. 
Wahlrecht, aktives und passives 

121, 167, 168. 
Wahlverfahren 

für die Landtagswahlen 120 
für die Reichstagswahlen 165. 

Waldeck s. Bundesstaaten, deutsche. 
Wittume 105. 
Wohnrecht 63. 76. 
Württemberg s. Bundesstaaten, 

deutsche. 

Bentralbehörden 135. 
Zivilliſte 103. 
Zivilprozeß 14. 77. 
Zölle 216. 
Zuständigkeit der Behörden 196. 

— ,— der Bundesftaaten 35. 
—, — des Reichs 35. 

Zweikammersystem 111.



  

  

Verlagsbuchhanalung 

Ernst Deinrich (Moritz in Stultgart. 
  

  

(I: urteilt die medizinische Presse über 

die Bibliothek der Gesundbeitspflege ? 

Deutfche Arztezeitung: Es gibt wohl fo manchen Arzt, der von 
feinen Klienten um Angabe cines derartigen gedruften Ratgebers 
angegangen wird. Mir möchten unfere Kefer in diefen Falle auf das 
vorliegende Unternehmen anfımerffam maden. 

Es sind prächtige Büchlein, die ihren Swed, hygienifhe Kehren 
und hygienisches Leben ins Dolk hineinzutragen in ganz ausgezeich¬ 
neter Weise erfüllen. Die Klarheit und Uebersichtlichkeit der 
Anordnung des Stoffes, die Einfachbeit und Derständ¬ 
lichkeit der Sprache, die vorzüglichen Abbildungen, der 
geradezu lächerlich billige Hreis und last not least auch die 
Kamen der Herren Autoren bürgen dafür. — Diefe Bücher 
find unfere beften Adjutanten im Kampfe gegen Aberglauben und 
Kurpfufcherei aller Art 

Münchner medizinische Wochenschrift: Die Bücher sind mit 
wissenschaftlichem Ernst, allgemein verständlich und 
sehr ansprechend geschrieben. Sie erfüllen ihren Sweck ganz vorzüg¬ 
lich, unserem Dolke die wichtigen Kehren der perfönlichen Hygiene 
zugängig zu machen und dasselbe dadurch vor Störungen der Gesund¬ 
heit und des Erwerbes zu bewahren. 

Hygieniihe Blätter: Aus der Slut populär-medizinifcher 
Schriften, ragt turmhodh die Bibliothet der Gefundheits- 
pflege hervor. 

Diefe Deröffentlihungen find? wahre Meifterwerfe ecter, 
rechter Dolfsaufflärungsfunft. Autoritäten von Weltruf find 
Mitarbeiter der Sammlung. Die Ausftattung der Bücer ift ger 
diegen, vorzügliche Abbildungen veranfchaulihen Yas ge= 
fchriebeite Wort. Der Preis ift fo niedrig, daß felbit dem Minder:- 
bemittelten die Anschaffung diefer Belehrungsichriften ermöglicht wird, 

Blätter für Dolksgefundheitspflege: Die Bände der Biblio» 
thef der Sefundheitspflege müffen unter den vielen gleichartigen Er« 
scheinungen zweifellos an erfter Stelle genannt werden, denn fie 
vereinigen inhaltliche Dortrefflichfeit, mitleihtverftänd. 
licher, formvollendeter Alusdrucksweise. 

Die Bände sind trotz der guten und reich-illustrierten Ausstattung 
== enorm billig = 

        

  
 


